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II

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter)

INTERNATIONALE UBEREINKUNFTE

BESCHLUSS DES RATES
vom 8. Oktober 2014

iiber die Unterzeichnung — im Namen der Union und ihrer Mitgliedstaaten — eines Protokolls zur
Anderung des Abkommens iiber den gemeinsamen Luftverkehrsraum zwischen der Europiischen
Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Georgien andererseits anlisslich des Beitritts der
Republik Kroatien zur Europiischen Union und iiber die vorliufige Anwendung dieses Protokolls

(2014/928/EU)
DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestiitzt auf den Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europaischen Union, insbesondere auf Artikel 100 Absatz 2 in Ver-
bindung mit Artikel 218 Absatz 5,

gestiitzt auf die Akte tiber den Beitritt Kroatiens, insbesondere auf Artikel 6 Absatz 2 Unterabsatz 2,
auf Vorschlag der Europdischen Kommission,
in Erwdgung nachstehender Griinde:

(1)  Am 14. September 2012 hat der Rat die Kommission erméchtigt, im Namen der Europdischen Union, ihrer Mit-
gliedstaaten und der Republik Kroatien Verhandlungen iiber den Abschluss eines Protokolls zur Anderung des
Abkommens iiber den gemeinsamen Luftverkehrsraum zwischen der Europidischen Union und ihren Mitglied-
staaten einerseits und Georgien andererseits (*) zu eroffnen, um dem Beitritt der Republik Kroatien zur Europi-
ischen Union Rechnung zu tragen (im Folgenden ,Protokoll®).

(2)  Diese Verhandlungen wurden am 5. Dezember 2013 erfolgreich abgeschlossen.

(3)  Das Protokoll sollte im Namen der Union und ihrer Mitgliedstaaten vorbehaltlich seines Abschlusses zu einem
spiteren Zeitpunkt unterzeichnet werden.

(4)  Das Protokoll sollte vorldufig angewandt werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Die Unterzeichnung des Protokolls zur Anderung des Abkommens iiber den gemeinsamen Luftverkehrsraum zwischen
der Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Georgien andererseits anldsslich des Beitritts der Republik Kroatien
zur Europiischen Union wird — vorbehaltlich des Abschlusses dieses Protokolls — im Namen der Union und ihrer Mit-
gliedstaaten genchmigt.

Der Wortlaut des Protokolls ist diesem Beschluss beigefiigt.

(") Der Wortlaut des Abkommens wurde im ABI. L 321 vom 20.11.2012, S. 3, veroffentlicht.
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Artikel 2

Der Prasident des Rates wird ermichtigt, die Person(en) zu bestellen, die befugt ist (sind), das Protokoll im Namen der
Union und ihrer Mitgliedstaaten zu unterzeichnen.

Artikel 3

Das Protokoll wird gemidfl Artikel 3 Absatz 2 des Protokolls nach seiner Unterzeichnung durch die Vertragsparteien ()
bis zu seinem Inkrafttreten vorldufig angewandt.

Artikel 4

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft.

Geschehen zu Briissel am 8. Oktober 2014.

Im Namen des Rates
Der Prisident
M. LUPI

(") Der Zeitpunkt, ab dem das Protokoll vorldufig angewendet wird, wird auf Veranlassung des Generalsekretariats des Rates im Amtsblatt der
Europdischen Union veroffentlicht.
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PROTOKOLL

zur Anderung des Abkommens iiber den gemeinsamen Luftverkehrsraum zwischen der
Europiischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Georgien andererseits anlisslich des
Beitritts der Republik Kroatien zur Europiischen Union

DAS KONIGREICH BELGIEN,

DIE REPUBLIK BULGARIEN,

DIE TSCHECHISCHE REPUBLIK,

DAS KONIGREICH DANEMARK,

DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND,

DIE REPUBLIK ESTLAND,

IRLAND,

DIE HELLENISCHE REPUBLIK,

DAS KONIGREICH SPANIEN,

DIE FRANZOSISCHE REPUBLIK,

DIE REPUBLIK KROATIEN

DIE ITALIENISCHE REPUBLIK,

DIE REPUBLIK ZYPERN,

DIE REPUBLIK LETTLAND,

DIE REPUBLIK LITAUEN,

DAS GROSSHERZOGTUM LUXEMBURG,

UNGARN,

DIE REPUBLIK MALTA

DAS KONIGREICH DER NIEDERLANDE,

DIE REPUBLIK OSTERREICH,

DIE REPUBLIK POLEN,

DIE PORTUGIESISCHE REPUBLIK,

RUMANIEN,

DIE REPUBLIK SOWENIEN,

DIE SLOWAKISCHE REPUBLIK,

DIE REPUBLIK FINNLAND,

DAS KONIGREICH SCHWEDEN,

DAS VEREINIGTE KONIGREICH GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND,

als Parteien des Vertrags iiber die Europdische Union und des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union
und als Mitgliedstaaten der Européischen Union (im Folgenden ,Mitgliedstaaten®), und

DIE EUROPAISCHE UNION
einerseits und
GEORGIEN

andererseits,
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IN ANBETRACHT des Beitritts der Republik Kroatien zur Europdischen Union am 1. Juli 2013,
SIND WIE FOLGT UBEREINGEKOMMEN:

Artikel 1

Die Republik Kroatien ist Vertragspartei des am 2. Dezember 2010 unterzeichneten Abkommens tiber den gemeinsamen
Luftverkehrsraum zwischen der Europiischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Georgien andererseits (')
(im Folgenden ,Abkommen®).

Artikel 2

Die kroatische Sprachfassung des Abkommens (%) ist in gleicher Weise verbindlich wie die anderen Sprachfassungen.

Artikel 3

(1)  Dieses Protokoll wird von den Vertragsparteien nach Maflgabe ihrer eigenen Verfahren genehmigt. Es tritt am
Datum des Inkrafttretens des Abkommens in Kraft. Sofern dieses Protokoll von den Vertragsparteien jedoch erst nach
Inkrafttreten des Abkommens genehmigt wird, tritt es gemaf§ Artikel 29 Absatz 1 des Abkommens einen Monat nach
dem Datum der letzten Note eines Austauschs diplomatischer Noten zwischen den Vertragsparteien in Kraft, in der die
Vertragsparteien bestitigen, dass alle fiir das Inkrafttreten des Protokolls notwendigen Verfahren abgeschlossen sind.

(2)  Dieses Protokoll wird ab seiner Unterzeichnung durch die Vertragsparteien vorlaufig angewandt.

Geschehen zu Briissel am 26. November 2014 in doppelter Urschrift in bulgarischer, dénischer, deutscher, englischer, est-
nischer, finnischer, franzésischer, griechischer, italienischer, kroatischer, lettischer, litauischer, maltesischer, niederlindi-
scher, polnischer, portugiesischer, ruménischer, schwedischer, slowakischer, slowenischer, spanischer, tschechischer, unga-
rischer und georgischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermafen verbindlich ist.

(") Der Wortlaut des Abkommens wurde im ABI. L 321 vom 20.11.2012, S. 3 veroffentlicht.
() Sonderausgabe in kroatischer Sprache, Kapitel 11 Band 102, S. 232.



Amtsblatt der Europdischen Union

19.12.2014

L 365/5

3a IbpKaBUTe-YIEHKN
Por los Estados miembros
Za ¢lenské staty
For medlemsstaterne
Fiir die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Ta ta kpatn pékn
For the Member States
Pour les Etats membres
Za drzave ¢lanice
Per gli Stati membri
Dalibvalstu varda —
Valstybiy nariy vardu
A tagillamok részérdl
Ghall-Istati Membri
Voor de lidstaten

W imieniu Panstw Cztonkowskich

Pelos Estados-Membros
Pentru statele membre
Za ¢lenské staty
Za drzave ¢lanice
Jasenvaltioiden puolesta
For medlemsstaterna

93030l 3538060l 93610 LabgEdFoxzgmgdol bsbgarom

Hores fum‘

3a EBpomnelickust cbto3
Por la Uni6én Europea
Za Evropskou unii
For Den Europziske Union
Fiir die Europdische Union
Euroopa Liidu nimel
T'a v Evpemnaikn Eveon
For the European Union
Pour I'Union européenne
Za Europsku uniju
Per I'Unione europea
Eiropas Savienibas varda —
Europos Sgjungos vardu
Az Eurdpai Uni6 részérél
Ghall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela Unido Europeia
Pentru Uniunea Europeana
Za Eurdpsku tniu
Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

For Europeiska unionen

L. Mhan—ss -

3a I'pysus
Por Georgia
Za Gruzii
For Georgien
Fiir Georgien
Gruusia nimel
Ta ) Tewpyia
For Georgia
Pour la Géorgie
Za Gruziju
Per la Georgia
Gruzijas varda —
Gruzijos vardu
Grazia részérél
Ghall-Georgja
Voor Georgié
W imieniu Gruzji
Pela Georgia
Pentru Georgia
Za Gruzinsko
Za Gruzijo
Georgian puolesta
For Georgien
LadoMmgganmb Labgaroom

bR

93630 353d060b Labgeom



L 365/6 Amtsblatt der Europdischen Union 19.12.2014

BESCHLUSS DES RATES
vom 15. Dezember 2014

iiber die Unterzeichnung — im Namen der Europdischen Union — und die vorlidufige Anwendung

des Protokolls iiber die Festlegung der Fangmaoglichkeiten und der finanziellen Gegenleistung nach

dem partnerschaftlichen Fischereiabkommen zwischen der Republik Madagaskar und der
Europiischen Gemeinschaft

(2014/929[EU)

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestiitzt auf den Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europidischen Union, insbesondere auf Artikel 43 in Verbindung mit
Artikel 218 Absatz 5,

auf Vorschlag der Europdischen Kommission,
in Erwigung nachstehender Griinde:

(1)  Am 15. November 2007 hat der Rat die Verordnung (EG) Nr. 31/2008 iiber den Abschluss des partnerschaftli-
chen Fischereiabkommens zwischen der Europidischen Gemeinschaft und der Republik Madagaskar (!) (im Folgen-
den ,Abkommen*) erlassen. Das derzeitige Protokoll zum Abkommen liuft am 31. Dezember 2014 aus.

(2)  Der Rat hat die Kommission erméchtigt, ein neues Protokoll zum Abkommen auszuhandeln (im Folgenden ,Pro-
tokoll“), das Schiffen der Union Fangmaglichkeiten in der Fischereizone einrdumt, die der Gerichtsbarkeit der Re-
publik Madagaskar untersteht. Nach Abschluss der Verhandlungen wurde das Protokoll am 19. Juni 2014 para-
phiert.

(3)  Damit die Schiffe der Union ihre Fangtitigkeiten fortfithren konnen, sieht Artikel 15 des Protokolls dessen vorliu-
fige Anwendung durch die Vertragsparteien ab dem Datum der Unterzeichnung, frithestens jedoch ab dem
1. Januar 2015 vor.

(4)  Das Protokoll sollte unterzeichnet und vorldufig angewandt werden, bis die fiir seinen Abschluss erforderlichen
Verfahren abgeschlossen sind —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Die Unterzeichnung des Protokolls iiber die Festlegung der Fangmoglichkeiten und der finanziellen Gegenleistung nach
dem partnerschaftlichen Fischereiabkommen zwischen der Republik Madagaskar und der Europiischen Gemeinschaft im
Namen der Union wird vorbehaltlich seines Abschlusses im Namen der Union genehmigt.

Der Wortlaut des Protokolls ist diesem Beschluss beigefiigt.

Artikel 2

Der Prisident des Rates wird ermichtigt, die Person(en) zu benennen, die befugt ist (sind), das Protokoll im Namen der
Union zu unterzeichnen.

Artikel 3

Das Protokoll wird gemaf$ seinem Artikel 15 ab dem Datum seiner Unterzeichnung (3), jedoch nicht vor dem 1. Januar
2015, vorlaufig angewandt, bis die fur seinen Abschluss erforderlichen Verfahren abgeschlossen sind.

(") ABL.L15vom 18.1.2008,S. 1.
(*) Das Datum der Unterzeichnung des Protokolls wird im Amtsblatt der Europdischen Union auf Veranlassung des Generalsekretariats des
Rates veroffentlicht.
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Artikel 4

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft.

Geschehen zu Briissel am 15. Dezember 2014.

Im Namen des Rates
Der Président
M. MARTINA
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PROTOKOLL

zur Festlegung der Fangmoglichkeiten und des finanziellen Beitrags nach dem partnerschaftlichen
Fischereiabkommen zwischen der Republik Madagaskar und der Europiischen Gemeinschaft

Artikel 1
Anwendungsbereich

1. Die in Artikel 5 des partnerschaftlichen Fischereiabkommens eingerdumten Fangmoglichkeiten werden gewihrt fiir:
Thunfische und vergleichbare Arten (Thunfisch, Echter Bonito, Spanische Makrele, Marlin, Schwertfisch), vergesellschaf-
tete Arten und Fischereien, die dem Bewirtschaftungsmandat der Thunfischkommission fiir den Indischen Ozean (IOTC)
unterliegen, mit Ausnahme

— der durch internationale Ubereinkommen geschiitzten Arten,

— der Arten, deren Mitfithren an Bord, Umladung, Anlandung oder Lagerung im Ganzen oder in Teilen von der IOTC
untersagt sind, insbesondere die Arten der Familie der Alopiidae, der Familie der Sphyrnidae, sowie

— folgender Arten: Cethorinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis, Carcharinus longima-
nus,

— 40 Thunfischwadenfinger,
— 32 Oberflichen-Langleiner mit einer Tonnage von mehr als 100 BRZ und
— 22 Oberflichen-Langleiner mit einer Tonnage von bis zu 100 BRZ.

2. Nummer 1 gilt vorbehaltlich der Artikel 8 und 9 dieses Protokolls.

Artikel 2
Laufzeit
Dieses Protokoll und sein Anhang gelten ab dem Zeitpunkt ihrer vorldufigen Anwendung fiir einen Zeitraum von vier
Jahren.
Artikel 3
Grundsitze und Ziele der Durchfithrung dieses Protokolls

1. Die beiden Vertragsparteien verpflichten sich, in der Fischereizone Madagaskars eine verantwortungsvolle Fischerei
nach dem Grundsatz der Nichtdiskriminierung zwischen den in dieser Zone titigen Fangflotten zu fordern. Simtliche in
Anlage 2 des vorliegenden Protokolls aufgefithrten technischen Erhaltungsmafnahmen, die mit der Gewahrung von
Fanggenehmigungen einhergehen, gelten fur jede auslindische industrielle Flotte, die in der Fischereizone Madagaskars
unter dhnlichen technischen Bedingungen wie die Flotten der Europiischen Union Fischfang betreibt.

2. Die Vertragsparteien verpflichten sich, dafiir zu sorgen, dass dieses Abkommen gemif§ Artikel 9 des Abkommens
von Cotonou iiber die wesentlichen Elemente mit Bezug auf die Menschenrechte, die demokratischen Grundsitze und
das Rechtsstaatsprinzip sowie das fundamentale Element der verantwortungsvollen Staatsfihrung, der nachhaltigen Ent-
wicklung und der nachhaltigen und verniinftigen Umweltpflege umgesetzt wird.

Artikel 4
Finanzielle Gegenleistung

1. Die finanzielle Gegenleistung gemafs Artikel 7 des partnerschaftlichen Fischereiabkommens belduft sich fiir den
gesamten in Artikel 2 genannten Zeitraum auf insgesamt 6 107 500 EUR.
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2. Diese finanzielle Gegenleistung wird wie folgt verwendet:

2.1. Ein jahrlicher Betrag in Hohe von 866 250 EUR fiir jedes der beiden ersten Jahre des Protokolls und von
787 500 EUR fiir jedes der beiden folgenden Jahre, entsprechend einer jihrlichen Referenzfangmenge fiir alle Arten
von 15 750 Tonnen fiir den Zugang zur Fischereizone Madagaskars und

2.2. ein spezifischer Betrag in Hohe von 700 000 EUR jihrlich zur Unterstiitzung der sektoriellen Politik Madagaskars
fur die Fischbestinde und die Fischerei und deren Durchfithrung. Die fiir die Unterstutzung der Sektorpolitik
bestimmte finanzielle Gegenleistung wird dem Ministerium fiir Fischbestinde und Fischerei (Ministére des Ressour-
ces Halieutiques et de la Péche, MRHP) zur Verfiigung gestellt.

3. Nummer 1 gilt vorbehaltlich der Artikel 5, 6, 8, 11 und 12 dieses Protokolls.

4. Die finanzielle Gegenleistung nach Absatz 2 wird auf ein einziges Konto des Schatzamtes bei der Zentralbank von
Madagaskar iiberwiesen, dessen Daten der Europdischen Union von Madagaskar vor Beginn der vorldufigen Anwendung
mitgeteilt und jedes Jahr bestdtigt werden.

Artikel 5
Zahlungsweise des den Zugang betreffenden Teils der finanziellen Gegenleistung

1. Ubersteigen die fiir Fischereifahrzeuge der Européischen Union gemif Kapitel IV Abschnitt 1 des Anhangs zu die-
sem Protokoll gemeldeten und validierten jahrlichen Finge der in Artikel 1 genannten Arten in der Fischereizone Mada-
gaskars die Referenzfangmenge nach Artikel 4 Nummer 2.1, so wird der Betrag der jdhrlichen finanziellen Gegenleistung
in den ersten beiden Jahren des Protokolls um 55 EUR und in den letzten beiden Jahren um 50 EUR fur jede in dem be-
treffenden Jahr zusitzlich gefangene Tonne erhoht.

2. Der von der Europiischen Union fiir den Zugang zur Fischereizone Madagaskars gezahlte jihrliche Gesamtbetrag
darf jedoch fiir das betreffende Jahr das Doppelte des in Artikel 4 Nummer 2.1 genannten Betrages nicht iibersteigen.
Ubersteigen die von Fischereifahrzeugen der Europdischen Union in der Fischereizone Madagaskars getitigten Finge die
Menge, die dem doppelten jahrlichen Gesamtbetrag entspricht, so wird der Betrag, der fur die tiber den Grenzwert
hinausgehende Menge zu entrichten ist, im nachfolgenden Jahr gezahlt.

3. Die Zahlung des Teils der finanziellen Gegenleistung fir den Zugang von Fischereifahrzeugen der Europdischen
Union zur Fischereizone Madagaskars fiir das erste Jahr erfolgt spitestens 90 Tage nach Beginn der vorldufigen Anwen-
dung dieses Protokolls gemafs Artikel 15, und fiir die folgenden Jahre spitestens am Jahrestag der Anwendung dieses Pro-
tokolls.

4.  Die Behorden Madagaskars entscheiden uneingeschrinkt iiber die Verwendung des in Artikel 4 Nummer 2.1
genannten Teils der finanziellen Gegenleistung.

Artikel 6
Modalitiiten der Durchfithrung und Zahlung der Unterstiitzung fiir den Fischereisektor

1. Der Gemischte Ausschuss legt spitestens drei Monate nach Beginn der vorldufigen Anwendung dieses Protokolls
ein Mehrjahresprogramm fiir den Fischereisektor vor, dessen allgemeines Ziel die Forderung einer verantwortungsvollen
und nachhaltigen Fischerei in der Fischereizone Madagaskars ist, in Einklang mit der nationalen Strategie Madagaskars
fiir den Fischereisektor.

2. Die Durchfiihrungsbestimmungen dieses mehrjdhrigen Unterstiitzungsprogramms fiir den Fischereisektor umfassen
insbesondere:

2.1. Jahres- und Mehrjahresleitlinien fur die Verwendung des spezifischen Betrags der finanziellen Gegenleistung gemaf3
Artikel 4 Nummer 2.2;

2.2. die jéhrlichen und mehrjihrigen Ziele fiir den Ubergang zu einer nachhaltigen und verantwortungsvollen Fischerei,
die Madagaskars Priorititen auf dem Gebiet der nationalen Fischereipolitik und vor allem der nationalen Strategie
fur die Thunbewirtschaftung, insbesondere der Unterstiitzung der handwerklichen und traditionellen Fischerei, des
Monitoring sowie der Kontrolle und Uberwachung der Fischereititigkeit, der Bekdimpfung der illegalen, nicht gemel-
deten und unregulierten Fischerei (IUU), sowie der Stirkung der madagassischen Kapazititen in der Fischereifor-
schung und den Kapazititen fiir die Verwaltung von Zugang zu und Nutzung von marinen Okosystemen und Fisch-
bestinden Rechnung trigt;

2.3. Kriterien und Verfahren, gegebenenfalls einschlieflich Haushalts- und Finanzindikatoren, zur Beurteilung der jdhr-
lich erreichten Ziele.
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3. Die Behorden von Madagaskar legen jedes Jahr einen jahrlichen Fortschrittsbericht tiber die Tatigkeiten vor, die mit
Hilfe der finanziellen Gegenleistung zur Unterstiitzung des Fischereisektors durchgefithrt werden. Dieser Bericht wird
vom Gemischten Ausschuss gepriift. Der Jahresbericht fiir das letzte Jahr umfasst auch eine Bilanz der Umsetzung der
Unterstiitzung des Fischereisektors wihrend der gesamten Laufzeit des Protokolls.

4. Vorschlige fiir Anderungen des Mehrjahresprogramms fiir den Fischereisektor sind dem Gemischten Ausschuss
vorzulegen.

5. Die Zahlung des Teils des finanziellen Beitrags zur Unterstiitzung des Fischereisektors erfolgt gemifl den Absit-
zen 2, 3 und 4 in jahrlichen Tranchen auf der Grundlage einer Analyse des Gemischten Ausschusses, die die Ergebnisse
der Umsetzung der Unterstiitzung des Fischereisektors berticksichtigt.

6.  Die Europdische Union kann in folgenden Fillen die Zahlung des Teils des finanziellen Beitrags gemify Artikel 4
Nummer 2.2 dieses Protokolls vollstindig oder teilweise aussetzen:

6.1. wenn die Analyse des Gemischten Ausschusses gemifl Absatz 5 ergibt, dass die erzielten Ergebnisse nicht mit der
Planung des Gemischten Ausschusses iibereinstimmen,

6.2. wenn die finanzielle Gegenleistung nicht zweckentsprechend verwendet wird.

7. Nach einer Aussetzung gemafl Absatz 6 wird die Zahlung des fur die Unterstiitzung des Fischereisektors bestimm-
ten Teils der finanziellen Gegenleistung erst nach Konsultation und Zustimmung der beiden Vertragsparteien wiederauf-
genommen, und wenn die Ergebnisse der Umsetzung der Unterstiitzung des Fischereisektors mit der Planung des
Gemischten Ausschusses iibereinstimmen. Allerdings kann die Zahlung des fur die Unterstiitzung des Fischereisektors be-
stimmten Teils der finanziellen Gegenleistung nur bis maximal sechs Monate nach Ablauf des Protokolls erfolgen.

Artikel 7
Wissenschaftliche Zusammenarbeit fiir verantwortungsvolle Fischerei

1. Die Vertragsparteien verpflichten sich, im Wege der wissenschaftlichen Zusammenarbeit eine verantwortungsvolle
Fischerei in der Fischereizone Madagaskars fiir die dem Bewirtschaftungsmandat der IOTC unterliegenden Arten und
Fischereien zu fordern. Die Vertragsparteien verpflichten sich, die Entschlieungen und Empfehlungen der IOTC zu
beachten.

2. Wihrend der Geltungsdauer dieses Protokolls tauschen die Européische Union und Madagaskar alle einschldgigen
wissenschaftlichen Informationen aus, die es ermdglichen, den Zustand der Fischereiressourcen in der Fischereizone
Madagaskars zu bewerten.

3. Wihrend der Geltungsdauer dieses Protokolls konnen die Vertragsparteien erforderlichenfalls eine gemeinsame wis-
senschaftliche Arbeitsgruppe zur Priifung aller wissenschaftlichen Fragen in Zusammenhang mit der Umsetzung dieses
Protokolls einsetzen. Mandat, Zusammensetzung und Arbeitsweise dieser gemeinsamen wissenschaftlichen Arbeitsgruppe
werden vom Gemischten Ausschuss festgelegt.

4. Der Gemischte Ausschuss entscheidet auf der Grundlage der Entschliefungen und Empfehlungen der IOTC und im
Lichte der jiingsten verfiigbaren wissenschaftlichen Gutachten sowie gegebenenfalls der Schlussfolgerungen der gemeinsa-
men wissenschaftlichen Arbeitsgruppe tiber Mafinahmen fiir eine nachhaltige Bewirtschaftung der unter dieses Protokoll
fallenden Fischereiressourcen, die sich auf die Tatigkeit der Fischereifahrzeuge der Union auswirken.

Artikel 8

Einvernehmliche Anpassung der Fangmaglichkeiten und der technischen Mafnahmen durch den Gemischten
Ausschuss

1. Die Fangmoglichkeiten gemifs Artikel 1 konnen, gegebenenfalls nach Stellungnahme der wissenschaftlichen
Arbeitsgruppe, einvernehmlich durch den Gemischten Ausschuss gedndert werden, sofern die Empfehlungen und Ent-
schlieungen der IOTC bestitigen, dass diese Anderung die nachhaltige Bewirtschaftung der unter dieses Protokoll fallen-
den Fischereiressourcen garantiert.

2. In diesem Fall wird die finanzielle Gegenleistung gemaf§ Artikel 4 Nummer 2.1 proportional und zeitanteilig gedn-
dert, und dieses Protokoll einschlieflich Anhang entsprechend angepasst.

3. Der Gemischte Ausschuss kann, wenn erforderlich, die Voraussetzungen fiir die Ausiibung von Fangtitigkeiten
sowie die Durchfithrungsmodalititen dieses Protokolls und seiner Anhinge priifen und einvernehmlich dndern.
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Artikel 9
Versuchsfischereikampagnen

1. Der Gemischte Ausschuss kann die Versuchsfischerei in der Fischereizone Madagaskars genehmigen, um die techni-
sche Durchfuhrbarkeit und die wirtschaftliche Rentabilitit neuer Fischereien zu priifen. Zu diesem Zweck legt er auf
Antrag einer der beiden Vertragsparteien die Arten, die Bedingungen und alle sonstigen geeigneten Parameter zu den von
der gemeinsamen wissenschaftlichen Arbeitsgruppe bestimmten Bedingungen fest.

2. Die Europdische Union informiert die madagassischen Behorden tiber die Versuchsfischereiantrige; dies geschieht
mittels einer technischen Dokumentation, die folgende Angaben enthalten muss:

— echnische Merkmale des Schiffes;
— Erfahrung und Qualifikation der Schiffsoffiziere fiir die betreffende Fischerei;
— vorgeschlagene technische Parameter der Kampagne (Dauer, Fanggerit, erkundete Gebiete usw.).

3. Die Versuchsfischerei wird fiir einen Zeitraum von hochstens sechs Monaten genehmigt. Die Genehmigung ist an
die Zahlung einer Gebiihr gebunden, deren Hohe von den madagassischen Behorden festgelegt wird.

4. Wihrend der gesamten Kampagne befindet sich ein von Madagaskar benannter wissenschaftlicher Beobachter an
Bord.

5. Alle im Laufe der Erforschungskampagne getitigten Finge bleiben Eigentum des Reeders.

6.  Die detaillierten Ergebnisse der Kampagne werden dem Gemischten Ausschuss iibermittelt. Hat die Versuchsfischer-
eikampagne nach dessen Auffassung positive Ergebnisse erbracht, so kann Madagaskar vorschlagen, der Fangflotte der
Europdischen Union im Rahmen eines anderen Protokolls Fangmoglichkeiten fiir die neuen Arten zuzuteilen.

Artikel 10
Bedingungen fiir die Ausiibung der Fangtitigkeiten — Ausschlieflichkeitsklausel

1. Fischereifahrzeuge der Europdischen Union diirfen nur dann in der Fischereizone Madagaskars Fischfang betreiben,
wenn sie in der Liste fangberechtigter Schiffe der IOTC gefithrt werden und im Besitz einer Fanggenehmigung sind, die
von den Behorden Madagaskars nach Maflgabe des partnerschaftlichen Fischereiabkommens und dieses Protokolls erteilt
wurde.

2. Die Behorden Madagaskars erteilen den Fischereifahrzeugen der Europdischen Union Fanggenehmigungen nur nach
Maflgabe des partnerschaftlichen Fischereiabkommens und dieses Protokolls; die Vergabe von Genehmigungen an diese
Schiffe auerhalb dieses Rahmens, insbesondere in Form von Privatlizenzen, ist untersagt.

3. Die Tatigkeiten der in der Fischereizone Madagaskars fangberechtigten Fischereifahrzeuge der Europdischen Union
unterliegen den madagassischen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, sofern in diesem Protokoll und seinem Anhang
nichts anderes geregelt ist.

4. Die Vertragsparteien teilen einander etwaige Anderungen ihrer Fischereipolitik und Fischereigesetzgebung mit.

Artikel 11
Aussetzung

1. Die Anwendung dieses Protokolls einschlieflich der Zahlung der finanziellen Gegenleistung kann im Falle der
Nichteinhaltung der in Artikel 3 des Abkommens und Artikel 3 dieses Protokolls aufgefiihrten Bedingungen sowie in fol-
genden Fillen und unter folgenden Bedingungen einseitig von einer der Vertragsparteien ausgesetzt werden:

1.1. hohere Gewalt,

1.2. gravierender, nicht geloster Konflikt zwischen den beiden Vertragsparteien iiber die Auslegung oder Anwendung
des Abkommens und dieses Protokolls,

1.3. Nichtzahlung der finanziellen Gegenleistung gemaf Artikel 4 Nummer 2.1 durch die Europiische Union aus ande-
ren als den in Artikel 6 dieses Protokolls genannten Griinden.
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2. Die Aussetzung wegen Nichteinhaltung der in Artikel 3 Nummer 2 dieses Protokolls vorgesehenen Bedingungen
kann nur erfolgen, wenn die Konsultationsmechanismen gemafl Artikel 96 des Abkommens von Cotonou im Zusam-
menhang mit einer Verletzung wesentlicher und grundlegender Bestimmungen der Menschenrechte und demokratischen
Grundsitze gemdfl Artikel 9 des Abkommens von Cotonou aktiviert wurden.

3. Wird die Anwendung des Protokolls aus anderen als den in Absatz 2 genannten Griinden ausgesetzt, so muss die
betreffende Vertragspartei ihre Absicht mindestens drei Monate vor dem Zeitpunkt, ab dem die Aussetzung wirksam
werden soll, schriftlich mitteilen.

4. Die Aussetzung des Protokolls aus den in Absatz 2 genannten Griinden wird unmittelbar nach Fassung des Ausset-
zungsbeschlusses wirksam.

5. Im Fall der Aussetzung konsultieren die Vertragsparteien einander und bemithen sich um eine giitliche Beilegung
der Meinungsverschiedenheiten. Wird eine solche Beilegung erreicht, so wird die Anwendung des Protokolls wieder auf-
genommen und der Betrag des finanziellen Ausgleichs je nach Dauer der Aussetzung des Protokolls proportional und
zeitanteilig entsprechend gekiirzt.

6.  Alle Tatigkeiten der Fischereifahrzeuge der Europiischen Union in der Fischereizone Madagaskars werden wihrend
des gesamten Zeitraums der Aussetzung ausgesetzt.

Artikel 12

Kiindigung

1. Im Falle einer Kiindigung dieses Protokolls teilt die kiindigende Vertragspartei der anderen Vertragspartei mindes-
tens sechs Monate vor dem Tag, an dem die Kiindigung wirksam werden soll, schriftlich ihre Kiindigungsabsicht mit.

2. Die Absendung der Mitteilung zieht Konsultationen der Vertragsparteien nach sich.

Artikel 13
Vertraulichkeit der Daten

1. Madagaskar und die Europiische Union verpflichten sich, alle im Rahmen des Abkommens erhaltenen namentli-
chen Daten zu Fischereifahrzeugen der Europiischen Union und deren Fangtitigkeiten zu jeder Zeit nach strengen Maf3-
staben entsprechend den jeweiligen Grundsitzen der Vertraulichkeit und des Datenschutzes zu behandeln.

2. Die Vertragsparteien stellen sicher, dass gemaf den einschligigen IOTC-Bestimmungen ausschlieflich die aggregier-
ten Daten zu den Fangtitigkeiten in der Fischereizone Madagaskars der Offentlichkeit zuginglich gemacht werden.

3. Als vertraulich geltende Daten diirfen von den zustandigen Behorden ausschlielich zur Umsetzung des Abkom-
mens und zum Zwecke der Bewirtschaftung und des Monitoring sowie zur Kontrolle und Uberwachung der Fischerei
verwendet werden.

Artikel 14

Elektronischer Datenaustausch

1. Madagaskar und die Europdische Union verpflichten sich, unverziiglich die erforderlichen Informatiksysteme fiir
den elektronischen Austausch aller Informationen und Dokumente zur Durchfithrung des Abkommens einzurichten. Fiir
jeden elektronischen Datenaustausch wird eine Empfangsbestatigung iibermittelt.

2. Die elektronische Fassung eines Dokuments ist in jeder Hinsicht als der Papierfassung gleichwertig zu betrachten.

3. Madagaskar und die Europdische Union melden einander unverziiglich jede Storung der Informationssysteme. Die
Informationen und Dokumente im Zusammenhang mit der Durchfithrung des Abkommens werden dann automatisch
durch die Papierfassung ersetzt.
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Artikel 15
Vorliufige Anwendung

Dieses Protokoll wird ab dem Datum seiner Unterzeichnung, frithestens jedoch ab dem 1. Januar 2015, vorldufig angew-
endet.

Artikel 16
Inkrafttreten

Dieses Protokoll tritt an dem Tag in Kraft, an dem die Vertragsparteien einander den Abschluss der hierzu erforderlichen
Verfahren notifizieren.

Fiir die Europdische Union

Fiir die Republik Madagaskar
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ANHANG

Bedingungen fiir die Ausiibung der Fischereititigkeit durch Schiffe der Europdischen Union in der Fischereizone Madagaskars

KAPITEL 1

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1. Benennung der zustindigen Behorde

Fir die Zwecke dieses Anhangs bezeichnet, sofern nicht anders festgelegt, jede Bezugnahme auf die zustindige
Behorde der Europdischen Union (EU) oder der Republik Madagaskar (Madagaskar):

1.1. fiir die EU die Europiische Kommission, gegebenenfalls iiber die Delegation der EU in Madagaskar;
1.2. fur die Republik Madagaskar: das Ministerium fiir Fischbestinde und Fischerei.
2. Fanggenehmigung

Fiir die Zwecke der Anwendung dieses Anhangs ist der Begriff ,Fanggenehmigung” gleichbedeutend mit dem Begriff
,Lizenz“, wie er in der madagassischen Gesetzgebung definiert ist.

3. Fischereizone Madagaskars

3.1. Bei der Fischereizone Madagaskars handelt es sich um den Teil der madagassischen Gewdsser, in dem Fischerei-
fahrzeuge der Europdischen Union mit Genehmgiung Madagaskars Fischfang betreiben diirfen.

3.1.1. Die geografischen Koordinaten der Fischereizone Madagaskars und der Basislinien sind Anlage 3 zum
Anhang dieses Protokolls zu entnehmen.

3.1.2. Die nach den madagassischen Rechtsvorschriften fiir den Fischfang geltenden Sperrgebiete, beispielsweise
Nationalparks, geschiitzte Meeresgebiete und Laichgebiete, sind Anlage 4 zu entnehmen.

3.2. Samtliche Bestimmungen des Protokolls und seines Anhangs gelten unbeschadet nachstehender Bestimmungen
ausschlieflich in der Fischereizone Madagaskars, wie sie in Anlage 3 beschrieben ist:

3.2.1. Die Thunfischwadenfinger und Oberflachen-Langleiner der Europidischen Union diirfen in den Gewéssern
auflerhalb des Kiistenstreifens von 20 Seemeilen ab der Basislinie fischen.

3.2.2. Eine Schutzzone von drei Seemeilen wird um von den madagassischen Fischern genutzte, fest verankerte
Fischsammelgerite herum eingerichtet, in die die Schiffe der EU nicht einfahren diirfen. Madagaskar mel-
det die Positionierung der jenseits von 17 Seemeilen fest verankerten Fischsammelgerite und die EU ver-
merkt diese auf den Fanggenehmigungen, die den Schiffen der Europaischen Union erteilt werden.

3.2.3. AufSerdem sind die Fangtitigkeiten in den Gebieten Banc de Leven und Banc de Castor, deren Koordinaten
in Anlage 4 angegeben sind, ausschlieflich der handwerklichen und traditionellen madagassischen Fische-
rei vorbehalten.

4. Benennung eines Konsignatars

Jeder EU-Reeder, der im Rahmen des vorliegenden Protokolls eine Fanggenchmigung beantragen will, muss durch
einen Konsignatar mit Wohnsitz in Madagaskar vertreten sein.

5. Angabe des Empfingers der Zahlungen der Reeder

Madagaskar teilt der EU vor Beginn der vorliufigen Anwendung des Protokolls das Konto des Schatzamtes mit, auf
das die Betrdge iiberwiesen werden, die im Rahmen des Abkommens von EU-Reedern zu zahlen sind. Anfallende
Gebiihren fiir Bankiiberweisungen gehen zulasten der Reeder.

6. Kontakte

Die einschligigen Kontaktdaten beider Vertragsparteien sind Anlage 9 zu entnehmen.
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KAPITEL I

FANGGENEHMIGUNGEN

1. Voraussetzungen fiir die Erteilung einer Fanggenehmigung — zugelassene Schiffe

Eine Fanggenehmigung nach Artikel 6 des Abkommens wird unter der Bedingung erteilt, dass das Schiff im Register
fur Fischereifahrzeuge der EU und in der Liste fangberechtigter Schiffe der IOTC gefithrt ist. Dariiber hinaus darf
weder fiir den Kapitdn noch fuir das Schiff ein Fangverbot aufgrund ihrer Tatigkeit in der Fischereizone Madagaskars
verhdngt worden sein.

2. Beantragung einer Fanggenehmigung

2.1. Die EU unterbreitet Madagaskar (elektronisch), mit Kopie an die Delegation der EU in Madagaskar, fiir jedes
Schiff, das nach Maflgabe des Abkommens Fischfang betreiben will, einen Antrag auf Erteilung einer Fanggeneh-
migung.

2.2. Fir die Einreichung der Antrige ist das Formular nach Anlage 1 zu diesem Anhang zu verwenden.

2.3. Jedem Erstantrag auf Erteilung einer Fanggenehmigung und jedem Antrag infolge technischer Anderungen des
Schiffes ist Folgendes beizufiigen:

— der Beleg iiber die im Voraus gezahlte Pauschalgebiihr fiir die Geltungsdauer der Genehmigung;
— ein aktuelles Farbfoto von wenigstens 15 x 10 cm, welches das Schiff in Seitenansicht zeigt;

— erforderlichenfalls eine von der zustindigen EU-Behorde ausgestellte Bescheinigung der Zulassung oder
gesundheitspolitischen Registrierung des Schiffes.

2.4. Einem Antrag auf Verlingerung einer Fanggenehmigung im Rahmen des geltenden Protokolls fiir ein Schiff, das
technisch nicht verdndert wurde, muss lediglich ein Beleg iiber die im Voraus gezahlte Pauschalgebiihr beigefiigt
werden.

3. Gebithr und im Voraus gezahlte Pauschalgebithr

3.1. Die Hohe der Gebiihr in Euro, die pro Tonne in der Fischereizone Madagaskars gefangenen Fischs zu entrichten
ist, wird fur die Thunfischwadenfinger und Oberflichen-Langleiner wie folgt festgelegt:

— 60 EUR/t in den ersten beiden Jahren der Anwendung,
— 70 EUR/t in den letzten beiden Jahren der Anwendung.

3.2. Die Fanggenehmigungen werden nach im Voraus erfolgter Zahlung folgender Pauschalgebiihren an die zustindi-
gen staatlichen Behorden erteilt:

Fiir Thunfischwadenfinger

— 11 400 EUR pro Schiff, entsprechend den Gebithren fiir 190 Tonnen pro Jahr in den ersten beiden Jahren
der Anwendung,

— 13 300 EUR pro Schiff, entsprechend den Gebiihren fiir 190 Tonnen pro Jahr in den letzten beiden Jahren
der Anwendung.

Fiir Oberflichen-Langleiner mit einer Tonnage von mehr als 100 BRZ

— 3 600 EUR pro Schiff, entsprechend den Gebiihren fiir 60 Tonnen pro Jahr in den ersten beiden Jahren der
Anwendung,

— 4 200 EUR pro Schiff, entsprechend den Gebiihren fiir 60 Tonnen pro Jahr in den letzten beiden Jahren der
Anwendung.
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Fiir Oberflichen-Langleiner mit einer Tonnage von bis zu 100 BRZ

— 2 400 EUR pro Schiff, entsprechend den Gebithren fir 40 Tonnen pro Jahr in den ersten beiden Jahren der
Anwendung,

— 2 800 EUR pro Schiff, entsprechend den Gebiihren fiir 40 Tonnen pro Jahr in den letzten beiden Jahren der
Anwendung.

3.3. Die Im Voraus gezahlte Pauschalgebiihr umfasst alle nationalen und lokalen Steuern mit Ausnahme der Hafen-,
Anlande- und Umladegebiihren sowie der Kosten fiir die Erbringung von Dienstleistungen.

4. Erteilung der Fanggenehmigung

4.1. Ab dem Eingang der Antrage auf Erteilung einer Fanggenehmigung nach Nummer 2 verfiigt Madagaskar iiber
20 Arbeitstage, um die Fanggenehmigungen fiir die Fischereifahrzeuge der Europdischen Union zu erteilen, deren
Antrige als mit den Nummern 2.2, 2.3 und 2.4 konform akzeptiert werden,.

4.2. Die Originale der Fanggenehmigungen iibermittelt Madagaskar unverziiglich den Reedern oder ihren Konsignata-
ren iiber die Delegation der EU in Madagaskar.

4.3. Eine Kopie dieser Fanggenehmigung wird unverziiglich elektronisch der Delegation der EU sowie den Reedern
oder ihren Konsignataren tibermittelt. Diese an Bord mitgefiihrte Kopie ist wihrend eines Zeitraums von hochs-
tens 60 Kalendertagen nach Erteilung der Fanggenehmigung giiltig. Nach Ablauf dieses Zeitraums ist das Origi-
nal der Fanggenehmigung an Bord mitzufithren.

5. Ubertragung der Fanggenehmigung

5.1. Die Fanggenehmigung wird fiir ein bestimmtes Schiff erteilt und ist nicht tibertragbar.

5.2. Auf Antrag der EU und bei nachweislichem Vorliegen hoherer Gewalt, vor allem im Fall des Verlustes oder der
langeren Stilllegung eines Schiffs aufgrund eines schwerwiegenden technischen Defekts, wird die Fanggenehmi-
gung eines Schiffs jedoch durch eine neue Fanggenehmigung fiir ein anderes Schiff derselben Kategorie ersetzt,
ohne dass erneut eine Gebithr zu zahlen ist.

5.3. In diesem Fall wird bei der Berechnung der Fangmenge zur Ermittlung etwaiger zusitzlicher Betrige die Gesamt-
fangmenge beider Schiffe in der Fischereizone Madagaskars zugrunde gelegt.

5.4. Der Reeder des zu ersetzenden Schiffs oder sein Konsignatar sendet die ungiiltig gewordene Fanggenehmigung
iiber die EU-Delegation in Madagaskar an das Fischereiiiberwachungszentrum (FUZ) Madagaskars zurtick.

5.5. Die neue Fanggenehmigung gilt ab dem Tag, an dem der Reeder dem FUZ Madagaskars die ungiiltig gewordene
Genehmigung zuriickgibt. Die Delegation der EU wird von der Ubertragung der Fanggenehmigung unterrichtet.

6. Geltungsdauer der Fanggenehmigung

6.1 Die Fanggenchmigungen werden fiir einen Jahreszeitraum erteilt.
6.2. Die Fanggenchmigungen konnen verlangert werden.

6.3. Fillt der Beginn der vorldufigen Anwendung nicht auf den 1. Januar 2015, so ist fur die Festlegung des Beginns
der Geltungsdauer der Fanggenchmigungen unter Jahreszeitraum Folgendes zu verstehen:

— im ersten Jahr der Anwendung des Protokolls der Zeitraum vom Beginn der vorldufigen Anwendung des Pro-
tokolls bis zum 31. Dezember desselben Jahres;

— danach jedes vollstindige Kalenderjahr;

— im letzten Jahr der Anwendung des Protokolls der Zeitraum vom 1. Januar bis zum Auslaufen des Proto-
kolls.
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7. An Bord mitzufithrende Dokumente

Wiahrend des Aufenthalts in madagassischen Gewissern oder Hifen miissen folgende Dokumente jederzeit an Bord
mitgeftihrt werden:

— das Original der Fanggenehmigung; allerdings ist fur einen Zeitraum von 60 Kalendertagen, bis das Original aus-
gestellt ist, auch eine Kopie der Fanggenehmigung gemifl Nummer 6 dieses Abschnitts ausreichend;

— die Navigationslizenz des Schiffes oder jedes andere von der Behorde des Flaggenstaats ausgegebene gleichwertige
Dokument;

— der Kapazititsplan des Schiffs in Form aktueller Zeichnungen oder Beschreibungen des Schiffsplans, insbesondere
der Anzahl der Fischladerdume, und der Angabe des Fassungsvermdgens in Kubikmetern.

8. Hilfsschiffe

8.1. Auf Antrag der EU und nach Priifung durch die madagassischen Behorden gestattet Madagaskar den Fischerei-
fahrzeugen der EU, die im Besitz einer Fanggenehmigung sind, Unterstiitzung von Hilfsschiffen in Anspruch zu
nehmen.

8.2. Die Hilfsschiffe miissen unter der Flagge eines EU-Mitgliedstaats fahren und diirfen nicht fiir den Fischfang ausge-
riistet sein. Diese Unterstiitzung darf weder die Betankung noch das Umladen der Finge umfassen.

8.3. Fiir die Hilfsschiffe gilt, soweit es auf sie anwendbar ist, dasselbe Verfahren wie fiir die Ubermittlung der Antrige
auf Erteilung einer Fanggenehmigung gemifl diesem Kapitel. Madagaskar erstellt eine Liste der genehmigten
Hilfsschiffe und iibermittelt sie unverziiglich der EU.

8.4. Die jihrliche Lizenzgebiihr fiir ein Hilfsschiff betrigt 3 500 EUR.

KAPITEL III

TECHNISCHE ERHALTUNGSMASSNAHMEN

1. Die Fischereifahrzeuge der Europdischen Union, die in der Fischereizone Madagaskars fischen diirfen, halten simtliche
auf sie anwendbaren technischen Erhaltungsmaffnahmen, Entschlieungen und Empfehlungen der IOTC und gelten-
den madagassischen Rechtsvorschriften ein.

2. Die technischen Erhaltungsmafnahmen, die fiir Fischereifahrzeuge der Européischen Union im Besitz einer Fangge-
nehmigung fiir die Fischereizone, Fanggerite und Beifinge gelten, sind fiir jede Fischereiart in den technischen Uber-
sichtsbogen in Anlage 2 zu diesem Anhang festgelegt.

3. Bei Fangeinsitzen in der Fischereizone Madagaskars ist, mit Ausnahme natiirlicher treibender Fischsammelgerite, die
Verwendung von Fanghilfsmitteln, die das Verhalten weit wandernder Arten beeinflussen und insbesondere zu deren
Konzentration in der Nihe oder unterhalb des Fanghilfsmittels beitragen, auf diejenigen kiinstlichen treibenden Fisch-
sammelgerite beschrinkt, die als ,6kologisch” bezeichnet werden und durch deren Konzeption, Aufbau und Einsatz
jeglicher unerwiinschter Beifang von Walen, Haien und Schildkroten ausgeschlossen ist. Das Material dieser Hilfsgerite
muss biologisch abbaubar sein. Das Ausbringen und die Verwendung dieser kiinstlichen treibenden Fischsammelge-
rite ist mit den einschldgigen EntschlieSungen und Empfehlungen der IOTC konform.

KAPITEL IV
ABSCHNITT 1
Regelung der Fangmeldungen und des Fischereiaufwands
1. Fischereilogbuch

1.1 Der Kapitin eines im Rahmen des Abkommen fischenden EU-Fischereifahrzeugs muss ein IOTC-Fischereilog-
buch fithren, das den IOTC-EntschlieSungen fiir die Langleiner und Wadenfinger entspricht.

1.2 Das Fischereilogbuch wird vom Kapitin fir jeden Tag ausgefullt, an dem sich das Schiff in der Fischereizone
Madagaskars aufhilt.
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1.3 Der Kapitin trdgt in das Fischereilogbuch taglich fiir jede Art (gekennzeichnet durch den FAO-Alpha-3-Code) die
gefangene und an Bord behaltene Menge in Kilogramm Lebendgewicht oder gegebenenfalls als Stiickzahl ein. Fiir
jede Hauptart zeichnet der Kapitin auch die Nullfinge, Beifinge und die Riickwiirfe auf.

1.4. Das Fischereilogbuch wird leserlich in Grofbuchstaben ausgefiillt und vom Kapitdn unterzeichnet.
1.5. Der Kapitdn haftet fur die Richtigkeit der Angaben im Fischereilogbuch.

2. Fangmeldungen

2.1. Der Kapitin meldet die Finge seines Schiffes durch Aushdndigung der fiir die Zeit des Aufenthalts in der Fische-
reizone Madagaskars ausgefiillten Fischereilogbuchblitter an Madagaskar.

2.2. Bis zur Einfithrung des elektronischen Systems zur Ubertragung der Daten iiber Fangtitigkeiten nach Nummer 3
dieses Abschnitts werden die Fischereilogbiicher wie folgt iibermittelt:

2.2.1. bei Anlaufen eines madagassischen Hafens wird das Original jedes Fischereilogbuchblattes dem ortlichen
Vertreter Madagaskars iibergeben, der den Empfang schriftlich bestitigt;

2.2.2. beim Auslaufen aus der Fischereizone Madagaskars ohne vorheriges Anlaufen eines madagassischen
Hafens werden die Originale der Fischereilogbuchblatter

— unverziiglich eingescannt per E-Mail an die von den zustindigen Behorden Madagaskars iibermittelten
E-Mail-Adressen

oder ersatzweise

— per Fax an die von den zustindigen Behorden Madagaskars iibermittelten Faxnummern oder

— binnen 7 Arbeitstagen nach der Ankunft in einem anderen Hafen und in jedem Fall binnen 15
Arbeitstagen nach Verlassen der Fischereizone Madagaskars per Post an die Anschrift in Anlage 9

iibersandt.

2.3. Der Kapitdn iibersendet Kopien aller Fischereilogbuchblitter an die EU und die zustindige Behorde seines Flag-
genstaats. Der Kapitin iibersendet ferner Kopien aller seiner Fischereilogbiicher

— an das USTA — Amt fir Thunfischstatistik von Antsiranana

— sowie an eines der folgenden wissenschaftliche Institute:

— IRD (Institut de recherche pour le développement — Forschungsinstitut fiir Entwicklung);
— IEO (Instituto Esparfiol de Oceanografia — Spanisches Ozeanografisches Institut);

— IPMA (Instituto Portugués do Mar e da Atmosfera — Portugiesisches Institut fiir Meeresangelegenheiten und
Meteorologie).

2.4. Kehrt das Schiff wihrend der Geltungsdauer seiner Fanggenehmigung in die Fischereizone Madagaskars zuriick,
sind erneut Fangmeldungen zu machen.

2.5. Bei Nichteinhaltung der Bestimmungen iiber die Fangmeldungen kann Madagaskar die Fanggenehmigung des be-
treffenden Fischereifahrzeugs aussetzen, bis die fehlenden Fangmeldungen vorliegen, und gegen den Reeder die
nach geltendem madagassischem Recht vorgesehenen Strafen verhingen. Bei wiederholtem Verstof§ gegen diese
Bestimmungen kann Madagaskar eine Verlingerung der Fanggenehmigung ablehnen.

2.6. Madagaskar unterrichtet die EU zum Zeitpunkt der Notifzierung des Reeders iiber jede in diesem Zusammen-
hang verhingte Strafe.

3. Inbetriebnahme eines elektronischen Systems fiir die Meldung der Daten iiber Fangtitigkeiten (ERS)

Die beiden Vertragsparteien beschliefen, auf der Grundlage der Leitlinien in Anlage 8 ein elektronisches System fiir
die Meldung aller Daten iiber Fangtitigkeiten (ERS) einzufithren. Die Vertragsparteien setzen sich zum Ziel, dieses Sys-
tem binnen sechs Monaten nach Beginn der vorliufigen Anwendung dieses Protokolls einsatzbereit zu machen.
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4. Vierteljahrliche und jdhrliche Meldungen der Finge und des Fischereiaufwands
4.1. Vierteljdhrliche Meldungen

4.1.1. Ist das elektronische System zur Ubertragung der Daten iiber Fangtitigkeiten nach Nummer 3 dieses
Abschnitts nicht einsatzbereit, so meldet die EU Madagaskar vor Ablauf des dritten Monats jedes Quartals
die Fang- und Fischereiaufwanddaten (Anzahl der Tage auf See) fuir jede in diesem Protokoll vorgesehene
Kategorie fiir die Monate des vorhergehenden Quartals nach dem Muster in Anlage 5 zu diesem Anhang.

4.1.2. Diese aggregierten Daten aus den Fischereilogbiichern gelten als vorldufige Daten, bis die EU eine endgiil-
tige Jahresabrechnung der Fang- und Fischereiaufwanddaten iibermittelt.

4.2. Jihrliche Meldungen

4.2.1 Fir jeden Thunfischwadenfinger und jeden Oberflichen-Langleiner, der in der Fischereizone Madagaskars
fischen darf, erstellt die EU eine jahrliche Meldung der Finge und des Fischereiaufwands (Anzahl der Tage
auf See) fiir jede Art und jeden Monat, auf der Grundlage der von den nationalen Behorden der Flaggen-
staaten bestitigten Fangdaten und nach einer Analyse, die die vorstehend genannten Fischereiforschungs-
institute der Européischen Union durch Abgleich der verfiigbaren Daten aus den Fischereilogbiichern, den
Anlandeerklirungen, den Verkaufsabrechnungen und gegebenenfalls den wissenschaftlichen Beobachtungs-
berichten erstellen.

4.2.2 Die von den Fischereiforschungsinstituten der Europdischen Union verwendete Methodik zur Auswertung
von Umfang und Zusammensetzung der Finge in der Fischereizone Madagaskars wird mit dem Amt fiir
Thunfischstatistik von Antsiranana, dem FUZ Madagaskars und der Direktion fiir Statistik und Programm-
planung des Ministeriums fur Fischbestdnde und Fischerei (MRHP) ausgetauscht.

5. Gebithrenabrechnung fiir Thunfischwadenfinger und Oberflichen-Langleiner

5.1. Auf der Grundlage der jahrlichen Meldung der Fang- und Fischereiaufwanddaten nach Nummer 4.2 und fir
jeden Thunfischwadenfinger und jeden Oberflichen-Langleiner der Europiischen Union, der im Vorjahr in der
Fischereizone Madagaskars fischen durfte, erstellt die EU eine endgiiltige Abrechnung der fiir die Finge jedes
Schiffs im vorangegangen Kalenderjahr zu zahlenden Gebiihren.

5.2. Die jahrliche Meldung der Fang- und Fischereiaufwanddaten und die endgiiltige Gebiihrenabrechnung iibermittelt
die EU an Madagaskar zur Bestdtigung vor dem 31. Juli des Jahres, das auf das Jahr folgt, in dem die Finge geti-
tigt wurden.

5.3. Madagaskar bestitigt der EU den Eingang dieser Meldungen und dieser Abrechnung und kann von der EU alle
als notwendig erachteten Klarstellungen fordern.

5.3.1 In diesem Fall wendet sich die EU an die Verwaltungen der Flaggenstaaten und die zustindigen nationalen
Institute der EU und iibermittelt an Madagaskar die geforderten ergidnzenden Informationen binnen
20 Arbeitstagen.

5.3.2 Erforderlichenfalls kann eine Sondersitzung der wissenschaftlichen Arbeitsgruppe einberufen werden, zu
der Vertreter der zustindigen nationalen Institute der EU und Madagaskars eingeladen werden, um die
Fangdaten und die fiir den Informationsabgleich verwendete Methodik zu priifen.

5.4. Madagaskar kann die jéhrliche Meldung der Finge und des Fischereiaufwands sowie die endgiiltige Abrechnung
unter Vorlage entsprechender Nachweise innerhalb von 30 Arbeitstagen ab dem Zeitpunkt der Ubermittlung
nach Nummer 5.3 anfechten.

5.4.1 Bei Meinungsveschiedenheiten konsultieren die Vertragsparteien einander im Gemischten Ausschuss.

5.4.2 Wurde kein Widerspruch eingelegt, so erachten die Vertragsparteien nach Ablauf dieser Frist die jahrliche
Meldung der Fange und des Fischereiaufwands und die endgiiltige Abrechnung als angenommen.

5.5. Fillt die endgiiltige Gebithrenabrechnung hoher aus als die Pauschalvorausgebiihr, die bei Beantragung der Fang-
genehmigung gezahlt wurde, iberweist der Reeder Madagaskar den Restbetrag bis spitestens 30. September des
laufenden Jahres. Fillt die endgiiltige Abrechnung niedriger aus als die im Voraus gezahlte Pauschalgebiihr, so
wird dem Reeder die Differenz nicht erstattet.
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ABSCHNITT 2
Einfahrt in die Fischereizone Madagaskars und Ausfahrt

1. Die Kapitine der Fischereifahrzeuge der Europdischen Union, die im Rahmen dieses Protokolls in der Fischereizone
Madagaskars Fischfang betreiben, teilen den zustindigen Behorden Madagaskars mindestens drei Stunden im Voraus
ihre Absicht mit, in die Fischereizone Madagaskars einzufahren oder diese zu verlassen.

2. Bei der Mitteilung der Einfahrt bzw. Ausfahrt in die bzw. aus der Fischereizone Madagaskars teilen die Kapitine der
Schiffe unbeschadet der Bestimmungen in Abschnitt 2 von Anlage 8 gleichzeitig ihre Position sowie fiir jede Art die
geschitzte Menge der bereits an Bord befindlichen Finge (durch ihren Alpha-3-Code der FAO eindeutig gekennzeich-
net) in Kilogramm Lebendgewicht oder gegebenenfalls als Stiickzahl mit. Diese Mitteilungen miissen per E-Mail, Fax
oder Funk an die in Anlage 9 aufgefithrten Adressen erfolgen.

3. Der Eingang der elektronischen Nachricht wird von den madagassischen Behorden per E-Mail bestitigt.

4. Ein Schiff, das fischend angetroffen wird, ohne das FUZ Madagaskars entsprechend unterrichtet zu haben, wird als
Schiff ohne Fanggenehmigung angesehen und unterliegt den in den geltenden madagassischen Rechtsvorschriften vor-
gesehenen Sanktionen.

5. Die E-Mail-Adresse, die Fax- und Telefonnummern sowie die Funk-Koordinaten des FUZ Madagaskars sind der Fangge-
nehmigung beigefiigt.

6. Madagaskar teilt der EU und den betroffenen Schiffen unverziiglich jede Anderung von E-Mail-Adresse, Faxnummer
oder Funkfrequenz mit.

ABSCHNITT 3
Umladungen und Anlandungen

1. Umladungen auf See sind verboten.

2. Eine Umladung in den Gewdssern Madagaskars kann in einem nach vorheriger Genehmigung durch das FUZ Mada-
gaskars zu diesem Zweck bezeichneten Hafen sowie unter Kontrolle von Fischereiinspektoren Madagaskars erfolgen.

3. Die bezeichneten Fischereihifen fiir diese Umladungen sind Antsiranana fir die Wadenfinger und Toliary, Ehoala,
Toamasina und Mahajanga fir die Langleiner.

4. Beabsichtigt der Reeder eines Fischereifahrzeugs der Europaischen Union oder sein Vertreter, Anlandungen oder
Umladungen in einem madagassischen Hafen vorzunehmen, so meldet er gleichzeitig dem FUZ und der Hafenbe-
hérde in Madagaskar mindestens 72 Stunden im Voraus Folgendes:

— den Namen und die Nummer des anlandenden oder umladenden Fischereifahrzeugs in der IOTC-Fischereifahr-
zeugkartei;

— den Umlade- oder Anlandehafen und gegebenenfalls den Namen des iibernehmenden Frachtschiffes;
— Datum und voraussichtliche Uhrzeit der Umladung oder Anlandung;

— fiir jede Art (gekennzeichnet durch den FAO-Alpha-3-Code) die umzuladende oder anzulandende Menge in Kilo-
gramm Lebendgewicht oder gegebenenfalls als Stiickzahl;

— die Bestimmung der umgeladenen oder angelandeten Finge.

5. Nach Priifung der Informationen nach Nummer 4 und binnen 24 Stunden nach der Notifizierung erteilt das FUZ
Madagaskars dem Reeder oder seinem Vertreter eine vorherige Umlade- oder Anlandegenehmigung.

6. Umladungen und Anlandungen gelten als Ausfahrt aus der Fischereizone Madagaskars. Dafiir gelten die Bestimmun-
gen nach Abschnitt 2 dieses Kapitels.

7. Nach der Umlandung oder Anlandung teilt der Reeder oder sein Vertreter seine Absicht mit, seine Fangtitigkeit in
der Fischereizone Madagaskars fortzusetzen oder die Fischereizone Madagaskars zu verlassen.

8. Jede nicht mit den Bestimmungen nach den Nummern 1 bis 7 dieses Abschnitts konforme Umladung oder Anlan-
dung in der Fischereizone Madagaskars ist verboten. Verstofle gegen diese Bestimmung werden nach MafSgabe der
geltenden madagassischen Rechtsvorschriften geahndet.
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9. Gemifs der geltenden Entschliefung der IOTC bemiihen sich die EU-Wadenfinger, die in einem madagassischen
Hafen anlanden, den lokalen Verarbeitungsunternehmen ihren Beifang zu lokalen Marktpreisen zur Verfigung zu
stellen. Auf Anfrage der Reeder von EU-Fischereifahrzeugen tibermitteln die Regionaldirektionen des madagassischen
Ministeriums fiir Fischbestdnde und Fischerei eine Liste lokaler Verarbeitungsunternehmen mit Kontaktadressen.

10. Thunfischfinger der Europdischen Union, die ihre Finge freiwillig in einem madagassischen Hafen anlanden, erhal-
ten fir den Fischereizweig des betreffenden Schiffes auf den in Kapitel II Nummer 3.1 angegebenen Betrag eine
Ermifigung in Hohe von 5 EUR pro Tonne, die in der Fischereizone Madagaskars gefischt wurde. Eine weitere Erma-
Rigung in Hohe von 5 EUR pro Tonne wird gewihrt, wenn die Finge an einen madagassischen Fischverarbeitungsbe-
trieb verkauft werden.

ABSCHNITT 4
Satellitengestiitztes Schiffsiiberwachungssystem (VMS)
1. VMS — Schiffspositionsmeldungen

1.1. Fischereifahrzeuge der Europidischen Union im Besitz einer Fanggenehmigung miissen mit einem satellitenge-
stiitzten Schiffsiiberwachungssystem (Vessel Monitoring System — VMS) ausgestattet sein, iiber das die Position
des Schiffes jede Stunde automatisch an das Fischereiitberwachungszentrum (FUZ) seines Flaggenstaates iibertra-
gen wird.

1.2. Jede Positionsmeldung hat das in Anlage 7 zu diesem Anhang vorgegebene Format und enthilt Angaben iiber:
— die Schiffskennzeichen;

— die letzte Position des Schiffes (Lingen- und Breitengrad) auf mindestens 500 m genau und mit einem Konfi-
denzintervall von 99 %;

— Datum und Uhrzeit der Positionsaufzeichnung;
— Schiffsgeschwindigkeit und -kurs.
1.3. Die erste Positionmeldung nach der Einfahrt in die Fischereizone Madagaskars wird mit dem Code ,ENT*

gekennzeichnet. Alle nachfolgenden Positionen tragen den Code ,POS®, mit Ausnahme der ersten Positionsauf-
zeichnung nach der Ausfahrt aus der Fischereizone Madagaskars; sie wird mit ,EXI“ gekennzeichnet.

1.4. Das FUZ des Flaggenstaats garantiert die automatische Verarbeitung und gegebenenfalls elektronische Ubertra-
gung der Positionsmeldungen. Die Positionsmeldungen miissen sicher aufgezeichnet und fur drei Jahre gespei-
chert werden.

2. Ubertragung vom Schiff bei Ausfall des VMS

2.1. Der Kapitdn vergewissert sich, dass das VMS seines Schiffes jederzeit einwandfrei funktioniert und die Positions-
meldungen stets korrekt an das FUZ des Flaggenstaats iibermittelt werden.

2.2. EU-Schiffe, deren VMS defekt ist, diirfen nicht in die Fischereizone Madagaskars einfahren.

2.3. Fillt das VMS des Schiffes nach der Einfahrt in die Fischereizone Madagaskars aus, muss es innerhalb von
15 Tagen repariert oder ausgetauscht werden. Nach Ablauf dieser Frist darf das Schiff anderenfalls nicht linger
in der Fischereizone Madagaskars fischen.

2.4. Schiffe, die in der Fischereizone Madagaskars mit einem defekten VMS Fischfang betreiben, nehmen gemafs
Nummer 1.2 ihre Positionsmeldungen an das FUZ des Flaggenstaats und das FUZ Madagaskars mindestens alle
vier Stunden per E-Mail, Fax oder Funk vor und machen dabei alle vorgeschriebenen Angaben.

3. Sichere Ubertragung der Positionsmeldungen an Madagaskar

3.1. Das FUZ des Flaggenstaats iibertrégt die Positionsmeldungen der betreffenden Schiffe automatisch an das FUZ
Madagaskars. Das FUZ des Flaggenstaats und das FUZ Madagaskars tauschen ihre E-Mail-Kontaktadressen aus
und teilen einander jede Anderung dieser Adressen unverziiglich mit.
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3.2. Die Ubertragung der Positionsmeldungen zwischen dem FUZ des Flaggenstaats und dem FUZ Madagaskars
erfolgt elektronisch iiber ein sicheres Kommunikationssystem.

3.3. Das FUZ Madagaskars informiert das FUZ des Flaggenstaats und die EU, wenn die Positionsmeldungen fiir ein
Schiff im Besitz einer Fanggenehmigung nicht mehr regelmifig eingehen, das betreffende Schiff aber keine Aus-
fahrt aus der Fischereizone Madagaskars gemeldet hat.

4. Storungen des Kommunikationssystems

4.1. Madagaskar stellt sicher, dass seine elektronische Einrichtung mit der des Flaggenstaat-FUZ kompatibel ist, und
informiert die EU im Interesse einer moglichst raschen technischen Behebung unverziiglich tiber jede Storung
bei Versendung oder Empfang der Positionsmeldungen.

4.2. Bei etwaigen Streitfdllen wird der Gemischte Ausschuss befasst.

4.3. Firr jede festgestellte Manipulation des VMS an Bord eines Schiffes zur Stérung seines einwandfreien Betriebs
oder Filschung der Positionsangaben haftet der Kapitin. Jeder Verstoff wird mit den hierfiir nach madagassi-
schem Recht vorgesehenen Strafen geahndet.

5. Anderung der Ubermittlungshiufigkeit

5.1. Im Fall eines begriindeten Hinweises auf illegales Verhalten kann das FUZ Madagaskars das FUZ des Flaggen-
staats — mit Kopie an die EU — auffordern, die Héufigkeit, mit der die Positionsmeldungen fiir ein bestimmtes
Schiff @ibertragen werden, fiir einen bestimmten Untersuchungszeitraum auf Abstinde von 30 Minuten zu ver-
kiirzen.

5.2. Das FUZ Madagaskars muss dem FUZ des Flaggenstaats und der EU die Griinde fiir seinen Verdacht mitteilen.

5.3. Das FUZ des Flaggenstaats sendet dem FUZ Madagaskars die Positionsmeldungen umgehend in kiirzeren Abstin-
den.

5.4. Das FUZ Madagaskars benachrichtigt das FUZ des Flaggenstaats und die EU unverziiglich itber das Ende des
Inspektionsverfahrens.

5.5. Am Ende des Untersuchungszeitraums unterrichtet das FUZ Madagaskars das FUZ des Flaggenstaats und die EU
iiber gegebenenfalls erforderliche Uberwachungsmafinahmen.

6. Giltigkeit der VMS-Positionsmeldung bei Streitfillen

Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen den Vertragsparteien sind einzig die vom VMS iibermittelten Positionsdaten
mafSgeblich.

ABSCHNITT 5
Beobachter
1. Beobachtung der Fangtitigkeiten

1.1. Die Vertragsparteien erkennen die Bedeutung der Einhaltung der Verpflichtungen, die sich aus den geltenden
IOTC-Entschliefungen ergeben, fiir das Programm wissenschaftlicher Beobachter an.

1.2. Im Interesse der Einhaltung der genannten Verpflichtungen gelten fiir Beobachter folgende Bestimmungen:

1.2.1. Auf Antrag der madagassischen Behorden nehmen von den Fischereifahrzeugen der Europdischen Union,
die in der Fischereizone Madagaskars fischen diirfen, 10 % aller fangberechtigten Schiffe nach Fischerei-
zweig im Sinne des Kapitels 1 Beobachter an Bord.
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1.2.2. Aufgabe der Beobachter ist es, fir die Anwendung der Bestimmungen, die in den unter Nummer 1.1
genannten IOTC-EntschlieBungen festgelegt worden sind, oder fiir die Sammlung sonstiger Informationen
zu sorgen, die das zustindige nationale madagassische Institut oder die gemeinsame wissenschaftliche
Arbeitsgruppe benotigen.

1.2.3. Die Beobachter werden von den zustindigen Behorden Madagaskars benannt.

1.3. Die Schiffe mit einer Tonnage von bis zu 100 BRZ sind von den Bestimmungen dieses Abschnitts ausgenom-
men.

2. Benannte Schiffe und Beobachter

2.1. Zum Zeitpunkt der Erteilung der Fanggenehmigungen erstellt und (gegebenenfalls) aktualisiert Madagaskar eine
Liste von Schiffen, die ausgewahlt wurden, um unter Einhaltung der Ziele nach Punkt 1.2.2. einen Beobachter an
Bord zu nehmen.

2.2. Madagaskar tibermittelt der EU diese Liste unmittelbar nach ihrer Erstellung oder Aktualisierung auf elektron-
ischem Wege. Verfligt eines der ausgewdhlten Schiffe nachweislich und aufgrund der vor allem mit Pirateniiber-
fallen verbundenen Sicherheitsanforderungen nicht tiber ausreichend Platz, so passen die Européische Union und
Madagaskar die Liste der ausgewihlten Schiffe an, um dieser Lage Rechnung zu tragen, und gewihrleisten gleich-
zeitig die Einhaltung der Ziele nach Punkt 1.2.1..

2.3. Sobald die Liste der fur die Anbordnahme eines Beobachters ausgewahlten Schiffe fertiggestellt ist, unterrichtet
Madagaskar gleichzeitig die Reeder (oder ihre Konsignatare) der Schiffe, die wihrend ihres Aufenthalts in der
Fischereizone Madagaskars einen Beobachter an Bord nehmen miissen.

2.4. Sobald die madagassischen Behorde gemeinsam mit dem Reeder des ausgewdhlten Schiffes das Datum der Ein-
schiffung gemafl Nummer 7.2. dieses Abschnitts festgelegt haben, teilt Madagskar der EU und dem betreffenden
Reeder oder seinem Konsignatar den Namen und die Kontaktdaten des benannten Beobachters mit.

2.5. Madagaskar teilt der EU und den betreffenden Reedern der Europaischen Union oder deren Vertreter gemifd
Nummer 2.1 und 2.3 dieses Abschnitts unverziiglich jede Anderung der Schiffe und der benannten Beobachter
mit.

2.6. Madagaskar und die EU bemiihen sich, in Zusammenarbeit mit den tibrigen Kiistenstaaten des siiddwestlichen
Indischen Ozeans, vor allem auf Initiative der IOTC, eine konzertierte Umsetzung der Beobachterprogramme zu
entwickeln.

2.7. Ein Fischereifahrzeug der Européischen Union, das gemaff Nummer 2.1 dazu bestimmt wurde, einen Beobachter
an Bord zu nehmen, ist von dieser Verpflichtung ausgenommen, wenn sich bereits ein Beobachter an Bord befin-
det und wiahrend des gesamten vorgesehenen Zeitraums an Bord bleibt, sofern dieser Beobachter

— im Rahmen eines regionalen Beobachterprogramms, an dem Madagaskar und die EU beteiligt sind, aner-
kannt ist, oder

— aufgrund von Verpflichtungen an Bord genommen wurde, die den Verpflichtungen nach Nummer 1.2.2 die-
ses Abschnitts gleichwertig und in anderen Partnerschaftsabkommen fiir eine nachhaltige Fischerei zwischen
der Europdischen Union und anderen Kiistenstaaten des siiddwestlichen Indischen Ozeans vorgesehen sind,

— den Zielen nach den Nummern 1.2.1 und 8 dieses Abschnitts gerecht wird und dem FUZ Madagaskars das
Ergebnis dieser Beobachtungen iibermitteln kann, wihrend sich das Schiff in der Fischereizone Madagaskars
befindet.

2.8. Die Dauer der Anwesenheit des Beobachters an Bord iiberschreitet nicht die zur Wahrnehmung seiner Aufgaben
erforderliche Zeit.

3. Finanzieller Beitrag der Reeder

3.1. Unbeschadet eines auf regionaler Ebene konzertierten Beobachterprogramms nach Nummer 2.6. dieses
Abschnitts entrichtet der Reeder fiir jeden von Madagaskar zur Einschiffung auf einem Fischereifahrzeug der
Europiischen Union benannten Beobachter einen Betrag von 20 EUR pro Beobachtertag. Dieser Betrag fliefSt in
den Etat des vom FUZ Madagaskars verwalteten Beobachterprogramms.

3.2. Die An- und Abreisekosten des madagassischen Beobachters zwischen dem Einschiffungs- oder Ausschiffungsha-
fen und seinem gewohnlichen Wohnsitz in Madagaskar gehen zulasten des Reeders.
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4. Vergiitung des Beobachters

Die Vergiitung und die Sozialabgaben des von Madagaskar benannten Beobachters gehen zulasten der madagassischen
Behorden.

5. Einschiffungsbedingungen

5.1. Die Bedingungen fir die Einschiffung des Beobachters, insbesondere die Dauer seiner Anwesenheit an Bord, wer-
den vom Reeder oder seinem Konsignatar und Madagaskar einvernehmlich festgelegt.

5.2. Der Beobachter wird an Bord wie ein Offizier behandelt. Bei seiner Unterbringung an Bord werden jedoch die
technischen Moglichkeiten des Schiffes beriicksichtigt.

5.3. Die Kosten der Unterbringung und Verpflegung des Beobachters gehen zulasten des Reeders.

5.4. Der Kapitdn trifft in seinem Verantwortungsbereich alle Vorkehrungen, um Sicherheit und Wohlergehen des
Beobachters zu gewahrleisten.

5.5. Dem Beobachter ist bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben jede erforderliche Hilfe zu gewédhren. Der Kapitin
des Schiffs gewihrt dem Beobachter Zugang zu den Kommunikationsmitteln und Unterlagen an Bord sowie zu
den sich auf die Fangtitigkeiten des Schiffes beziehenden Dokumenten, insbesondere dem Fischereilogbuch, dem
Gefrierlogbuch und den Navigationsaufzeichnungen, und zu allen Teilen des Schiffes, die in direktem Zusam-
menhang mit seinen Aufgaben stehen.

6. Aufgaben des Beobachters
Wihrend seines Aufenthalts an Bord

— trifft der Beobachter alle geeigneten Vorkehrungen, um die Fangtitigkeiten weder zu unterbrechen noch zu behin-
dern;

— geht er mit den an Bord befindlichen Sachen und Ausriistungen sorgfaltig um;
— wahrt er die Vertraulichkeit simtlicher Dokumente des Schiffes.
7. Ein- und Ausschiffung des Beobachters

7.1. Der Beobachter kommt in einem vom Reeder gewahlten Hafen an Bord.

7.2. Der Reeder oder sein Vertreter teilt Madagaskar mindestens zehn Tage im Voraus Datum, Uhrzeit und Hafen der
Einschiffung des Beobachters mit. Wird der Beobachter im Ausland eingeschifft, so gehen die Reise- und Transit-
kosten (einschlieflich der Kosten der Unterbringung und Verpflegung) bis zum Einschiffungshafen zulasten des
Reeders.

7.3. Findet sich der Beobachter nicht binnen zwolf Stunden nach dem vereinbarten Zeitpunkt zur Einschiffung ein,
so ist der Reeder automatisch von der Verpflichtung befreit, diesen Beobachter an Bord zu nehmen. Das Schiff
kann den Hafen verlassen und seine Fangtitigkeit aufnehmen.

7.4. Erfolgt die Ausschiffung des Beobachters nicht in einem madagassischen Hafen, so trigt der Reeder die Reise-
und Transitkosten (einschlieflich der Kosten der Unterbringung und Verpflegung) des Beobachters, bis dieser
wieder an seinen gewohnlichen Wohnsitz in Madagaskar zurtickgekehrt ist.

7.5. Erscheint das Schiff nicht zum vereinbarten Zeitpunkt in dem zuvor fiir die Einschiffung des Beobachters be-
stimmten Hafen, trigt der Reeder die wihrend der Wartezeit des Beobachters entstehenden Kosten (Unterkunft,
Verpflegung).

7.6. Erscheint das Schiff nicht, kann Madagaskar die Fanggenehmigung des betreffenden Schiffs aussetzen und die in
den geltenden madagassischen Rechtsvorschriften vorgesehenen Sanktionen anwenden, es sei denn, es handelt
sich um einen Fall hoherer Gewalt, der dem FUZ Madagaskars mitgeteilt wurde. Im letztgenannten Fall verein-
bart der Reeder mit den madagassischen Behorden ein neues Datum fiir die Einschiffung des Beobachters, und
das Schiff darf bis zur Einschiffung des Beobachters keine Fangtitigkeiten in der Fischereizone Madagaskars aus-
tiben. Madagaskar teilt der EU und dem Reeder unverziiglich die im Rahmen dieser Nummer getroffenen Maf-
nahmen mit.
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8. Aufgaben des Beobachters
8.1. Der Beobachter hat folgende Aufgaben:
8.1.1 Sammlung aller Informationen zur Fangtatigkeit des Schiffs, insbesondere iiber
— das verwendete Fanggerit,
— die Position des Schiffes beim Fischfang,

— die gefangene Menge oder gegebenenfalls Stiickzahl fiir jede Zielart und jede vergesellschaftete Art
sowie fiir unerwiinschte Beifinge,

— die Schitzung der an Bord behaltenen Finge und der Rickwiirfe.
8.1.2 Durchfithrung biologischer Probennahmen im Rahmen wissenschaftlicher Programme.

8.2. Der Beobachter meldet seine Beobachtungen, einschlieflich Fangmengen und Beifinge und alle sonstigen vom
FUZ Madagaskars verlangten Angaben, tiglich per Funk, Fax oder E-Mail, solange das Schiff in der Fischereizone
Madagaskars fischt.

9. Bericht des Beobachters

9.1. Bevor er das Schiff verldsst, legt der Beobachter dem Schiffskapitin einen Bericht seiner Beobachtungen vor. Der
Kapitin hat das Recht, den Bericht mit Anmerkungen zu versehen. Der Bericht wird vom Beobachter und vom
Kapitdn unterschrieben, der eine Kopie dieses Berichts erhilt. Weigert sich der Kapitidn, den Bericht des Beobach-
ters zu unterschreiben, schreibt er in den Bericht die Griinde fur diese Weigerung und vermerkt ,Unterschrift
verweigert®,

9.2. Der Beobachter sendet seinen Bericht an das FUZ Madagaskars, das binnen 15 Arbeitstagen nach Ausschiffung
des Beobachters eine Kopie an die EU weiterleitet.

ABSCHNITT 6
Inspektion auf See und im Hafen

1. Die Inspektion von Fischereifahrzeugen der Européischen Union im Besitz einer Fanggenehmigung auf See oder im
Hafen, am Kai oder auf Reede, in der Fischereizone Madagaskars wird von Schiffen und Inspektoren Madagaskars vor-
genommen, die fiir die Kontrolle der Fangtitigkeit vereidigt sind.

2. Bevor sie an Bord kommen, kiindigen die Inspektoren Madagaskars dem Kapitdn des Fischereifahrzeugs der Europi-
ischen Union ihre Entscheidung an, eine Inspektion durchzufiihren. Die Inspektion wird von den Fischereiinspektoren
vorgenommen. Vor Beginn der Inspektion miissen sich die Inspektoren ausweisen und ihre Qualifikation sowie ihren
Auftrag nachweisen.

3. Die Inspektoren bleiben nicht linger an Bord des Fischereifahrzeugs der Europaischen Union, als firr die Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Sie fithren die Inspektion so durch, dass Schiff, Fischfang und Ladung so wenig
wie moglich beeintrichtigt werden.

3.1. Madagaskar kann EU-Vertretern gestatten, als Beobachter an der Inspektion teilzunehmen.

3.2. Der Kapitin des Fischereifahrzeugs der Europiischen Union erleichtert den Inspektoren das Anbordkommen
und deren Arbeit.

3.3. Am Ende jeder Inspektion erstellen die Inspektoren einen Inspektionsbericht. Der Kapitin des Fischereifahrzeugs
der Europdischen Union hat das Recht, den Inspektionsbericht mit Anmerkungen zu versehen. Der Inspektions-
bericht wird von dem Inspektor, der ihn abgefasst hat, und vom Kapitdn des Fischereifahrzeugs der Europaischen
Union unterschrieben. Weigert sich der Kapitin zu unterschreiben, schreibt er in den Bericht die Griinde fiir
diese Weigerung und vermerkt ,Unterschrift verweigert.

3.4. Die Inspektoren hiandigen dem Kapitin des Fischereifahrzeugs der Europidischen Union eine Kopie des Inspek-
tionsberichts aus, bevor sie von Bord gehen. Unbeschadet der Bestimmungen des Abschnitts 7 Nummer 1 {iber-
mittelt Madagaskar der EU innerhalb von hochstens acht Arbeitstagen nach der Riickkehr der Inspektoren an
Land eine Kopie des Inspektionsberichts.
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ABSCHNITT 7
VerstifSe
1. Behandlung von Verstofsen

1.1. Jeder Verstofs, den ein Fischereifahrzeug der Europiischen Union im Besitz einer Fanggenehmigung nach Maf-
gabe der Bestimmungen dieses Anhangs in der Fischereizone Madagaskars begeht, und der Gegenstand einer Ver-
stoRnotifizierung war, wird in einem Inspektionsbericht vermerkt.

1.2. Bei Verstoflen, die ein Fischereifahrzeug der Europdischen Union in der Fischereizone Madagaskars begeht, wer-
den dem Reeder gemif8 dem hierfiir in den madagassischen Rechtsvorschriften vorgesehenen Verfahren unmittel-
bar der Verstof$ sowie die entsprechenden Auflagen fiir den Kapitdn oder das Fischereiunternehmen notifiziert.

1.3. Madagaskar iibermittelt der EU binnen 72 Stunden auf elektronischem Wege eine Kopie des Inspektionsberichts
und der VerstoRnotifizierung.

1.4. Mit seiner Unterschrift unter den Inspektionsbericht greift der Kapitin nicht dem Recht des Reeders vor, sich
gegen den Vorwurf des VerstofSes zu verteidigen.

2. Aufbringung von Schiffen — Informationssitzung

2.1. Wenn ein Verstof festgestellt wurde und die geltenden madagassischen Rechtsvorschriften es vorsehen, kann
jedes Fischereifahrzeug der Europdischen Union, das einen Verstoff begangen hat, gezwungen werden, seine
Fangtitigkeit einzustellen und, wenn es sich auf See befindet, einen madagassischen Hafen anzulaufen.

2.2. Madagaskar benachrichtigt die EU binnen 24 Stunden per E-Mail @iber jede Aufbringung eines Fischereifahrzeugs
der Europdischen Union. Dabei werden die Griinde fir die Aufbringung und/oder Festsetzung angegeben. und
Nachweise fiir den Verstof8 beigefiigt.

2.3. Bevor etwaige Mafinahmen gegen Schiff, Kapitin, Besatzung oder Ladung ergriffen werden, Manahmen zur
Sicherung von Beweisen ausgenommen, beruft Madagaskar innerhalb eines Arbeitstags nach der Benachrichti-
gung iiber die Aufbringung eine Informationssitzung ein, um die Umstidnde zu kldren, die zur Aufbringung des
Schiffes gefithrt haben, und etwaige Folgemafnahmen darzulegen. An dieser Informationssitzung konnen ein
Vertreter des Flaggenstaats und des Reeders des Schiffes teilnehmen.

3. Ahndung des VerstofSes — Vergleichsverfahren

3.1. Die Strafe fiir den festgestellten Verstof wird von Madagaskar nach geltendem madagassischen Recht festgesetzt.

3.2. Ist zur Verfolgung des Verstofles ein Gerichtsverfahren erforderlich, so wird vor der Einleitung gerichtlicher
Schritte versucht, den mutmaflichen Verstoff — sofern es sich nicht um eine Straftat handelt — zwischen den
madagassischen Behorden und der EU im Wege eines Vergleichs zu regeln und Art und Hohe der Strafe festzule-
gen. Das Verfahren wird spitestens 72 Stunden nach der Benachrichtigung iiber die Aufbringung abgeschlossen.

3.3. An diesem Vergleichsverfahren kann ein Vertreter des Flaggenstaats des Fischereifahrzeugs der Europaischen
Union teilnehmen.

4. Gerichtsverfahren — Banksicherheit
4.1. Kann der Fall nicht durch einen Vergleich beigelegt werden, und wird der Verstof vor die zustindige gerichtliche
Instanz gebracht, so hinterlegt der Reeder des verstoffenden Schiffes bei einer von Madagaskar bezeichneten
Bank eine Sicherheit, deren Hohe von Madagaskar festgesetzt wird und die Kosten der Aufbringung, der wahr-

scheinlichen Geldstrafe und moglicher Entschddigungen abdeckt. Die Banksicherheit wird nicht vor Abschluss
des Gerichtsverfahrens freigegeben.

4.2. Die Banksicherheit wird freigegeben und dem Reeder unverziiglich nach Ergehen des Urteils zuriickgezahlt:
— in voller Hohe, wenn keine Strafe verhingt wurde,

— in Hohe des Restbetrags, wenn die verhidngte Geldstrafe niedriger ausfillt als die hinterlegte Banksicherheit.
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4.3. Madagaskar teilt der EU die Ergebnisse des Gerichtsverfahrens binnen acht Tagen nach dem Urteilsspruch mit.

5. Freigabe von Schiff und Besatzung

Das Schiff und seine Besatzung diirfen den Hafen verlassen, wenn den Verpflichtungen im Rahmen des Vergleichs
nachgekommen wurde oder wenn die Banksicherheit hinterlegt ist.

ABSCHNITT 8
Partizipative Uberwachung bei der Bekimpfung der IUU-Fischerei
1. Ziel

Zur Verstirkung der Fischereiiiberwachung auf Hoher See und der Bekimpfung der IUU-Fischerei (illegale, ungemel-
dete und unregulierte Fischerei) sind die Kapitidne von Fischereifahrzeugen der Europdischen Union aufgerufen, jedes
Schiff, das sich in der Fischereizone Madagaskars aufhilt und das nicht auf der Schiffsliste der IOTC oder der mada-
gassischen Liste der in der Fischereizone Madagaskars fangberechtigten Schiffe aufgefiihrt ist, zu melden.

2. Verfahren

2.1. Beobachtet der Kapitdn eines Fischereifahrzeugs der Europdischen Union ein anderes Fischereifahrzeug, das mog-
licherweise IUU-T4tigkeiten betreibt, so kann er moglichst viele Informationen dariiber sammeln.

2.2. Diese Informationen werden unverziiglich gleichzeitig an das FUZ Madagaskars und die zustindigen Behorden
des Flaggenstaats des Schiffes, von dem aus die Beobachtung gemacht wurde, ibermittelt. Unmittelbar nach Ein-
gang iibermitteln diese die Informationen auf elektronischem Wege an die EU.

2.3. Die EU iibermittelt diese Informationen an Madagaskar.

3. Gegenseitigkeit

Madagaskar tibermittelt der EU schnellstmoglich jeden dem Land vorliegenden Beobachtungsbericht iiber Fischerei-
fahrzeuge, die in der Fischereizone Madagaskars maoglicherweise IUU-Fangtitigkeiten betreiben.

KAPITEL V

ANHEUERUNG VON SEELEUTEN

1. Die Reeder der Fischereifahrzeuge der Europiischen Union, die im Rahmen dieses Protokolls Fischfang betreiben,
bemiihen sich, wihrend der Fangreise in der Fischereizone Madagaskars Staatsangehorige Madagaskars oder, falls das
nicht moglich ist, anderer AKP-Linder anzuheuern. Die Zahl madagassischer Seeleute, die jedes Fischereifahrzeug der
Europiischen Union anheuern muss, betrigt mindestens zwei auf Wadenfingern und einen auf Langleinern von mehr
100 BRZ.

2. Die Reeder, die nicht die Mindestanzahl madagassischer Seeleute nach Nummer 1 anheuern, zahlen einen Pauschalbe-
trag von 20 EUR pro Tag und pro nicht angeheuertem Seemann.

3. Die Erklarung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) zu den grundlegenden Prinzipien und Rechten bei der
Arbeit gilt uneingeschrankt fiir die auf Fischereifahrzeugen der EU titigen Seeleute. Dabei handelt es sich insbesondere
um die Versammlungsfreiheit sowie um die effektive Anerkennung des Rechts der Arbeitnehmer auf Tarifverhandlun-
gen, und um die Beseitigung von Diskriminierungen in Beschiftigung und Beruf.

4. Die Arbeitsvertrige der Seeleute aus Madagaskar, von denen die zustindigen Behorden Madagaskars und die Unter-
zeichner der Vertrige jeweils eine Kopie erhalten, werden zwischen dem (den) Vertreter(n) der Reederei und den Seel-
euten und/oder ihren Gewerkschaften bzw. Vertretern geschlossen. Durch diese Vertrige sind die Seeleute nach gel-
tendem madagassischem Recht an das fiir sie geltende Sozialversicherungssystem angeschlossen, einschliefSlich einer
Lebens-, einer Kranken- und einer Unfallversicherung.

5. Die Heuer der madagassischen Seeleute geht zu Lasten der Reeder. Sie ist von den Reedern oder ihren Vertretern und
den Seeleuten undfoder ihren Gewerkschaften bzw. Vertretern einvernehmlich festzusetzen. Die Entlohnung der See-
leute darf jedoch nicht schlechter sein als die in Madagaskar und darf nicht unter den IAO-Normen liegen.
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6. Alle von Reedern von Fischereifahrzeugen der Europdischen Union angeheuerten Seeleute miissen sich einen Tag vor
der vorgesehenen Einschiffung beim Kapitdn des bezeichneten Schiffes melden. Erscheint der Seemann nicht zum vor-
gesehenen Zeitpunkt zur Einschiffung, so ist der Reeder von der Verpflichtung zur Anheuerung dieses Seemanns
befreit.

7. Die An- und Abreisekosten der madagassischen Seeleute zwischen dem Einschiffungs- oder Ausschiffungshafen und
ihrem gewohnlichen Wohnsitz in Madagaskar gehen zulasten des Reeders.
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VERZEICHNIS DER ANLAGEN

Anlage 1 — Antragsformular fiir eine Fanggenehmigung
Anlage 2 — Technischer Ubersichtsbogen
Anlage 3 — Koordinaten (Lingen- und Breitengrade) der Fischereizone Madagaskars

Anlage 4 — Koordinaten der ausschlieflich der handwerklichen und traditionellen madagassischen Fischerei vorbehalte-
nen Zone

Anlage 5 — Musterbogen fiir die vierteljahrliche vorldufige Meldung der Finge und des Fischereiaufwands
Anlage 6 — Formblatter fur die Meldung der Einfahrt in die und der Ausfahrt aus der Fischereizone
Anlage 7 — Format der VMS-Positionsmeldung

Anlage 8 — Leitlinien fiir Verwaltung und Betrieb des elektronischen Systems zur Ubertragung der Daten iiber Fangti-
tigkeiten (ERS)

Anlage 9 — Kontaktdaten in Madagaskar
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Anlage 1

Antragsformular fiir eine Fanggenehmigung

MINISTERIUM FUR FISCHBESTANDE UND FISCHEREI
DER REPUBLIK MADAGASKAR

Partnerschaftliches Abkommen fir eine nachhaltige Fischerei

Madagaskar — Europaische Union

BEANTRAGUNG EINER FANGGENEHMIGUNG

| — ANTRAGSTELLER

1. Name des Reeders: ........cccccevvviiiniiiiiiniinninn. Staatsangehorigkeit ...
2 ANSCNMTE ABS REEABIS: ..
3 Name der Vereinigung oder der Erzeugerorganisation des Reeders: ..........ccccccooviiiiiiiiiiiiii e
4 Anschrift der Vereinigung oder der Erzeugerorganisation des Reeders: ...........c.ccccoooiiiiiiiiiinnceinne,
5 Telefon: ................. Fax: ..o E-Mail: .
6 NamMe des KONSIGNAIAIS: .. ..o ettt e e e e e e e e et et e e e e e e e e ateta e e e e e eeeesenn e es
7 ANSChrift des KONSIGNatarS: ...
8 Telefon: ................. Fax: ..o E-Mail: ..
9 Name des Kapitans: ........... Staatsangehorigkeit: ................. E-Mail: ...
I — ANGABEN ZUM SCHIFF

1. Lot a111 10 =T 0 L= PR STOR
2. FIaggenstaatl: ...
3. Externe KennNUMME: ... ...
4. Heimathafen: ................... MMSI-Nummer: ......... IMO-NUMMEr: ...
5. Derzeitige Flaggenzugehdrigkeit erworben am: .../.../... Frihere Flagge (falls zutreffend): ..................
6. Baujahr und -ort: .../...0...0IN Rufzeichen: ...
7. Funkfrequenz: ... Satellitentelefon-Nummer: ...........ccccooiiiiciie
8. Rumpfmaterial: Stahid0  HolzO Polyester 0  Andered ...

Il — TECHNISCHE DATEN DES SCHIFFS UND AUSSTATTUNG

1. Lange tber alles .................. Breite: .....cooooiiii Tiefgang ..o
2. Bruttoraumzahl (in BRZ): ........cccvvvviiviiiiin. Nettoraumzahl: ...

3. Hauptmaschinenleistung in KW: ....................... Marke: .......ccoeeiiiiii, TYP: oo
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4.

10.
11.
12.

Schiffstyp: O Thunfischwadenfanger [ Hilfsschiff
Externe Kennnummer(n) des/der

Thunfischwadenfanger(s), mit dem/denen das Hilfsschiff
verbunden ist:

[ Oberflachen-Langleiner > 100 BRZ [ Oberflachen-Langleiner < 100 BRZ

(= 1T [0 T = | o PP
IS ORI IZONEN: . e et
ZIBIAMEIN: ... e oo e e e e s e e
Bezeichneter Hafen flir die ANIandUNGEN: .. ..o e e
Gesamtzahl der Besatzungsmitglieder: ... ..o i e
Art der Haltbarmachung an Bord:  Frisch: Fresh OKiinimittel 0~ Gemischt [J Tiefkiihlung O
. Tiefkuihlkapazitat je 24 Stunden (in Tonnen): ........ Rauminhalt der Laderdume: ........ Anzahl: ..............
VMS-Bake:
Hersteller: ..........coocevviiiiiie, Modell: ..., SerienNUMMEr: ........ccoceveviiieeieiee e,
Version der Software: .................... Satellitenbetreiber: ...

Der unterzeichnende Antragsteller versichert, die Angaben in diesem Antrag wahrheitsgemaR nach bestem
Wissen und Gewissen gemacht zu haben.
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Anlage 2

TECHNISCHER UBERSICHTSBOGEN

1 — Technische Erhaltungsmafinahmen

1.1. Fischereizone:

Jenseits der 20-Seemeilen-Zone, gemessen von der Basislinie. In Anlage 3 angegebene Fischereizone.

— Eine Schutzzone von drei Seemeilen um die nationalen fest verankerten Fischsammelgerate herum muss
eingehalten werden.

— Die Fangtatigkeiten in den Gebieten Banc de Leven und Banc de Castor, deren Koordinaten in Anlage 4
angegeben sind, sind ausschlielich der handwerklichen und traditionellen madagassischen Fischerei
vorbehalten.

1.2. Zulassiges Fanggerat:

Waden

Oberflachen-Langleine

1.3. Erlaubte Arten

Thunfische und vergleichbare Arten (Thunfisch, Echter Bonito, Spanische Makrele, Marlin, Schwertfisch),
vergesellschaftete Arten und dem Bewirtschaftungsmandat der Thunfischkommission flr den Indischen Ozean (IOTC)
unterliegende Fischereien, mit Ausnahme

—  der durch internationale Ubereinkommen geschitzten Arten,

— der Arten, deren Mitfihren an Bord, Umladung, Anlandung oder Lagerung im Ganzen oder in Teilen von der
IOTC untersagt sind, insbesondere die Arten der Familie der Alopiidae, der Familie der Sphyrnidae, sowie

— folgende Arten: Cethorinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis,
Carcharinus longimanus.

Die Menge der Haie, die von Oberflachen-Langleinern der Europaischen Union, die im Rahmen dieses Protokolls
fangberechtigt sind, zusammen mit Thunfischen und vergleichbaren Arten in den dem Bewirtschaftungsmandat der
IOTC unterliegenden Fischereien gefangen werden darf, ist in der Fischereizone Madagaskars auf 250 Tonnen pro
Jahr begrenzt.

Bei Uberschreiten dieser begrenzten Fangmenge wird die Fischerei auf Haie gemaR den einschlagigen
Rechtsvorschriften der Vertragsparteien geschlossen. Die Kapitdne der Schiffe ergreifen daraufhin die erforderlichen
MaRnahmen, um jeden unerwiinschten Beifang von Elasmobranchii-Arten zu vermeiden.

1.4 Beifénge:

Beachtung der IOTC-Empfehlungen

2 — Reedergebuhren nach Fangmengen:

— 60EUR/t in den ersten beiden Jahren der Anwendung des
Protokolls

Reedergeblhr pro gefangener Tonne

— 70EUR/t in den letzten beiden Jahren der Anwendung des
Protokolls.
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— 11 400 EUR/Jahr pro Thunfischwadenfanger in
den ersten beiden Jahren und 13 300 EUR/Jahr
in den letzten beiden Jahren, fiir 190 Tonnen,;

— 3600 EUR/Jahr pro Oberflachen-Langleiner >
100 BRZ in den ersten beiden Jahren und
4 200 EUR/Jahr in den letzten beiden Jahren,
flr 60 Tonnen;

Im Voraus von den Reedern zu zahlende jahrliche
Pauschalgebuhren:

— 2400 EUR/Jahr pro Oberflachen-Langleiner <
100 BRZ in den ersten beiden Jahren und
2 800 EUR/Jahr in den letzten beiden Jahren,
fur 40 Tonnen;

40 Wadenfanger
Anzahl fangberechtigter Schiffe 32 Oberflachen-Langleiner > 100 BRZ

22 Oberflachen-Langleiner < 100 BRZ

3 — Andere

Gebuhr pro Hilfsschiff: 3 500 EUR pro Schiff

Seeleute:

— Thunfischwadenfanger: mindest zwei wahrend einer Fangreise in der Fischereizone Madagaskars
angeheuerte Seeleute sind madagassischer Staatsangehérigkeit.

— Oberflachen-Langleiner: mindest ein wahrend einer Fangreise in der Fischereizone Madagaskars
angeheuerter Seemann ist madagassischer Staatsangehdérigkeit.

— Die Reeder bemihen sich, dariiber hinaus zuséatzliche Seeleute madagassischer Staatsangehérigkeit
anzuheuern.

Beobachter:

— Auf Antrag der madagassischen Behérden nehmen die in der Fischereizone Madagaskars
fangberechtigten Fischereifahrzeuge der Européischen Union einen Beobachter an Bord; 10 % der in
der Fischereizone Madagaskars fangberechtigten Schiffe sollen von dieser MaRnahme erreicht
werden. Fir Oberflaichen-Langleiner mit einer Tonnage von bis zu 100 BRZ gilt diese Malinahme
jedoch nicht.

— Fur jedes Schiff, das einen Beobachter an Bord nimmt, entrichtet der Reeder einen Betrag von
20 EUR pro Beobachtertag. Dieser Betrag flief3t in das vom FUZ verwaltete Beobachterprogramm.
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Anlage 3
Koordinaten (Breiten- und Lingengrade) der Fischereizone Madagaskars
Punkt LatDD LonDD BreiteString LiingeString
1 -10,3144 49,4408 10° 18" 52" S 049° 26’ 27" E
2 -11,0935 50,1877 11° 05" 37" S 050° 11" 16" E
3 -11,5434 50,4776 11° 32" 36" S 050° 28" 39"E
4 -12,7985 53,2164 12° 47" 55" S 053°12' 59"E
5 -14,0069 52,7392 14° 00" 25" S 052° 44’ 21" E
6 -16,1024 52,4145 16° 06" 09" S 052° 24’ 52"E
7 -17,3875 52,3847 17°23" 15" S 052° 23" 05" E
8 -18,2880 52,5550 18° 17" 17" S 052° 33" 18" E
9 -18,7010 52,7866 18° 42" 04" S 052° 47" 12"E
10 -18,8000 52,8000 18° 48" 00" S 052°47' 60" E
11 -20,4000 52,0000 20° 23" 60" S 052° 00" 00" E
12 -22,3889 51,7197 22°23" 20" S 051° 43" 11"E
13 -23,2702 51,3943 23°16" 13" S 051° 23" 39" E
14 -23,6405 51,3390 23° 38" 26" S 051° 20" 20" E
15 -25,1681 50,8964 25°10" 05" S 050° 53" 47" E
16 -25,4100 50,7773 25° 24" 36" S 050° 46’ 38" E
17 -26,2151 50,5157 26°12' 54" S 050° 30" 57" E
18 -26,9004 50,1112 26° 54’ 01" S 050° 06" 40" E
19 -26,9575 50,0255 26° 57" 27" S 050° 01" 32" E
20 -27,4048 49,6781 27°24" 17" S 049° 40" 41" E
21 -27,7998 49,1927 27°47' 59" S 049° 11’ 34"E
22 -28,1139 48,6014 28° 06’ 50" S 048° 36" 05" E
23 -28,7064 46,8002 28°42' 23" S 046° 48’ 01" E
24 -28,8587 46,1839 28° 51" 31" S 046° 11’ 02" E
25 -28,9206 45,5510 28° 55" 14" S 045° 33" 04" E
26 -28,9301 44,9085 28° 55" 48" S 044° 54’ 31" E
27 -28,8016 44,1090 28° 48’ 06" S 044° 06" 32" E
28 -28,2948 42,7551 28°17' 41" S 042° 45" 18" E
29 -28,0501 42,2459 28° 03’ 00" S 042° 14’ 45" E
30 -27,8000 41,9000 27° 48 00" S 041° 53" 60" E
31 -27,5095 41,5404 27°30" 34" S 041° 32" 25" E
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Punkt LatDD LonDD BreiteString LangeString
32 -27,0622 41,1644 27° 03" 44" S 041°09' 52" E
33 -26,4435 40,7183 26°26' 37" S 040° 43" 06" E
34 -25,7440 40,3590 25° 44’ 38" S 040° 21" 32" E
35 -24,8056 41,0598 24° 48" 20" S 041° 03" 35" E
36 -24,2116 41,4440 24°12' 42" S 041°26' 38" E
37 -23,6643 41,7153 23°39' 51" S 041°42' 55" E
38 -22,6317 41,8386 22°37' 54" S 041°50" 19" E
39 -21,7798 41,7652 21° 46’ 47" S 041° 45" 55" E
40 -21,3149 41,6927 21° 18’ 54" S 041° 41" 34"E
41 -20,9003 41,5831 20° 54’ 01" S 041° 34' 59" E
42 -20,6769 41,6124 20° 40" 37" S 041° 36’ 45" E
43 -19,6645 41,5654 19°39' 52" S 041° 33" 55" E
44 -19,2790 41,2489 19°16' 44" S 041° 14’ 56" E
45 -18,6603 42,0531 18° 39" 37"S 042°03' 11" E
46 -18,0464 42,7813 18°02' 47" S 042° 46’ 53" E
47 -17,7633 43,0335 17° 45’ 48" S 043°02' 01" E
48 -17,2255 43,3119 17°13' 32" S 043° 18" 43" E
49 -16,7782 43,4356 16° 46" 42" S 043°26' 08" E
50 -15,3933 42,5195 15°23' 36" S 042° 31" 10" E
51 -14,4487 43,0263 14°26' 55" S 043° 01" 35" E
52 -14,4130 43,6069 14° 24" 47" S 043° 36" 25" E
53 -14,5510 44,3684 14° 33" 04" S 044° 22" 06" E
54 -14,5367 45,0275 14°32' 12" S 045° 01" 39"E
55 -14,3154 45,8555 14°18' 55" S 045° 51" 20" E
56 -13,8824 46,3861 13° 52" 57" S 046° 23" 10" E
57 -12,8460 46,6944 12° 50" 46" S 046° 41' 40" E
58 -12,6981 47,2079 12°41' 53" S 047°12' 28" E
59 -12,4637 47,7409 12°27' 49" S 047° 44" 27" E
60 -12,0116 47,9670 12°00" 42" S 047° 58" 01" E
61 -11,0158 48,5552 11° 00’ 57" S 048° 33" 19" E
62 -10,3144 49,4408 10°18' 52" S 049° 26" 27" E

Hinweis: Die Koordinaten der Basislinie werden von Madagaskar spatestens bei Beginn der vorldufigen Anwendung die-
ses Protokolls iibermittelt.
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Anlage 4
Koordinaten der ausschlieBlich der handwerklichen uan traditionellen madagassischen Fischerei vorbehaltenen
one
Punkt Breite Lange
1 12° 18,448 47° 35,63
2 11° 56,648 47° 51,38E
3 11° 53S 48° 00E
4 12°18S 48° 14E
5 12° 308 48° 05E
6 12° 328 47° 58E
7 12° 56S 47° 47E
8 13°01S 47° 31E
9 12° 538 47° 26E




EPA Madagaskar-EU

Protokoll

2015-...

Vorlaufige Meldung der Fange (in Tonnen) und

Anlage 5

Musterbogen fiir die vierteljahrliche vorldufige Meldung der Fange und des Fischereiaufwands

des Fischereiaufwands (in Tagen auf See) Jahr Quartal
Schiffsname CFR Nummer Flaggenstaat Kategorie (1)
allgemeine . GroR- Gelb- Melvera- . Lang- Ind_opazi— Indische Gestreif- Andere
deucne EET auger ECTE ossen- Fregat. O PRSI Komgs: S Suamer Blaver i sege Goter takre: ‘. tere e o
Bezeichnung hu thun  makrele thun makrele makrele Marlin fiche fang- der
Fao menge oS
Monat Code ALB BET SKJ YFT BLT FRI KAW LOT GUT COM SWo BLM BUM  MLS SFA BSH SMA THX SHX  OTH
Januar
Februar
Méarz
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
Novembrer
Dezember
Gesamt

("y Wadenfanger, oder

Oberflachen-Langleiner > 100 GT, oder
Oberflachen-Langleiner <100 GT

Y10CCl61

[3d ]

uorup) uayostedony 1op 1e[qsIUY

£€]59¢€ 1
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Anlage 6

Formblatter fur die Meldung der Einfahrt in die und der Ausfahrt aus der Fischereizone
FORMAT DER MELDUNGEN

1.  FORMAT DER EINFAHRTSMELDUNG (DREI STUNDEN VOR DER EINFAHRT)

EMPFANGER: FUZ MADAGASKAR

AKTIONSCODE: EINFAHRT

NAME DES SCHIF R S oottt
INTERNATIONALES RUFZEICHEN: ......oiiiiiiiieee ettt
I € €] = NS Y N USSR
10 1 o I RO USSP
LIZENZNUMMER .o oottt oo e oottt e e e e e e e ettt e e e e e e sttt e e e e e e e e et e e e e e e s e ennt e e aae e e e nnnneeeas
POSITION BEI EINF AHR T et e e
DATUM UND UHRZEIT DER EINFAHRT (UTC): .o
GESAMTMENGE FISCH AN BORD IN KG: ..ottt e e
— YFT (Gelbflossenthun/Yellowfin tuna/ Thunnus albacares) iN KG: ............cccoooevioiiviioeeeeecie e
—  SKJ (Echter Bonito/Skipjack/Katsuwonus pelamis) in KG: ...........c.c.ccooooiviiiiiioeeeeeeeeeeeee e
— BET (GroRBaugenthun/Bigeye tuna/Thunnus 0besus) iN KG: ............ccoiiiiiiiiiiiiieeee e
— ALB (WeiBBer Thun/Albacore tuna/Thunnus alalunga) in KG: ..............c..ccoeieiieieeiee e
—  ANDERE (BITTE ANGEBEN) iN KG: ... oo

2. FORMAT DER AUSFAHRTSMELDUNG (DREI STUNDEN VOR DER AUSFAHRT)

EMPFANGER: FUZ MADAGASKAR

AKTIONSCODE: AUSFAHRT

NAME DES SCOHIF R S oottt ettt ettt et e e e e e e e eae e e e naeeeene
INTERNATIONALES RUFZEICHEN: ... o oot
LA G G EN S T A AT . ettt ettt e ettt e e e e e e ae e
ST 0] 11 i I 4 RO U RS URR
LIZENZNUMMER: .o oottt e e e oottt e e e e e oo sttt e e e e e e ettt e e e e e e s e ab e e e e e e s e esbbbeeeaeeeennnesaeeas
POSITION BEI AUSFAHRT: . ittt ettt ettt ettt e et e it e et e et e et e e ae e e ae e et e et e e e eneeas
DATUM UND UHRZEIT DER AUSFAHRT (UTC): ittt ettt
GESAMTMENGE FISCH AN BORD IN KG: ...ooiiiiiii oottt ettt
— YFT (Gelbflossenthun/Yellowfin tuna/ Thunnus albacares) iN KG: .............ccccccoveoiiviiieeeeceeeeeee e
—  SKJ (Echter Bonito/Skipjack/Katsuwonus pelamis) in KG: ..o
— BET (GroRaugenthun/Bigeye tuna/Thunnus 0besus) iN KG: ............cccccovoiiiiiiiiieieeeeeeee e
— ALB (WeilRer Thun/Albacore tuna/Thunnus alalunga) in KG: ................ccooiiiiiiiiiii e
—  ANDERE (BITTE ANGEBEN) iN KG: ... oo

Alle Meldungen sind unter der folgenden Fax-Nummer bzw. E-Mail-Adresse an die zustdndige Behérde zu
senden:

Fax: +261 20 22 490 14
E-Mail: csp-mprh@blueline.mg
Centre de Surveillance des Péches de Madagascar, B.P.60 114 Antananarivo
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Anlage 7

Format der VMS-Positionsmeldung

MITTEILUNG VON VMS-MELDUNGEN AN MADAGASKAR
FORMAT DER VMS-DATEN — POSITIONSMELDUNG

Obligatoris-
Datenfeld Code ch/ Inhalt
Fakultativ

Aufzeichnungsbeginn SR (0] Systemdetail; gibt den Beginn der Aufzeichnung an

Empfinger AD (0] Detail Meldung; Alpha-3-Lindercode des Empfingers (ISO-
3166)

Absender FR (0] Detail Meldung; Alpha-3-Lindercode des Absenders (ISO-
3166)

Flaggenstaat ES (0] Detail Meldung; Alpha-3-Code der Flagge (ISO-3166)

Art der Meldung ™ (0] Detail Meldung; Art der Meldung (ENT, POS, EXI)

Rufzeichen (IRCS) RC (e} Detail Schiff; internationales Rufzeichen des Schiffes (IRCS)

Interne Referenznummer der IR F Detail Schiff; Nummer der Vertragspartei, Alpha-3-Code (ISO-

Vertragspartei 3166), gefolgt von der Nummer

Externe Kennnummer XR () Detail Schiff; am Schiff aufen angebrachte Nummer (ISO
8859.1)

Breitengrad LT (0] Detail Schiffsposition; Position in Graden und Dezimalgraden
+/- DD.ddd (WGS84)

Lingengrad LG (0] Detail Schiffsposition; Position in Graden und Dezimalgraden
+/- DDD.ddd (WGS84)

Kurs CO (0] Schiffskurs 360°-Einteilung

Geschwindigkeit Sp (0] Schiffsgeschwindigkeit in Knoten x 10

Datum DA (0] Detail Schiffsposition; Datum der Positionsaufzeichnung UTC
(JJMMTT)

Uhrzeit TI (0] Detail Schiffsposition; Uhrzeit der Positionsaufzeichnung UTC
(HHMM)

Aufzeichnungsende ER () Systemdetail; gibt das Ende der Aufzeichnung an

Eine Dateniibertragung ist folgendermafien aufgebaut:
Die verwendeten Zeichen miissen der Norm ISO 8859.1 entsprechen.
Ein doppelter Schrigstrich (//) und der Code ,SR” stehen fiir den Beginn einer Meldung.

Jedes Datenelement wird durch seinen Code gekennzeichnet und durch doppelten Schrigstrich (/[) von den anderen
Datenelementen getrennt.

Ein einfacher Schrigstrich (/) trennt den Feldcode von den Daten.
Der Code ,ER“ und ein doppelter Schrigstrich (//) bedeuten das Ende einer Meldung.

Die fakultativen Datenelemente sind zwischen Aufzeichnungsbeginn und Aufzeichnungsende einzufiigen.
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Anlage 8

Leitlinien fiir Verwaltung und Betrieb des elektronischen Systems zur Ubertragung der Daten iiber Fangtiitig-
keiten (ERS)

1. Allgemeine Bestimmungen

i) Jedes Fischereifahrzeug der Union muss, wenn es in der Fischereizone Madagaskars Fischfang betreibt, mit einem
elektronischen System (nachstehend ,ERS“) ausgestattet sein, mit dem die Daten {iber Fangtitigkeiten (nachstehend
,ERS-Daten*) aufgezeichnet und tibertragen werden konnen.

ii) Schiffe der EU, die nicht mit einem ERS ausgestattet sind, oder deren ERS nicht funktioniert, sind nicht berechtigt,
zur Durchfithrung von Fangtitigkeiten in die Fischereizone Madagaskars einzufahren.

iii) Die ERS-Daten werden gemaf den Verfahren des Flaggenstaats des Schiffes iibermittelt, d. h. dass sie zunachst an das
Fischereiiiberwachungszentrum (nachstehend ,FUZ®) des Flaggenstaats gesendet werden, das die automatische Uber-
mittlung an das FUZ von Madagaskar sicherstellt.

iv) Der Flaggenstaat und Madagaskar stellen sicher, dass ihre FUZ iiber die entsprechende IT-Ausstattung und Software,
die fur die automatische Ubermittlung der ERS-Daten im XML-Format erforderlich sind, sowie iiber ein Verfahren
zur Computer-lesbaren Speicherung der ERS-Daten fiir einen Zeitraum von mindestens drei Jahren verfiigen.

v) Zur Ubermittlung der ERS-Daten miissen die als DEH (Data Exchange Highway — Datenautobahn) bezeichneten und
von der Europdischen Kommission im Namen der EU verwalteten elektronischen Kommunikationsmittel genutzt
werden.

vi

ey

Der Flaggenstaat und Madagaskar benennen jeweils einen ERS-Ansprechpartner, der als Kontaktstelle dient.
a) Die ERS-Ansprechpartner werden fiir einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten benannt.

b) Die FUZ des Flaggenstaats und von Madagaskar teilen einander vor Inbetriebnahme des ERS die Kontaktdaten
(Name, Anschrift, Telefonnummer, Telex, E-Mail-Adresse) ihrer jweiligen ERS-Ansprechpartner mit.

c) Jede Anderung der Kontaktdaten dieses ERS-Ansprechpartners ist unverziiglich mitzuteilen.

2. Erstellung und Ubermittlung der ERS-Daten

i) Die Fischereifahrzeuge der Union miissen
a) fur jeden Tag, an dem sie sich in der Fischereizone Madagaskars aufhalten, tiglich die ERS-Daten iibermitteln;

b) fiir jeden Hol die Menge aller gefangenen und an Bord behaltenen Zielarten oder Beifinge sowie die Riickwurf-
menge angeben;

¢) fur jede in der von Madagaskar ausgestellten Fanglizenz aufgefiihrte Art auch Nullfinge angeben;
d) jede Art durch ihren Alpha-3-Code der FAO eindeutig angeben;

e) die Mengen in Kilogramm Lebendgewicht oder gegebenenfalls als Stiickzahl angeben;

f) fur jede Art in den ERS-Daten die umgeladenen und/oder angelandeten Mengen aufzeichnen;

) bei jeder Einfahrt (,COE“-Meldung) in die Fischereizone Madagaskars und bei jeder Ausfahrt (,COX“-Meldung) aus
dieser Fischereizone eine besondere Meldung abgeben, in der fiir jede Art, die in der von Madagaskar ausgestellten
Fanggenehmigung aufgefiihrt ist, die zum Zeitpunkt der Ein- bzw. Ausfahrt an Bord befindlichen Mengen angege-
ben sind;

h) tiglich bis spatestens 23.59 UTC die ERS-Daten in dem unter Nummer 2 genannten Format an das FUZ des Flag-
genstaats ibermitteln.

ii) Der Kapitdn ist fiir die Richtigkeit der aufgezeichneten und tibermittelten ERS-Daten verantwortlich.
i) Das FUZ des Flaggenstaats leitet die ERS-Daten automatisch und umgehend an das FUZ Madagaskars weiter.

iv) Das FUZ Madagaskars bestitigt den Eingang der ERS-Daten durch eine Antwortmeldung und behandelt alle ERS-
Daten vertraulich.
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3. Ausfall des ERS an Bord eines Schiffes und/oder der Ubertragung der ERS-Daten zwischen dem Schiff und dem FUZ
des Flaggenstaats

i) Der Flaggenstaat informiert den Kapitin und/oder den Reeder (bzw. dessen Vertreter) eines Schiffes unter seiner
Flagge unverziiglich iiber jeden Ausfall des ERS an Bord des Schiffes oder iiber das Nichtfunktionieren der Ubermitt-
lung der ERS-Daten zwischen dem Schiff und dem FUZ des Flaggenstaats.

ii) Der Flaggenstaat setzt Madagaskar iiber den festgestellten Ausfall und die ergriffenen Abhilfemafinahmen in Kennt-
nis.

i) Bei Ausfall des ERS an Bord des Schiffes sorgen der Kapitin und/oder der Reeder dafiir, dass das ERS innerhalb von
zehn Tagen repariert oder ausgetauscht wird. Lauft das Schiff innerhalb dieser zehn Tage in einen Hafen ein, darf es
seine Fangtitigkeit in der Fischereizone Madagaskars erst dann wiederaufnehmen, wenn sein ERS einwandfrei funk-
tioniert, es sei denn, Madagaskar erteilt eine Ausnahmegenehmigung.

a) Ein Fischereifahrzeug darf nach einem Ausfall seines ERS erst dann wieder auslaufen, wenn sein ERS erneut zur
Zufriedenheit des Flaggenstaats und von Madagaskar funktioniert, oder

b) es eine entsprechende Genehmigung des Flaggenstaats erhilt. Im letztgenannten Fall informiert der Flaggenstaat
vor Auslaufen des Schiffes Madagaskar iber seine Entscheidung.

iv) Jedes EU-Schiff, das mit einem nicht-funktionsfihigen ERS in der Fischereizone Madagaskars Fischfang betreibt, muss
taglich bis 23.59 UTC alle ERS-Daten iiber ein anderes verfiigbares und dem FUZ von Madagaskar zugangliches elekt-
ronisches Kommunikationsmittel an das FUZ des Flaggenstaats iibermitteln.

v) Das FUZ des Flaggenstaats iibermittelt die ERS-Daten, die Madagaskar aufgrund eines Ausfalls nicht iiber das ERS zur
Verfiigung gestellt werden konnten, in einer anderen vereinbarten elektronischen Form an das FUZ von Madagaskar.
Dieser alternative Ubermittlungsweg gilt als prioritéir, da davon ausgegangen wird, dass die normalerweise geltenden
Fristen fiir die Ubertragung nicht eingehalten werden kénnen.

Erhilt das FUZ von Madagaskar an drei aufeinanderfolgenden Tagen keine ERS-Daten eines Schiffes, so kann Mada-
gaskar das Schiff anweisen, zum Zwecke einer Untersuchung unverziiglich in einen von Madagaskar bezeichneten
Hafen einzulaufen.

vi

Ranid

4. Ausfall der FUZ — Nichtempfang der ERS-Daten durch das FUZ von Madagaskar

i) Erhilt ein FUZ keine ERS-Daten, informiert der ERS-Ansprechpartner umgehend den ERS-Ansprechpartner des ande-
ren FUZ und arbeitet, falls erforderlich, an der Behebung des Problems mit.

iij) Das FUZ des Flaggenstaats und das FUZ von Madagaskar verstindigen sich vor Inbetriebnahme des ERS auf die alter-
nativen elektronischen Kommunikationsmittel, die bei einem Ausfall der FUZ zur Ubertragung der ERS-Daten zu ver-
wenden sind, und informieren sich unverziiglich iiber jede Anderung.

i) Meldet das FUZ Madagaskars, dass ERS-Daten nicht empfangen wurden, ermittelt das FUZ des Flaggenstaats die Ursa-
che des Problems und ergreift geeignete MafBnahmen, um das Problem zu beheben. Das FUZ des Flaggenstaats infor-
miert das FUZ Madagaskars und die EU innerhalb von 24 Stunden, nachdem der Ausfall festgestellt wurde, iiber die
Ergebnisse und die ergriffenen Maffnahmen.

iv) Nimmt die Behebung des Problems mehr als 24 Stunden in Anspruch, iibermittelt das FUZ des Flaggenstaats die feh-
lenden ERS-Daten unverziiglich unter Nutzung der unter Nummer 3 Ziffer v angegebenen alternativen elektronischen
Mittel an das FUZ Madagaskars.

v) Madagaskar unterrichtet seine zustindigen Kontrolleinrichtungen (SCS), damit die Schiffe der EU nicht vom FUZ
Madagaskars wegen der fehlenden Ubermittlung der ERS-Daten aufgrund des Ausfalls eines FUZ eines Verstofes
beschuldigt werden.

5. Wartung eines FUZ

i) Uber geplante Wartungsarbeiten in einem FUZ (Instandhaltungsprogramm), durch die der Austausch der ERS-Daten
behindert werden konnte, ist das andere FUZ mindestens 72 Stunden im Voraus zu informieren; dabei sind, soweit
moglich, Datum und Dauer der Arbeiten anzugeben. Bei auferplanmifigen Wartungsarbeiten werden diese Informa-
tionen so bald wie méglich an das andere FUZ iibersandt.

ii) Wihrend der Arbeiten kann die Bereitstellung der ERS-Daten ausgesetzt werden, bis das System erneut betriebsbereit
ist. Die betreffenden ERS-Daten werden dann unmittelbar nach Abschluss der Wartungsarbeiten bereitgestellt.
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iii) Nehmen die Wartungsarbeiten mehr als 24 Stunden in Anspruch, so werden die ERS-Daten unter Nutzung eines der
unter Nummer 3 Ziffer v genannten alternativen elektronischen Kommunikationsmittel an das andere FUZ iibermit-
telt.

iv) Madagaskar unterrichtet seine zustindigen Kontrolleinrichtungen (SCS), damit die Schiffe der EU nicht wegen der
fehlenden Ubermittlung der ERS-Daten aufgrund von Wartungsarbeiten in einem FUZ eines Verstofes beschuldigt
werden.

6. Ubermittlung der ERS-Daten nach Madagaskar

i) Zur Ubermittlung der ERS-Daten des Flaggenstaats an Madagaskar sind die als DEH (Data Exchange Highway —
Datenautobahn) bezeichneten und von der Europdischen Kommission im Namen der EU verwalteten elektronischen
Kommunikationsmittel nach Nummer 1 dieser Anlage zu nutzen.

ii) Zur Verwaltung der Fischereititigkeit der EU-Flotte werden diese Daten gespeichert und stehen zur Konsultation
durch das autorisierte Personal der Dienststellen der Europdischen Kommission im Namen der Europdischen Union
zur Verfugung.
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Anlage 9

Kontaktdaten in Madagaskar

Hinweis: Madagaskar iibermittelt simtliche nachstehend vorgesehenen Kontaktdaten spitestens zum Zeitpunkt des
Beginns der Anwendung dieses Protokolls
1. Ministére des Ressources Halieutiques et de la Péche (Ministerium fiir Fischbestdnde und Fischerei)

Postanschrift, E-Mail-Adresse, Telefon- und Faxnummer.

2. Fur Antrdge auf Erteilung einer Fanggenehmigung

Postanschrift, E-Mail-Adresse, Telefon- und Faxnummer.

3. Direction de la Statistique et de la Programmation (DSP) (Direktion fur Statistik und Programmplanung)
Postanschrift, E-Mail-Adresse, Telefon- und Faxnummer.

4. Centre de Surveillance des Péches (CSP) et Notification d’Entrée et Sortie (Fischereiiiberwachungszentrum (FUZ) und
Meldungen iiber die Einfahrt bzw. die Ausfahrt)

Name des FUZ (Rufzeichen):

Funk:

UKW: F1 Kanal 16 F2 Kanal 71

MW: F1 5 283 MHZ F2 7 3495 MHZ

Postanschrift, Haupt-E-Mail-Adresse, alternative E-Mail-Adresse, Telefon- und Faxnummer.

5. Unité de Statistique Thoniére d’Antsiranana (Amt fiir Thunfischstatistik von Antsiranana)

Postanschrift, E-Mail-Adresse, Telefon- und Faxnummer.
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VERORDNUNGEN

VERORDNUNG (EU) Nr. 1350/2014 DES RATES
vom 15. Dezember 2014

iiber die Aufteilung der Fangmoglichkeiten nach dem Protokoll zur Festlegung der Fangmoglichkei-
ten und der finanziellen Gegenleistung nach dem partnerschaftlichen Fischereiabkommen zwi-
schen der Republik Madagaskar und der Europiischen Gemeinschaft

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestiitzt auf den Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union, insbesondere auf Artikel 43 Absatz 3,
auf Vorschlag der Europdischen Kommission,

in Erwidgung nachstehender Griinde:

(1)  Am 15. November 2007 hat der Rat die Verordnung (EG) Nr. 31/2008 iiber den Abschluss des partnerschaftli-
chen Fischereiabkommens zwischen der Republik Madagaskar und der Européischen Gemeinschaft (') (im Folgen-
den ,Abkommen*“) angenommen. Das derzeitige Protokoll zum Abkommen liuft am 31. Dezember 2014 aus.

(2)  Am 19. Juni 2014 wurde ein neues Protokoll () zum Abkommen (im Folgenden ,Protokoll“) paraphiert. Mit dem
Protokoll werden den Fischereifahrzeugen der Union Fangmdglichkeiten in der Fischereizone eingerdumt, die der
Gerichtsbarkeit der Republik Madagaskar unterliegt.

(3)  Am 15. Dezember 2014 hat der Rat den Beschluss 2014/929/EU () iiber die Unterzeichnung und vorldufige An-
wendung des Protokolls angenommen.

(4)  Der Schliissel zur Aufteilung der Fangmaglichkeiten auf die Mitgliedstaaten sollte fiir die Anwendungsdauer des
Protokolls festgelegt werden.

(5)  Gemafs Artikel 10 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1006/2008 des Rates (*) unterrichtet die Kommission die
betreffenden Mitgliedstaaten, wenn sich herausstellt, dass die der Union im Rahmen des Protokolls eingerdumten
Fangmoglichkeiten nicht vollstindig ausgeschopft werden. Geht innerhalb einer vom Rat festzulegenden Frist
keine Antwort ein, so gilt das als Bestitigung, dass die Fischereifahrzeuge des betreffenden Mitgliedstaats ihre
Fangmaoglichkeiten in dem betreffenden Zeitraum nicht voll in Anspruch nehmen. Diese Frist sollte vom Rat fest-
gelegt werden.

(6)  Damit die Fischereifahrzeuge der Union ihre Fangtitigkeiten fortsetzen konnen, sieht Artikel 15 des Protokolls
dessen vorlaufige Anwendung durch die Vertragsparteien mit Wirkung ab dessen Unterzeichnung, frithestens
jedoch ab 1. Januar 2015 vor.

(7)  Diese Verordnung sollte ab dem Datum der Unterzeichnung des Protokolls, frithestens jedoch ab dem 1. Januar
2015 gelten —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1)  Die im Protokoll festgesetzten Fangmaoglichkeiten werden wie folgt auf die Mitgliedstaaten aufgeteilt:

a) Thunfisch-Wadenfinger:

Spanien: 20 Fischereifahrzeuge
Frankreich: 19 Fischereifahrzeuge
Ttalien: 1 Fischereifahrzeug

(') ABLL15vom 18.1.2008,S.1.

(%) Protokoll zur Festlegung der Fangmoglichkeiten und des finanziellen Beitrags nach dem partnerschaftlichen Fischereiabkommen zwi-
schen der Republik Madagaskar und der Européischen Gemeinschaft (Siehe Seite 8 dieses Amtsblatts).

(%) Siehe Seite 6 dieses Amtsblatts.

(*) Verordnung (EG) Nr. 1006/2008 des Rates vom 29. September 2008 {iber die Genehmigung der Fischereititigkeiten von Fischereifahr-
zeugen der Gemeinschaft aufSerhalb der Gemeinschaftsgewisser und den Zugang von Drittlandschiffen zu Gemeinschaftsgewdssern, zur
Anderung der Verordnungen (EWG) Nr. 2847/93 und (EG) Nr. 1627/94 und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 3317/94
(ABL. L 286 vom 29.10.2008, S. 33).
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b) Oberflichen-Langleinenfischer mit einer Tonnage von mehr als 100 BRZ:

Spanien: 18 Fischereifahrzeuge
Frankreich: 9 Fischereifahrzeuge
Italien: 5 Fischereifahrzeuge

c¢) Oberflichen-Langleinenfischer mit einer Tonnage von bis zu 100 BRZ:

Frankreich: 22 Fischereifahrzeuge

(2)  Die fur Oberflichen-Langleinenfischer der Union im Protokoll im Zusammenhang mit dem Thunfischfang festge-
setzten Fangbeschrankungen fiir Haie werden wie folgt auf die Mitgliedstaaten aufgeteilt:

Spanien: 207 Tonnen
Frankreich: 34 Tonnen
Portugal: 9 Tonnen

(3)  Die Verordnung (EG) Nr. 1006/2008 gilt unbeschadet des Abkommens.

(4)  Schopfen die Antrige der in Absatz 1 genannten Mitgliedstaaten auf Erteilung einer Fanggenehmigung die im Pro-
tokoll festgesetzten Fangmoglichkeiten nicht aus, so beriicksichtigt die Kommission Antrige anderer Mitgliedstaaten auf
Genehmigung von Fischereititigkeiten gemafd Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 1006/2008.

(5)  Die Frist, innerhalb der die Mitgliedstaaten gemaf§ Artikel 10 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1006/2008 besta-
tigen missen, dass sie die im Rahmen des Fischereiabkommens eingerdumten Fangmaglichkeiten nicht vollstindig in
Anspruch nehmen, wird auf zehn Arbeitstage ab dem Zeitpunkt der Unterrichtung durch die Kommission, dass die Fang-
moglichkeiten nicht ausgeschopft sind, festgesetzt.

Artikel 2
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veroffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem Datum der Unterzeichnung des Protokolls, frithestens jedoch ab dem 1. Januar 2015.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Briissel am 15. Dezember 2014.

Im Namen des Rates
Der Président
M. MARTINA
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VERORDNUNG (EU) Nr. 1351/2014 DES RATES
vom 18. Dezember 2014

zur Anderung der Verordnung (EU) Nr. 692/2014 iiber restriktive MaRnahmen als Reaktion auf die
rechtswidrige Eingliederung der Krim und Sewastopols durch Annexion

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —
gestiitzt auf den Vertrag tiber die Arbeitsweise der Européischen Union, insbesondere auf Artikel 215,

gestiitzt auf den Beschluss 2014/386/GASP des Rates vom 23. Juni 2014 tiber Beschrinkungen fiir Waren mit Ursprung
auf der Krim oder in Sewastopol als Reaktion auf die rechtswidrige Eingliederung der Krim und Sewastopols durch
Annexion (),

gestiitzt auf den gemeinsamen Vorschlag der Hohen Vertreterin der Union fiir Aulen- und Sicherheitspolitik und der
Europiischen Kommission,

in Erwdgung nachstehender Griinde:

(1)  Mit der Verordnung (EU) Nr. 692/2014 des Rates (*) werden bestimmte im Beschluss 2014/386/GASP vorgese-
hene Maffnahmen umgesetzt, insbesondere Beschriankungen fiir Waren mit Ursprung auf der Krim oder in Sewas-
topol und fiir die Bereitstellung von Finanzmitteln oder finanzieller Unterstiitzung fir die Einfuhr derartiger
Waren sowie Handels- und Investitionsbeschrinkungen in Zusammenhang mit Infrastrukturprojekten in den
Bereichen Verkehr, Telekommunikation, Energie und Ausbeutung von Erdol-, Erdgas- und Mineralreserven.

(2)  Im Einklang mit der Resolution 68/262 der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 27. Mirz 2014
werden die Krim und Sewastopol weiterhin Teil der Ukraine betrachtet. Der Rat (Auswirtige Angelegenheiten) hat
auf seiner Tagung vom 17. und 18. November 2014 erneut bekraftigt, dass die EU die rechtswidrige Annexion
der Krim und Sewastopols verurteilt und nicht anerkennen wird.

(3)  Am 18. Dezember 2014 hat der Rat den Beschluss 2014/933/GASP (*) angenommen, mit dem der Beschluss
2014/386/GASP durch die Aufnahme des Verbots aller auslandischen Investitionen auf der Krim oder in Sewasto-
pol gedndert wird. Mit jenem Beschluss werden auch Dienstleistungen verboten, die direkt mit dem Investitions-
verbot in Zusammenhang stehen, sowie Dienstleistungen, die in Zusammenhang mit Tourismusaktivititen, ein-
schlieflich im maritimen Sektor, und in den Sektoren Verkehr, Telekommunikation, Energie und Ausbeutung von
Erdol-, Erdgas- und Mineralreserven auf der Krim oder in Sewastopol erbracht werden. Das bereits bestehende
Ausfuhrverbot fiir Giiter und Technologien in den Sektoren Verkehr, Telekommunikation, Energie und Ausbeu-
tung von Erdol-, Erdgas- und Mineralreserven wird ausgeweitet.

(4)  Um die Auswirkungen dieser restriktiven Maflnahmen auf die Wirtschaftsbeteiligten und die Zivilbevolkerung auf
der Krim oder in Sewastopol so gering wie moglich zu halten, sollten Ausnahmen und Ubergangszeiten einge-
riumt werden.

(5)  Fir die Zwecke dieser Verordnung sollte der Verwendungsort von Waren und Technologien auf der Grundlage
einer Bewertung objektiver Elemente festgestellt werden, u. a., jedoch ohne Beschrinkung darauf, des Bestim-
mungsortes der Lieferung, der Postleitzahl des Lieferortes, jeglicher Angaben zum Verbrauchsort und vom Einfith-
rer dokumentierter Angaben. Der Begriff ,Verwendungsort” sollte fiir Waren und Technologien gelten, die dauer-
haft auf der Krim oder in Sewastopol genutzt werden.

(6)  Die Verbote und Beschrinkungen dieser Verordnung konnen nicht so ausgelegt werden, dass sie den Transit durch
das Gebiet der Krim oder Sewastopols durch natiirliche oder juristische Personen oder Einrichtungen der Union
verbieten oder beschranken.

(7)  Die Verbote und Beschrankungen dieser Verordnung gelten nicht fiir rechtmiflige Geschifte mit Einrichtungen
auflerhalb der Krim oder Sewastopols, die im Gebiet der Krim oder Sewastopols titig sind, wenn keine hinrei-
chende Griinde fiir die Annahme vorliegen, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen fiir den Gebrauch
auf der Krim oder in Sewastopol bestimmt sind oder wenn die damit zusammenhingenden Investitionen nicht
fir Unternehmen oder Tochtergesellschaften oder verbundene Unternehmen unter ihrer Kontrolle auf der Krim
oder in Sewastopol bestimmt sind.

(8)  Das Verbot der Erbringung von Dienstleistungen, die unmittelbar mit Tourismusaktivititen im Zusammenhang
stehen, einschliefSlich Kreuzfahrtdiensten, kann nicht so auslegt werden, als seien Dienstleistungen fiir die Zwecke
der Sicherheit, der Gefahrenabwehr und bei Notfillen im Seeverkehr wie Wartung, Reparatur, elektronische Identi-
fizierung und elektronische Kommunikationssysteme oder Versicherung erfasst.

() ABLL183vom 24.6.2014,S. 70.

(*) Verordnung (EU) Nr. 692/2014 des Rates vom 23. Juni 2014 iiber restriktive Malnahmen als Reaktion auf die rechtswidrige Eingliede-
rung der Krim und Sewastopols durch Annexion (ABL. L 183 vom 24.6.2014, S. 9).

(*) Beschluss 2014/933/GASP des Rates vom 18. Dezember 2014 zur Anderung des Beschlusses 2014/386/GASP iiber restriktive Mafinah-
men als Reaktion auf die rechtswidrige Eingliederung der Krim und Sewastopols durch Annexion (Siehe Seite 152 dieses Amtsblatts).
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(9)  Da diese Malnahmen in den Geltungsbereich des Vertrags fallen, ist nach Erlass des Beschlusses 2014/933/GASP
eine Regelung auf Unionsebene erforderlich, insbesondere um seine einheitliche Anwendung in allen Mitglied-
staaten zu gewdahrleisten. Die Verordnung (EU) Nr. 692/2014 sollte daher entsprechend geindert werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EU) Nr. 692/2014 wird wie folgt gedndert:
1. In Artikel 1 werden folgende Nummern angefuigt:

,h) Einrichtung auf der Krim oder in Sewastopol’ jede Einrichtung, die ihren satzungsmifSigen Sitz, ihre Hauptver-
waltung oder ihre Hauptniederlassung auf der Krim oder in Sewastopol hat, deren Tochtergesellschaften oder ver-
bundene Unternehmen unter ihrer Kontrolle auf der Krim oder in Sewastopol sowie Zweigniederlassungen und
andere Einrichtungen, die auf der Krim oder in Sewastopol titig sind;

i) ,Wertpapierdienstleistungen’ bezeichnen folgende Dienstleistungen und Tatigkeiten:

i)  Entgegennahme und Weiterleitung von Auftrdgen im Zusammenhang mit einem oder mehreren Finanzinst-
rumenten;

i) Auftragsausfihrung fiir Kunden;
i) Handel fir eigene Rechnung;

iv) Portfolioverwaltung;

v)  Anlageberatung;

vi) Ubernahme der Emission von Finanzinstrumenten und/oder Platzierung von Finanzinstrumenten mit fester
Ubernahmeverpflichtung;

vii) Platzierung von Finanzinstrumenten ohne feste Ubernahmeverpflichtung;

viii) alle Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Zulassung zum Handel auf einem geregelten Markt oder
zum Handel iiber ein multilaterales Handelssystem;

j) Unionsreeder' hat dieselbe Bedeutung wie ,Gemeinschaftsreeder’ im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 Buchstaben a
und b der Verordnung (EWG) Nr. 3577/92 des Rates (¥).

(*) Verordnung (EWG) Nr. 3577/92 des Rates vom 7. Dezember 1992 zur Anwendung des Grundsatzes des freien
Dienstleistungsverkehrs auf den Seeverkehr in den Mitgliedstaaten (Seekabotage) (ABL L 364 vom 12.12.1992,
S 7) “

2. Die Artikel 2a, 2b, 2¢, und 2d erhalten folgende Fassung:

JArtikel 2a
(1)  Folgendes ist verboten:

a) der Erwerb von oder die Ausweitung einer Beteiligung am Eigentum an Immobilien auf der Krim oder in Sewasto-
pol;

b) der Erwerb einer neuen oder die Ausweitung einer bestehenden Beteiligung am Eigentum an oder der Kontrolle
iiber Einrichtungen auf der Krim oder in Sewastopol, einschlieGlich des vollstindigen Erwerbs solcher Einrichtun-
gen oder des Erwerbs von Anteilen und anderen Wertpapieren mit Beteiligungscharakter solcher Einrichtungen;

¢) das Abschlieen von Vereinbarungen oder das Beteiligtsein an Vereinbarungen zur Vergabe von Darlehen oder
Krediten oder die sonstige Bereitstellung von Finanzierungen fiir Einrichtungen auf der Krim oder in Sewastopol
oder fiir den nachgewiesenen Zweck der Finanzierung solcher Einrichtungen;,

d) die Griindung von Gemeinschaftsunternehmen auf der Krim oder in Sewastopol oder mit Einrichtungen auf der
Krim oder in Sewastopol;

e) die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen, die direkt mit den unter den Buchstaben a bis d genannten Tatig-
keiten in Zusammenhang stehen.

(2)  Die Verbote und Beschrinkungen dieses Artikels gelten nicht fiir das Tatigen rechtmifSiger Geschifte mit Ein-
richtungen auflerhalb des Gebiets der Krim oder Sewastopols, wenn die damit zusammenhingenden Investitionen
nicht fur Einrichtungen auf der Krim oder in Sewastopol bestimmt sind.

(3)  Die Verbote gemifl Absatz 1 gelten unbeschadet der Erfillung einer Verpflichtung aus einem Vertrag, der vor
dem 20. Dezember 2014 geschlossen wurden, oder aus akzessorischen Vertrdgen, die fiir die Erfillung eines solchen
Vertrags erforderlich sind, sofern die zustindige Behorde mindestens fiinf Arbeitstage im Voraus unterrichtet wird.
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Artikel 2b

(1)  Esist verboten, in Anhang II aufgefihrte Giiter und Technologien zu verkaufen, zu liefern, weiterzugeben oder
auszufithren

a) an natiirliche oder juristische Personen, Einrichtungen oder Organisationen auf der Krim oder in Sewastopol oder
b) zur Verwendung auf der Krim oder in Sewastopol.

Anhang II umfasst bestimmte Gliter und Technologien, die fiir die Verwendung in den folgenden Schliisselbereichen
geeignet sind:

i) Verkehr;

ii) Telekommunikation;

ili) Energie;

iv) Prospektion, Exploration und Forderung von Ol-, Gas- und Mineralressourcen.
(2)  Folgendes ist verboten:

a) unmittelbar oder mittelbar technische Hilfe oder Vermittlungsdienste im Zusammenhang mit den in Anhang II
aufgefithrten Giitern und Technologien oder im Zusammenhang mit der Bereitstellung, Herstellung, Instandhal-
tung und Nutzung dieser Giiter und Technologien fiir natiirliche oder juristische Personen, Einrichtungen oder
Organisationen auf der Krim oder in Sewastopol oder fiir den Gebrauch auf der Krim oder in Sewastopol zu
erbringen;

b) unmittelbar oder mittelbar Finanzmittel oder finanzielle Unterstiitzung im Zusammenhang mit den in Anhang II
aufgefithrten Giitern und Technologien fiir natiirliche oder juristische Personen, Einrichtungen oder Organisatio-
nen auf der Krim oder in Sewastopol oder fiir den Gebrauch auf der Krim oder in Sewastopol bereitzustellen.

(3)  Die Verbote nach Absdtzen 1 und 2 gelten, insoweit sie sich auf Absatz 1 Buchstabe b beziehen, nicht, wenn
keine hinreichenden Griinde fiir die Feststellung vorliegen, dass die Giiter und Technologien oder die Dienstleistungen
nach Absatz 2 auf der Krim oder in Sewastopol genutzt werden sollen.

(4)  Die Verbote gemifl den Absdtzen 1 und 2 gelten unbeschadet der Erfiillung bis zum 21. Mérz 2015 von einer
Verpflichtung aus einem Vertrag, der vor dem 20. Dezember 2014 geschlossen wurde, oder aus akzessorischen Ver-
tragen, die fiir die Erfiillung solcher Vertrige erforderlich sind, sofern die zustindige Behorde mindestens funf Arbeits-
tage im Voraus unterrichtet wird.

Artikel 2¢

(I)  Unabhingig von der Herkunft der Giiter und Technologien ist es verboten, technische Hilfe oder Vermittlungs-,
Bau- oder Ingenieurdienstleistungen in unmittelbarem Zusammenhang mit der Infrastruktur auf der Krim oder in
Sewastopol in den Sektoren gemidfS Artikel 2b Absatz 1 zu erbringen, die auf der Grundlage von Anhang II festgelegt
sind.

(2)  Das Verbot in Absatz 1 gilt unbeschadet der Erfiilllung bis zum 21. Marz 2015 von einer Verpflichtung aus
einem Vertrag, der vor dem 20. Dezember 2014 geschlossen wurde, oder aus akzessorischen Vertragen, die fiir die
Erfiillung eines solchen Vertrags erforderlich sind..

(3)  Esist verboten, wissentlich oder vorsitzlich an Tatigkeiten teilzunehmen, mit denen die Umgehung der Verbote
gemifl Absitzen 1 und 2 bezweckt oder bewirkt wird.

Artikel 2d

(1)  Die Erbringung von Dienstleistungen in unmittelbarem Zusammenhang mit tourismusbezogenen Aktivititen
auf der Krim oder in Sewastopol ist verboten.

(2)  Insbesondere das Anlaufen der in Anhang IIl aufgefihrten Héifen auf der Halbinsel Krim oder das Einlegen
eines Zwischenstopps in diesen Hifen durch Schiffe, die Kreuzfahrtdienste durchfithren, ist verboten. Dieses Verbot
gilt fur Schiffe, die unter der Flagge eines Mitgliedstaats fahren, und fur alle Schiffe im Besitz und unter der betriebli-
chen Kontrolle eines Unionsreeders und alle Schiffe, fiir die ein Unionsbetreiber die betriebliche Gesamtverantwortung
iibernommen hat.

(3)  Die Verbote nach den Absidtzen 1 und 2 gelten nicht, wenn ein Schiff aus Griinden der maritimen Sicherheit in
Notfillen einen der in Anhang III aufgefithrten Hifen anlduft oder dort einen Zwischenstopp einlegt. Die zustindige
Behorde ist innerhalb von fiinf Arbeitstagen von dem Einlaufen in den betreffenden Hafen oder dem dortigen Einle-
gen eines Zwischenstopps zu unterrichten.

(4)  Die Verbote gemif$ den Absitzen 1 und 2 gelten unbeschadet der Erfiillung von einer Verpflichtung aus einem
Vertrag oder akzessorischen Vertrag, der vor dem 20. Dezember 2014 geschlossen wurde, oder aus akzessorischen
Vertrdgen, die fiir die Erfillung eines solchen Vertrags erforderlich sind, sofern die zustindige Behorde mindestens
funf Arbeitstage im Voraus unterrichtet wird.
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Artikel 2e

(1)  Die zustindigen Behorden konnen unter ihnen geeignet erscheinenden Bedingungen im Zusammenhang mit in
Artikel 2a Absatz 1 und Artikel 2b Absatz 2 aufgefiihrten Tatigkeiten und fiir Giiter und Technologie nach Artikel 2b
Absatz 1 eine Genehmigung erteilen, sofern diese

a) fiir die amtliche Tatigkeit konsularischer Vertretungen oder internationaler Organisationen mit Sitz auf der Krim
oder in Sewastopol, die nach dem Volkerrecht Immunitit geniefSen, erforderlich sind

b) im Zusammenhang mit Projekten stehen, die ausschlielich zur Unterstiitzung von Krankenhiusern oder anderen
offentlichen Gesundheitseinrichtungen, die Gesundheitsdienstleistungen anbieten, oder zivilen Bildungseinrichtun-
gen auf der Krim oder in Sewastopol bestimmt sind; oder

¢) Gerite oder Ausriistung fir medizinische Zwecke sind.

(2)  Die zustindigen Behorden konnen ferner unter ihnen geeignet erscheinenden Bedingungen eine Genehmigung
im Zusammenhang mit den in Artikel 2a Absatz 1 aufgefithrten Titigkeiten erteilen, sofern diese Transaktion der
Instandhaltung und somit der Gewahrleistung der Sicherheit der bestehenden Infrastruktur dient.

(3)  Die zustindigen Behorden konnen ferner unter ihnen geeignet erscheinenden Bedingungen eine Genehmigung
im Zusammenhang mit den in Artikel 2a Absatz 1 und in Artikel 2b Absatz 2 aufgefiihrten Tatigkeiten und mit den
in Artikel 2b Absatz 1 aufgefithrten Glitern und Technologien sowie mit den in Artikel 2¢ genannten Dienstleistun-
gen erteilen, sofern der Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr der Gegenstinde oder die Durchfiih-
rung der Tatigkeiten zur dringenden Abwendung oder Eindimmung eines Ereignisses erforderlich ist, das voraussicht-
lich schwerwiegende und wesentliche Auswirkungen auf die Gesundheit und Sicherheit von Menschen, einschlieflich
der Sicherheit vorhandener Infrastruktur, oder die Umwelt haben wird. In hinreichend begriindeten dringenden Fillen
kann der Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr ohne vorherige Genehmigung erfolgen, sofern der
Ausfiihrer die zustindige Behorde innerhalb von fiinf Arbeitstagen nach dem Verkauf, der Lieferung, der Weitergabe
oder der Ausfuhr davon unterrichtet und die einschligigen Griinde fiir den Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe
oder die Ausfuhr ohne vorherige Genehmigung ausfiihrlich darlegt.

Die Kommission und die Mitgliedstaaten informieren einander iiber die nach diesem Absatz getroffenen Maffnahmen
und tibermitteln einander die ihnen vorliegende sonstige sachdienliche Informationen.”

3. Artikel 4 erhilt folgende Fassung:
JArtikel 4

Es ist verboten, wissentlich und vorsitzlich, einschliefSlich indirekt, an Tatigkeiten teilzunehmen, mit denen die Umge-
hung der Verbote gemif$ dieser Verordnung bezweckt oder bewirkt wird.”

4. Die Anhinge II und IIT werden gestrichen.
5. Die Anhdnge I und II der vorliegenden Verordnung werden als Anhang II und Anhang III angefiigt.
Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veroffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Briissel am 18. Dezember 2014.

Im Namen des Rates
Der Président
S. GOZI
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ANHANG I

LANHANG II

Liste der Giiter und Technologien gemifd Artikel 2b

Kapitel/KN-Code Warenbezeichnung
Kapitel 25 SALZ; SCHWEFEL; STEINE UND ERDEN; GIPS, KALK UND ZEMENT
Kapitel 26 ERZE SOWIE SCHLACKEN UND ASCHEN
Kapitel 27 MINERALISCHE BRENNSTOFFE, MINERALOLE UND ERZEUGNISSE IHRER DESTILLATION;

BITUMINOSE STOFFE; MINERALWACHSE

Kapitel 28 ANORGANISCHE CHEMISCHE ERZEUGNISSE; ANORGANISCHE ODER ORGANISCHE VERBIN-
DUNGEN VON EDELMETALLEN, VON SELTENERDMETALLEN, VON RADIOAKTIVEN ELEMEN-
TEN ODER VON ISOTOPEN

Kapitel 29 ORGANISCHE CHEMISCHE ERZEUGNISSE

3824 Zubereitete Bindemittel fur GieRereiformen oder -kerne; chemische Erzeugnisse und Zubereitungen
der chemischen Industrie oder verwandter Industrien (einschlieflich Mischungen von Naturproduk-
ten), anderweit weder genannt noch inbegriffen

3826 00 Biodiesel und Biodieselmischunge;p, kein Erdél oder Ol aus bitumindsen Mineralien enthaltend oder
mit einem Gehalt an Erdol oder Ol aus bitumindsen Materialien von weniger als 70 GHT

Kapitel 72 Eisen und Stahl

Kapitel 73 Waren aus Eisen oder Stahl

Kapitel 74 Kupfer und Waren daraus

Kapitel 75 Nickel und Waren daraus

Kapitel 76 Aluminium und Waren daraus

Kapitel 78 Blei und Waren daraus

Kapitel 79 Zink und Waren daraus

Kapitel 80 Zinn und Waren daraus

Kapitel 81 Andere unedle Metalle; Cermets; Waren daraus

8207 13 00 Erd-, Gesteins- oder Tiefbohrwerkzeuge, auswechselbar, mit arbeitenden Teilen aus gesinterten

Metallcarbiden oder Cermets

8207 19 10 Erd-, Gesteins- oder Tiefbohrwerkzeuge, auswechselbar, mit arbeitenden Teilen aus Diamant oder
agglomeriertem Diamant

8401 Kernreaktoren; nicht bestrahlte Brennstoffelemente fiir Kernreaktoren; Maschinen und Apparate fiir
die Isotopentrennung
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Kapitel[KN-Code Warenbezeichnung

8402 Dampfkessel (Dampferzeuger), ausgenommen Zentralheizungskessel, die sowohl heilles Wasser als
auch Niederdruckdampf erzeugen konnen; Kessel zum Erzeugen von iiberhitztem Wasser

8403 Zentralheizungskessel, ausgenommen solche der Position 8402

8404 Hilfsapparate fiir Kessel der Position 8402 oder 8403 (z. B. Vorwirmer, Uberhitzer, Rublaser und
Rauchgasriickfithrungen); Kondensatoren fiir Dampfkraftmaschinen

8405 Generatorgas- und Wassergaserzeuger, auch mit ihren Gasreinigern; Acetylenentwickler und dhnli-
che mit Wasser arbeitende Gaserzeuger, auch mit ihren Gasreinigern

8406 Dampfturbinen

8407 Hub- und Rotationskolbenverbrennungsmotoren mit Fremdziindung

8408 Kolbenverbrennungsmotoren mit Selbstziindung (Diesel- oder Halbdieselmotoren)

8409 Teile, erkennbar ausschlieflich oder hauptsichlich fiir Motoren der Position 8407 oder 8408
bestimmt

8410 Wasserturbinen, Wasserrader und Regler dafiir

8411 Turbo-Strahltriebwerke, Turbo-Propellertriecbwerke und andere Gasturbinen

8412 Andere Motoren und Kraftmaschinen

8413 Flussigkeitspumpen, auch mit Fliissigkeitsmesser; Hebewerke fur Fliissigkeiten

8414 Luft- oder Vakuumpumpen, Luft- oder andere Gaskompressoren sowie Ventilatoren; Abluft- oder

Umluftabzugshauben mit eingebautem Ventilator, auch mit Filter

8415 Klimagerite, bestehend aus einem motorbetriebenen Ventilator und Vorrichtungen zum Andern der
Temperatur und des Feuchtigkeitsgehalts der Luft, einschlieflich solcher, bei denen der Luftfeuchtig-
keitsgrad nicht unabhingig von der Lufttemperatur reguliert wird

8416 Brenner fiir Feuerungen, die mit fliissigem Brennstoff, pulverisiertem festem Brennstoff oder Gas
betrieben werden; automatische Feuerungen, einschlieflich ihrer mechanischen Beschicker, mecha-
nischen Roste, mechanischen Entascher und dhnlichen Vorrichtungen

8417 Nicht elektrische Industrie- und Laboratoriumsofen, einschlielich Verbrennungsofen

8418 Kithl- und Gefrierschrianke, Gefrier- und Tiefkiihltruhen und andere Einrichtungen, Maschinen,
Apparate und Gerite zur Kilteerzeugung, mit elektrischer oder anderer Ausriistung; Warmepum-
pen, ausgenommen Klimagerite der Position 8415

8420 Kalander und Walzwerke (ausgenommen Metallwalzwerke und Glaswalzmaschinen) sowie Walzen
fur diese Maschinen

8421 Zentrifugen, einschliefSlich Zentrifugaltrockner; Apparate zum Filtrieren oder Reinigen von Fliissig-
keiten oder Gasen

8422 Geschirrspiilmaschinen; Maschinen und Apparate zum Reinigen oder Trocknen von Flaschen oder
anderen Behiltnissen; Maschinen und Apparate zum Fiillen, Verschliefen, Versiegeln oder Etikettie-
ren von Flaschen, Dosen, Schachteln, Sicken oder anderen Behiltnissen; Maschinen und Apparate
zum Verkapseln von Flaschen, Glasern, Tuben oder dhnlichen Behiltnissen; andere Maschinen und
Apparate zum Verpacken oder Umbhiillen von Waren (einschlieflich Schrumpffolienverpackungsma-
schinen); Maschinen und Apparate zum Versetzen von Getrianken mit Kohlensdure

8423 Waagen (einschlieflich Zihl- und Kontrollwaagen), ausgenommen Waagen mit einer Empfindlich-
keit von 50 mg oder feiner; Gewichte fiir Waagen aller Art
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Kapitel KN-Code

Warenbezeichnung

8424

Mechanische Apparate, auch handbetrieben, zum Verteilen, Verspritzen oder Zerstduben von Fliis-
sigkeiten oder Pulver; Feuerloscher, auch mit Fillung; Spritzpistolen und dhnliche Apparate; Sand-
strahlmaschinen, Dampfstrahlapparate und dhnliche Strahlapparate

8425

Flaschenziige; Zugwinden und Spille; Hubwinden

8426

Derrickkrane; Kabelkrane, Laufkrane, Verladebriicken und andere Krane; fahrbare Hubportale, Por-
talhubkraftkarren und Krankraftkarren

8427

Gabelstapler; andere mit Hebevorrichtung ausgeriistete Karren zum Fordern und fiir das Hantieren

8428

Andere Maschinen, Apparate und Gerite zum Heben, Beladen, Entladen oder Fordern (z. B. Auf-
ziige, Rolltreppen, Stetigforderer und Seilschwebebahnen)

8429

Selbstfahrende Planiermaschinen (Bulldozer und Angledozer), Erd- oder StrafSenhobel (Grader),
Schiirfwagen (Scraper), Bagger, Schiirf- und andere Schaufellader, Straenwalzen und andere Boden-
verdichter

8430

Andere Maschinen, Apparate und Gerite zur Erdbewegung, zum Planieren, Verdichten oder Bohren
des Bodens oder zum Abbauen von Erzen oder anderen Mineralien; Rammen und Pfahlzieher;
Schneerdumer

8431

Teile, erkennbar ausschlieflich oder hauptsichlich fiir Maschinen, Apparate und Gerite der Positio-
nen 8425 bis 8430 bestimmt

8432

Maschinen, Apparate und Gerite fiir die Land- und Forstwirtschaft oder den Gartenbau, zum Bear-
beiten oder Bestellen des Bodens oder zur Pflege der Pflanzen; Walzen fiir Rasenfliachen oder Sport-
platze

8435

Pressen, Mithlen und dhnliche Maschinen, Apparate und Gerite, zum Bereiten von Wein, Most,
Fruchtsiften oder dhnlichen Getrinken

8436

Andere Maschinen, Apparate und Gerite fur die Land- und Forstwirtschaft, den Gartenbau, die
Gefliigel- oder Bienenhaltung, einschlieflich Keimapparate mit mechanischen oder wirmetechni-
schen Vorrichtungen und Brut- und Aufzuchtapparate fir die Gefliigelzucht

8437

Maschinen, Apparate und Gerite zum Reinigen, Sortieren oder Sieben von Korner- oder Hiilsenf-
riichten; Maschinen, Apparate und Gerite fiir die Miillerei oder zum Behandeln von Getreide oder
Hiilsenfriichten, ausgenommen Maschinen, Apparate und Gerite von der in der Landwirtschaft ver-
wendeten Art

8439

Maschinen und Apparate zum Herstellen von Halbstoff aus cellulosehaltigen Faserstoffen oder zum
Herstellen oder Fertigstellen von Papier oder Pappe

8440

Buchbindereimaschinen und -apparate, einschlieflich Fadenheftmaschinen

8441

Andere Maschinen und Apparate zum Be- oder Verarbeiten von Papierhalbstoff, Papier oder Pappe,
einschlieflich Schneidemaschinen aller Art

8442

Maschinen, Apparate und Gerite (ausgenommen Werkzeugmaschinen der Positionen 8456 bis
8465) zum Zurichten oder Herstellen von Druckplatten, Druckformzylindern oder anderen Druck-
formen; Druckplatten, Druckformzylinder und andere Druckformen; Lithografiesteine, Platten und
Zylinder, fiir den Druck zugerichtet (z. B. geschliffen, gekornt, poliert)

8443

Maschinen, Apparate und Gerite zum Drucken mittels Druckplatten, Druckformzylindern und
anderen Druckformen der Position 8442; andere Drucker, Kopiergerite und Fernkopierer, auch mit-
einander kombiniert; Teile und Zubehor fiir diese Maschinen, Apparate oder Gerite
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Kapitel[KN-Code Warenbezeichnung

8444 00 Maschinen zum Diisenspinnen, Verstrecken, Texturieren oder Schneiden von synthetischen oder
kiinstlichen Spinnstoffen

8445 Maschinen zum Vorbereiten oder Aufbereiten von Spinnstoffen; Maschinen zum Spinnen, Dublie-
ren oder Zwirnen von Spinnstoffen und andere Maschinen und Apparate zum Herstellen von
Spinnstoffgarnen; Maschinen zum Spulen (einschlielich Schussspulmaschinen), Wickeln oder Has-
peln von Spinnstoffen sowie Maschinen zum Vorbereiten von Spinnstoffgarnen zur Verwendung
auf Maschinen der Position 8446 oder 8447

8447 Wirk-, Strick-, Nahwirk-, Gimpen-, Tiill-, Spitzen-, Stick-, Posamentier-, Flecht-, Netzkniipf- und Tuf-
tingmaschinen
8448 Hilfsmaschinen und -apparate fiir Maschinen der Position 8444, 8445, 8446 oder 8447 (z. B.

Schaftmaschinen, Jacquardmaschinen, Kett- und Schussfadenwichter und Webschiitzenwechsler);
Teile und Zubehor, erkennbar ausschlieflich oder hauptsichlich fiir Maschinen und Apparate dieser
Position oder der Position 8444, 8445, 8446 oder 8447 bestimmt (z. B. Spindeln, Spindelfliigel,
Kratzengarnituren, Webebldtter, Nadelstibe, Spinndiisen, Webschiitzen, Weblitzen, Webschifte,
Nadeln und Platinen)

8449 00 00 Maschinen und Apparate zum Herstellen oder Ausriisten von Filz oder Vliesstoffen (als Meterware
oder geformt), einschliefSlich Maschinen und Apparate zum Herstellen von Filzhiiten; Formen fiir
die Hutmacherei

8450 Maschinen zum Waschen von Wische, auch mit Trockenvorrichtung

8452 Nihmaschinen, andere als Fadenheftmaschinen der Position 8440; Mobel, Sockel und Deckel, ihrer
Beschaffenheit nach besonders fiir Nihmaschinen bestimmt; Nihmaschinennadeln

8453 Maschinen und Apparate zum Aufbereiten, Gerben oder Bearbeiten von Hiuten, Fellen oder Leder
oder zum Herstellen oder Instandsetzen von Schuhen oder anderen Waren aus Hiuten, Fellen oder
Leder, ausgenommen Nihmaschinen

8454 Konverter, Giefpfannen, GiefSformen zum Gieflen von Ingots, Masseln oder dergleichen und Giefs-
maschinen fiir GieRereien, Stahlwerke oder andere metallurgische Betriebe

8455 Metallwalzwerke und Walzen dafiir

8456 Werkzeugmaschinen zum Abtragen von Stoffen aller Art durch Laser-, Licht- oder anderen Photo-
nenstrahl, Ultraschall, Elektroerosion, elektrochemische Verfahren oder Elektronen-, lonen- oder
Plasmastrahl; Wasserstrahlschneidemaschinen

8457 Bearbeitungszentren, Mehrwegemaschinen und Transfermaschinen, zum Bearbeiten von Metallen
8458 Drehmaschinen (einschliefSlich Drehzentren) zur spanabhebenden Metallbearbeitung
8459 Spanabhebende Werkzeugmaschinen (einschliefSlich Bearbeitungseinheiten auf Schlitten) zum Boh-

ren, Ausbohren, Frisen oder Aulen- oder Innengewindeschneiden von Metallen, ausgenommen
Drehmaschinen (einschlieflich Drehzentren) der Position 8458

8460 Werkzeugmaschinen zum Entgraten, Schérfen, Schleifen, Honen, Lippen, Polieren oder zu anderem
Fertigbearbeiten von Metallen oder Cermets mit Hilfe von Schleifscheiben, Schleifstoffen oder
Poliermitteln, ausgenommen Verzahnmaschinen und Zahnfertigbearbeitungsmaschinen der Posi-
tion 8461

8461 Hobelmaschinen, Waagerecht- und Senkrechtstomaschinen, Rdummaschinen, Verzahnmaschinen,
Zahnfertigbearbeitungsmaschinen, Sdgemaschinen, Trennmaschinen und andere Werkzeugmaschi-
nen zur spanabhebenden Bearbeitung von Metallen oder Cermets, anderweit weder genannt noch

inbegriffen




L 365/54 Amtsblatt der Europdischen Union 19.12.2014

Kapitel[KN-Code Warenbezeichnung

8462 Werkzeugmaschinen (einschlieflich Pressen) zum Freiformschmieden, Gesenkschmieden oder Him-
mern von Metallen; Werkzeugmaschinen (einschlieflich Pressen) zum Biegen, Abkanten, Richten,
Scheren, Lochstanzen oder Ausklinken von Metallen; Pressen zum Bearbeiten von Metallen oder
Metallcarbiden, vorstehend nicht genannt

8463 Andere Werkzeugmaschinen zum spanlosen Be- oder Verarbeiten von Metallen oder Cermets

8464 Werkzeugmaschinen zum Bearbeiten von Steinen, keramischen Waren, Beton, Asbestzement oder
ahnlichen mineralischen Stoffen oder zum Kaltbearbeiten von Glas

8465 Werkzeugmaschinen (einschlieSlich Nagel-, Heft-, Klebe-, Verleim- und andere Zusammenfiigema-
schinen) zum Bearbeiten von Holz, Kork, Bein, Hartkautschuk, harten Kunststoffen oder dhnlichen
harten Stoffen

8466 Teile und Zubehor, erkennbar ausschlieflich oder hauptsichlich fir Maschinen der Positionen 8456
bis 8465 bestimmt, einschlieflich Werkstiick- und Werkzeughalter, selbstoffnende Gewindeschneid-
kopfe, Teilkopfe und andere Spezialvorrichtungen fiir Werkzeugmaschinen; Werkzeughalter fiir von
Hand zu fithrende Werkzeuge aller Art

8467 Pneumatische, hydraulische oder von eingebautem Motor (elektrisch oder nicht elektrisch) betrie-
bene Werkzeuge, von Hand zu fithren

8468 Maschinen, Apparate und Gerite zum Loten oder Schweiffen, auch wenn sie zum Brennschneiden
verwendbar sind, jedoch ausgenommen solche der Position 8515; Maschinen und Apparate zum
autogenen Oberflichenhirten

8469 00 Schreibmaschinen, ausgenommen Drucker der Position 8443; Textverarbeitungsmaschinen

8470 Rechenmaschinen und Gerite im Taschenformat, zum Aufzeichnen, Wiedergeben und Anzeigen
von Daten, mit Rechenfunktionen; Abrechnungsmaschinen, Frankiermaschinen, Fahrkarten- oder
Eintrittskarten-Ausgabemaschinen und dhnliche Maschinen, mit eingebautem Rechenwerk; Regist-
rierkassen

8471 Automatische Datenverarbeitungsmaschinen und ihre Einheiten; magnetische oder optische Leser,
Maschinen zum Aufzeichnen von Daten auf Datentréger in codierter Form und Maschinen zum
Verarbeiten solcher Daten, anderweit weder genannt noch inbegriffen

8472 Andere Biiromaschinen und -apparate (z. B. Hektografen, Schablonenvervielfdltiger, Adressierma-
schinen, automatische Banknotenausgabegerite, Geldsortier-, Geldzihl- oder Geldeinwickelmaschi-
nen, Bleistiftspitzmaschinen, Perforiermaschinen und Biiroheftmaschinen)

8473 Teile und Zubehor (ausgenommen Koffer, Schutzhiillen und dergleichen), erkennbar ausschlieflich
oder hauptsichlich fir Maschinen, Apparate oder Gerite der Positionen 8469 bis 8472 bestimmt

8474 Maschinen und Apparate zum Sortieren, Sieben, Trennen, Waschen, Zerkleinern, Mahlen, Mischen
oder Kneten von Erden, Steinen, Erzen oder anderen festen (auch pulver- oder breiformigen) mine-
ralischen Stoffen; Maschinen zum Pressen oder Formen von festen mineralischen Brennstoffen,
keramischen Massen, Zement, Gips oder anderen pulver- oder breiformigen mineralischen Stoffen;
Maschinen zum Herstellen von GieSformen aus Sand

8475 Maschinen zum Zusammenbauen von mit Glaskolben oder Glasrohre ausgestatteten elektrischen
Lampen, Elektronenrohren oder Blitzlampen; Maschinen zum Herstellen oder Warmbearbeiten von
Glas oder Glaswaren

8476 Warenverkaufsautomaten (z. B. Briefmarken-, Zigaretten-, Lebensmittel- oder Getrinkeautomaten),
einschliefSlich Geldwechselautomaten
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Kapitel KN-Code

Warenbezeichnung

8477

Maschinen und Apparate zum Be- oder Verarbeiten von Kautschuk oder Kunststoffen oder zum
Herstellen von Waren aus diesen Stoffen, in Kapitel 84 anderweit weder genannt noch inbegriffen

8478

Maschinen und Apparate zum Aufbereiten oder Verarbeiten von Tabak, in Kapitel 84 anderweit
weder genannt noch inbegriffen

8479

Maschinen, Apparate und mechanische Gerite mit eigener Funktion, in Kapitel 84 anderweit weder
genannt noch inbegriffen

8480

Gief8erei-Formkisten; Grundplatten fiir Formen; GiefSereimodelle; Formen fiir Metalle (andere als
solche zum Gieflen von Ingots, Masseln oder dergl.), Metallcarbide, Glas, mineralische Stoffe, Kaut-
schuk oder Kunststoff

8481

Armaturen und dhnliche Apparate fiir Rohr- oder Schlauchleitungen, Dampfkessel, Sammelbehilter,
Wannen oder dhnliche Behilter, einschlielich Druckminderventile und thermostatisch gesteuerte
Ventile

8482

Wilzlager (Kugellager, Rollenlager und Nadellager)

8483

Wellen (einschlieflich Nockenwellen und Kurbelwellen) und Kurbeln; Lagergehduse mit eingebau-
tem Walzlager; Gleitlager; Lagergehduse und Lagerschalen; Zahnrider, Zahnstangen, Friktionsrader,
Kettenrdder und Getriebe, auch in Form von Wechsel- oder Schaltgetrieben oder Drehmoment-
wandlern; Kugel- oder Rollenrollspindeln; Schwungrader, Riemen- und Seilscheiben (einschlieflich
Seilrollenblocke fiir Flaschenziige); Schaltkupplungen und andere Wellenkupplungen (einschlieflich
Universalkupplungen)

8484

Metalloplastische Dichtungen; Sitze oder Zusammenstellungen von Dichtungen verschiedener stoff-
licher Beschaffenheit, in Beuteln, Kartons oder dhnlichen UmschlieSungen; mechanische Dichtun-
gen

8486

Maschinen, Apparate und Gerite von der ausschlieflich oder hauptsichlich zum Herstellen von
Halbleiterbarren (boules), Halbleiterscheiben (wafers) oder Halbleiterbauelementen, elektronischen
integrierten Schaltungen oder Flachbildschirmen verwendeten Art; in Anmerkung 9 C zu diesem
Kapitel genannte Maschinen, Apparate und Gerite; Teile und Zubehor

8487

Teile von Maschinen, Apparaten oder Geriten, in diesem Kapitel anderweit weder genannt noch
inbegriffen, ausgenommen Teile mit elektrischer Isolierung, elektrischen Anschlussstiicken, Wick-
lungen, Kontakten oder anderen charakteristischen Merkmalen elektrotechnischer Waren

8501

Elektromotoren und elektrische Generatoren (ausg. Stromerzeugungsaggregate)

8502

Stromerzeugungsaggregate und elektrische rotierende Umformer

8503

Teile, erkennbar ausschlieflich oder hauptsichlich fur Elektromotoren, elektrische Generatoren,
Stromerzeugungsaggregate oder elektrische rotierende Umformer bestimmt a.n.g.

8504

Elektrische Transformatoren, elektrische Stromrichter (z.B. Gleichrichter) sowie Drossel- und andere
Selbstinduktionsspulen, Teile davon

8505

Elektromagnete (ausg. fiir medizinische Zwecke); Dauermagnete und Waren, die dazu bestimmt
sind, nach Magnetisierung Dauermagnete zu werden; Spannplatten, Spannfutter und dhnl. dauer-
magnetische oder elektromagnetische Aufspannvorrichtungen; elektromagnetische Kupplungen und
Bremsen; elektromagnetische Hebekopfe; Teile davon

8507

Akkumulatoren, elektrisch, einschl. Scheider (Separatoren) dafiir, auch in quadratischer oder rechte-
ckiger Form; Teile davon (ausg. ausgebrauchte sowie aus Weichkautschuk oder Spinnstoffen)

8511

Elektrische Ziindapparate, Ziindvorrichtungen und Anlasser, fiir Verbrennungsmotoren mit Fremd-
oder Selbstziindung (z.B. Magnetziinder, Lichtmagnetziinder, Ziindspulen, Ziindkerzen und Gliih-
kerzen); mit den vorstehend genannten Motoren verwendete Lichtmaschinen (z.B. Gleich- und
Wechselstrommaschinen) und Lade- oder Riickstromschalter, Teile davon




L 365/56

Amtsblatt der Europaischen Union 19.12.2014
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Warenbezeichnung

8514

Elektrische Industriedfen oder Laboratoriumséfen, einschlieRlich Induktionséfen oder Ofen mit
dielektrischer Erwdrmung (ausg. Trockendfen); andere Industrie- oder Laboratoriumsapparate zum
Warmbehandeln von Stoffen mittels Induktion oder dielektrischer Erwdarmung; Teile davon

8515

Lot- und Schweiffmaschinen, Schweiflapparate und Schweifigerite (auch wenn sie zum Schneiden
verwendbar sind), elektrisch (auch mit elektrisch beheiztem Gas) oder mit Laserstrahl, Lichtstrahl
oder anderem Photonenstrahl, mit Ultraschall, Elektronenstrahl, magnetischen Impulsen oder Plas-
mastrahl arbeitend; elektrische Maschinen, Apparate und Gerite zum Spritzen schmelzfliissiger
Metalle, Hartmetalle oder Cermets; Teile davon (ausg. Warmspritzpistolen der Pos. 8424)

8525

Sendegerite fiir den Rundfunk oder das Fernsehen, auch mit eingebautem Empfangsgerit oder Ton-
aufnahme oder Tonwiedergabegerit; Fernsehkameras, digitale Fotoapparate und Videokameraauf-
nahmegerite

8526

Radar apparatus, radio navigational aid apparatus and radio remote control apparatus

8527

Rundfunkempfangsgerite, auch in einem gemeinsamen Gehiuse mit einem Tonaufnahme- oder
Tonwiedergabegerit oder einer Uhr kombiniert

8528

Monitore und Projektoren, ohne eingebautes Fernsehempfangsgerit; Fernsehempfangsgerite, auch
mit eingebautem Rundfunkempfangsgerit oder Ton- oder Bildaufzeichnungs- oder -wiedergabegerit

8529

Teile, erkennbar ausschlieflich oder hauptsichlich fiir Geréte der Positionen 8525 bis 8528
bestimmt

8530

Elektrische Verkehrssignal-, Verkehrssicherungs-, Verkehrsiiberwachungs- und Verkehrssteuergerite
fur Schienenwege oder dergleichen, Strafen, Binnenwasserstrafsen, Parkplitze oder Parkhduser,
Hafenanlagen oder Flughifen; Teile davon (ausg. mechanische oder elektromechanische Gerite der
Pos. 8608)

8531

Elektrische Hor- und Sichtsignalgerite, (z.B. Liutewerke, Sirenen, Anzeigetafeln, Einbruchsalarmge-
rite oder Diebstahlalarmgerite und Feuermelder); Teile davon (ausg. von der fiir Kraftfahrzeuge,
Fahrrider oder Verkehrswege verwendeten Art)

8532

Elektrische Festkondensatoren, Drehkondensatoren und andere einstellbare Kondensatoren; Teile
davon

8533

Elektrische Widerstidnde, Teile davon (einschlieflich Rheostate und Potenziometer), ausgenommen
Heizwiderstinde

8534

Gedruckte Schaltungen

8535

Elektrische Gerite zum Schlieflen, Unterbrechen, Schiitzen oder Verbinden von elektrischen Strom-
kreisen (z.B. Schalter, Sicherungen, Blitzschutzvorrichtungen, Spannungsbegrenzer, Uberspannungs-
ableiter, Steckvorrichtungen und Verbindungskisten), fur eine Spannung von mehr als 1 000 V
(ausg. Schaltschrinke, Schaltpulte, Steuerungen usw. der Pos. 8537)

8536

Elektrische Gerite zum Schlieflen, Unterbrechen, Schiitzen oder Verbinden von elektrischen Strom-
kreisen (z.B. Schalter, Relais, Sicherungen, Uberspannungsableiter, Steckvorrichtungen, Lampenfas-
sungen und Verbindungskisten), fiir eine Spannung von 1 000 V oder weniger (ausg. Schalt-
schrinke, Schaltpulte, Steuerungen usw. der Pos. 8537)

8537

Tafeln, Felder, Konsolen, Pulte, Schrinke und andere Trager, mit mehreren Gerdten der Pos. 8535
oder 8536, einschl. solcher mit eingebauten Instrumenten oder Geriten des Kapitels 90, zum elekt-
rischen Schalten oder Steuern oder fiir die Stromverteilung sowie numerische Steuerungen (ausg.
Vermittlungseinrichtungen fur die drahtgebundene Fernsprechtechnik oder Telegrafentechnik oder
Telegrafentechnik)
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Kapitel[KN-Code Warenbezeichnung

8538 Teile, erkennbar ausschlieflich oder hauptsichlich fiir Gerdte der Pos. 8535, 8536 oder 8537
bestimmt, a.n.g.

8539 Elektrische Glithlampen und Entladungslampen, einschl. innenverspiegelter Scheinwerferlampen
(sealed beam lamp units), Ultraviolettlampen und Infrarotlampen sowie Bogenlampen; Teile davon

8540 Gliihkathoden-, Kaltkathoden- und Fotokathoden-Elektronenréhren (z.B. Vakuumréhren, dampf-
oder gasgefiillte Rohren, Quecksilberdampfgleichrichterréhren, Kathodenstrahlrohren und Bildauf-
nahmerohren fiir Fernsehkameras), Teile davon

8541 Dioden, Transistoren und dhnl. Halbleiterbauelemente; lichtempfindliche Halbleiterbauelemente
(einschl. Fotoelemente, auch zu Modulen zusammengesetzt oder in Form von Tafeln) (ausg. fotovol-
taische Generatoren); Leuchtdioden; gefasste oder montierte piezoelektrische Kristalle; Teile davon

8542 Elektronische integrierte Schaltungen, Teile davon

8543 Maschinen, Apparate und Gerite mit eigener Funktion, elektrisch, in Kapitel 85 anderweit weder
genannt noch inbegriffen; Teile davon

8544 Drahte und Kabel (einschl. Koaxialkabel) fiir elektrotechnische Zwecke, isoliert (auch lackisoliert
oder elektrolytisch oxidiert) und andere isolierte elektrische Leiter, auch mit Anschlussstiicken;
Kabel aus optischen, einzeln umhiillten Fasern, auch elektrische Leiter enthaltend oder mit
Anschlussstiicken

8545 Kohleelektroden, Kohlebiirsten, Lampenkohlen, Batterie- und Elementekohlen und andere Waren
fur elektrotechnische Zwecke, aus Grafit oder anderem Kohlenstoff, auch in Verbindung mit Metall

8546 Isolatoren fiir elektrotechnische Zwecke, aus Stoffen aller Art (ausg. Isolierteile)

8547 Isolierteile, ganz aus Isolierstoffen oder nur mit in die Masse eingepressten einfachen Metallteilen
zum Befestigen (z.B. mit eingepressten Hiilsen mit Innengewinde), fiir elektrische Maschinen, Appa-
rate, Gerdte oder Installationen (ausg. Isolatoren der Pos. 8546); Isolierrohre fiir elektrotechnische
Zwecke, einschl. Verbindungsstiicke dazu, aus unedlen Metallen, mit Innenisolierung

8548 Abfille und Schrott von elektrischen Primérelementen, Primarbatterien und Akkumulatoren; ausge-
brauchte elektrische Primirelemente, Primirbatterien und Akkumulatoren; elektrische Teile von
Maschinen, Apparaten oder Geriten, in Kapitel 85 anderweit weder genannt noch inbegriffen

Vertrauliche Produkte des Kapitels 85; Waren des Kapitels 85, die als Post- oder Paketpostsendung
(extra) versandt werden/zusammengesetzter Kode zur Verbreitung von Statistiken

Kapitel 86 Schienenfahrzeuge und ortsfestes Gleismaterial, Teile davon; mechanische (auch elektromechani-
sche) Signalgerite fiir Verkehrswege

8701 Zugmaschinen (ausgenommen Zugkraftkarren der Position 8709):

8702 Kraftfahrzeuge zum Befordern von 10 oder mehr Personen, einschlieflich Fahrer:

8704 Lastkraftwagen:

8705 Kraftfahrzeuge zu besonderen Zwecken, ihrer Beschaffenheit nach nicht hauptsichlich zur Perso-

nen- oder Giiterbeférderung bestimmt (z.B. Abschleppwagen, Kranwagen, Feuerwehrwagen, Beton-
mischwagen, Straffenkehrwagen, Straensprengwagen, Werkstattwagen, Wagen mit Rontgenanlage):
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8706 00 Fahrgestelle fiir Kraftfahrzeuge der Positionen 8701 bis 8705, mit Motor

8709 Kraftkarren ohne Hebevorrichtung, von der in Fabriken, Lagerhdusern, Hafenanlagen oder auf Flug-
plitzen zum Kurzstreckentransport von Waren verwendeten Art; Zugkraftkarren, von der auf
Bahnhofen verwendeten Art; Teile davon

8710 00 00 Panzerkampfwagen und andere selbstfahrende gepanzerte Kampffahrzeuge, auch mit Waffen; Teile
davon

8716 Anhinger, einschlieflich Sattelanhinger, fir Fahrzeuge aller Art; andere nicht selbstfahrende Fahr-
zeuge; Teile davon

Kapitel 88 Luftfahrzeuge und Raumfahrzeuge, Teile davon

Kapitel 89 Wasserfahrzeuge und schwimmende Vorrichtungen

Kapitel 98 Vollstindige Fabrikationsanlagen

7106 Silber (einschliefSlich vergoldetes oder platiniertes Silber), in Rohform oder als Halbzeug oder Pulver

7107 Silberplattierungen auf unedlen Metallen, in Rohform oder als Halbzeug

7108 Gold (einschlieflich platiniertes Gold), in Rohform oder als Halbzeug oder Pulver

7109 Goldplattierungen auf unedlen Metallen oder auf Silber, in Rohform oder als Halbzeug

7110 Platin, in Rohform oder als Halbzeug oder Pulver

7111 Platinplattierungen auf unedlen Metallen, auf Silber oder auf Gold, in Rohform oder als Halbzeug

7112 Abfille und Schrott von Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen; andere Abfille und Schrott,
Edelmetalle oder Edelmetallverbindungen enthaltend, von der hauptsichlich zur Wiedergewinnung
von Edelmetallen verwendeten Art

9013 Fliissigkristallvorrichtungen, die anderweit als Waren nicht genauer erfasst sind; Laser, ausgenom-
men Laserdioden; andere in diesem Kapitel anderweit weder genannte noch inbegriffene optische
Instrumente, Apparate und Gerite

9014 Kompasse, einschlieflich Navigationskompasse; andere Navigationsinstrumente, -apparate und --
gerdte

9015 Instrumente, Apparate und Gerite fiir die Geodisie, Topografie, Fotogrammmetrie, Hydrografie,
Ozeanografie, Hydrologie, Meteorologie oder Geophysik, ausgenommen Kompasse; Entfernungs-
messer

9025 Dichtemesser (Ardometer, Senkwaagen) und dhnliche schwimmende Instrumente, Thermometer,
Pyrometer, Barometer, Hygrometer und Psychrometer, auch mit Registriervorrichtung, auch mitei-
nander kombiniert

9026 Instrumente, Apparate und Gerite zum Messen oder Uberwachen von Durchfluss, Fiillhéhe, Druck

oder anderen verinderlichen Grolen von Fliissigkeiten oder Gasen (z.B. Durchflussmesser, Fliissig-
keitsstand- oder Gasstandanzeiger, Manometer, Warmemengenzihler), ausgenommen Instrumente,
Apparate und Gerite der Position 9014, 9015, 9028 oder 9032
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9027

Instrumente, Apparate und Gerite fiir physikalische oder chemische Untersuchungen (z.B. Polarime-
ter, Refraktometer, Spektrometer und Untersuchungsgerite fiir Gase oder Rauch); Instrumente,
Apparate und Gerite zum Bestimmen der Viskositdt, Porositit, Dilatation, Oberflichenspannung
oder dergleichen oder fiir kalorimetrische, akustische oder fotometrische Messungen (einschlieflich
Belichtungsmesser); Mikrotome

9028

Gaszahler, Fliissigkeitszahler oder Elektrizitdtszdhler, einschlieRlich Eichzahler dafur

9029

Andere Zahler (z.B. Tourenzihler, Produktionszahler, Taxameter, Kilometerzahler oder Schrittzih-
ler); Tachometer und andere Geschwindigkeitsmesser, ausgenommen solche der Position 9014 oder
9015; Stroboskope

9030

Oszilloskope, Spektralanalysatoren und andere Instrumente, Apparate und Geridte zum Messen oder
Priifen elektrischer Grofen; ausgenommen Zahler der Position 9028, Instrumente, Apparate und
Gerite zum Messen oder zum Nachweis von Alpha-, Beta-, Gamma-, Rontgenstrahlen, kosmischen
oder anderen ionisierenden Strahlen

9031

Instrumente, Apparate, Gerite und Maschinen zum Messen oder Priifen, in diesem Kapitel ander-
weit weder genannt noch inbegriffen; Profilprojektoren

9032

Instrumente, Apparate und Gerdte zum Regeln

9033

Teile und Zubehor (in Kapitel 90 anderweit weder genannt noch inbegriffen) fiir Maschinen, Appa-
rate, Gerite, Instrumente oder andere Waren des Kapitels 90

. Sewastopol
. Kertsch

. Jalta

. Feodossija
. Jewpatorija

. Chernomorsk

N N 1 AW N

. Kamisch-Burun®

ANHANG 11

+ANHANG III

Auflistung der Hifen auf der Halbinsel Krim gemif$ Artikel 2d
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VERORDNUNG (EU) Nr. 1352/2014 DES RATES
vom 18. Dezember 2014

iiber restriktive MaBnahmen angesichts der Lage in Jemen

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —
gestiitzt auf den Vertrag tiber die Arbeitsweise der Européischen Union, insbesondere auf Artikel 215,
gestiitzt auf den Beschluss 2014/932/GASP des Rates (),

auf gemeinsamen Vorschlag der Hohen Vertreterin der Union fiir Auffen- und Sicherheitspolitik und der Europiischen
Kommission,

in Erwidgung nachstehender Griinde:

(1)  Im Einklang mit der Resolution 2140 (2014) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen vom 26. Februar 2014
sieht der Beschluss 2014/932/GASP fiir bestimmte von dem nach Nummer 19 der Resolution 2140 (2014) des
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen eingesetzten Ausschuss zu benennende Personen Beschrankungen der Ein-
reise und der Durchreise und das Einfrieren von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen vor.

(2)  Am 7. November 2014 hat dieser Ausschuss drei Personen benannt, die den Beschrankungen der Einreise und
der Durchreise und dem Einfrieren von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen gemdfl der Resolution 2140
(2014) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen unterliegen.

(3)  Einige im Beschlusse 2014/932/GASP vorgesehene Mafinahmen fallen in den Geltungsbereich des Vertrags iber
die Arbeitsweise der Europdischen Union und daher bedarf es fir ihre Umsetzung — insbesondere zur Gewéhr-
leistung ihrer einheitlichen Anwendung durch die Wirtschaftsbeteiligten in allen Mitgliedstaaten — Rechtsvor-
schriften auf Ebene der Union.

(4)  Diese Verordnung steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsitzen, die insbesondere mit der Charta
der Grundrechte der Europdischen Union anerkannt wurden, insbesondere mit dem Recht auf einen wirksamen
Rechtsbehelf und ein unparteiisches Gericht und dem Recht auf Schutz personenbezogener Daten. Die Verord-
nung ist unter Achtung dieser Rechte anzuwenden.

(5)  In Anbetracht der von der Situation in Jemen ausgehenden spezifischen Bedrohung fiir den internationalen Frie-
den und die internationale Sicherheit in der Region und zur Wahrung der Ubereinstimmung mit dem Verfahren
zur Anderung und Uberpriifung des Anhangs des Beschlusses 2014/932/GASP sollte die Befugnis zur Anderung
der Listen in Anhang I dieser Verordnung vom Rat ausgeiibt werden.

(6)  Das Verfahren zur Anderung der Liste in Anhang I dieser Verordnung sollte die Angabe der Griinde fiir die Auf-
nahme von natiirlichen oder juristischen Personen, Einrichtungen oder Organisationen in die Liste, wie sie von
dem nach Nummer 19 der Resolution 2140 (2014) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen eingesetzten Aus-
schuss tibermittelt wurden vorsehen, um ihnen die Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Wird eine Stellung-
nahme unterbreitet oder werden wesentliche neue Beweise vorgelegt, so sollte der Rat seinen Beschluss unter
Beriicksichtigung dieser Stellungnahme iiberpriifen und die betreffende Person, Einrichtung oder Organisation ent-
sprechend unterrichten.

(7)  Zur Durchfithrung dieser Verordnung und zur Erreichung eines Hochstmafles an Rechtssicherheit innerhalb der
Union sollten die Namen und wibrigen sachdienlichen Angaben zu den natiirlichen und juristischen Personen, Ein-
richtungen und Organisationen, deren Gelder und wirtschaftliche Ressourcen nach dieser Verordnung eingefroren
werden miissen, verdffentlicht werden. Die Verarbeitung personenbezogener Daten sollte unter Einhaltung der
Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europdischen Parlaments und des Rates (?) und der Richtlinie 95/46/EG des
Europiischen Parlaments und des Rates (*) erfolgen.

(8)  Damit die Wirksamkeit der in dieser Verordnung vorgesehenen Mafinahmen gewihrleistet ist, sollte diese Verord-
nung sofort in Kraft treten —

() Beschluss 2014/932/GASP des Rates vom 18. Dezember 2014 iiber restriktive Mafinahmen angesichts der Lage in Jemen (siche Seite
147 dieses Amtsblatts).

(*) Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Européischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2000 zum Schutz natiirlicher Personen
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr
(ABL. L 8 vom 12.1.2001, S. 1).

(*) Richtlinie 95/46/EG des Europiischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natiirlicher Personen bei der Verar-
beitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (ABL. L 281 vom 23.11.1995, S. 31).
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HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Fiir die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Begriffsbestimmungen:

a) ,Anspruch“ jede vor oder nach Inkrafttreten dieser Verordnung erhobene Forderung, aus oder in Verbindung mit
einem Vertrag oder einer Transaktion und unabhingig davon, ob sie gerichtlich geltend gemacht wird oder wurde,
insbesondere

i) eine Forderung auf Erfiillung einer Verpflichtung aus oder in Verbindung mit einem Vertrag oder einer Transak-
tion,

ii) eine Forderung auf Verlingerung oder Zahlung einer Obligation, einer finanziellen Garantie oder Gegengarantie
in jeglicher Form,

iii) eine Forderung auf Entschddigung in Verbindung mit einem Vertrag oder einer Transaktion,

iv) eine Gegenforderung,

v) eine Forderung auf Anerkennung oder Vollstreckung — auch im Wege der Zwangsvollstreckung — eines
Gerichtsurteils, eines Schiedsspruchs oder gleichwertigen Entscheidungen, ungeachtet des Ortes, an dem sie ergan-
gen sind;

b) ,Vertrag oder Transaktion“ jedes Geschift, ungeachtet der Form und des anwendbaren Rechts, bei dem dieselben oder
verschiedene Parteien einen oder mehrere Vertrage abschliefen oder vergleichbare Verpflichtungen eingehen; als ,Ver-
trag® gilt auch eine Garantie, insbesondere eine finanzielle Garantie oder Gegengarantie sowie ein Kredit, rechtlich
unabhingig oder nicht, ebenso alle Nebenvereinbarungen, die auf einem solchen Geschift beruhen oder mit diesem
im Zusammenhang stehen;

¢) ,zustindige Behorden“ die auf den in Anhang II aufgefihrten Websites angegebenen zustindigen Behorden der Mit-
gliedstaaten;

d) ,wirtschaftliche Ressourcen“ Vermégenswerte jeder Art, unabhingig davon, ob sie materiell oder immateriell, beweg-
lich oder unbeweglich sind, bei denen es sich nicht um Gelder handelt, die aber fur den Erwerb von Geldern, Waren
oder Dienstleistungen verwendet werden konnen;

e) ,Einfrieren von wirtschaftlichen Ressourcen” die Verhinderung der Verwendung von wirtschaftlichen Ressourcen fiir
den Erwerb von Geldern, Waren oder Dienstleistungen, die auch den Verkauf, das Vermieten oder das Verpfinden die-
ser Ressourcen einschliefSt, sich aber nicht darauf beschrinkt;

f) ,Einfrieren von Geldern“ die Verhinderung jeglicher Form der Bewegung, des Transfers, der Verinderung und der Ver-
wendung von Geldern sowie des Zugangs zu ihnen oder ihres Einsatzes, wodurch das Volumen, die Hohe, die Bele-
genheit, das Eigentum, der Besitz, die Eigenschaften oder die Zweckbestimmung der Gelder verindert oder sonstige
Veridnderungen bewirkt werden, die eine Nutzung der Gelder einschlieflich der Vermdgensverwaltung ermoglichen;

g) ,Gelder” finanzielle Vermogenswerte und Vorteile jeder Art, die Folgendes einschliefen, aber nicht darauf beschrinkt
sind:

i) Bargeld, Schecks, Geldforderungen, Wechsel, Zahlungsanweisungen und andere Zahlungsmittel,

ii) Einlagen bei Finanzinstituten oder anderen Einrichtungen, Guthaben auf Konten, Zahlungsanspriiche und ver-
briefte Forderungen,

iii) offentlich und privat gehandelte Wertpapiere und Schuldtitel einschlielich Aktien und Anteilen, Wertpapierzerti-
fikate, Obligationen, Schuldscheine, Optionsscheine, Pfandbriefe und Derivate,

iv) Zinsertrige, Dividenden und andere Einkiinfte oder Wertzuwichse aus Vermogenswerten,

v) Kredite, Rechte auf Verrechnung, Biirgschaften, Vertragserfiillungsgarantien und andere finanzielle Anspriiche,
vi) Akkreditive, Konnossemente, Ubereignungsurkunden, und

vii) Dokumente zur Verbriefung von Anteilen an Fondsvermogen oder anderen Finanzressourcen;

h) ,Sanktionsausschuss“ den Ausschuss des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, der mit Nummer 19 der Resolution
2140 (2014) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen eingesetzt wurde;

i) ,Gebiet der Union“ die Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten, in denen der Vertrag Anwendung findet, nach Maflgabe
der im Vertrag festgelegten Bedingungen, einschlieflich ihres Luftraums.

Artikel 2

(1)  Samtliche Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen, die im Eigentum oder Besitz der in Anhang I dieser Verord-
nung aufgefuhrten natiirlichen oder juristischen Personen, Einrichtungen oder Organisationen sind oder von diesen
gehalten oder kontrolliert werden, werden eingefroren.

(2)  Den in Anhang I aufgefiihrten natiirlichen oder juristischen Personen, Einrichtungen oder Organisationen diirfen
weder unmittelbar noch mittelbar Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfiigung gestellt werden oder zugute-
kommen.
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Artikel 3

(1)  Anhang I enthilt eine Liste der natiirlichen oder juristischen Personen, Einrichtungen und Organisationen, die
nach Feststellungen des Sanktionsausschusses an Handlungen beteiligt sind oder Handlungen unterstiitzen, die den Frie-
den, die Sicherheit oder die Stabilitit in Jemen gefahrden, einschlieflich, aber nicht beschrankt auf

a) Handlungen, die den erfolgreichen Abschluss des politischen Ubergangs im Sinne der Vereinbarung iiber den Umset-
zungsmechanismus der Initiative des Golf-Kooperationsrates behindern oder untergraben;

b) Handlungen, die durch Gewalt die Umsetzung der Schlussfolgerungen des Abschlussberichts der Konferenz des
umfassenden nationalen Dialogs behindern, oder Angriffe auf wesentliche Infrastrukturen;

¢) die Planung, Leitung oder Begehung von Handlungen in Jemen, die die geltenden internationalen Menschenrechtsnor-
men oder das humanitire Volkerrecht verletzen oder Handlungen, die Menschenrechtsverletzungen darstellen.

(2)  Anhang I enthilt die Griinde fiir die Aufnahme der betreffenden natiirlichen oder juristischen Personen, Einrich-
tungen oder Organisationen in die Liste.

(3)  Anhang I enthilt, soweit verfugbar, auch Angaben, die vom Sicherheitsrat oder vom Sanktionsausschuss iibermit-
telt werden und die zur Identifizierung der betreffenden natiirlichen oder juristischen Personen, Einrichtungen oder Orga-
nisationen erforderlich sind. In Bezug auf natiirliche Personen konnen diese Angaben Namen, einschlieRlich Aliasnamen,
Geburtsdatum und -ort, Staatsangehorigkeit, Reisepass- und Personalausweisnummern, Geschlecht, Anschrift, soweit
bekannt, sowie Funktion oder Beruf umfassen. In Bezug auf juristischen Personen, Einrichtungen oder Organisationen
konnen diese Angaben Namen, Ort und Datum der Registrierung, Registriernummer und Geschiftsort umfassen.
Anhang T enthilt auch das Datum der Benennung durch den Sicherheitsrat oder den Sanktionsausschuss.

Artikel 4

Abweichend von Artikel 2 kénnen die zustindigen Behorden der Mitgliedstaaten die Freigabe bestimmiter eingefrorener
Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen oder die Bereitstellung bestimmter Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen unter
ihnen geeignet erscheinenden Bedingungen genchmigen, wenn die folgenden Voraussetzungen erfiillt sind:

a) Die betreffende zustindige Behorde hat festgestellt, dass die Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen

i) fir die Befriedigung der Grundbediirfnisse der in Anhang I aufgefithrten natiirlichen oder juristischen Personen,
Einrichtungen oder Organisationen und der unterhaltsberechtigten Familienangehorigen solcher natiirlicher Perso-
nen, unter anderem fiir die Bezahlung von Nahrungsmitteln, Mieten oder Hypotheken, Medikamenten und medi-
zinischer Behandlung, Steuern, Versicherungsprimien und Gebiihren offentlicher Versorgungseinrichtungen, erfor-
derlich sind;

ii) ausschlieflich der Bezahlung angemessener Honorare oder der Riickerstattung von Ausgaben im Zusammenhang
mit der Erbringung juristischer Dienstleistungen dienen oder

iif) ausschliefSlich der Bezahlung von Gebiihren oder Dienstleistungskosten fiir die routinemaflige Verwahrung oder
Verwaltung eingefrorener Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen dienen; und

b) der betreffende Mitgliedstaat hat die Feststellung nach Buchstabe a und seine Absicht, eine Genehmigung zu erteilen,
dem Sanktionsausschuss mitgeteilt und der Sanktionsausschuss hat nicht innerhalb von fiinf Arbeitstagen nach dieser
Mitteilung Einwinde dagegen erhoben.

Artikel 5

Abweichend von Artikel 2 konnen die zustindigen Behorden der Mitgliedstaaten die Freigabe bestimmiter eingefrorener
Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen oder die Bereitstellung bestimmter Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen unter
ihnen geeignet erscheinenden Bedingungen genehmigen, sofern die zustindige Behorde festgestellt hat, dass die Gelder
oder wirtschaftlichen Ressourcen fiir aufSerordentliche Ausgaben bestimmt sind, und der betreffende Mitgliedstaat dem
Sanktionsausschuss diese Feststellung mitgeteilt und der Sanktionsausschuss diese Feststellung gebilligt hat.

Artikel 6

Abweichend von Artikel 2 kénnen die zustindigen Behorden der Mitgliedstaaten die Freigabe bestimmiter eingefrorener
Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen genehmigen, wenn die folgenden Voraussetzungen erfiillt sind:

a) Die betreffenden Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen sind Gegenstand eines Sicherungs- oder Zuriickbehaltungs-
rechts, das vor dem Datum, an dem die in Artikel 2 genannte Person, Einrichtung oder Organisation in Anhang I auf-
genommen wurde, oder sie sind Gegenstand einer vor diesem Datum ergangenen Entscheidung eines Gerichts, einer
Verwaltungsstelle oder eines Schiedsgerichts;
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b) die betreffenden Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen werden im Rahmen der geltenden Gesetze und sonstigen
Rechtsvorschriften iiber die Rechte des Glaubigers ausschlieflich fir die Erfullung der Anspriiche verwendet, die
durch ein solches Sicherungs- und Zuriickbehaltungsrecht gesichert sind oder deren Bestand in einer solchen Ent-
scheidung bestitigt worden ist;

¢) das Sicherungs- und Zuriickbehaltungsrecht oder die Entscheidung begiinstigt nicht eine in Anhang I aufgefithrte Per-
son, Einrichtung oder Organisation;

d) die Anerkennung des Sicherungs- und Zuriickbehaltungsrechts oder der Entscheidung steht nicht im Widerspruch zur
offentlichen Ordnung des betreffenden Mitgliedstaats; und

e) der Mitgliedstaat hat das Sicherungs- und Zuriickbehaltungsrecht oder die Entscheidung dem Sanktionsausschuss mit-
geteilt.

Artikel 7

Schuldet eine in Anhang I aufgefihrte natiirliche oder juristische Person, Einrichtung oder Organisation Zahlungen auf-
grund eines Vertrags oder einer Vereinbarung oder einer Verpflichtungen, die von der betreffenden natiirlichen oder
juristischen Person, Einrichtung oder Organisation vor dem Datum geschlossen bzw. ibernommen wurden, an dem diese
natiirliche oder juristische Person, Einrichtung oder Organisation vom VN-Sicherheitsrat oder vom Sanktionsausschuss
benannt wurde, so konnen die zustindigen Behorden der Mitgliedstaaten abweichend von Artikel 2 die Freigabe
bestimmter eingefrorener Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen unter ihnen geeignet erscheinenden Bedingungen
genehmigen, wenn die betreffende zustindige Behorde festgestellt hat, dass

a) die Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen fiir eine von einer in Anhang I aufgefithrten natiirlichen oder juristischen
Person, Einrichtung oder Organisation geschuldete Zahlung verwendet werden sollen,

b) die Zahlung nicht gegen Artikel 2 Absatz 2 verstofSt und

¢) der betreffende Mitgliedstaat dem Sanktionsausschuss seine Absicht zur Erteilung der Genehmigung zehn Arbeitstage
im Voraus mitgeteilt hat.

Artikel 8

(1)  Artikel 2 Absatz 2 hindert Finanz- und Kreditinstitute nicht daran, Gelder, die von Dritten auf das Konto einer in
der Liste aufgefithrten natiirlichen oder juristischen Person, Einrichtung oder Organisation iiberwiesen werden, auf den
eingefrorenen Konten gutzuschreiben, sofern die auf diesen Konten gutgeschriebenen Betrdge ebenfalls eingefroren wer-
den. Die Finanz- und Kreditinstitute unterrichten unverziiglich die zustidndigen Behdrden iiber diese Transaktionen.

(2)  Artikel 2 Absatz 2 gilt nicht fiir eine auf eingefrorene Konten erfolgte Gutschrift von
a) Zinsen und sonstigen Ertrige dieser Konten,

b) Zahlungen aufgrund von Vertrigen, Vereinbarungen oder Verpflichtungen, die vor dem Datum, an dem die in Arti-
kel 2 genannte natiirliche oder juristische Person, Einrichtung oder Organisation in Anhang I aufgenommen wurde,
geschlossen wurden beziehungsweise entstanden sind, oder

¢) Zahlungen aufgrund eines Sicherungs- oder Zuriickbehaltungsrechts oder einer gerichtlichen, behordlichen oder
schiedsgerichtlichen Entscheidung gemidfS Artikel 6,

sofern diese Zinsen, sonstigen Ertrage und Zahlungen nach Artikel 2 Absatz 1 eingefroren werden.

Artikel 9

(1)  Unbeschadet der geltenden Vorschriften uiber die Anzeigepflicht, die Vertraulichkeit und das Berufsgeheimnis sind
natiirliche und juristische Personen, Einrichtungen und Organisationen verpflichtet,

a) Informationen, die die Anwendung dieser Verordnung erleichtern, wie etwa Informationen iiber die nach Artikel 2
eingefrorenen Konten und Betrige, unverziiglich der zustindigen Behorde des Mitgliedstaats, in dem sie ihren Sitz
bzw. Wohnsitz haben, und — direkt oder iiber den Mitgliedstaat — der Kommission zu iibermitteln und

b) mit der zustindigen Behorde bei der Uberpriifung dieser Informationen zusammenzuarbeiten.

(2)  Zusitzliche Informationen, die direkt bei der Kommission eingehen, werden den Mitgliedstaaten zur Verfiigung
gestellt.

(3)  Die nach diesem Artikel ibermittelten oder entgegengenommenen Informationen diirfen nur fir die Zwecke ver-
wendet werden, fur die sie @ibermittelt oder entgegengenommen wurden.
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Artikel 10

Es ist verboten, wissentlich und vorsitzlich an Tatigkeiten teilzunehmen, mit denen die Umgehung der Mafinahmen nach
Artikel 2 bezweckt oder bewirkt wird.

Artikel 11

(1)  Die natiirlichen oder juristischen Personen, Einrichtungen oder Organisationen sowie ihre Fithrungskrifte oder
Beschiftigten, die im guten Glauben, im Einklang mit dieser Verordnung zu handeln, Gelder oder wirtschaftliche Res-
sourcen einfrieren oder ihre Bereitstellung ablehnen, konnen hierfur nicht haftbar gemacht werden, es sei denn, es ist
nachgewiesen, dass das Einfrieren oder das Zuriickhalten der Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen auf Fahrldssigkeit
beruht.

(2)  Natiirliche oder juristische Personen, Einrichtungen oder Organisationen koénnen fiir ihr Handeln nicht haftbar
gemacht werden, wenn sie nicht wussten und keinen verniinftigen Grund zu der Annahme hatten, dass sie mit ihrem
Handeln gegen die Verbote nach dieser Verordnung verstofsen.

Artikel 12

(1)  Anspriche im Zusammenhang mit Vertragen und Transaktionen, deren Erfiillung bzw. Durchfithrung von den
mit dieser Verordnung verhingten Mafnahmen unmittelbar oder mittelbar, ganz oder teilweise beriithrt wird, einschlief8-
lich einem Schadensersatzanspruch oder dhnlichen Anspriichen, wie etwa einem Anspruch auf Entschddigung oder
einem Garantieanspruch, vor allem einem Anspruch auf Verlingerung oder Zahlung einer Obligation, einer finanziellen
Garantie oder Gegengarantie in jeglicher Form, wird nicht stattgegeben, sofern sie geltend gemacht werden von

a) den benannten, in Anhang I aufgefithrten natiirlichen oder juristischen Personen, Einrichtungen oder Organisationen,

b) sonstigen Personen, Einrichtungen oder Organisationen, die iiber eine der in Buchstabe a genannten natiirlichen oder
juristischen Personen, Einrichtungen oder Organisationen oder in deren Namen handeln.

(2)  In Verfahren zur Durchsetzung eines Anspruchs trdgt die natiirliche oder juristische Person, Einrichtung oder
Organisation, die den Anspruch geltend macht, die Beweislast dafiir, dass die Erfillung des Anspruchs nicht nach
Absatz 1 verboten ist.

(3)  Dieser Artikel beriihrt nicht das Recht der in Absatz 1 genannten natiirlichen oder juristischen Personen, Einrich-
tungen oder Organisationen auf gerichtliche Uberpriifung der Rechtmifigkeit der Nichterfullung vertraglicher Pflichten
nach dieser Verordnung.

Artikel 13

(1)  Die Kommission und die Mitgliedstaaten informieren sich untereinander tiber die nach dieser Verordnung getroffe-
nen Mafnahmen und iibermitteln einander ihnen im Zusammenhang mit dieser Verordnung vorliegende sonstige sach-
dienliche Informationen, insbesondere in Bezug auf

a) gemafS Artikel 2 eingefrorene Gelder und gemaf8 den Artikeln 4, 5, 6 und 7 erteilte Genehmigungen,
b) VerstoRe, Vollzugsprobleme und Urteile nationaler Gerichte.

(2)  Die Mitgliedstaaten tibermitteln einander und der Kommission unverziiglich ihnen vorliegende sonstige sachdienli-
che Informationen, die die wirksame Anwendung dieser Verordnung berithren konnten.

Artikel 14

Die Kommission wird erméchtigt, Anhang II auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten iibermittelten Informationen
zu dndern.

Artikel 15

(1)  Benennt der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen oder der Sanktionsausschuss eine natiirliche oder juristische
Person, Einrichtung oder Organisation, und iibermittelt eine Begriindung fiir die Benennung, so nimmt der Rat diese
natiirliche oder juristische Person, Einrichtung oder Organisation in Anhang I auf. Der Rat setzt die betreffende natiirli-
che oder juristische Person, Einrichtung oder Organisation entweder auf direktem Weg, falls ihre Anschrift bekannt ist,
oder durch die Veroffentlichung einer Bekanntmachung von seinem Beschluss und den Griinden fiir die Aufnahme in die
Liste in Kenntnis, und gibt dabei dieser natiirliche oder juristische Person, Einrichtung oder Organisation Gelegenheit zur
Stellungnahme.
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(2)  Wird eine Stellungnahme unterbreitet oder werden wesentliche neue Beweise vorgelegt, so iiberpriift der Rat sei-
nen Beschluss und unterrichtet die betreffende Person, Einrichtung oder Organisation entsprechend.

(3)  Beschlie8t der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen oder der Sanktionsausschuss, eine Person, Einrichtung oder
Organisation von der Liste zu streichen oder die der Identifizierung dienenden Angaben zu einer in der Liste aufgefiihr-
ten Person, Einrichtung oder Organisation zu dndern, so dndert der Rat Anhang I entsprechend.

Artikel 16

(1)  Die Mitgliedstaaten legen fiir Verstoe gegen diese Verordnung Sanktionen fest und treffen die zu ihrer Anwen-
dung erforderlichen Mafnahmen. Die Sanktionen miissen wirksam, verhiltnismdfig und abschreckend sein.

(2)  Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die entsprechenden Bestimmungen unverziiglich nach Inkrafttreten die-
ser Verordnung mit und melden ihr alle Anderungen dieser Bestimmungen.

Artikel 17

(1)  Die Mitgliedstaaten benennen die in dieser Verordnung genannten zustindigen Behorden und geben sie auf den
Websites in Anhang II an. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission jede Anderung der Adressen ihrer Websites in
Anhang II mit.

(2)  Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission ihre zustindigen Behorden einschlieRlich der Kontaktdaten unverziiglich
nach Inkrafttreten dieser Verordnung mit und melden ihr jede spitere Anderung.

(3)  Soweit diese Verordnung eine Mitteilungs-, Informations- oder sonstige Kommunikationspflicht gegentiber der
Kommission vorsieht, werden dazu die Anschrift und die anderen Kontaktdaten verwendet, die in Anhang II angegeben
sind.

Artikel 18

Diese Verordnung gilt
a) im Gebiet der Union einschlieflich ihres Luftraums,
b) an Bord der Luftfahrzeuge und Schiffe, die der Hoheitsgewalt der Mitgliedstaaten unterstehen,

¢) fir Personen, die die Staatsangehérigkeit eines Mitgliedstaats besitzen, innerhalb und auferhalb des Gebiets der
Union,

d) fir nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegriindete oder eingetragene juristische Personen, Einrichtungen oder Orga-
nisationen innerhalb und auferhalb des Gebiets der Union,

e) fir juristische Personen, Einrichtungen oder Organisationen in Bezug auf Geschifte, die ganz oder teilweise in der
Union getdtigt werden.

Artikel 19

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veroffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Briissel am 18. Dezember 2014.

Im Namen des Rates
Der Prisident
S. GOZI
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ANHANG I

LISTE DER IN ARTIKEL 2 GENANNTEN PERSONEN, EINRICHTUNGEN UND ORGANISATIONEN

A. PERSONEN

1. Abdullah Yahya Al Hakim (alias: a) Abu Ali al Hakim; b) Abu-Ali al- Hakim; c¢) Abdallah al-Hakim; d) Abu Ali
Alhakim; e) Abdallah al-Muayyad).

Originalschrift: (s 4lll ae S

Benennung: Stellvertretender Befehlshaber der Huthi-Gruppe.
Anschrift: Dahyan, Gouvernement Sa'dah, Jemen.
Geburtsdatum: a) Etwa 1985 b) zwischen 1984 und 1986.
Geburtsort: a) Dahyan, Jemen; b) Gouvernement Sa’dah, Jemen.
Staatsangehorigkeit: Jemenitisch.

Sonstige Angaben: Geschlecht: mannlich.

Tag der Benennung durch die VN: 7.11.2014.

Zusitzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der Griinde fur die
Aufnahme in die Liste:

Abdullah Yahya al Hakim wurde am 7. November 2014 gemifl den Nummern 11 und 15 der Resolution
2140 (2014) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen in die Sanktionsliste aufgenommen, da er den Kriterien fuir
die Aufnahme entsprechend den Nummern 17 und 18 der Resolution geniigte.

Abdullah Yahya al Hakim hat sich an Handlungen beteiligt, die den Frieden, die Sicherheit oder die Stabilitit in Jemen
bedrohen, wie Handlungen, die die Umsetzung des Abkommens vom 23. November 2011 zwischen der Regierung
Jemens und der Opposition iiber einen friedlichen Machtiibergang in Jemen und den politischen Prozess im Land
behindern.

Im Juni 2014 hat Abdullah Yahya al Hakim Berichten zufolge ein Treffen organisiert, um einen Staatsstreich gegen
den jemenitischen Prasidenten Abdrabuh Mansour Hadi zu planen. Al Hakim hat sich mit militirischen Befehlsha-
bern und Befehlshabern des Sicherheitsdienstes sowie mit Stammesfiirsten getroffen; auch fithrende Partisanenvertre-
ter und Anhdnger des fritheren jemenitischen Prasidenten Ali Abdullah Saleh nahmen an dem Treffen teil, das dem
Ziel diente, das militdrische Vorgehen im Hinblick auf die Einnahme der jemenitischen Hauptstadt Sanaa zu koordi-
nieren.

Der Prisident des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen hat in einer offentlichen Erklirung vom 29. August 2014
das Vorgehen der Kdmpfer unter dem Befehl von Abdullah Yahya al Hakim, die Amran in Jemen sowie das Haupt-
quartier einer jemenitischen Armeebrigade am 8. Juli 2014 uiberrannt haben, im Namen des Rates verurteilt. Al
Hakim hat im Juli 2014 die gewalttitige Ubernahme des Gouvernements Amran angefithrt und war als militdrischer
Befehlshaber fur Entscheidungen im Zusammenhang mit fortdauernden Konflikten im Gouvernement Amran und in
Hamdan, Jemen, verantwortlich.

Ab Anfang September 2014 hat sich Abdullah Yahya al Hakim in Sanaa aufgehalten, um bei einem etwaigen Aus-
bruch von Kampthandlungen diese zu tiberwachen. Seine Rolle bestand in der Organisation der militirischen Opera-
tionen im Hinblick auf den Umsturz der jemenitischen Regierung; ferner war er fur die Sicherung und Kontrolle
samtlicher Verkehrswege nach und von Sanaa verantwortlich.

2. Abd Al-Khaliq Al-Huthi (alias: a) Abd-al-Khaliq al-Huthi; b) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi; ¢) ’Abd al-Khaliq Badr
al-Din al-Huthi; d) Abu-Yunus).

Originalschrift: (5 o) @lAllane

Benennung: Militdrischer Befehlshaber der Huthi.
Geburtsdatum: 1984.

Staatsangehorigkeit: Jemenitisch.

Weitere Angaben: Geschlecht: ménnlich.

Tag der Benennung durch die VN: 7.11.2014.

Zusitzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der Griinde fiir die
Aufnahme in die Liste:

Abd al-Khaliq al-Huthi wurde am 7. November 2014 gemdfl den Nummern 11 und 15 der Resolution 2140 (2014)
des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen in die Sanktionsliste aufgenommen, da er den Kriterien fiir die Aufnahme
entsprechend den Nummern 17 und 18 der Resolution geniigte.
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Abd al-Khaliq al-Huthi hat sich an Handlungen beteiligt, die den Frieden, die Sicherheit oder die Stabilitdt in Jemen
bedrohen, wie Handlungen, die die Umsetzung des Abkommens vom 23. November 2011 zwischen der Regierung

Jemens und der Opposition iiber einen friedlichen Machtiibergang in Jemen und den politischen Prozess im Land
behindern.

Ende Oktober 2013 fithrte Abd al-Khaliq al-Huthi eine Gruppe von Kdmpfern mit jemenitischen Militdruniformen
bekleidet bei einem Angriff auf Standorte in Dimaj, Jemen, an. In den anschlieenden Kimpfen gab es zahlreiche
Todesopfer.

Ende September 2014 wurde eine unbekannte Zahl nicht identifizierter Kimpfer angeblich auf einen Angriff auf dip-
lomatische Einrichtungen in Sanaa, Jemen, vorbereitet, wozu sie von Abd Al-Khaliq al-Huthi den Befehl erhalten soll-
ten. Am 30. August 2014 hat al-Huthi die Verbringung von Waffen aus Amran in ein Protestcamp in Sanaa koordi-
niert.

3. Ali Abdullah Saleh (alias: Ali Abdallah Salih).
Originalschrift: zlua 4alll xe e

Benennung: a) Prisident des jemenitischen Allgemeinen Volkskongresses; b) Fritherer Prasident der Republik Jemen.
Geburtsdatum: a) 21.3.1945; b) 21.3.1946; ¢) 21.3.1942; d) 21.3.1947.

Geburtsort: a) Bayt al-Ahmar, Gouvernement Sanaa, Jemen; b) Sanaa, Jemen; c) Sana’a, Sanhan, Al-Rib’ al-Shargi.
Staatsangehorigkeit: Jemenitisch.

Reisepassnummer: 00016161 (Jemen).

Nationale Kennziffer: 01010744444.

Weitere Angaben: Geschlecht: ménnlich.

Tag der Benennung durch die VN: 7.11.2014.

Zusitzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der Griinde fir die
Aufnahme in die Liste:

Ali Abdullah Saleh wurde am 7. November 2014 gemifs den Nummern 11 und 15 der Resolution 2140 (2014) des
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen in die Sanktionsliste aufgenommen, da er den Kriterien fiir die Aufnahme ent-
sprechend den Nummern 17 und 18 der Resolution geniigte.

Ali Abdullah Saleh hat sich an Handlungen beteiligt, die den Frieden, die Sicherheit oder die Stabilitit in Jemen
bedrohen, wie Handlungen, die die Umsetzung des Abkommens vom 23. November 2011 zwischen der Regierung
Jemens und der Opposition iiber einen friedlichen Machtiibergang in Jemen und den politischen Prozess im Land
behindern.

Gemifl dem durch den Golf-Kooperationsrat gebilligten Abkommen vom 23. November 2011 ist Ali Abdullah Saleh
nach mehr als 30 Jahren als Prasident Jemens zuriickgetreten.

Ab Herbst 2012 war Ali Abdullah Saleh angeblich einer der glithendsten Verfechter eines gewalttitigen Vorgehens
der Huthi in Nordjemen.

Die gewalttitigen Auseinandersetzungen vom Februar 2013 im Siiden Jemens waren ein Ergebnis der gemeinsamen
Bemiihungen von Saleh, AQAP und des siidjemenitischen Separatisten Ali Salim al-Bayd, vor der Konferenz fiir den
nationalen Dialog im Jemen vom 18. Mérz 2013 Unruhe zu stiften.

In jiingster Vergangenheit, d. h. seit September 2014, destabilisiert Saleh Jemen, indem er die Autoritdt der Zentralre-
gierung mit fremder Hilfe untergribt und geniigend Instabilitit provoziert, um einen Staatsstreich vom Zaun zu bre-
chen. Nach einem Bericht der Expertengruppe der Vereinten Nationen fiir Jemen vom September 2014 unterstiitzt
Saleh Informanten zufolge gewalttitige Aktionen bestimmter jemenitischer Gruppen finanziell und politisch und
indem er sicherstellt, dass Mitglieder des Allgemein Volkskomitees weiterhin mit verschiedenen Mitteln zur Destabili-
sierung Jemens beitragen.
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ANHANG II

WEBSITES MIT INFORMATIONEN UBER DIE ZUSTAN_I_)IGEN BEHORDEN UND ANSCHRIFT FUR MITTEIL-
UNGEN AN DIE EUROPAISCHE KOMMISSION

BELGIEN

http:/[www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIEN

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

TSCHECHISCHE REPUBLIK

http:/[www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner|

DEUTSCHLAND
http:/[www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLAND
http:/[www.dfa.ie[home/index.aspx?id=28519

GRIECHENLAND

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANIEN
http:/[www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents|
ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANKREICH

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

KROATIEN

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIEN
http:/[www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

ZYPERN

http://www.mfa.gov.cy/[sanctions

LETTLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITAUEN

http:/[www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions


http://www.diplomatie.be/eusanctions
http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html
http://www.vm.ee/est/kat_622/
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
http://www.mvep.hr/sankcije
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
http://www.urm.lt/sanctions
http://www.mae.lu/sanctions
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UNGARN

http:/fwww.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NIEDERLANDE

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

OSTERREICH
http:/[www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN
http:/[www.msz.gov.pl

PORTUGAL
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/
medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMANIEN

http:/[www.mae.ro/node[1548

SLOWENIEN
http:/[www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_
ukrepi/

SLOWAKEI

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINNLAND
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SCHWEDEN

http:/[www.ud.se[sanktioner

VEREINIGTES KONIGREICH

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Anschrift fur Mitteilungen an die Europiische Kommission
Europiische Kommission

Dienst fiir aulenpolitische Instrumente (FPT)

EEAS 02/309

B-1049 Briissel

Belgien

E-Mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
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L 365/70 Amtsblatt der Europdischen Union 19.12.2014

DURCHFUHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1353/2014 DER KOMMISSION
vom 15. Dezember 2014

zur Anderung der Durchfithrungsverordnung (EU) Nr. 1156/2012 zur Festlegung von Durch-
filhrungsbestimmungen zu bestimmten Artikeln der Richtlinie 2011/16/EU des Rates iiber die
Zusammenarbeit der Verwaltungsbehorden im Bereich der Besteuerung

DIE EUROPAISCHE KOMMISSION —
gestiitzt auf den Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union,

gestiitzt auf die Richtlinie 2011/16/EU des Rates vom 15. Februar 2011 iiber die Zusammenarbeit der Verwaltungsbe-
horden im Bereich der Besteuerung und zur Aufhebung der Richtlinie 77/799/EWG ('), insbesondere auf Artikel 20
Absatz 4,

in Erwigung nachstehender Griinde:

(1) Nach der Richtlinie 2011/16/EU muss der Informationsaustausch im Bereich der Besteuerung iiber Standardform-
blatter und elektronische Formate erfolgen.

(2)  Die Standardformblatter, die fiir Informationsersuchen, fiir den spontanen Informationsaustausch, fir Zustellungs-
ersuchen und fir Riickmeldungen zu verwenden sind, miissen die Anforderungen der Anhinge I bis IV der
Durchfithrungsverordnung (EU) Nr. 1156/2012 der Kommission (?) erfiillen.

(3)  Der verpflichtende automatische Informationsaustausch iiber bestimmte Arten von Einkiinften und Vermogen hat
tiber ein elektronisches Format zu erfolgen, dem das bestehende elektronische Format nach Artikel 9 der Richt-
linie 2003/48EG des Rates (}) zugrunde liegt.

(4)  Die Verordnung (EU) Nr. 1156/2012 sollte entsprechend geindert werden.

(5)  Die Anderungen sollten ab dem 1. Januar 2015 gelten, damit sie mit den Bestimmungen des Artikels 29 Absatz 1
der Richtlinie 2011/16/EU zum Inkrafttreten der Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die in den Mitgliedstaaten
zur Erfullung des Artikels 8 der Richtlinie iiber den verpflichtenden automatischen Informationsaustausch erfor-
derlich sind, in Einklang stehen.

(6)  Die in dieser Verordnung vorgesehenen Mafnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ausschusses fiir die
Zusammenarbeit der Verwaltungsbehorden im Steuerbereich —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EU) Nr. 1156/2012 wird wie folgt gedndert:

1. Folgender Artikel 1 a wird eingefuigt:

JArtikel 1a

Das elektronische Format, iiber das der verpflichtende automatische Informationsaustausch gemaf§ Artikel 8 Absatz 1
der Richtlinie 2011/16/EU zu erfolgen hat, erfiillt die Anforderungen in Anhang V dieser Verordnung.”

2. Der Verordnung (EU) Nr. 1156/2012 wird der im Anhang der vorliegenden Verordnung enthaltene Anhang V ange-
fugt.

() ABLL64vom11.3.2011,S. 1.

(*) Durchfithrungsverordnung (EU) Nr. 1156/2012 der Kommission vom 6. Dezember 2012 zur Festlegung von Durchfithrungsbestim-
mungen zu bestimmten Artikeln der Richtlinie 2011/16/EU des Rates iiber die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehdrden im Bereich
der Besteuerung (ABL. L 335 vom 7.12.2012, S. 42).

() Richtlinie 2003/48/EG des Rates im Bereich der Besteuerung von Zinsertrigen (ABL. L 157 vom 26.6.2003, S. 38).
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Artikel 2
Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veroffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 1. Januar 2015.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Briissel, den 15. Dezember 2014

Fiir die Kommission
Der Prisident
Jean-Claude JUNCKER
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ANHANG
LANHANG V

Elektronisches Format gemif§ Artikel 1a

Die elektronischen Formate fiir den verpflichtenden automatischen Informationsaustausch gemafS Artikel 8 der Richtlinie

20

a)

11/16/EU weisen folgende Baumstruktur und Datenelemente auf (*):

Die Mitteilung insgesamt betreffend:

- Ein Feld ,KOPFZEILE“ (,HEADER“) mit
-- Einem Feld ,AUSKUNFTE ERTEILENDES LAND" (,ORIGINATING COUNTRY"),

—— Einem Feld ,,LANDER, FUR DIE DIE AUSKUNFTE BESTIMMT SIND% (,,DESTINATION
COUNTRIES"),

—-— Einer eindeutigen ,MITTEILUNGSKENNUNG" (,MESSAGE ID"“),

—— Einer ,, KORRELATIONSKENNUNG"“ (,CORRELATION ID“),

-- Einem ,ZEITSTEMPEL" (, TIMESTAMP"“) und
—-- Einem Feld ,ART DER MITTEILUNG" (,MESSAGE TYPE INDIC");

- Und einem ,HAUPTTEIL“ (,BODY"“) mit Baumstruktur und Angaben zu allen je nach Art
der automatisch auszutauschenden Informationen in diesem Anhang unter den
Buchstaben b bis g enthaltenen Teilen.

Im Teil fiir die Ubermittlung von Informationen iiber Vergiitungen aus unselbststindiger Arbeit oder Aufsichtsrats-

oder Verwaltungsratsvergiitungen:

- Ein Feld ,KATEGORIEKENNUNG“ (,APPLICATION ID"“), aus dem hervorgeht, welcher Art
die ausgetauschten Informationen sind,

- Ein Feld ,STEUERJAHRY (,TAX YEARY“) und

- Ein oder mehrere Blécke mit

-- Einem oder mehreren Feld/ern ,EMPFANGER“ (,RECIPIENTS") mit Angaben zu jedem
einzelnen Empfanger und

——— Einem oder mehreren Feld/ern ,ZAHLERY (,PAYERS") mit Angaben zu jedem einzelnen
Zahler und:

———— Einem oder mehreren Feld/ern ,BEZIEHUNGEN“ (,RELATIONSHIPS"“) mit Angaben zur
Art jeder einzelnen Beziehung zwischen Empfanger und Zahler und
————— Einem oder mehreren Feld/ern ,ARBEITSPLATZ" (,,WORKPLACE") , an dem die
Beziehung besteht und

77777 Einem oder mehreren Feld/ern ,VERGUTUNGEN“ (,INCOMES"“) mit Angaben zu den
einzelnen Verglitungen im Rahmen der Beziehung und
777777 Einem Feld ,ANZAHL"“ (,,QUANTITY") der wvom Empfédnger aufgewandten oder

geleisteten Tage

—— Und/oder einem oder mehreren Feld/ern ,UNGULTIGERKLARUNG VON ANGABEN ZUM
EMPFANGER" (,,RECIPIENT INVALIDATIONS"Y) fur den Fall einer Korrektur oder
Ricknahme zuvor ausgetauschter Informationen.

(*) Bei dem hier verwendeten elektronischen Format miissen nur die im betreffenden Fall tatsichlich verfiigbaren und relevanten Felder

erscheinen.
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¢) Im Teil fiir die Ubermittlung von Informationen iiber Ruhegehélter:

die ausgetauschten Informationen sind,
- Ein Feld ,STEUERJAHR" (,TAX YEAR") und
- Ein oder mehrere Blocke mit

einzelnen Empfanger und
Zahler und
einzelnen Ruhegehalt und

INFOS"Y),
77777 Einem oder mehreren Feld/ern , KAPITALWERTE“ (,CAPITAL VALUESY),
77777 Einem Feld ,, ADMINISTRATOR" (,ADMINISTRATOR"),
————— Einem oder mehreren Feld/ern , RENTENPLANINHABERY“ (,OWNERS"“),

zu jedem einzelnen Ereignis im Rahmen des Systems und

(,FINANCIAL INFO“) und/oder

(,FINANCIAL INFOW);

RUcknahme zuvor ausgetauschter Informationen

———— Einem oder mehreren Feld/ern ,SCHEMA“ (,SCHEMES") mit Angaben zu

—-— Und/oder einem oder mehreren Feld/ern ,UNGULTIGERKLARUNG VON ANGABEN
EMPFANGER" (,,RECIPIENT INVALIDATIONS"“) fir den Fall einer Korrektur

- Ein Feld ,KATEGORIEKENNUNG“ (,APPLICATION IDY“), aus dem hervorgeht, welcher Art

-- FEinem oder mehreren Feld/ern ,EMPFANGER" (,RECIPIENTS") mit Angaben zu jedem
——— Einem oder mehreren Feld/ern ,ZAHLERY (,PAYERS") mit Angaben zu jedem einzelnen

jedem

————— Einem oder mehreren Feld/ern ,SCHEMA REFERENZINFORMATIONEN"“ (,SCHEME REFERENCE

————— Einem oder mehreren Feld/ern ,EREIGNISSE“ (,EVENTS“) mit allgemeinen Angaben

777777 Einem oder mehreren Feld/ern , EREIGNISINFO"“ (,EVENT INFO“) mit detaillierten
Angaben zum Ereignis und einem oder mehreren Feld/ern ,FINANZINFO“

777777 Einem oder mehreren Feld/ern ,STEUERINFO"“ (,TAX INFO“) mit detaillierten
Angaben zu den Steuern und einem oder mehreren Feld/ern ,FINANZINFO“

ZUM

oder

d) Im Teil fiir die Ubermittlung von Informationen iiber Lebensversicherungsprodukte:

die ausgetauschten Informationen sind,

—-—— Einem oder mehreren Feld/ern ,BEGUNSTIGTE“ (,BENEFICIARIES"),

——— Einem oder mehreren Feld/ern ,LEBENSVERSICHERTE“ (,LIFE INSURED"“),
—-—— Einem oder mehreren Feld/ern , PRAMIENZAHLER™ (,PAYERS OF PREMIUMSY),
——— Einem oder mehreren Feld/ern , POLICENINHABER" (,POLICY OWNERSY),

jedem einzelnen durch die Police abgedeckten Ereignis und

INFO“) und/oder

(,FINANCIAL INFOW);

(,,POLICY INVALIDATIONS") fur den Fall einer Korrektur oder Rlucknahme
ausgetauschter Informationen.

- Ein Feld ,KATEGORIEKENNUNG“ (,APPLICATION ID"“), aus dem hervorgeht, welcher Art

- Ein Feld , STEUERJAHR"“ (,TAX YEAR") und

- Ein oder mehrere Bldcke mit

—-— Einem oder mehreren Feld/ern ,POLICEN" (,POLICIES™) mit Angaben zu Jjedem
einzelnen Produkt und

—-—— Einem Feld ,BEITRAGSDAUER"“ (,CONTRIBUTION DURATIONY),

-—— Einem Feld , LEISTUNGSDAUER" (,BENEFIT DURATIONY),

——— Einem Feld , OPTIONEN IM RAHMEN DER POLICEY“ (,POLICY OPTIONS"“),

——— Einem oder mehreren Feld/ern ,KAPITAIWERT DER POLICEN“ (,,POLICY CAPITAL
VALUES") ,

—-—— Einem Feld ,VERSICHERER/ZAHLSTELLE" (, INSURER/PAYING AGENT"),

——— Einem oder mehreren Feld/ern ,EREIGNISSE“ (,EVENTS"“) mit allgemeinen Angaben zu

———— Einem oder mehreren Feld/ern ,EREIGNISINFO“ (,EVENT INFO“) mit detaillierten
Angaben zum Ereignis und einem oder mehreren Feld/ern ,FINANZINFO“ (,FINANCIAL

—-——— Einem oder mehreren Feld/ern ,STEUERINFO“ (,TAX INFO“) mit detaillierten
Angaben zu den Steuern und einem oder mehreren Feld/ern ,FINANZINFO"

—— Und/oder einem oder mehreren Feld/ern ,UNGULTIGERKLARUNG VON ANGABEN ZUR POLICE“
Zuvor
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Im Teil fiir die Ubermittlung von Informationen tiber Eigentum an unbeweglichem Vermégen und Einkiinfte daraus:

- Ein Feld ,KATEGORIEKENNUNG“ (,APPLICATION IDY“), aus dem hervorgeht, welcher Art
die ausgetauschten Informationen sind,

- Ein Feld , STEUERJAHR" (,TAX YEAR") und

- Ein oder mehrere Blécke mit

—— Einem oder mehreren Feld/ern ,PARTEIEN“ (,PARTIES") mit Angaben zu jedem
einzelnen Empfanger und

—-— Einem Feld ,PARTNER" (,PARTNER") mit Angaben zum Ehegatten und

-——  Option 1 (wenn sich die Angaben auf Einkunfte beziehen, die (auch

indirekt) nicht mit einem oder mehreren Vermdgenswert/en verknipft werden
kénnen) : einem oder mehreren Feld/ern ,EINKUNFTEY (,INCOMES"Y) oder

—-—— Option 2 (wenn sich die Angaben entweder nicht auf Einkinfte Dbeziehen oder

Einktnfte betreffen,die (sogar indirekt) mit einem oder mehreren
Vermdgenswerten verkniUpft werden kénnen) : einem oder mehreren Feld/ern
. VERMOGENSWERTE"“ (,PROPERTIES") mit Angaben =zu Jjedem einzelnen Vermdgenswert
und

———— Einem oder mehreren Feld/ern ,EIGENTUM" (,OWNERSHIPS") und damit verbundenes
»~RECHTY (,RIGHT") mit Angaben zum Jjeweiligen Eigentum an dem Vermdgenswert und
dem damit verbundenen Recht sowie

77777 Einem oder mehreren Feld/ern , TRANSAKTIONENY (, TRANSACTIONS") mit Angaben zu

jeder einzelnen Transaktion in Bezug auf den Vermdgenswert,
————— Einem oder mehreren Feld/ern "EINKUNFTE“ (,,INCOMES") mit Angaben =zu den

einzelnen EinkiUnften im Zusammenhang mit dem Vermdgenswert;
—— Und/oder einem oder mehreren Feld/ern ,UNGULTIGERKLARUNG VON ANGABEN 2ZU
PARTEIEN" (, PARTY INVALIDATIONS") fur den Fall einer Korrektur oder Rucknahme
zuvor ausgetauschter Informationen.

Wenn in einer bestimmten Kategorie keine Informationen zu iibermitteln sind:

- Ein Feld ,KATEGORIEKENNUNG" (,APPLICATION IDY“), aus dem hervorgeht, welcher Art
die ausgetauschten Informationen sind,

- Ein Feld ,NAHERE ANGABEN"“ (,DETAIL"), in dem begrindet wird, warum keine
Informationen Ubermittelt wurden, und

- Ein Feld ,JAHR“ (,YEAR"“)

Im Teil fur die Bestatigung des Eingangs der Angaben in einer bestimmten Kategorie:

- Ein Feld ,KATEGORIEKENNUNG“ (,APPLICATION IDY“), aus dem hervorgeht, welcher Art
die ausgetauschten Informationen sind,

- Ein Feld ,STATUS“ (,STATUS"), aus dem hervorgeht, ob eine empfangene Mitteilung
angenommen oder zurlckgewiesen wurde, und

- Ein oder mehrere Feld/ern ,FEHLERY (,ERROR“) mit Angaben =zu den in einer
empfangenen Mitteilung festgestellten Fehlern.™
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DURCHFUHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1354/2014 DER KOMMISSION
vom 16. Dezember 2014

zur Abweichung von den Verordnungen (EG) Nr. 2305/2003, (EG) Nr. 969/2006, (EG)
Nr. 1067/2008, (EG) Nr. 19642006, von der Durchfiihrungsverordnung (EU) Nr. 480/2012 und von
den Verordnungen (EG) Nr. 828/2009 und (EG) Nr. 1918/2006 hinsichtlich der Zeitpunkte fiir die
Antragstellung und die Erteilung der Einfuhrlizenzen 2015 im Rahmen der Zollkontingente fiir
Getreide, Reis, Zucker und Olivenél, zur Abweichung von der Verordnung (EG) Nr. 951/2006 hin-
sichtlich der Zeitpunkte fiir die Erteilung der Ausfuhrlizenzen im Jahr 2015 in den Sektoren Nicht-
quotenzucker und -isoglucose und zur Abweichung von der Verordnung (EU) Nr. 1272/2009 hin-
sichtlich der Frist zur Priifung der Angebote fiir den Ankauf von Weichweizen, Butter und Mager-
milchpulver zum Festpreis im Rahmen der 6ffentlichen Intervention in den Jahren 2014 und 2015

DIE EUROPAISCHE KOMMISSION —
gestiitzt auf den Vertrag tiber die Arbeitsweise der Européischen Union,

gestiitzt auf die Verordnung (EG) Nr. 1095/96 des Rates vom 18. Juni 1996 zur Anwendung der Zugestindnisse gemifs
der nach Abschluss der Verhandlungen im Rahmen des Artikels XXIV Absatz 6 des GATT aufgestellten Liste CXL ('), ins-
besondere auf Artikel 1,

gestiitzt auf die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europiischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013
iiber eine gemeinsame Marktorganisation fur landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufthebung der Verordnun-
gen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 12342007 (%), insbesondere auf Artikel 20
Buchstabe n, Artikel 144 Buchstabe g, Artikel 178 Buchstabe b, Artikel 187 Buchstabe e und Artikel 192 Absatz 5,

gestiitzt auf die Verordnung (EG) Nr. 1528/2007 des Rates vom 20. Dezember 2007 mit Durchfithrungsbestimmungen
zu den Regelungen der Wirtschaftspartnerschaftsabkommen oder der zu Wirtschaftspartnerschaftsabkommen fithrenden
Abkommen fiir Waren mit Ursprung in bestimmten Staaten, die zur Gruppe der Staaten Afrikas, des karibischen Raums
und des Pazifischen Ozeans (AKP) gehoren (°), insbesondere auf Artikel 9 Absatz 5,

gestiitzt auf die Verordnung (EU) Nr. 978/2012 des Europiischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 iiber
ein Schema allgemeiner Zollpriferenzen und zur Aufthebung der Verordnung (EG) Nr. 732/2008 des Rates (*), insbeson-
dere auf Artikel 18 Absatz 3,

in Erwidgung nachstehender Griinde:

(1)  Die Verordnungen der Kommission (EG) Nr. 2305/2003 (°), (EG) Nr. 969/2006 (°) und (EG) Nr. 1067/2008 ()
enthalten Sonderbestimmungen fiir die Beantragung und die Erteilung von Einfuhrlizenzen fiir Gerste im Rahmen
des Kontingents 09.4126, fiir Mais im Rahmen des Kontingents 09.4131 und fiir Weichweizen anderer als hoher
Qualitdt im Rahmen der Kontingente 09.4123, 09.4124, 09.4125 und 09.4133.

(2)  Die Verordnung (EG) Nr. 1964/2006 der Kommission (*) und die Durchfihrungsverordnung (EU) Nr. 480/2012
der Kommission (°) enthalten Sonderbestimmungen fiir die Beantragung und die Erteilung von Einfuhrlizenzen
fiir Reis mit Ursprung in Bangladesch im Rahmen des Kontingents 09.4517 und fiir Bruchreis im Rahmen des
Kontingents 09.4079.

1

(') ABLL 146 vom 20.6.1996,S. 1.

() ABLL347vom 20.12.2013,S.671.

() ABLL 348vom 31.12.2007, S. 1.

(*) ABLL303vom 31.10.2012,S.1.

() Verordnung (EG) Nr. 2305/2003 der Kommission vom 29. Dezember 2003 zur Er6ffnung und Verwaltung von Gemeinschaftszollkon-
tingenten fiir die Einfuhr von Gerste (ABI. L 342 vom 30.12.2003, S. 7).

(°) Verordnung (EG) Nr. 969/2006 der Kommission vom 29. Juni 2006 iiber die Eroffnung und Verwaltung eines Gemeinschaftszollkontin-
gents fur die Einfuhr von Mais aus Drittlindern (ABL. L 176 vom 30.6.2006, S. 44).

() Verordnung (EG) Nr. 1067/2008 der Kommission vom 30. Oktober 2008 iiber die Er6ffnung und Verwaltung von Gemeinschaftszoll-
kontingenten fiir die Einfuhr von Weichweizen anderer als hoher Qualitit mit Ursprung in Drittlindern und zur Abweichung von der
Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates (ABL. L 290 vom 31.10.2008, S. 3).

(®) Verordnung (EG) Nr. 1964/2006 der Kommission vom 22. Dezember 2006 zur Er6ffnung und Verwaltung eines Einfuhrzollkontingents
fiir Reis mit Ursprung in Bangladesch gemaf der Verordnung (EWG) Nr. 3491/90 des Rates (ABI. L 408 vom 30.12.2006, S. 19).

(°) Durchfithrungsverordnung (EU) Nr. 480/2012 der Kommission vom 7. Juni 2012 zur Eréffnung und Verwaltung eines Zollkontingents

fiir Bruchreis des KN-Codes 1006 40 00 fiir die Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10 00 (ABL L 148

vom 8.6.2012,S. 1).
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(3)  Die Verordnung (EG) Nr. 828/2009 der Kommission (!) enthilt Sonderbestimmungen fir die Beantragung und
die Erteilung von Einfuhrlizenzen fiir Zuckererzeugnisse im Rahmen der Kontingente 09.4221, 09.4231 und
09.4241 bis 09.4247.

(4)  Die Verordnung (EG) Nr. 1918/2006 der Kommission (3 enthilt Sonderbestimmungen fiir die Beantragung und
die Erteilung von Einfuhrlizenzen fiir Olivenol im Rahmen des Kontingents 09.4032.

(5)  Wegen der Feiertage im Jahr 2015 sollte wihrend bestimmter Zeitrdume hinsichtlich der Zeitpunkte fiir die
Antragstellung und die Lizenzerteilung von den Verordnungen (EG) Nr. 2305/2003, (EG) Nr. 969/2006, (EG)
Nr. 1067/2008, (EG) Nr. 1964/2006, der Durchfithrungsverordnung (EU) Nr. 480/2012 sowie den Verordnungen
(EG) Nr. 828/2009 und (EG) Nr. 1918/2006 abgewichen werden, um die Einhaltung der betreffenden Kontingent-
mengen zu ermdglichen.

(6)  Gemafs Artikel 7d Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 951/2006 der Kommission (*) werden die Ausfuhrlizenzen
fur Nichtquotenzucker und -isoglucose ab dem Freitag erteilt, der auf die Woche folgt, in der die Lizenzantrdge
eingereicht wurden, sofern die Kommission innerhalb dieser Frist keine besondere Mafinahme getroffen hat.

(7)  Wegen der — durch die Feiertage des Jahres 2015 bedingten — nicht regelmifigen Verdffentlichung des Amts-
blatts der Europdischen Union wird der Zeitraum zwischen der Einreichung der Antrdge und dem Tag der Lizenzer-
teilung fiir eine ordnungsgemife Marktverwaltung zu kurz sein. Er sollte deshalb verlingert werden.

(8)  Gemafs Artikel 14 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1272/2009 der Kommission (*) entscheidet
die Kommission innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Eingang der Mitteilung gemafs Artikel 13 Absatz 1 der
genannten Verordnung und innerhalb von fiinf Arbeitstagen nach Eingang der Mitteilung gemifl Artikel 13
Absatz 3 der genannten Verordnung. Die offentliche Intervention fiir Butter und Magermilchpulver wurde mit der
Delegierten Verordnung (EU) Nr. 949/2014 der Kommission (°) bis zum 31. Dezember 2014 verlingert.

(9)  Wegen der — durch die Feiertage der Jahre 2014 und 2015 bedingten — nicht regelmafigen Veroffentlichung
des Amitsblatts der Europdischen Union wird die Frist zur Priifung der Angebote zu kurz sein, um eine ordnungsge-
mifle Uberwachung der angebotenen Mengen sicherstellen zu konnen. Diese Frist sollte deshalb verlingert wer-
den.

(10) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Mafinahmen entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses
fir die gemeinsame Organisation der Agrarmarkte —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
Artikel 1
Getreide

(1)  Abweichend von Artikel 3 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 2305/2003 konnen die Einfuhrlizen-
zantrige fiir Gerste im Rahmen des Kontingents 09.4126 fur das Jahr 2015 nach Freitag, dem 11. Dezember 2015,
13 Uhr Briisseler Zeit, nicht mehr eingereicht werden.

(2)  Abweichend von Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 969/2006 konnen Einfuhrlizenzan-
trage fiir Mais im Rahmen des Kontingents 09.4131 fiir das Jahr 2015 nach Freitag, dem 11. Dezember 2015, 13 Uhr
Briisseler Zeit, nicht mehr eingereicht werden.

() Verordnung (EG) Nr. 828/2009 der Kommission vom 10. September 2009 mit Durchfithrungsbestimmungen fiir die Einfuhr und Raffi-
nation von Zuckererzeugnissen der Tarifposition 1701 im Rahmen von Priferenzabkommen fiir die Wirtschaftsjahre 2009/10 bis
2014/15 (ABL L 240 vom 11.9.2009, S. 14).

(*) Verordnung (EG) Nr. 1918/2006 der Kommission vom 20. Dezember 2006 zur Er6ffnung und Verwaltung eines Zollkontingents fur
Olivendl mit Ursprung in Tunesien (ABL. L 365 vom 21.12.2006, S. 84).

() Verordnung (EG) Nr. 951/2006 der Kommission vom 30. Juni 2006 mit Durchfihrungsbestimmungen zur Verordnung (EG)
Nr. 318/2006 des Rates fiir den Zuckerhandel mit Drittlindern (ABL. L 178 vom 1.7.2006, S. 24).

(*) Verordnung (EU) Nr. 1272/2009 der Kommission vom 11. Dezember 2009 mit gemeinsamen Durchfithrungsbestimmungen zur Ver-
ordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates hinsichtlich des An- und Verkaufs von landwirtschaftlichen Erzeugnissen im Rahmen der 6ffent-
lichen Intervention (ABI. L 349 vom 29.12.2009, S. 1).

() Delegierte Verordnung (EU) Nr. 949/2014 der Kommission vom 4. September 2014 zur Festlegung befristeter Sondermafinahmen fiir
den Sektor Milch und Milcherzeugnisse in Form einer Verlingerung des Zeitraums der 6ffentlichen Intervention fiir Butter und Mager-
milchpulver im Jahr 2014 (ABL. L 265 vom 5.9.2014, S. 21).
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(3)  Abweichend von Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1067/2008 konnen Einfuhrlizenzan-
trige fir Weichweizen anderer als hoher Qualitit im Rahmen der Kontingente 09.4123, 09.4124, 09.4125 und
09.4133 fiir das Jahr 2015 nach Freitag, dem 11. Dezember 2015, 13 Uhr Briisseler Zeit, nicht mehr eingereicht wer-
den.

Artikel 2
Reis

(1)  Abweichend von Artikel 4 Absatz 3 Unterabsatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1964/2006 konnen Einfuhrlizenzan-
trage fir Reis mit Ursprung in Bangladesch im Rahmen des Kontingents 09.4517 fiir das Jahr 2015 nach Freitag, dem
4. Dezember 2015, 13 Uhr Briisseler Zeit, nicht mehr eingereicht werden.

(2)  Abweichend von Artikel 2 Absatz 1 Unterabsatz 3 der Durchfihrungsverordnung (EU) Nr. 480/2012 kénnen Ein-
fuhrlizenzantrage fiir Bruchreis im Rahmen des Kontingents 09.4079 fir das Jahr 2015 nach Freitag, dem 4. Dezem-
ber 2015, 13 Uhr Briisseler Zeit, nicht mehr eingereicht werden.

Artikel 3
Zucker

Abweichend von Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 828/2009 kénnen Einfuhrlizenzantrige zwischen Freitag,
dem 11. Dezember 2015, 13 Uhr Briisseler Zeit, und Freitag, dem 25. Dezember 2015, 13 Uhr Briisseler Zeit, nicht ein-
gereicht werden.

Artikel 4
Olivenol

Abweichend von Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1918/2006 werden die in den Zeitrdumen gemifs Anhang I
der vorliegenden Verordnung beantragten Einfuhrlizenzen fiir Olivenol vorbehaltlich der gemafl Artikel 7 Absatz 2 der
Verordnung (EG) Nr. 1301/2006 der Kommission (') erlassenen Mafinahmen zu den in demselben Anhang genannten
Zeitpunkten erteilt.

Artikel 5
Nichtquotenzucker und -isoglukose

Abweichend von Artikel 7d Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 951/2006 werden die in den Zeitriumen gemifl
Anhang II der vorliegenden Verordnung beantragten Ausfuhrlizenzen fiir Nichtquotenzucker und -isoglucose zu den in
demselben Anhang genannten Zeitpunkten erteilt, und zwar gegebenenfalls unter Beriicksichtigung der besonderen Maf-
nahmen gemifd Artikel 9 Absitze 1 und 2 der Verordnung (EG) Nr. 951/2006.

Artikel 6
Angebote fiir den Ankauf von Weichweizen zum Festpreis im Rahmen der 6ffentlichen Intervention

Abweichend von Artikel 14 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1272/2009 endet bei Angeboten fiir den
Ankauf von Weichweizen, die wihrend der in Anhang III der vorliegenden Verordnung genannten Zeitraume iibermittelt
werden, die Frist, innerhalb deren die Kommission iiber die Mitteilungen gemdfl Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe b bzw.
Artikel 13 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1272/2009 entscheidet, zu dem in demselben Anhang genannten Zeit-
punkt.

Artikel 7

Angebote fiir den Ankauf von Butter und Magermilchpulver zum Festpreis im Rahmen der offentlichen
Intervention

Abweichend von Artikel 14 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1272/2009 endet bei Angeboten fiir den
Ankauf von Butter und Magermilchpulver, die wahrend der in Anhang IV Teile 1 und 2 der vorliegenden Verordnung
genannten Zeitrdume ubermittelt werden, die Frist, innerhalb deren die Kommission iiber die Mitteilungen gemaf§ Arti-
kel 13 Absatz 2 Buchstabe a bzw. Artikel 13 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1272/2009 entscheidet, zu dem in dem-
selben Anhang genannten Zeitpunkt.

(") Verordnung (EG) Nr. 1301/2006 der Kommission vom 31. August 2006 mit gemeinsamen Regeln fiir die Verwaltung von Einfuhrzoll-
kontingenten fiir landwirtschaftliche Erzeugnisse im Rahmen einer Einfuhrlizenzregelung (ABL. L 238 vom 1.9.2006, S. 13).
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Artikel 8
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veroffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union in Kraft.

Thre Geltungsdauer endet am 10. Januar 2016.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Briissel, den 16. Dezember 2014

Fiir die Kommission,
im Namen des Prdsidenten,
Jerzy PLEWA
Generaldirektor fiir Landwirtschaft und landliche Entwicklung

ANHANG I
Zeitraum fur die Beantragun(t)g1 i‘i,z?lbliizenzen fur die Einfuhr von Zeitpunkt der Erteilung
Montag, 30. oder Dienstag, 31. Mirz 2015 Freitag, 10. April 2015
Montag, 27. oder Dienstag, 28. April 2015 Mittwoch, 6. Mai 2015
Montag, 11. oder Dienstag, 12. Mai 2015 Donnerstag, 21. Mai 2015
Montag, 18. oder Dienstag, 19. Mai 2015 Mittwoch, 27. Mai 2015
Montag, 26. oder Dienstag, 27. Oktober 2015 Mittwoch, 4. November 2015

ANHANG I

Zeitraum fiir die Beantragung von Lizenzen fiir die Ausfuhr von

Nichtquotenzucker und —isoglucose Zeltpunkt der Erteilung

Zwischen Montag, 13. und Freitag, 17. Juli 2015 Dienstag, 28. Juli 2015

Zwischen Montag, 21. und Freitag, 25. Dezember 2015 Freitag, 8. Januar 2016
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ANHANG 11

Ende der Frist, innerhalb deren die
Kommission iiber die Angebote fiir
Weichweizen entsprechend den jeweiligen
Mitteilungen entscheiden muss

Eingang der Mitteilung tiber Angebote fur
Weichweizen gemaf$ Artikel 13 Absatz 2
Buchstabe b der Verordnung (EU)

Nr. 1272/2009

Eingang der Mitteilung iiber Angebote fiir
Weichweizen gemif8 Artikel 13 Absatz 3
der Verordnung (EU) Nr. 1272/2009

Mittwoch, 1. April 2015

Mittwoch, 8. April 2015

Donnerstag, 26. Marz 2015
Freitag, 27. Mérz 2015
Montag, 30. Médrz 2015
Dienstag, 31. Mérz 2015
Mittwoch, 1. April 2015
Donnerstag, 2. April 2015
Freitag, 3. April 2015
Montag, 6. April 2015

Dienstag, 7. April 2015
Mittwoch, 8. April 2015
Donnerstag, 9. April 2015
Freitag, 10. April 2015
Montag, 13. April 2015
Montag, 13. April 2015
Montag, 13. April 2015
Montag, 13. April 2015

Freitag, 24. April 2015
Montag, 27. April 2015
Dienstag, 28. April 2015
Mittwoch, 29. April 2015
Donnerstag, 30. April 2015

Montag, 4. Mai 2015
Dienstag, 5. Mai 2015
Mittwoch, 6. Mai 2015
Donnerstag, 7. Mai 2015
Freitag, 8. Mai 2015

Mittwoch, 13. Mai 2015

Dienstag, 19. Mai 2015

Donnerstag, 7. Mai 2015
Freitag, 8. Mai 2015
Montag, 11. Mai 2015
Dienstag, 12. Mai 2015
Mittwoch, 13. Mai 2015
Donnerstag, 14. Mai 2015
Freitag, 15. Mai 2015

Montag, 18. Mai 2015
Dienstag, 19. Mai 2015
Mittwoch, 20. Mai 2015
Donnerstag, 21. Mai 2015
Freitag, 22. Mai 2015
Freitag, 22. Mai 2015
Freitag, 22. Mai 2015

Montag, 18. Mai 2015
Dienstag, 19. Mai 2015
Mittwoch, 20. Mai 2015
Donnerstag, 21. Mai 2015
Freitag, 22. Mai 2015

Dienstag, 26. Mai 2015
Mittwoch, 27. Mai 2015
Donnerstag, 28. Mai 2015
Freitag, 29. Mai 2015
Montag, 1. Juni 2015
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ANHANG IV

TEIL 1

Eingang der Mitteilung tiber Angebote fiir
Butter und Magermilchpulver gemaf3
Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe a der

Verordnung (EU) Nr. 1272/2009

Eingang der Mitteilung tiber Angebote fiir
Butter und Magermilchpulver gemafS
Artikel 13 Absatz 3 der Verordnung (EU)
Nr. 1272/2009

Ende der Frist, innerhalb deren die
Kommission iiber die Angebote fiir Butter
und Magermilchpulver entsprechend den
jeweiligen Mitteilungen entscheiden muss

Montag, 22. Dezember 2014

Montag, 5. Januar 2015

Montag, 29. Dezember 2014

Dienstag, 6. Januar 2015

Montag, 22. Dezember 2014

Zwischen Dienstag, 23. Dezember
2014 und

Freitag, 2. Januar 2015

Donnerstag, 8. Januar 2015
Freitag, 9. Januar 2015

TEIL 2

Eingang der Mitteilung tiber Angebote fur
Butter und Magermilchpulver gemaf3
Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe a der

Verordnung (EU) Nr. 1272/2009

Eingang der Mitteilung iiber Angebote fur
Butter und Magermilchpulver gemaf3
Artikel 13 Absatz 3 der Verordnung (EU)
Nr. 1272/2009

Ende der Frist, innerhalb deren die
Kommission iiber die Angebote fiir Butter
und Magermilchpulver entsprechend den
jeweiligen Mitteilungen entscheiden muss

Donnerstag, 26. Marz 2015
Freitag, 27. Mérz 2015
Montag, 30. Mérz 2015
Dienstag, 31. Mérz 2015
Mittwoch, 1. April 2015
Donnerstag, 2. April 2015
Freitag, 3. April 2015
Montag, 6. April 2015

Dienstag, 7. April 2015
Mittwoch, 8. April 2015
Donnerstag, 9. April 2015
Freitag, 10. April 2015
Montag, 13. April 2015
Montag, 13. April 2015
Montag, 13. April 2015
Montag, 13. April 2015

Freitag, 24. April 2015
Montag, 27. April 2015
Dienstag, 28. April 2015
Mittwoch, 29. April 2015
Donnerstag, 30. April 2015

Montag, 4. Mai 2015
Dienstag, 5. Mai 2015
Mittwoch, 6. Mai 2015
Donnerstag, 7. Mai 2015
Freitag, 8. Mai 2015

Donnerstag, 7. Mai 2015
Freitag, 8. Mai 2015
Montag, 11. Mai 2015
Dienstag, 12. Mai 2015
Mittwoch, 13. Mai 2015
Donnerstag, 14. Mai 2015
Freitag, 15. Mai 2015
Montag, 18. Mai 2015

Montag, 18. Mai 2015
Dienstag, 19. Mai 2015
Mittwoch, 20. Mai 2015
Donnerstag, 21. Mai 2015
Freitag, 22. Mai 2015
Freitag, 22. Mai 2015
Freitag, 22. Mai 2015
Dienstag, 26. Mai 2015

Dienstag, 19. Mai 2015
Mittwoch, 20. Mai 2015
Donnerstag, 21. Mai 2015
Freitag, 22. Mai 2015

Mittwoch, 27. Mai 2015
Donnerstag, 28. Mai 2015
Freitag, 29. Mai 2015
Montag, 1. Juni 2015
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Eingang der Mitteilung tiber Angebote fur
Butter und Magermilchpulver gemifS
Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe a der

Verordnung (EU) Nr. 12722009

Eingang der Mitteilung iiber Angebote fuir
Butter und Magermilchpulver gemifs
Artikel 13 Absatz 3 der Verordnung (EU)
Nr. 1272/2009

Ende der Frist, innerhalb deren die
Kommission iiber die Angebote fiir Butter
und Magermilchpulver entsprechend den
jeweiligen Mitteilungen entscheiden muss

Montag, 20. Juli 2015

Donnerstag, 23. Juli 2015

Dienstag, 14. Juli 2015
Mittwoch, 15. Juli 2015
Donnerstag, 16. Juli 2015
Freitag, 17. Juli 2015
Montag, 20. Juli 2015

Mittwoch, 22. Juli 2015
Donnerstag, 23. Juli 2015
Freitag, 24. Juli 2015
Montag, 27. Juli 2015
Dienstag, 28. Juli 2015
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DURCHFUHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1355/2014 DER KOMMISSION
vom 17. Dezember 2014

zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 391/2009 hinsichtlich der Annahme bestimmter Codes und
diesbeziiglicher Anderungen bestimmter Ubereinkommen und Protokolle durch die Internationale
Seeschifffahrtsorganisation (IMO)

(Text von Bedeutung fiir den EWR)

DIE EUROPAISCHE KOMMISSION —
gestiitzt auf den Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union,

gestiitzt auf die Verordnung (EG) Nr. 391/2009 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 iiber
gemeinsame Vorschriften und Normen fiir Schiffsiiberpriifungs- und -besichtigungsorganisationen ('), insbesondere Arti-
kel 13 Absatz 2,

in Ubereinstimmung mit der Konformititspriifung gemd® Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 2099/2002 des Europi-
ischen Parlaments und des Rates zur Einsetzung eines Ausschusses fiir die Sicherheit im Seeverkehr und die Vermeidung
von Umweltverschmutzung durch Schiffe (COSS) (),

in Erwigung nachstehender Griinde:

(1)  Gemafs Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 2099/2002 arbeiten die Mitgliedstaaten und die Kommission
zusammen, um gegebenenfalls einen gemeinsamen Standpunkt oder eine gemeinsame Vorgehensweise in den
zustdndigen internationalen Gremien festzulegen und damit das Risiko einer Kollision zwischen den Rechtsvor-
schriften der Gemeinschaft iiber den Seeverkehr und internationalen Instrumente zu verringern.

(2)  Die Verordnung (EG) Nr. 391/2009 und die Richtlinie 2009/15/EG des Europdischen Parlaments und des Rates (*)
bilden zusammen ein in sich schliissiges Gesetzespaket, durch das die Titigkeiten der anerkannten Organisationen
nach den gleichen Grundsitzen und Begriffsbestimmungen stimmig geregelt werden. Beschlieft ein Mitgliedstaat
gemif Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie 2009/15/EG bei Schiffen, die unter seiner Flagge fahren, Organisationen
zu ermichtigen, Uberpriifungen und Besichtigungen im Zusammenhang mit staatlich vorgesehenen Zeugnissen
fir ihn durchzufiihren, so iibertrigt er diese Aufgaben nur einer anerkannten Organisation, was gemifS Artikel 2
Buchstabe g der genannten Richtlinie bedeutet, dass es sich um eine gemif der Verordnung (EG) Nr. 391/2009
anerkannte Organisation handelt. Die Vorschriften, aufgrund derer die betreffenden Organisationen anerkannt
werden, wirken sich daher auf beide Rechtsakte aus.

(3)  Der in Artikel 2 Buchstabe b der Verordnung (EG) 391/2009 definierte Begriff ,internationale Ubereinkommen*
bezeichnet das Internationale Ubereinkommen zum Schutz des menschlichen Lebens auf See vom 1. November
1974 (SOLAS 74) mit Ausnahme des Kapitels XI-2 der Anlage hierzu, das Internationale Freibord-Ubereinkom-
men vom 5. April 1966 und das Internationale Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch
Schiffe vom 2. November 1973 (MARPOL) mit seinen Protokollen und Anderungen sowie die damit zusammen-
hingenden, in allen Mitgliedstaaten rechtlich bindenden Kodizes, in der jeweils geltenden Fassung.

(4)  Die IMO hat auf ihrer 28. Vollversammlung mit der IMO-EntschlieBung A.1070(28) vom 4. Dezember 2013
einen Code fir die Anwendung der IMO-Instrumente (IMO Instruments Implementation Code, II-Code) ange-
nommen; ferner wurden mit der IMO-EntschlieSung A.1083(28) vom 4. Dezember 2013 Anderungen zum Frei-
bord-Ubereinkommen beschlossen, um den IlI-Code sowie einem damit verbundenen Flaggenstaaten-Auditsystem
Verbindlichkeit zu verleihen.

(5)  Der IMO-Ausschuss fiir den Schutz der Meeresumwelt (Marine Environment Protection Committee — MEPC) hat
auf seiner 66. Sitzung mit seiner EntschlieBung MEPC.246(66) vom 4. April 2014 Anderungen des Protokolls
von 1978 zum MARPOL-Ubereinkommen angenommen, sowie mit seiner EntschlieBung MEPC.247(66) vom
4. April 2014 Anderungen des Protokolls von 1997 zum MARPOL-Ubereinkommen in seiner durch das Proto-
koll von 1978 gednderten Fassung angenommen, um dem IlI-Code sowie einem damit verbundenen Flaggenstaa-
ten-Auditsystem Verbindlichkeit zu verleihen.

() ABLL 131 vom 28.5.2009,S.11.

(*) ABL.L324vom 29.11.2002,S. 1.

() Richtlinie 2009/15/EG des Europiischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 iiber gemeinsame Vorschriften und Normen fiir
Schiffstiberpriifungs- und -besichtigungsorganisationen und die einschligigen Mafnahmen der Seebehorden (ABL L 131 vom
28.5.2009, S. 47).
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(6)  Der IMO-Schiffssicherheitsausschuss (MSC) verabschiedete auf seiner 93. Sitzung mit seiner Entschliefung
MSC.366(93) vom 22. Mai 2014 Anderungen des SOLAS-Ubereinkommens und mit seiner EntschlieRung
MSC.375(93) vom 22. Mai 2014 Anderungen des Protokolls von 1988 zum Freibord-Ubereinkommen, um dem
II-Code sowie einem damit verbundenen Flaggenstaaten-Auditsystem Verbindlichkeit zu verleihen.

(7)  Der MEPC verabschiedete auf seiner 65. Sitzung und der MSC auf seiner 92. Sitzung mit seiner EntschlieSung
MSC.349(92) vom 21. Juni 2013 den IMO-Code iiber anerkannte Organisationen (RO-Code).

(8)  Der MEPC billigte auf seiner 65. Sitzung mit seiner EntschlieRung MEPC.238(65) vom 17. Mai 2013 Anderungen
des Protokolls von 1978 zum MARPOL-Ubereinkommen, um dem RO-Code Verbindlichkeit zu verleihen.

(9)  Der MSC billigte auf seiner 92. Sitzung mit seinen EntschlieSungen MSC.350(92) und MSC.356(92) vom 21. Juni
2013 Anderungen des SOLAS-Ubereinkommens sowie des Protokolls von 1988 zum Freibord-Ubereinkommen,
um dem RO-Code Verbindlichkeit zu verleihen.

(10) Mit dem Inkrafttreten des Ill-Codes und des RO-Codes ist daher entsprechend den geltenden Regeln fiir die
Annahme, die Ratifizierung und das Inkrafttreten von Anderungen der betreffenden IMO-Ubereinkommen im
Zeitraum zwischen dem 1. Januar 2015 und dem 1. Januar 2018 zu rechnen.

(11) Der Rat verabschiedete am 13. Mai 2013 den Beschluss 2013/268/EU des Rates ('). Gemafl Artikel 5 dieses
Beschlusses ermichtigte der Rat die Mitgliedstaaten, im Interesse der Union und unter dem Vorbehalt der im
Anhang enthaltenen Erklarung ihre Zustimmung zu erkldren, durch die in den Erwdgungsgriinden 4 bis 9 dieser
Verordnung genannten Anderungen gebunden zu sein.

(12) In der Erklirung im Anhang zu dem Beschluss 2013/268/EU heifit es, dass die Mitgliedstaaten der Auffassung
sind, dass der IlI-Code und der RO-Code eine Reihe von Mindestanforderungen enthalten, die die Staaten bei
Bedarf weiterentwickeln und verbessern konnen, um die Sicherheit auf See und den Umweltschutz zu verbessern.

(13) Es wird ferner festgestellt, dass der IlI-Code oder der RO-Code nicht so auszulegen ist, als begrenze oder
beschrinke er die Erfiillung der Verpflichtungen der Mitgliedstaaten aufgrund des Rechts der Europdischen Union
in Bezug auf die Definition der Begriffe ,staatlich vorgesehene Zeugnisse“ und ,Klassenzeugnisse®, den Umfang
der fiirr anerkannte Organisationen festgelegten Verpflichtungen und Kriterien, die Pflichten der Europiischen
Kommission in Bezug auf die Anerkennung und Bewertung von anerkannten Organisationen und gegebenenfalls
die Verhingung von Korrekturmafnahmen oder Sanktionen gegen sie. In der Erkliarung wird weiter ausgefiihrt,
dass die Mitgliedstaaten im Falle eines IMO-Audits mitteilen, dass nur die Einhaltung solcher Bestimmungen der
betreffenden internationalen Ubereinkommen gepriift werden, die die Mitgliedstaaten, auch unter den Bedingun-
gen dieser Erklarung, angenommen haben.

(14) In der Rechtsordnung der Union enthalten sowohl der Geltungsbereich der Verordnung 391/2009 als auch der
Geltungsbereich der Richtlinie 2009/15/EG Verweise auf ,internationale Ubereinkommen*, wie in Erwdgungs-
grund 3 dargelegt. In diesem Rahmen werden Anderungen der IMO-Ubereinkommen im Unionsrecht automatisch
wirksam, sobald sie auf internationaler Ebene in Kraft treten, einschlieflich der damit zusammenhéngenden recht-
lich bindenden Kodizes wie der IlI-Code und der RO-Code, die damit zu den fur die Anwendung der Verordnung
(EG) Nr. 391/2009 relevanten IMO-Instrumenten gehéren.

(15)  Anderungen internationaler Ubereinkommen kénnen jedoch in Ubereinstimmung mit der Konformititspriifung
vom Geltungsbereich des Seeverkehrsrechts der Union ausgeschlossen werden, wenn sie mindestens eines der bei-
den in Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 2099/2002 genannten Kriterien erfiillen.

(16) Die Kommission bewertete die Anderungen der IMO-Ubereinkommen gemif Artikel 5 der Verordnung (EG)
Nr. 2099/2002 und stellte eine Reihe von Diskrepanzen zwischen dem III-Code und dem RO-Code einerseits und
der Verordnung (EG) Nr. 391/2009 und der Richtlinie 2009/15/EG andererseits fest.

(17)  Erstens ist in Teil 2 Absatz 16.1 des IlI-Codes ein Minimum von Ressourcen und Verfahren vorgesehen, iiber die
die Flaggenstaaten verfiigen miissen, einschlieflich der Bereitstellung von Verwaltungsanweisungen betreffend
unter anderem Klassenzeugnisse, die vom Flaggenstaat als Nachweis daftir verlangt werden, dass die Anforderun-
gen eines internationalen Ubereinkommens, dem er beigetreten ist, in Bezug auf bauliche, mechanische,

(") Beschluss 2013/268/EU des Rates 13. Mai 2013 zur Festlegung des Standpunkts, der im Namen der Europaischen Union bei der Interna-
tionalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO) hinsichtlich der Verabschiedung bestimmter Kodizes und damit verbundener Anderungen
bestimmter Ubereinkommen und Protokolle zu vertreten ist (ABl. L 155 vom 7.6.2013, S. 3).
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elektrische und sonstige Aspekte, oder eine Anforderung seiner nationalen Rechtsvorschriften eingehalten werden.
Wie jedoch in Erwidgungsgrund 21 erldutert, wird im Unionsrecht zwischen staatlich vorgesehenen Zeugnissen
und Klassenzeugnissen unterschieden. Letztere sind privatrechtliche Dokumente und werden weder von einem
Flaggenstaat noch in seinem Namen ausgestellt. Eigentlich verweist diese Bestimmung des IlI-Codes auf SOLAS
Kapitel II-1 Teil A-1 Regel 3-1, wonach dafiir zu sorgen ist, dass Schiffe gemaf8 den baulichen, mechanischen und
elektrischen Vorschriften einer von der Verwaltung nach Regel XI-1/1 anerkannten Klassifikationsgesellschaft ent-
worfen, gebaut und instand gehalten werden. Im SOLAS-Ubereinkommen wird ganz eindeutig das Schiff oder
dessen rechtliche Vertretung gegeniiber dem Flaggenstaat als Gegenstand dieser Anforderung ausgewiesen. Aufer-
dem handelt eine anerkannte Organisation in ihrer Eigenschaft als Klassifikationsgesellschaft bei der Erteilung von
Klassenzeugnissen nach ihren eigenen Regeln, Verfahren, Bedingungen und privatwirtschaftlichen Vertriagen, bei
denen der Flaggenstaat nicht Vertragspartei ist. Folglich widerspricht diese Bestimmung des IlI-Codes der Unter-
scheidung zwischen der Ausstellung von staatlichen Zeugnissen und Klassenzeugnissen im Sinne des geltenden
EU-Rechts.

(18)  Zweitens muss der Flaggenstaat gemaf$ Teil 2 Absatz 18.1 des II-Code ,ausschlieflich in Bezug auf die zum Fith-
ren seiner Flagge berechtigten Schiffe” regeln, dass eine anerkannte Organisation iiber angemessene Ressourcen in
Bezug auf Technik-, Management und Forschungskapazititen verfiigt, um die ihr tibertragenen Aufgaben wahr-
nehmen zu konnen. Im Gegensatz dazu wird dieser Aspekt im Unionsrecht als Anforderung zum Zweck der
Anerkennung behandelt, wie Kriterium A.3 in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 391/2009 verdeutlicht, und
zwar im Hinblick auf die gesamte Flotte in der Klasse der betreffenden Organisation ohne Unterscheidung auf-
grund der Flagge. Sollte die obige Bestimmung des II-Codes in das Unionsrecht aufgenommen werden, wiirde das
Kriterium A.3 des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 391/2009 in Bezug auf die Leistung der anerkannten Orga-
nisation ausschlieflich auf Schiffe unter der Flagge von Mitgliedstaaten Anwendung finden, was im Widerspruch
zu den derzeit geltenden Anforderungen stiinde.

(19) Drittens wird durch Teil 2 Absatz 19 des IlI-Codes einem Flaggenstaat untersagt, seine anerkannten Organisatio-
nen zu beauftragen, auf nicht unter seiner Flagge fahrende Schiffe Anforderungen anzuwenden, die unter anderem
mit ihren Klassifikationsregeln, -anforderungen oder -verfahren zusammenhidngen. Gemidfl der Richtlinie
2009/15[EG konnen Mitgliedstaaten nur dann eine Organisation ermdachtigen, in ihrem Auftrag staatliche Zeug-
nisse fir ihre jeweilige Flotte auszustellen, wenn diese Organisation anerkannt ist und zu diesem Zweck gemafs
der Verordnung (EG) Nr. 391/2009 tiberwacht wird. In diesem Rahmen miissen die anerkannten Organisationen
als solche bei ihren einschlagigen Tatigkeiten im Zusammenhang mit ihrer klassifizierten Flotte unabhingig von
der Flagge bestimmte Anforderungen erfillen. Dies betrifft die meisten in Anhang I der Verordnung (EG)
Nr. 391/2009 aufgefithrten Kriterien sowie weitere Verpflichtungen, insbesondere Artikel 10 Absatz 4 der Ver-
ordnung. Sollte die obige Bestimmung des IlI-Codes in das Unionsrecht aufgenommen werden, wiirde das zu
einer Einschrankung der Anwendung der geltenden Anerkennungsanforderungen der Verordnung (EG) Nr. 391/
2009 fithren, u. a. wenn sie als Vorschriften, Anforderungen und Verfahren fiir die Leistung der anerkannten
Organisation nur in Bezug auf Schiffe unter der Flagge von Mitgliedstaaten anzusehen sind.

(20)  Viertens wird in Teil 2 Abschnitt 1.1 des RO-Codes eine ,anerkannte Organisation“ als Organisation definiert, die
von einem Flaggenstaat bewertet und fiir konform mit Teil 2 des RO-Codes befunden wurde. Im Gegensatz dazu
wird eine anerkannte Organisation in Artikel 2 Buchstabe e der Verordnung (EG) Nr. 391/2009 definiert als ,eine
gemdl dieser Verordnung anerkannte Organisation“. Auf der Grundlage der in den Erwigungsgriinden 21 bis 23
dargelegten Bewertung der Kommission ergibt sich, dass mehrere Bestimmungen von Teil 2 des RO-Codes mit
der Verordnung (EG) Nr. 391/2009 unvereinbar sind. Folglich wiirde eine anerkannte Organisation nach den
Anforderungen des RO-Codes nicht alle Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 391/2009 erfiillen und wiirde
somit nicht der im Unionsrecht festgelegten Definition von anerkannten Organisationen entsprechen.

(21)  Fiinftens werden in Abschnitt 1.3 Teil 2 des RO-Codes die staatliche Ausstellung von Zeugnissen und Dienstleis-
tungen in einer Kategorie von Tatigkeiten zusammengefasst, zu deren Wahrnehmung anerkannte Organisationen
im Auftrag des Flaggenstaats berechtigt sind, worunter auch die Ausstellung von Zeugnissen fllt, die sich sowohl
auf staatliche Vorschriften als auch auf Klassenanforderungen beziehen. Dagegen unterscheiden die Begriffsbestim-
mungen in Artikel 2 Buchstaben g und i der Verordnung (EG) Nr. 391/2009 klar zwischen ,staatlich vorgesehe-
nen Zeugnissen®, die von einem Flaggenstaat selbst oder in seinem Auftrag in Einklang mit den internationalen
Ubereinkommen erteilt werden, und ,Klassenzeugnissen®, die von einer anerkannten Organisation ausgestellt wer-
den, um die Eignung eines Schiffes fiir einen bestimmten Zweck oder Dienst gemif§ dem von jener anerkannten
Organisation festgelegten und veréffentlichten Vorschriftenwerk zu bestitigen. Folglich sind staatlich vorgesehene
Zeugnisse und Klassenzeugnisse nach Unionsrecht unterschiedliche Konzepte mit unterschiedlichen Merkmalen.
Wihrend staatlich vorgesehene Zeugnisse dem 6ffentlichen Recht unterlegen, sind Klassenzeugnisse privatrecht-
lich geregelt und werden von einer Klassifikationsgesellschaft gemifS deren eigenen Regeln, Verfahren und Bedin-
gungen ausgestellt. Damit haben die von einer anerkannten Organisation fuir ein Schiff ausgestellten Klassenzeug-
nisse, mit denen die Einhaltung von Klassifikationsvorschriften und -verfahren bescheinigt wird und die, sofern
durch einen Flaggenstaat iiberpriift, auch als Nachweis fiir die Einhaltung von Regel 3-1 des SOLAS-Ubereinkom-
mens Kapitel II-I Teil A-1 dienen, rein privatrechtlichen Charakter und stellen weder einen hoheitlichen Akt eines
Flaggenstaats dar, noch erfolgt ihre Ausstellung im Namen eines Flaggenstaats. Im RO-Code wird jedoch systema-
tisch davon ausgegangen, dass die Ausstellung staatlicher Zeugnisse und die Erbringung von Dienstleistungen im
Namen des Flaggenstaats von den anerkannten Organisationen geleistet werden, was der rechtlichen Unterschei-
dung im Unionsrecht widerspricht. Abgesechen von diesem Widerspruch beinhaltet diese Bestimmung des
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RO-Codes bei Ubernahme in das Unionsrecht die offenkundige Gefahr, dass die in der Verordnung (EG)
Nr. 391/2009 unabhingig von der Flagge festgelegten Anforderungen an die Gesamttitigkeit der Organisation in
der EU nicht mehr durchgesetzt werden konnten.

(22)  Sechstens sieht der RO-Code in Teil 2 Abschnitt 3.9.3.1 einen Mechanismus fiir die Zusammenarbeit zwischen
anerkannten Organisationen vor, die allein auf den vom Flaggenstaat festgelegten Grundlagen erfolgen soll, um
die Verfahren fiir die Ausstellung staatlicher Zeugnisse sowie fur die Erbringung von Dienstleistungen im Auftrag
des Flaggenstaats in angemessener Weise zu standardisieren. In Teil 2 Abschnitt 3.9.3.2 desselben Codes ist die
Festlegung eines Rahmens durch einen Flaggenstaat oder eine Gruppe von Flaggenstaaten zur Regelung der
Zusammenarbeit ihrer anerkannten Organisationen in technischen und sicherheitsbezogenen Fragen der Ausstel-
lung staatlicher Zeugnisse und Dienstleistungen im Auftrag des genannten Flaggenstaats/der genannten Flaggen-
staaten vorgesehen. Im Unionsrecht wird die Zusammenarbeit zwischen anerkannten Organisationen jedoch
durch Artikel 10 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 391/2009 geregelt, demzufolge sich die anerkannten Organi-
sationen regelmafig mit der Absicht beraten, die Gleichwertigkeit zu erhalten und mit dem Ziel, die Harmonisie-
rung ihrer Vorschriften und Verfahrensabldufe und deren Umsetzung anzustreben; zudem legen sie, sofern ange-
messen, die Grundlagen fiir die gegenseitige Anerkennung von Klassenzeugnissen fiir Material, Ausriistung und
Komponenten fest. Diese beiden in Artikel 10 Absatz 1 festgelegten Verfahren der Zusammenarbeit fallen unter
die privatwirtschaftlichen Tatigkeiten der anerkannten Organisationen, die sie in ihrer Eigenschaft als Klassifika-
tionsgesellschaften und damit unabhingig von der Flagge wahrnehmen. Die Ubernahme des im RO-Code vorgese-
henen Kooperationsmechanismus in das Unionsrecht liefe daher auf eine Einschrinkung des in der Verordnung
(EG) Nr. 391/2009 festgelegten Kooperationsrahmens hinaus, sodass die Tatigkeiten der anerkannten Organisation
auf Schiffe unter der Flagge von Mitgliedstaaten beschrinkt wiirden, was im Widerspruch zu den derzeit geltenden
Anforderungen stiinde.

(23)  Siebtens ist Abschnitt 3.9.3.3 von Teil 2 des RO-Codes identisch mit Absatz 19 von Teil 2 des IlI-Codes; daher
sind die Ausfithrungen in Erwiagungsgrund 19 fiir diese Bestimmung des RO-Codes gleichermafien relevant.

(24)  Die Union sollte weder durch den Entwurf des IlI-Codes noch den des RO-Codes in ihren Moglichkeiten einge-
schrinkt werden, in Einklang mit den Vertrigen und mit dem internationalen Recht angemessene Bedingungen
fir die Anerkennung von Organisationen festzulegen, die die Mitgliedstaaten um die Erméachtigung fiir die Besich-
tigung von Schiffen und die Ausstellung von Zeugnissen fiir Schiffe in ihrem Namen ersuchen, damit die Ziele
der Union erreicht werden konnen, insbesondere die Verbesserung der Sicherheit im Seeverkehr und des Umwelt-
schutzes.

(25) Das in Artikel 10 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 391/2009 festgelegte System fiir die gegenseitige Anerken-
nung von Klassenzeugnissen fur Material, Ausriistung und Komponenten ist in Bezug auf Schiffe unter der Flagge
von Mitgliedstaaten nur innerhalb der Union durchsetzbar. Bei Schiffen aus Drittstaaten unterliegt die Anerken-
nung der einschldgigen Zeugnisse dem Ermessen des jeweiligen Dritt-Flaggenstaats in Ausiibung seiner ausschliefS-
lichen Rechtshoheit, insbesondere im Rahmen des Seerechtsiibereinkommens der Vereinten Nationen (UNCLOS).

(26)  Aufgrund ihrer Bewertung kam die Kommission zu dem Schluss, dass die in den Erwagungsgriinden aufgefiihrten
Bestimmungen des IlI-Codes und des RO-Codes mit der Verordnung (EG) Nr. 391/2009 unvereinbar sind und
vom Anwendungsbereich dieser Verordnung ausgeschlossen werden sollten. Damit sollte auch Artikel 2 Buch-
stabe b der Verordnung (EG) Nr. 391/2009 entsprechend gedndert werden.

(27) Da der RO-Code am 1. Januar 2015 in Kraft tritt, sollte diese Verordnung so bald wie moglich nach dem Datum
ihrer Veroffentlichung in Kraft treten.

(28)  Der Ausschuss fiir die Sicherheit im Seeverkehr und die Vermeidung von Umweltverschmutzung durch Schiffe
(COSS) hat zu den in dieser Verordnung vorgesehenen Mafinahmen keine Stellungnahme abgegeben. Ein Durch-
fihrungsrechtsakt wurde als notwendig erachtet, und der Vorsitz hat dem Berufungsausschuss den Entwurf dieses
Durchfithrungsrechtsakts zur weiteren Erorterung tibermittelt. Die in dieser Verordnung vorgesehenen Mafinah-
men entsprechen der Stellungsnahme des Berufungsausschusses —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Artikel 2 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 391/2009 erhilt folgende Fassung:

,b) internationale Ubereinkommen’ das Internationale Ubereinkommen zum Schutz des menschlichen Lebens auf
See vom 1. November 1974 (SOLAS 74) mit Ausnahme des Kapitels XI-2 der Anlage hierzu, das Internationale
Freibord-Ubereinkommen vom 5. April 1966 und das Internationale Ubereinkommen zur Verhiitung der Mee-
resverschmutzung durch Schiffe vom 2. November 1973 (MARPOL) mit seinen Protokollen und Anderungen
sowie die damit zusammenhingenden, in allen Mitgliedstaaten rechtlich bindenden Kodizes, mit Ausnahme der
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Absitze 16.1, 18.1 und 19 von Teil 2 des Codes fir die Anwendung der IMO-Instrumente und der
Abschnitte 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 und 3.9.3.3 von Teil 2 des IMO-Codes fiir anerkannte Organisationen, in
der jeweils geltenden Fassung.”

Artikel 2
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veroffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 1. Januar 2015.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Briissel, den 17. Dezember 2014

Fiir die Kommission
Der Prisident
Jean-Claude JUNCKER
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DURCHFUHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1356/2014 DER KOMMISSION
17. Dezember 2014

zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 1484/95 in Bezug auf die Festsetzung der reprisentativen
Preise in den Sektoren Gefliigelfleisch und Eier sowie fiir Eieralbumin

DIE EUROPAISCHE KOMMISSION —
gestiitzt auf den Vertrag tiber die Arbeitsweise der Europaischen Union,

gestiitzt auf die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europiischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013
tiber eine gemeinsame Marktorganisation fur landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen
(EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 (), insbesondere auf Artikel 183
Buchstabe b,

gestiitzt auf die Verordnung (EU) Nr. 510/2014 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 iiber
die Handelsregelung fiir bestimmte aus landwirtschaftlichen Erzeugnissen hergestellte Waren und zur Aufthebung der Ver-
ordnungen (EG) Nr. 1216/2009 und (EG) Nr. 614/2009 des Rates (3, insbesondere auf Artikel 5 Absatz 6 Buchstabe a,

in Erwigung nachstehender Griinde:

(1)~ Mit der Verordnung (EG) Nr. 1484/95 der Kommission (}) wurden Durchfithrungsbestimmungen zur Regelung
der zusitzlichen Einfuhrzolle in den Sektoren Gefliigelfleisch und Eier sowie fiir Eieralbumin festgelegt und die
diesbeziiglichen reprisentativen Preise festgesetzt.

(2)  Aus der regelmifig durchgefiihrten Kontrolle der Angaben, auf die sich die Festsetzung der reprasentativen Preise
fur Erzeugnisse der Sektoren Gefliigelfleisch und Eier sowie fiir Eieralbumin stiitzt, geht hervor, dass die représen-
tativen Preise fiir die Einfuhren bestimmter Erzeugnisse unter Beriicksichtigung der von ihrem Ursprung abhingi-
gen Preisschwankungen zu dndern sind.

—
)
=

Die Verordnung (EG) Nr. 1484/95 ist entsprechend zu dndern.

=

Da sicherzustellen ist, dass diese Maflnahme so bald wie moglich, nachdem die aktualisierten Angaben vorliegen,
Anwendung findet, sollte diese Verordnung am Tag ihrer Veroffentlichung in Kraft treten —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1
Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1484/95 erhilt die Fassung des Anhangs der vorliegenden Verordnung.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veroffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Briissel, den 17. Dezember 2014

Fiir die Kommission,
im Namen des Présidenten,
Jerzy PLEWA
Generaldirektor fiir Landwirtschaft und landliche Entwicklung

(') ABLL 347 vom 20.12.2013,S. 671.

() ABLL150vom 20.5.2014,S.1.

(®) Verordnung (EG) Nr. 1484/95 der Kommission vom 28. Juni 1995 mit Durchfithrungsbestimmungen zur Regelung der zusitzlichen Ein-
fuhrzolle und zur Festsetzung der reprisentativen Preise in den Sektoren Gefliigelfleisch und Eier sowie fiir Eieralbumin und zur Aufhe-
bung der Verordnung Nr. 163/67/EWG (ABL. L 145 vom 29.6.1995, S. 47).
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ANHANG
LANHANG |
Reprisentativer Sicherheit
KN-Code Warenbezeichnung Preis gemafd Artikel 3 |  Ursprung (')
(EUR/100 kg) (EUR/100 kg)
0207 12 10 | Schlachtkorper von Hithnern, genannt Hithner 125,5 0 AR
70 v. H., gefroren
0207 12 90 | Schlachtkérper von Hithnern, genannt ,Hithner 145,2 0 AR
65 v. H., gefroren 151,5 0 BR
0207 14 10 | Teile von Hithnern, entbeint, gefroren 328,6 0 AR
246,8 16 BR
343,8 0 CL
278,1 7 TH
0207 14 50 | Hithnerbriiste, gefroren 208,7 1 BR
0207 14 60 | Hithnerschenkel, gefroren 136 2 BR
0207 27 10 | Teile von Truthithnern, entbeint, gefroren 361,5 0 BR
516,1 0 CL
1602 32 11 | Nicht gegarte Zubereitungen von Hithnern 252,3 10 BR

() Nomenklatur der Lander gemif$ der Verordnung (EU) Nr. 1106/2012 der Kommission vom 27. November 2012 zur Durchfithrung
der Verordnung (EG) Nr. 471/2009 des Europiischen Parlaments und des Rates iiber Gemeinschaftsstatistiken des AufSenhandels
mit Drittlindern hinsichtlich der Aktualisierung des Verzeichnisses der Linder und Gebiete (ABL. L 328 vom 28.11.2012, S. 7). Der
Code ,ZZ* steht fiir ,Andere Urspriinge".“
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VERORDNUNG (EU) Nr. 1357/2014 DER KOMMISSION
vom 18. Dezember 2014

zur Ersetzung von Anhang III der Richtlinie 2008/98/EG des Europiischen Parlaments und des
Rates iiber Abfille und zur Authebung bestimmter Richtlinien

(Text von Bedeutung fiir den EWR)

DIE EUROPAISCHE KOMMISSION —
gestiitzt auf den Vertrag tiber die Arbeitsweise der Europdischen Union,

gestiitzt auf die Richtlinie 2008/98/EG des Europiischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 iiber
Abfille und zur Authebung bestimmter Richtlinien ('), insbesondere auf Artikel 38 Absatz 2,

in Erwidgung nachstehender Griinde:
(1) Anhang IIl der Richtlinie 2008/98/EG enthilt eine Aufstellung gefahrenrelevanter Eigenschaften von Abfillen.

(2)  GemaR der Richtlinie 2008/98/EG sollte die Einstufung von Abfillen als gefdhrliche Abfille unter anderem auf
den Rechtsvorschriften der Union iiber Chemikalien beruhen, insbesondere hinsichtlich der Einstufung von Zube-
reitungen als gefihrlich, einschlieflich der zu diesem Zweck verwendeten Konzentrationsgrenzwerte. Ferner ist
das System beizubehalten, nach dem Abfille und gefahrliche Abfille gemifs dem zuletzt durch die Entscheidung
2000/532/EG der Kommission () erstellten Verzeichnis der Abfallarten eingestuft wurden, um eine harmonisierte
Einstufung von Abfillen zu férdern und die harmonisierte Bestimmung gefihrlicher Abfille in der Union sicher-
zustellen.

(3)  Gemdf Anhang III der Richtlinie 2008/98/EG sind die gefahrenrelevanten Eigenschaften H 4 (,reizend“), H 5
(»gesundheitsschadlich®), H 6 (,giftig und ,sehr giftig”), H 7 (,krebserzeugend®), H 8 (,dtzend*), H 10 (,fortpflan-
zungsgefahrdend®), H 11 (,mutagen) und H 14 (,0kotoxisch“) nach den Kriterien in Anhang VI der Richtlinie
67/548EWG des Rates (*) zuzuordnen.

(4)  Gemafs Anhang IIT der Richtlinie 2008/98/EG gelten gegebenenfalls die in den Anhingen II und III der Richtlinie
1999/45/EG des Europiischen Parlaments und des Rates (*) genannten Grenzwerte.

(5)  Die Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG sind mit Wirkung vom 1. Juni 2015 aufzuheben und durch die
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (°) zu ersetzen, die den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt widerspie-
gelt. Abweichend davon konnen die beiden Richtlinien fiir bestimmte Gemische bis zum 1. Juni 2017 gelten,
wenn diese gemdfl der Richtlinie 1999/45/EG eingestuft, gekennzeichnet und verpackt wurden und bereits vor
dem 1. Juni 2015 in Verkehr gebracht wurden.

(6)  Anhang III der Richtlinie 2008/98/EG muss gedndert werden, um die Definitionen der gefahrenrelevanten Eigen-
schaften gegebenenfalls anzupassen und an die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 anzugleichen sowie die Bezug-
nahmen auf die Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG durch Bezugnahmen auf die Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008 zu ersetzen.

(7)  Es ist eine weitere Studie erforderlich, um die ausreichende Vollstindigkeit und Reprasentativitit der Informatio-
nen iiber mogliche Auswirkungen einer Angleichung der gefahrenrelevanten Eigenschaft HP 14 ,0kotoxisch” an
die Verordnung (EG) Nr. 12722008 sicherzustellen.

(8)  Die in Anhang III der Richtlinie 2008/98/EG definierten gefahrenrelevanten Eigenschaften H 1 bis H 15 sollten in
HP 1 bis HP 15 umbenannt werden, um eine mogliche Verwechslung mit den Codierungen der Gefahrenhinweise
gemdfl der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 zu vermeiden.

(") Richtlinie 2008/98/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 {iber Abfille und zur Authebung bestimm-
ter Richtlinien (ABL. L 312 vom 22.11.2008, S. 3).

(%) Entscheidung 2000/532/EG der Kommission vom 3. Mai 2000 zur Ersetzung der Entscheidung 94/3/EG iiber ein Abfallverzeichnis
gemdf Artikel 1 Buchstabe a der Richtlinie 75/442/EWG des Rates iiber Abfélle und der Entscheidung 94/904/EG des Rates iiber ein Ver-
zeichnis gefahrlicher Abfille im Sinne von Artikel 1 Absatz 4 der Richtlinie 91/689/EWG iiber gefihrliche Abfille (ABL L 226 vom
6.9.2000, S. 3).

() Richtlinie 67/ ;48 JEWG des Rates vom 27. Juni 1967 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften fiir die Einstufung, Ver-
packung und Kennzeichnung gefihrlicher Stoffe (ABL. 196 vom 16.8.1967, S. 1).

(*) Richtlinie 1999/45/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 1999 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften der Mitgliedstaaten fur die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefahrlicher Zubereitungen (ABL. L 200 vom
30.7.1999,8.1).

() Verordnung (EG)) Nr. 1272/2008 des Europischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 iiber die Einstufung, Kennzeich-
nung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Anderung und Authebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und
zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (ABL. L 353 vom 31.12.2008, S. 1).
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(9)  Die Bezeichnungen der fritheren gefahrenrelevanten Eigenschaften H 5 (,gesundheitsschidlich®) und H 6 (,giftig")
sollten gedndert werden, um sie an die Anderungen der Richtvorschriften {iber Chemikalien und insbesondere die
neuen Gefahrenklasse- und Gefahrenkategorie-Codes gemif$ der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 anzupassen.

(10)  Fiir die fritheren gefahrenrelevanten Eigenschaften H 12 und H 15 sollten neue Bezeichnungen eingefithrt werden,
um Einheitlichkeit mit der Bezeichnung der anderen gefahrenrelevanten Eigenschaften sicherzustellen.

(11) Die in dieser Verordnung vorgesechenen Mafnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ausschusses nach Arti-
kel 39 der Richtlinie 2008/98/EG —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang IIT der Richtlinie 2008/98/EG erhilt die Fassung des Anhangs dieser Verordnung.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veroffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat. Sie gilt ab dem 1. Juni 2015.

Briissel, den 18. Dezember 2014

Fiir die Kommission
Der Président
Jean-Claude JUNCKER
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ANHANG

~ANHANG 111

GEFAHRENRELEVANTE EIGENSCHAFTEN DER ABFALLE

HP 1 ,explosiv’: Abfall, der durch chemische Reaktion Gase solcher Temperatur, solchen Drucks und solcher
Geschwindigkeit erzeugen kann, dass hierdurch Zerstérungen in der Umgebung eintreten. Hierzu
gehoren pyrotechnische Abfille, explosive Abfille in Form von organischen Peroxiden und explo-
sive selbstzersetzliche Abfille.

Enthalt ein Abfall einen oder mehrere Stoffe, denen einer der Gefahrenklasse- und Gefahrenkategorie-Codes sowie Gefah-
renhinweis-Codes der Tabelle 1 zugeordnet ist, so ist der Abfall, soweit es angebracht und verhaltnismafig ist, nach Maf-
gabe von Priifmethoden in Bezug auf HP 1 zu beurteilen. Deutet das Vorhandensein eines Stoffs, eines Gemischs oder
eines Erzeugnisses darauf hin, dass der Abfall explosiv ist, ist er nach HP 1 als gefihrlich einzustufen.

Tabelle 1: Gefahrenklasse- und Gefahrenkategorie-Code sowie Codierung der Gefahrenhinweise fiir Abfallkomponenten
zwecks Einstufung von Abfillen als gefahrlich nach HP 1:

Gefahrenklasse- und Gefahrenkategorie-Code Codierung der Gefahrenhinweise
Inst. Expl. H200
Expl. 1.1 H201
Expl. 1.2 H202
Expl. 1.3 H203
Expl. 1.4 H204

Selbstzers. A

H240
Org. Perox. A

Selbstzers. B
H241

Org. Perox. B

HP 2 brandfordernd: Abfall, der in der Regel durch Zufuhr von Sauerstoff die Verbrennung anderer Materialien
verursachen oder begiinstigen kann.

Enthilt ein Abfall einen oder mehrere Stoffe, denen einer der Gefahrenklasse- und Gefahrenkategorie-Codes sowie Gefah-
renhinweis-Codes der Tabelle 2 zugeordnet ist, so ist der Abfall, soweit es angebracht und verhaltnisméfig ist, nach Maf3-
gabe von Priifmethoden in Bezug auf HP 2 zu beurteilen. Deutet das Vorhandensein eines Stoffs darauf hin, dass der
Abfall brandférdernd ist, so ist er nach HP 2 als gefihrlich einzustufen.

Tabelle 2: Gefahrenklasse- und Gefahrenkategorie-Code sowie Codierung der Gefahrenhinweise fiir die Einstufung von
Abfillen als gefihrlich nach HP 2:

Gefahrenklasse- und Gefahrenkategorie-Code Codierung der Gefahrenhinweise
Oxid. Gas 1 H270
Oxid. Fl. 1
H271
Oxid. Festst. 1
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Gefahrenklasse- und Gefahrenkategorie-Code Codierung der Gefahrenhinweise

Oxid. FL. 2, Oxid. FL. 3

H272
Oxid. Festst. 2, Oxid. Festst. 3

HP 3 ,entziindbar*

— entziindbarer flissiger Abfall: flissiger Abfall mit einem Flammpunkt von unter 60 °C oder Abfille von
Gasol, Diesel und leichten Heizolen mit einem Flammpunkt von > 55 °C und < 75 °G;

— entziindbare pyrophore Fliissigkeiten und fester Abfall: fester oder fliissiger Abfall, der selbst in kleinen Men-
gen dazu neigt, sich in Berithrung mit Luft innerhalb von fiinf Minuten zu entziinden;

— entziindbarer fester Abfall: fester Abfall, der leicht brennbar ist oder durch Reibung Brand verursachen oder
fordern kann;

— entziindbarer gasformiger Abfall: gasformiger Abfall, der an der Luft bei 20 °C und einem Standarddruck
von 101,3 kPa entziindbar ist;

— mit Wasser reagierender Abfall: Abfall, der bei Berithrung mit Wasser gefahrliche Mengen entziindbarer Gase
abgibt;

— sonstiger entziindbarer Abfall: entziindbare Aerosole, entziindbarer selbsterhitzungsfahiger Abfall, entziind-
bare organische Peroxide und entziindbarer selbstzersetzlicher Abfall.

Enthalt ein Abfall einen oder mehrere Stoffe, denen einer der Gefahrenklasse- und Gefahrenkategorie-Codes sowie Gefah-
renhinweis-Codes der Tabelle 3 zugeordnet ist, so ist der Abfall, soweit es angebracht und verhaltnismafig ist, nach Maf-
gabe von Priifmethoden zu beurteilen. Deutet das Vorhandensein eines Stoffs darauf hin, dass der Abfall entziindbar ist,
so ist er nach HP 3 als gefihrlich einzustufen.

Tabelle 3: Gefahrenklasse- und Gefahrenkategorie-Code sowie Codierung der Gefahrenhinweise fiir Abfallkomponenten
zwecks Einstufung von Abfillen als gefihrlich nach HP 3:

Gefahrenklasse- und Gefahrenkategorie-Code Codierung der Gefahrenhinweise
Entz. Gas 1 H220
Entz. Gas 2 H221

Aerosol 1 H222
Aerosol 2 H223
Entz. Fl. 1 H224
Entz. F1.2 H225
Entz. Fl. 3 H226

Entz. Festst. 1
H228

Entz. Festst. 2




19.12.2014 Amtsblatt der Europdischen Union L 365/93

Gefahrenklasse- und Gefahrenkategorie-Code Codierung der Gefahrenhinweise
Selbstzers. CD
Selbstzers. EF
H242
Org. Perox. CD
Org. Perox. EF
Pyr. FL. 1
H250
Pyr. Festst. 1
Selbsterh.1 H251
Selbsterh. 2 H252
Wasserreakt. 1 H260
Wasserreakt. 2
H261
Wasserreakt. 3

HP 4 ,reizend — Hautreizung und Augenschidigung’: Abfall, der bei Applikation Hautreizungen oder Augenschi-
digungen verursachen kann.

Enthilt ein Abfall einen oder mehrere Stoffe, denen einer der folgenden Gefahrenklasse- und Gefahrenkategorie-Codes
sowie Gefahrenhinweis-Codes zugeordnet ist und bei denen eine oder mehrere der folgenden Konzentrationsgrenzen
erreicht oder iiberschritten werden, in Konzentrationen iiber dem Beriicksichtigungsgrenzwert, so ist der Abfall nach
HP 4 als gefihrlich einzustufen.

Der bei einer Beurteilung auf Hautveratzung 1A (H314), Hautreizung 2 (H315), Augenschidden 1 (H318) und Augenrei-
zung 2 (H319) zugrunde zu legende Beriicksichtigungsgrenzwert betrdgt 1 %.

Betrigt die Summe der Konzentrationen aller Stoffe, denen Hautverdtzung 1A (H314) zugeordnet ist, 1 % oder mehr, so
ist der Abfall nach HP 4 als gefihrlich einzustufen.

Betrigt die Summe der Konzentrationen aller Stoffe, denen H318 zugeordnet ist, 10 % oder mehr, so ist der Abfall nach
HP 4 als gefihrlich einzustufen.

Betrdgt die Summe der Konzentrationen aller Stoffe, denen H315 und H319 zugeordnet sind, 20 % oder mehr, so ist der
Abfall nach HP 4 als gefihrlich einzustufen.

Es ist zu beachten, dass Abfille, die Stoffe, denen H314 (Hautveritzung 1A, 1B oder 1C) zugeordnet ist, in Mengen von
5 % oder mehr enthalten, nach HP 8 als gefihrlich eingestuft werden. HP 4 findet keine Anwendung, wenn der Abfall
als HP 8 eingestuft ist.

HP 5 ,Spezifische Zielorgan-Toxizitit (STOT)/Aspirationsgefahr: Abfall, der nach einmaliger oder nach wieder-
holter Exposition Toxizitét fiir ein spezifisches
Zielorgan verursachen kann oder akute toxi-
sche Wirkungen nach Aspiration verursacht.

Enthilt ein Abfall einen oder mehrere Stoffe, denen einer oder mehrere der folgenden Gefahrenklasse- und Gefahrenkate-
gorie-Codes sowie Gefahrenhinweis-Codes der Tabelle 4 zugeordnet sind, und bei denen eine oder mehrere der Konzent-
rationsgrenzen gemaf$ Tabelle 4 erreicht oder tiberschritten werden, so ist der Abfall nach HP 5 als gefdhrlich einzustu-
fen. Enthalt ein Abfall Stoffe, die als STOT eingestuft sind, so wird der Abfall nur dann nach HP 5 als gefihrlich einge-
stuft, wenn ein einzelner Stoff die Konzentrationsgrenze erreicht oder iiberschreitet.

Enthalt ein Abfall einen oder mehrere Stoffe, die als Aspirationsgefahr 1 eingestuft sind, und erreicht oder iiberschreitet
die Summe dieser Stoffe die Konzentrationsgrenze, so ist der Abfall nur dann nach HP 5 als gefihrlich einzustufen, wenn
die kinematische Viskositit (") insgesamt (bei 40 °C) 20,5 mm?[s nicht tibersteigt.

(") Die kinematische Viskositit ist nur fir Fliissigkeiten zu bestimmen.
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Tabelle 4: Gefahrenklasse- und Gefahrenkategorie-Code sowie Codierung der Gefahrenhinweise fiir Abfallkomponenten
und die entsprechenden Konzentrationsgrenzen fiir die Einstufung von Abfillen als gefihrlich nach HP 5

Gefahrenklasse- “’ég dGeefahre“kategorie' Codierung der Gefahrenhinweise Konzentrationsgrenze
STOT einm. 1 H370 1%
STOT einm.2 H371 10 %
STOT einm. 3 H335 20 %
STOT wdh. 1 H372 1%
STOT wdh. 2 H373 10 %
Asp. 1 H304 10 %

HP 6 ,akute Toxizitdt: Abfall, der nach oraler, dermaler oder Inhalationsexposition akute toxische Wirkungen verur-
sachen kann.

Erreicht oder iiberschreitet die Summe der Konzentrationen aller in einem Abfall enthaltenen Stoffe, denen ein Gefahren-
klasse- und Gefahrenkategorie-Code ,akut toxisch’ sowie ein Gefahrenhinweiscode der Tabelle 5 zugeordnet ist, die in die-
ser Tabelle angegebene Schwelle, so ist der Abfall nach HP 6 als gefihrlich einzustufen. Enthélt ein Abfall mehr als einen
als akut toxisch eingestuften Stoff, so ist die Summe der Konzentrationen nur fiir Stoffe innerhalb derselben Gefahrenka-
tegorie erforderlich.

Fiir die Beriicksichtigung in einer Beurteilung gelten die folgenden Beriicksichtigungsgrenzwerte:
— fur akute Toxizitdt 1, 2 oder 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331): 0,1 %;
— fur akute Toxizitat 4 (H302, H312, H332): 1 %.

Tabelle 5: Gefahrenklasse- und Gefahrenkategorie-Code und Codierung der Gefahrenhinweise fiir Abfallkomponenten
und die entsprechenden Konzentrationsgrenzen fiir die Einstufung von Abfillen als gefihrlich nach HP 6

Gefahrenklasse- ugg dgefahrenkategorie— Codierung der Gefahrenhinweise Konzentrationsgrenze
Akut Tox.1 (Oral) H300 0,1%
Akut Tox. 2 (Oral) H300 0,25 %
Akut Tox. 3 (Oral) H301 5%
Akut Tox. 4 (Oral) H302 25 %

Akut Tox.1 (Dermal) H310 0,25 %
Akut Tox.2 (Dermal) H310 2,5%
Akut Tox. 3 (Dermal) H311 15 %
Akut Tox. 4 (Dermal) H312 55 %
Akut Tox. 1 (Inhal.) H330 0,1 %
Akut Tox.2 (Inhal.) H330 0,5 %
Akut Tox. 3 (Inhal.) H331 3,5%
Akut Tox. 4 (Inhal.) H332 22,5 %

HP 7  karzinogen‘ Abfall, der Krebs erzeugen oder die Krebshaufigkeit erhéhen kann.

Enthilt ein Abfall einen Stoff, dem einer der folgenden Gefahrenklasse- und Gefahrenkategorie-Codes sowie Gefahrenhin-
weis-Codes zugeordnet ist und bei dem eine der folgenden Konzentrationsgrenzen der Tabelle 6 erreicht oder iiberschrit-
ten wird, so ist der Abfall nach HP 7 als gefihrlich einzustufen. Enthilt ein Abfall mehr als einen als karzinogen einge-
stuften Stoff, wird der Abfall nur dann nach HP 7 als gefihrlich eingestuft, wenn ein einzelner Stoff die Konzentrations-
grenze erreicht oder iiberschreitet.
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Tabelle 6: Gefahrenklasse- und Gefahrenkategorie-Code und Codierung der Gefahrenhinweise fiir Abfallkomponenten
und die entsprechenden Konzentrationsgrenzen fiir die Einstufung von Abfillen als gefahrlich nach HP 7

Gefahrenklasse- ugg diefahrenkategorie— Codierung der Gefahrenhinweise Konzentrationsgrenze
Karz. 1A
H350 0,1 %
Karz. 1B
Karz. 2 H351 1,0 %

HP 8 itzend‘: Abfall, der bei Applikation Hautverdtzungen verursachen kann.

Enthalt ein Abfall einen oder mehrere Stoffe, die als hautdtzend 1A, 1B oder 1C (H314) eingestuft sind, und betragt die
Summe ihrer Konzentrationen 5 % oder mehr, so ist der Abfall nach HP 8 als gefdhrlich einzustufen.

Der Beriicksichtigungsgrenzwert in einer Beurteilung auf Hautitzung 1A, 1B, 1C (H314) betrdgt 1,0 %.

HP 9 infektios’: Abfall, der lebensfihige Mikroorganismen oder ihre Toxine enthilt, die im Menschen oder anderen
Lebewesen erwiesenermaflen oder vermutlich eine Krankheit hervorrufen.

Die Zuordnung von HP 9 ist nach den Regeln zu beurteilen, die in Referenzdokumenten oder in den Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten festgelegt sind.

HP 10 ,reproduktionstoxisch: Abfall, der Sexualfunktion und Fruchtbarkeit bei Mann und Frau beeintrichtigen und
Entwicklungstoxizitit bei den Nachkommen verursachen kann.

Enthilt ein Abfall einen Stoff, dem einer der folgenden Gefahrenklasse- und Gefahrenkategorie-Codes sowie Gefahrenhin-
weis-Codes zugeordnet ist und bei dem eine der folgenden Konzentrationsgrenzen der Tabelle 7 erreicht oder iiberschrit-
ten wird, so ist der Abfall nach HP 10 als gefihrlich einzustufen. Enthilt ein Abfall einen oder mehrere Stoffe, die als
reproduktionstoxisch eingestuft sind, so wird der Abfall nur dann nach HP 10 als gefihrlich eingestuft, wenn ein einzel-
ner Stoff die Konzentrationsgrenze erreicht oder tiberschreitet.

Tabelle 7: Gefahrenklasse- und Gefahrenkategorie-Code sowie Codierung der Gefahrenhinweise fiir Abfallkomponenten
und die entsprechenden Konzentrationsgrenzen fiir die Einstufung von Abfillen als gefihrlich nach HP 10

Gefahrenklasse- ugg dﬁefahrenkategorie- Codierung der Gefahrenhinweise Konzentrationsgrenze
Repr. 1A
H360 0,3 %
Repr. 1B
Repr. 2 H361 3,0 %

HP 11 ,mutagen’: Abfall, der eine Mutation, d. h. eine dauerhafte Verdnderung von Menge oder Struktur des geneti-
schen Materials in einer Zelle verursachen kann.

Enthilt ein Abfall einen Stoff, dem einer der folgenden Gefahrenklasse- und Gefahrenkategorie-Codes sowie Gefahrenhin-
weis-Codes zugeordnet ist und bei dem eine der folgenden Konzentrationsgrenzen der Tabelle 8 erreicht oder iiberschrit-
ten wird, so ist der Abfall nach HP 11 als gefihrlich einzustufen. Enthélt ein Abfall mehr als einen als mutagen eingestuf-
ten Stoff, so wird der Abfall nur dann nach HP 11 als gefihrlich eingestuft, wenn ein einzelner Stoff die Konzentrations-
grenze erreicht oder tiberschreitet.
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Tabelle 8: Gefahrenklasse- und Gefahrenkategorie-Code sowie Codierung der Gefahrenhinweise fiir Abfallkomponenten
und die entsprechenden Konzentrationsgrenzen fiir die Einstufung von Abfillen als gefahrlich nach HP 11

Gefahrenklasse- ugg dGeefahrenkategorie- Codierung der Gefahrenhinweise Konzentrationsgrenze
Mutag. 1A,
H340 0,1%
Mutag. 1B
Mutag. 2 H341 1,0 %

HP 12 ,Freisetzung eines akut toxischen Gases’: Abfall, der bei Berithrung mit Wasser oder einer Sdure akut toxi-
sche Gase freisetzt (Akute Toxizitdt 1, 2 oder 3).

Enthilt ein Abfall einen Stoff, dem eine der folgenden zusitzlichen Gefahren EUH029, EUHO031 und EUHO032 zugeord-
net ist, so ist er nach Maflgabe von Priifmethoden oder Leitlinien als gefihrlich nach HP 12 einzustufen.

HP 13  ,sensibilisierend‘: Abfall, der einen oder mehrere Stoffe enthilt, die bekanntermaflen sensibilisierend fiir die
Haut oder die Atemwege sind.

Erhilt ein Abfall einen Stoff, der als sensibilisierend eingestuft ist und dem einer der Gefahrenhinweis-Codes H317 oder
H334 zugeordnet ist, und erreicht oder iiberschreitet ein einzelner Stoff die Konzentrationsgrenze von 10 %, so ist der
Abfall nach HP 13 als gefihrlich einzustufen.

HP 14 ,okotoxisch‘: Abfall, der unmittelbare oder mittelbare Gefahren fiir einen oder mehrere Umweltbereiche dar-
stellt oder darstellen kann.

HP 15 ,Abfall, der eine der oben genannten gefahrenrelevanten Eigenschaften entwickeln kann, die der
urspriingliche Abfall nicht unmittelbar aufweist.’

Enthalt ein Abfall einen oder mehrere Stoffe, denen einer der Gefahrenhinweise oder eine der zusitzlichen Gefahren der
Tabelle 9 zugeordnet ist, so ist der Abfall nach HP 15 als gefihrlich einzustufen, es sei denn, der Abfall liegt in einer
Form vor, die unter keinen Umstinden explosive oder potenziell explosive Eigenschaften zeigt.

Tabelle 9: Gefahrenhinweise und zusitzliche Gefahren fiir Abfallkomponenten zwecks Einstufung von Abfillen als
gefahrlich nach HP 15

Gefahrenhinweis(e)/Zusitzliche Gefahr(en)

Gefahr der Massenexplosion bei Feuer. H205
In trockenem Zustand explosiv. EUHO001
Kann explosionsfihige Peroxide bilden. EUHO019
Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss. EUHO044

Dariiber hinaus konnen die Mitgliedstaaten einen Abfall auf der Grundlage anderer anwendbarer Kriterien nach HP 15
als gefdhrlich einstufen, z. B. aufgrund einer Beurteilung von Sickerwasser.

Anmerkung

Die gefahrenrelevante Eigenschaft HP 14 wird auf der Grundlage der Kriterien in Anhang VI der Richtlinie 67/548 EWG
des Rates zugeordnet.

Priifmethoden

Die anzuwendenden Priifmethoden sind in der Verordnung (EG) Nr. 440/2008 der Kommission (') und in anderen CEN-
Normen oder international anerkannten Priifmethoden und Leitlinien beschrieben.”

(") Verordnung (EG) Nr. 440/2008 der Kommission vom 30. Mai 2008 zur Festlegung von Priifmethoden gemaf der Verordnung (EG)
Nr. 1907/2006 des Europdischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrinkung chemischer
Stoffe (REACH) (ABL L 142 vom 31.5.2008, S. 1).
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DURCHFUHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1358/2014 DER KOMMISSION
vom 18. Dezember 2014

zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 mit Durchfiihrungsbestimmungen zur Verord-

nung (EG) Nr. 8342007 des Rates hinsichtlich der Herkunft der Tiere in 6kologischer/biologischer

Aquakultur, der Haltungspraktiken in der Aquakultur, der Futtermittel fiir Tiere in 6kologischer|

biologischer Aquakultur und der in der okologischen/biologischen Aquakultur zugelassenen
Erzeugnisse und Stoffe

(Text von Bedeutung fiir den EWR)

DIE EUROPAISCHE KOMMISSION —
gestiitzt auf den Vertrag tiber die Arbeitsweise der Europiischen Union,

gestiitzt auf die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 tiber die 6kologische/biologische Produk-
tion und die Kennzeichnung von o6kologischen/biologischen Erzeugnissen und zur Authebung der Verordnung (EWG)
Nr. 2092/91 ('), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3, Artikel 15 Absatz 2 und Artikel 16 Absatz 1,

in Erwdgung nachstehender Griinde:

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 werden allgemeine Vorschriften fir die dkologische/biologische Produk-
tion von Meeresalgen und Aquakulturtieren erlassen. Die Verordnung (EG) Nr. 889/2008 der Kommission () ent-
halt Durchfithrungsbestimmungen zu diesen Vorschriften.

(2)  Im Zeitraum von November 2012 bis April 2013 haben einige Mitgliedstaaten die Uberarbeitung der Vorschriften
fir Erzeugnisse, Stoffe, Futtermittelquellen und Verfahren beantragt, deren Verwendung in der 6kologischen/biolo-
gischen Aquakultur zugelassen ist. Diese Antrige wurden von der mit dem Beschluss 2009/427/EG der Kommis-
sion (°) eingesetzten Sachverstindigengruppe fiir technische Beratung beziiglich der 6kologischen/biologischen
Produktion (expert group for technical advice on organic production, EGTOP) bewertet. Unter Beriicksichtigung
der Stellungnahme der EGTOP hilt es die Kommission fiir erforderlich, die bestehenden Regeln fiir die Umsetzung
der Vorschriften fiir die dkologische/biologische Produktion von Meeresalgen und Aquakulturtieren zu aktualisie-
ren und zu integrieren.

(3)  GemaR Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 konnen unter bestimmten
Bedingungen nichtokologisch/nichtbiologisch erzeugte Tiere in einen Betrieb eingebracht werden, wenn keine
Jungbestinde aus 6kologischen/biologischen Brutbestinden oder Betrieben erhiltlich sind. In der Verordnung (EG)
Nr. 889/2008 sind die besonderen Beschrinkungen in Bezug auf wild gefangene Aquakulturtiere, einschlieflich
wilder juveniler Aquakulturtiere, festgelegt. Einige traditionelle Methoden der extensiven Fischzucht in Feuchtbio-
topen, wie durch Ddmme und Boschungen abgetrennten Brackwasserteichen, Gezeitenzonen und Kiistenlagunen,
bestehen seit Jahrhunderten und sind fiir die ortlichen Gemeinschaften hinsichtlich des kulturellen Erbes, der
Erhaltung der biologischen Vielfalt und der wirtschaftlichen Perspektiven von besonderem Wert. Unter bestimm-
ten Bedingungen wirken sich diese Methoden nicht auf die Bestandslage der betreffenden Arten aus.

(4)  Die Verwendung wilder Fischbrut als Besatzmaterial im Rahmen solcher traditioneller Aquakulturmethoden gilt
daher als mit den Zielen, Kriterien und Grundsitzen der 6kologischen/biologischen Aquakultur unter der Voraus-
setzung vereinbar, dass von der fir die Bewirtschaftung der betreffenden Fischbestinde zustindigen Behorde
genehmigte Bewirtschaftungsmaffnahmen umgesetzt werden, um die nachhaltige Bewirtschaftung der betreffen-
den Arten zu gewihrleisten, dass der Besatz mit diesen Maflnahmen im Einklang steht und dass die Fische aus-
schlieflich mit Futtermitteln gefuttert werden, die in dem Umfeld natiirlich vorkommen.

(5)  Die EGTOP duflerte Bedenken, wonach die in der dkologischen/biologischen Aquakultur zugelassenen Futter- und
Erganzungsmittelquellen den Nahrungsmittelbedarf fleischfressender Fischarten nicht ausreichend decken. Gemaf§
Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe d Ziffer i der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 sind die Tiere mit Futtermitteln zu
futtern, die ihrem erndhrungsphysiologischen Bedarf in den verschiedenen Entwicklungsstadien entsprechen.
Daher sollte die Verwendung von ganzen Fischen als Futtermittelquelle fiir fleischfressende Tiere in der 6kologi-
schen/biologischen Aquakultur zugelassen werden. Dies sollte jedoch nicht zu zusitzlichem Druck auf vom Aus-
sterben bedrohte oder iiberfischte Bestinde fithren. Aus diesem Grund sollten nur Fischereierzeugnisse, die von
einer dritten Partei als nachhaltig eingestuft wurden, zur Herstellung von Futtermitteln fiir fleischfressende Tiere
in okologischer/biologischer Aquakultur verwendet werden. Dabei ist es wichtig, dass die herangezogene Nachhal-
tigkeitsregelung glaubwiirdig ist, damit die Verbraucher sicher sein konnen, dass das 6kologische/biologische

(') ABLL 189 vom 20.7.2007,S. 1.

(*) Verordnung (EG) Nr. 889/2008 der Kommission vom 5. September 2008 mit Durchfithrungsvorschriften zur Verordnung (EG)
Nr. 8342007 des Rates tiber die okologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von 6kologischen/biologischen Erzeugnis-
sen hinsichtlich der 6kologischen/biologischen Produktion, Kennzeichnung und Kontrolle (ABL. L 250 vom 18.9.2008, S. 1).

(*) Beschluss 2009/427/EG der Kommission vom 3. Juni 2009 zur Einsetzung einer Sachverstindigengruppe fiir technische Beratung
beziiglich der 6kologischen/biologischen Produktion (ABL. L 139 vom 5.6.2009, S. 29).
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Aquakulturerzeugnis insgesamt nachhaltig ist. Deshalb sollten die zustindigen Behorden die Zertifizierungssys-
teme bestimmen, durch die ihrer Ansicht nach unter Beriicksichtigung der Grundsitze der nachhaltigen Fischerei
gemifl der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europdischen Parlaments und des Rates (!) die Nachhaltigkeit
von Fischereierzeugnissen zur Verwendung als Futtermittel in der 6kologischen/biologischen Aquakultur nachge-
wiesen werden kann. Zur Bewertung, ob sich ein Zertifizierungssystem eignet, konnen die FAO-Leitlinien aus
dem Jahr 2009 fiir die Okokennzeichnung von Fisch und Fischereierzeugnissen aus der Seefischerei (?) herangezo-
gen werden.

(6)  Die EGTOP betonte auch, dass das Futter von Salmoniden Histidin in ausreichender Menge enthalten muss, um
bei dieser Art ein hohes Maf§ an Tiergesundheit und Tierschutz zu gewéhrleisten. Angesichts der je nach Art und
Jahreszeit sowie nach Erzeugungs-, Verarbeitung- und Lagerbedingungen erheblichen Schwankungen des Histidin-
gehalts in marinen Rohstoffen, sollte die Verwendung von durch Girung gewonnenem Histidin zuldssig sein, um
sicherzustellen, dass der Nahrungsmittelbedarf von Salmoniden gedeckt wird.

(7)  Die derzeit zuldssige Hochstmenge Fischmehl bei der Fiitterung von Garnelen reicht nicht aus, um ihren Nah-
rungsmittelbedarf zu decken und sollte deshalb erhoht werden. Wenn es zur Bereitstellung der erforderlichen Fut-
termittelmenge erforderlich ist, sollte entsprechend den Empfehlungen des EGTOP-Berichts eine Futtermittelergin-
zung durch Cholesterin zulissig sein. Hierfiir sollte, wenn verfiigbar, 6kologisch/biologisch erzeugtes Cholesterin
verwendet werden. Cholesterin aus Wolle, Meeresfriichten oder anderen Quellen darf ebenfalls verwendet werden,
wenn kein 6kologisch/biologisch erzeugtes Cholesterin verfiigbar ist.

(8)  Die Ausnahmeregelung gemif§ Artikel 25k Absatz 2 lduft am 31. Dezember 2014 aus; daher sollte dieser Absatz
gestrichen werden.

(9)  Um die Einhaltung von Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 hinsichtlich der Auf-
zucht eines Jungbestands, der aus okologischen/biologischen Brutbestinden und 6kologischen/biologischen Betrie-
ben stammt, sicherzustellen, wird es als notwendig erachtet — und entspricht auch dem EGTOP-Bericht —, spezi-
fische Vorschriften fiir die Verwendung von Plankton bei der Fiitterung von 6kologischen/biologischen Jungtieren
einzufithren. Plankton ist zur Aufzucht von Jungtieren notig und wird nicht nach 6kologischen/biologischen Vor-
gaben hergestellt.

(10) Die EGTOP empfahl aulerdem, die Liste der Stoffe zu aktualisieren, die in der okologischen/biologischen Aqua-
kultur zur Reinigung und Desinfektion zugelassen sind, insbesondere hinsichtlich der Moglichkeit, einige der
bereits erfassten Stoffe auch dann zu verwenden, wenn Tiere anwesend sind. Anhang VII der Verordnung (EG)
Nr. 889/2008 sollte entsprechend gedndert werden.

(11) Der in Artikel 25f Absatz 2 festgelegte Geltungsbereich des Anhangs XlIla der Verordnung (EG) Nr. 889/2008
sollte klarer definiert werden, insbesondere in Bezug auf die Haltungspraktiken.

(12) Die maximale Besatzdichte fiir Seesaibling sollte erhoht werden, um den Bediirfnissen dieser Art besser gerecht zu
werden. Auch fur Flusskrebse sollten maximale Besatzdichten festgelegt werden. Anhang XIlla der Verordnung
(EG) Nr. 889/2008 sollte entsprechend gedndert werden.

(13) Die Verordnung (EG) Nr. 889/2008 sollte daher entsprechend geindert werden.

(14) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Mafinahmen entsprechen der Stellungnahme des Regelungsausschusses
fur 6kologische/biologische Produktion —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EG) Nr. 889/2008 wird wie folgt gedndert:
1. Artikel 25¢ Absatz 4 erhilt folgende Fassung:
,(4)  Die Verwendung von Wildfingen als Besatzmaterial ist nur in den nachstehenden Fillen erlaubt:

a) natiirliches Einstromen von Fisch- oder Krebstierlarven und Juvenilen beim Auffiillen von Teichen und anderen
Haltungseinrichtungen;

b) Europiischer Glasaal, solange es fir den betreffenden Standort einen genehmigten Aalbewirtschaftungsplan gibt
und die kiinstliche Vermehrung von Aal weiterhin Probleme aufwirft;

(") Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 tiber die Gemeinsame Fischerei-
politik und zur Anderung der Verordnungen (EG) Nr. 1954/2003 und (EG) Nr. 1224/2009 des Rates sowie zur Aufhebung der Verord-
nungen (EG) Nr. 2371/2002 und (EG) Nr. 639/2004 des Rates und des Beschlusses 2004/585/EG des Rates (ABlL. L 354 vom
28.12.2013,S.22).

() ISBN 978-92-5-006405-5.
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¢) die Verwendung wilder Fischbrut anderer Arten als Europiischer Aal als Besatzmaterial in der traditionellen exten-
siven Aquakulturhaltung in Feuchtbiotopen, wie durch Ddmme und Boschungen abgetrennten Brackwasserteichen,
Gezeitenzonen und Kiistenlagunen, sofern

i) der Besatz mit den Bewirtschaftungsmafinahmen im Einklang steht, die von den fur die Bewirtschaftung der be-
treffenden Fischbestinde zustindigen Behorden genehmigt wurden, um die nachhaltige Bewirtschaftung der be-
treffenden Art zu gewahrleisten, und

i) die Fische ausschlielich mit Futtermitteln gefiittert werden, die in dem Umfeld natiirlich vorkommen.”
2. Artikel 25f Absatz 2 erhalt folgende Fassung:

»(2)  Die Besatzdichte und die Haltungspraktiken sind fiir jede Art oder Artengruppe in Anhang XIIla festgelegt. Da
sich die Besatzdichte und die Haltungspraktiken auf das Wohlbefinden der Aquakulturfische auswirken, werden der
Zustand der Fische (Flossen- oder andere Verletzungen, Wachstumsraten, Verhalten und allgemeiner Gesundheitszu-
stand) und die Wasserqualitit regelmifig iberwacht.”

3. In Artikel 25k Absatz 1 wird folgender Buchstabe e angefuigt:

,€) mit Futtermitteln aus ganzen Fischen, die aus Fischereien stammen, die im Rahmen einer von der zustindigen
Behorde anerkannten Regelung gemdfl den Grundsitzen der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europdischen
Parlaments und des Rates (*) als nachhaltig eingestuft wurden.

(*) Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 tiber die
Gemeinsame Fischereipolitik und zur Anderung der Verordnungen (EG) Nr. 1954/2003 und (EG) Nr. 1224/2009
des Rates sowie zur Authebung der Verordnungen (EG) Nr. 2371/2002 und (EG) Nr. 639/2004 des Rates und
des Beschlusses 2004/585/EG des Rates (ABL. L 354 vom 28.12.2013, S. 22).

4. Artikel 25k Absatz 2 wird gestrichen.
5. In Artikel 25k wird folgender Absatz angefiigt:
,(5)  Durch Girung gewonnenes Histidin darf Bestandteil der Futterration von Salmoniden sein, wenn durch die in

Absatz 1 aufgefithrten Futtermittel keine ausreichende Menge an Histidin gewahrleistet werden kann, um den Nah-
rungsmittelbedarf der Fische zu decken und die Bildung von Katarakten zu verhindern.

6. Artikel 251 Absatz 3 erhilt folgende Fassung:
,(3)  Bei Zufiitterung gemif$ Absatz 2

a) darf die Futterration fiir die in Anhang XIlla Abschnitt 9 genannten Haiwelse (Pangasius spp.) einen Hochstanteil
von 10 % Fischmehl oder Fischol aus nachhaltiger Fischerei enthalten;

b) darf die Futterration fiir die in Anhang XIlla Abschnitt 7 genannten Garnelen einen Hochstanteil von 25 % Fisch-
mehl und 10 % Fischol aus nachhaltiger Fischerei enthalten. Um die fiir Garnelen erforderliche Futtermittelmenge
bereitstellen zu konnen, darf ergdnzend okologisch/biologisch erzeugtes Cholesterin verwendet werden. Ist kein
okologisch/biologisch erzeugtes Cholesterin erhaltlich, so darf nichtokologisch/nichtbiologisch erzeugtes Choleste-
rin aus Wolle, Meeresfriichten oder anderen Quellen verwendet werden.”

7. Folgender Artikel 25la wird eingefiigt:

LArtikel 251a
Spezifische Vorschriften fiir Futtermittel fiir 6kologische/biologische Jungtiere

Bei der Larvenaufzucht okologischer/biologischer Jungtiere ist die Verwendung von konventionellem Phytoplankton
und Zooplankton als Futtermittel zulassig.“

8. Artikel 25s Absatz 6 erhilt folgende Fassung:

,(6)  Fir die biologische Bekimpfung von Ektoparasiten werden vorzugsweise Putzerfische eingesetzt und Siifwas-
ser, Salzwasser und Natriumchloridlosungen verwendet.”
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9. Die Anhinge VII und XIlla werden gemifl dem Anhang der vorliegenden Verordnung gedndert.

Artikel 2
Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veroffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 1. Januar 2015.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Briissel, den 18. Dezember 2014

Fiir die Kommission
Der Président
Jean-Claude JUNCKER
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ANHANG
1. Anhang VII Nummer 2 der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 erhalt folgende Fassung:

,2. Mittel fiir die Reinigung und Desinfektion von Anlagen fiir die Produktion von Aquakulturtieren und Meeresal-
gen gemdfl Artikel 6e Absatz 2, Artikel 25s Absatz 2 und Artikel 29a:

2.1. Vorbehaltlich der Einhaltung der einschldgigen Unionsbestimmungen und der nationalen Bestimmungen gemaf§
Artikel 16 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und insbesondere der Verordnung (EU) Nr. 528/2012
des Europiischen Parlaments und des Rates (*) diirfen Erzeugnisse fiir die Reinigung und Desinfektion von Aus-
riistungen und Anlagen in Abwesenheit von Aquakulturtieren folgende Wirkstoffe enthalten:

— Ozon,
— Natriumhypochlorit,
— Calciumhypochlorit,
— Calciumhydroxid,
— Calciumoxid,
— Natriumhydroxid,
— Alkohol,
— Kupfersulfat: nur bis 31. Dezember 2015,
— Kaliumpermanganat,
— Kamelienolkuchen (tea seed cake) aus natiirlichen Kameliensamen (ausschlieflich fiir die Garnelenzucht),
— Hypochlorsdure bildende Mischungen aus Kaliumperoxomonosulfat und Natriumchlorid.
2.2. Vorbehaltlich der Einhaltung der einschlidgigen Unionsbestimmungen und der nationalen Bestimmungen gemaf
Artikel 16 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und insbesondere der Verordnung (EU) Nr. 528/2012
und der Richtlinie 2001/82/EG des Europdischen Parlaments und des Rates (**) diirfen Erzeugnisse fuir die Reini-

gung und Desinfektion von Ausriistungen und Anlagen sowohl in Anwesenheit als auch in Abwesenheit von
Aquakulturtieren folgende Wirkstoffe enthalten:

— Kalkstein (Calciumcarbonat) zur pH-Kontrolle

— Dolomit zur pH-Korrektur (ausschlieflich fir die Garnelenzucht)
— Natriumchlorid

— Wasserstoffperoxid

— Natriumpercarbonat

— organische Siuren (Essigsdure, Milchsiure, Zitronensiure)

— Huminsdure

— Peroxyessigsaure

— Peressig- und Peroctansduren

— Jodophore (wenn ausschlieflich Eier vorhanden sind).

(*) Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2012 iiber die Bereitstel-
lung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten (ABL. L 167 vom 27.6.2012, S. 1).
(**) Richtlinie 2001/82/EG des Europiischen Parlaments und des Rates vom 6. November 2001 zur Schaffung eines
Gemeinschaftskodexes fiir Tierarzneimittel (ABIL. L 311 vom 28.11.2001, S. 1).
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2. Anhang XIIla der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 wird wie folgt geindert:

a) In der Tabelle in Abschnitt 1 wird in der Zeile ,Maximale Besatzdichte” ,Seesaibling 20 kg/m*“ durch ,Seesaibling
25 kg/m* ersetzt.

b) Nach Abschnitt 7 wird folgender Abschnitt eingefiigt:
,Abschnitt 7a
Okologische/biologische Produktion von Flusskrebsen:

Betroffene Arten: Astacus astacus, Pacifastacus leniusculus.

Maximale Besatzdichte: Bei kleinen Krebsen (< 20 mm): 100 Tiere pro m?2. Bei mittelgrofen
Krebsen (20-50 mm): 30 Tiere pro m2 Bei erwachsenen Krebsen
(> 50 mm): 10 Tiere pro m? sofern geeignete Verstecke zur Verfii-
gung stehen.”
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DURCHFUHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1359/2014 DER KOMMISSION
vom 18. Dezember 2014
zur Anderung des Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 37/2010 betreffend Tulathromycin

(Text von Bedeutung fiir den EWR)
DIE EUROPAISCHE KOMMISSION —
gestiitzt auf den Vertrag tiber die Arbeitsweise der Européischen Union,

gestiitzt auf die Verordnung (EG) Nr. 470/2009 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 tiber die
Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens fiir die Festsetzung von Hochstmengen fuir Riickstinde pharmakologisch wirk-
samer Stoffe in Lebensmitteln tierischen Ursprungs, zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates und
zur Anderung der Richtlinie 2001/82/EG des Europiischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (EG)
Nr. 726/2004 des Europdischen Parlaments und des Rates ('), insbesondere auf Artikel 14 in Verbindung mit Artikel 17,

nach Stellungnahme der Europiischen Arzneimittel-Agentur, die vom Ausschuss fiir Tierarzneimittel abgegeben wurde,
in Erwdgung nachstehender Griinde:

(1)  Die Hochstmengen an Riickstinden pharmakologisch wirksamer Stoffe, die in der Europiischen Union zur Ver-
wendung in Arzneimitteln fur Tiere, die zur Lebensmittelerzeugung genutzt werden, oder in Biozidprodukten, die
in der Tierhaltung eingesetzt werden, bestimmt sind, werden gemdf der Verordnung (EG) Nr. 470/2009 festge-
setzt.

(2)  Der Anhang der Verordnung (EU) Nr. 37/2010 der Kommission (?) enthilt eine Liste pharmakologisch wirksamer
Stoffe und deren Einstufung hinsichtlich der Riickstandshochstmengen in Lebensmitteln tierischen Ursprungs.

(3)  Tulathromycin wird derzeit in Tabelle 1 des Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 37/2010 als ein bei Rindern und
Schweinen zugelassener Stoff — Zielgewebe: Fett (Haut und Fett bei Schweinen), Leber und Nieren — gefiihrt.

(4)  Der Europdischen Arzneimittel-Agentur liegt ein Antrag auf Anderung des bestehenden Eintrags fiir Tulathromy-
cin vor.

(5)  Der Ausschuss fiir Tierarzneimittel hat die Anderung der derzeit geltenden annehmbaren téglichen Aufnahme-
menge fiir Tulathromycin sowie die Festlegung einer vorldufigen Riickstandshochstmenge in Bezug auf Rinder
und Schweine empfohlen, da das Analyseverfahren zur Riickstandsiiberwachung bei Rindern und Schweinen fiir
die vorgeschlagenen Riickstandshochstmengen nicht ausreichend validiert ist. Die unvollstindigen Daten zur Vali-
dierung des Analyseverfahrens stellen keine Gefahr fur die menschliche Gesundheit dar.

(6)  Gemaf Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 470/2009 muss die Europdische Arzneimittel-Agentur erwégen, die
Riickstandshochstmengen, die fir einen pharmakologisch wirksamen Stoff in einem bestimmten Lebensmittel
bzw. in Bezug auf eine oder mehrere Tierarten festgesetzt wurden, auf ein anderes von derselben Tierart stammen-
des Lebensmittel bzw. auf andere Tierarten anzuwenden.

(7)  Der Ausschuss fiir Tierarzneimittel ist zu dem Schluss gekommen, dass die Extrapolation auf andere zur Lebens-
mittelerzeugung genutzte Arten fir diesen Stoff nicht befurwortet werden kann.

(8)  Daher sollte die Verordnung (EU) Nr. 37/2010 dahingehend gedndert werden, dass die vorldufigen Riickstands-
hochstmengen fiir Tulathromycin in Bezug auf Rinder und Schweine (Zielgewebe: Muskel, Haut, Fett, Leber und
Nieren) aufgenommen werden. Die in der Tabelle angegebenen vorldufigen Riickstandshochstmengen fir Rinder
und Schweine sollten bis zum 1. Januar 2015 gelten.

(9)  Die Verordnung (EU) Nr. 37/2010 sollte daher entsprechend gedndert werden.

(') ABLL152vom 16.6.2009,S.11.
(%) Verordnung (EU) Nr. 37/2010 der Kommission vom 22. Dezember 2009 iiber pharmakologisch wirksame Stoffe und ihre Einstufung
hinsichtlich der Riickstandshochstmengen in Lebensmitteln tierischen Ursprungs (ABL. L 15 vom 20.1.2010, S. 1).
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(10)  Es sollte ein angemessener Zeitraum vorgesehen werden, damit die betroffenen Akteure das gegebenenfalls Notige
veranlassen konnen, um den neuen Riickstandshochstmengen Rechnung zu tragen.

(11) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Mafinahmen entsprechen der Stellungnahme des Stindigen Ausschusses
fiir Tierarzneimittel —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der Anhang der Verordnung (EU) Nr. 37/2010 wird gemifl dem Anhang der vorliegenden Verordnung gedndert.

Artikel 2
Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veroffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 17. Februar 2015.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Briissel, den 18. Dezember 2014

Fiir die Kommission
Der Président
Jean-Claude JUNCKER



ANHANG

In Tabelle 1 des Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 37/2010 erhalt der Eintrag fiir den Stoff Tulathromycin folgende Fassung:

Sonstige Vorschriften (gemaf$ Artikel 14

I.)hlfsr;;jek(?)l osgtiosfcf}(le) Markerriickstand Tierart(en) RﬁCk;::;ldz}(lSChSt_ Zielgewebe Absatz 7 der Verordnung (EG) Th;?ge?éic}le
wir 8 Nr. 470/2009) mnstutung
,Tulathromycin (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S, | Rinder 300 pglkg Muskel Nicht anwenden bei Tieren, von denen | Mittel gegen Infektio-
13S,14R)-2-Ethyl-3,4,10,13- 200 pg/k Fett Milch fiir den menschlichen Verzehr | nen/Antibiotika“
tetra-hydroxy-3,5,8,10,12,14- ke gk b gewonnen wird.
“11- —tri- 4 500 L
lgexanfet_hg.l 1111[[?1’4’6. t RD- nlke e. “ Die vorlaufigen Riickstandshochstmen-
x;?é(};ljxé};;:ae;o};yﬁ?;;]o )1 D 3 000 pglkg Nieren gen gelten bis zum 1. Januar 2015.
oxa-6-azacciy§1cl)(perllt-$efar}ll—1 >- | Schweine 800 pg/kg Muskel Die vorldufigen Riickstandshochstmen-
on, ausgedriickt als Tulathro- 7
mycillql-iquivalente 300 pgfke Haut und Fett in natiicli- | €€n gelten bis zum 1. Januar 2015.
4 000 pgfkg chen Verhiltnissen
8 000 pg/kg Leber
Nieren

Y10CCl61

[3d ]

uorup uaydstedoinyg Jop 1e[gsIUy

SO1/$9¢ 1



L 365/106 Amtsblatt der Europdischen Union 19.12.2014

DURCHFUHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1360/2014 DER KOMMISSION
vom 18. Dezember 2014

iiber Abziige von den Fangquoten fiir 2014 fiir bestimmte Fischbestinde wegen Uberfischung
anderer Bestinde in vorangegangenen Jahren und zur Anderung der Durchfithrungsverordnung
(EU) Nr. 871/2014 hinsichtlich der in kiinftigen Jahren abzuziehenden Mengen

DIE EUROPAISCHE KOMMISSION —
gestiitzt auf den Vertrag tiber die Arbeitsweise der Europiischen Union,

gestiitzt auf die Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates vom 20. November 2009 zur Einfithrung einer gemeinschaft-
lichen Kontrollregelung zur Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften der gemeinsamen Fischereipolitik und zur
Anderung der Verordnungen (EG) Nr. 847/96, (EG) Nr. 2371/2002, (EG) Nr. 811/2004, (EG) Nr. 768/2005, (EG)
Nr. 2115/2005, (EG) Nr. 2166/2005, (EG) Nr. 388/2006, (EG) Nr. 509/2007, (EG) Nr. 676/2007, (EG) Nr. 1098/2007,
(EG) Nr. 1300/2008, (EG) Nr. 1342/2008 sowie zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 2847/93, (EG)
Nr. 1627/94 und (EG) Nr. 1966/2006 ('), insbesondere auf Artikel 105 Absitze 1, 2, 3 und 5,

in Erwdgung nachstehender Griinde:

(1)  Mit den Verordnungen (EU) Nr. 1262/2012 (3, (EU) Nr. 1088/2012 (), (EU) Nr. 1261/2012 (%, (EU)
Nr. 39/2013 (®) und (EU) Nr. 40/2013 (°) des Rates wurden Fangquoten fiir bestimmte Bestinde fiir das Jahr
2013 festgelegt.

(2)  Mit den Verordnungen (EU) Nr. 12622012, (EU) Nr. 1180/2013 (), (EU) Nr. 24/2014 (}) und (EU)
Nr. 43/2014 (°) des Rates wurden Fangquoten fiir bestimmte Bestdnde fiir das Jahr 2014 festgelegt.

(3)  GemaR Artikel 105 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 12242009 kiirzt die Kommission die kiinftigen Fangquo-
ten eines Mitgliedstaats, wenn sie feststellt, dass dieser Mitgliedstaat die ihm zugeteilten Fangquoten tiberschritten
hat.

(4)  Mit der Durchfithrungsverordnung (EU) Nr. 871/2014 der Kommission ('°) wurden Abziige von den Fangquoten
fiir 2014 fiir bestimmte Fischbestinde wegen Uberfischung in den vorangegangenen Jahren festgesetzt.

(5)  Bei manchen Mitgliedstaaten konnten jedoch im Rahmen der Durchfiihrungsverordnung (EU) Nr. 871/2014 keine
Abziige wegen Uberfischung von den zugewiesenen Quoten vorgenommen werden, da diese Mitgliedstaaten im
Jahr 2014 nicht iiber solche Quoten verfiigten.

(6)  Ist es nicht moglich, die Quote fiir den iiberfischten Bestand im Jahr nach der Uberfischung zu kiirzen, weil der
betreffende Mitgliedstaat iiber keine Quote verfiigt, sollte gemdf Artikel 105 Absatz 5 der Verordnung (EG)
Nr. 1224/2009 der Abzug fiir andere Bestinde in demselben geografischen Gebiet oder von gleichem Marktwert
vorgenommen werden. Gemif§ der Mitteilung der Kommission Nr. 2012/C 72/07 (') sollten solche Abziige vor-
zugsweise an Quoten fiir Bestinde vorgenommen werden, die von derselben Flotte befischt werden, die die Quote
tiberfischt hat, wobei darauf zu achten ist, dass es Riickwiirfe in gemischten Fischereien zu verhindern gilt.

(') ABLL343vom 22.12.2009,S.1.

(3 Verordnung (EU) Nr. 1262/2012 des Rates vom 20. Dezember 2012 zur Festsetzung der Fangmdglichkeiten von EU-Schiffen fur
bestimmte Bestinde von Tiefseearten (2013 und 2014) (ABL. L 356 vom 22.12.2012, S. 22).

(}) Verordnung (EU) Nr. 1088/2012 des Rates vom 20. November 2012 zur Festsetzung der Fangmdglichkeiten fiir bestimmte Fischbe-
stinde und Bestandsgruppen in der Ostsee (2013) (ABI. L 323 vom 22.11.2012, S. 2).

(*) Verordnung (EU) Nr.1261/2012 des Rates vom 20. Dezember 2012 zur Festsetzung der Fangmoglichkeiten fiir bestimmte Fischbestinde
und Bestandsgruppen im Schwarzen Meer (2013) (ABL L 356 vom 22.12.2012, S. 19).

() Verordnung (EU) Nr. 39/2013 des Rates vom 21. Januar 2013 zur Festsetzung der Fangmoglichkeiten fiir EU-Schiffe im Jahr 2013 fiir
bestimmte, nicht iiber internationale Verhandlungen und Ubereinkiinfte regulierte Fischbestdnde und Bestandsgruppen (ABL L 23 vom
25.1.2013,S.1).

(°) Verordnung (EU) Nr. 40/2013 des Rates vom 21. Januar 2013 zur Festsetzung der Fangmaglichkeiten im Jahr 2013 in EU-Gewissern
und fiir EU-Schiffe in bestimmten Nicht-EU-Gewissern fiir bestimmte, iiber internationale Verhandlungen und Ubereinkiinfte regulierte
Fischbestdnde und Bestandsgruppen (ABL L 23 vom 25.1.2013, S. 54).

() Verordnung (EU) Nr. 1180f2013 des Rates vom 19. November 2013 zur Festsetzung der Fangmoglichkeiten fiir bestimmte Fischbe-
stinde und Bestandsgruppen in der Ostsee (2014) (ABL. L 313 vom 22.11.2013, S. 4).

(®) Verordnung (EU) Nr. 24/2014 des Rates vom 10. Januar 2014 zur Festsetzung der Fangmdglichkeiten fiir bestimmte Fischbestinde und
Bestandsgruppen im Schwarzen Meer (2014) (ABL. L 9 vom 14.1.2014, S. 4).

() Verordnung (EU) Nr. 43/2014 des Rates vom 20. Januar 2014 zur Festsetzung der Fangmoglichkeiten fiir bestimmte Fischbestinde und
Bestandsgruppen in den Unionsgewissern sowie fiir Unionsschiffe in bestimmten Nicht-Unionsgewéssern (2014) (ABL L 24 vom
28.1.2014,S.1).

(") Durchfithrungsverordnung (EU) Nr. 871/2014 der Kommission vom 11. August 2014 iiber Abziige von den Fangquoten fiir 2014 fur

bestimmte Fischbestinde wegen Uberfischung in den vorangegangenen Jahren (ABL. L 239 vom 12.8.2014, S. 14).

(") ABLC72vom 10.3.2012, 8. 27.
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(7)  Die betreffenden Mitgliedstaaten wurden beziiglich der vorgeschlagenen Abziige von Quoten fiir andere als die
tiberfischten Bestidnde konsultiert.

(8)  Dariiber hinaus liegen in manchen Fillen die Abziige gemif der Durchfithrungsverordnung (EU) Nr. 871/2014
offensichtlich iiber der angepassten Quote fiir das Jahr 2014 und kénnen somit nicht in vollem Umfang an dieser
Quote vorgenommen werden. Gemaf8 der Mitteilung der Kommission Nr. 2012/C 72/07 sollten die verbleibenden
Mengen von den angepassten, in den folgenden Jahren verfiigbaren Quoten abgezogen werden.

(9)  Die Durchfithrungsverordnung (EU) Nr. 871/2014 sollte daher entsprechend geindert werden —
HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Anhang I dieser Verordnung genannten Fangquoten fiir 2014 werden entsprechend den in dem Anhang angefiihr-
ten Abziigen fiir andere Bestinde gekiirzt.

Artikel 2

Der Anhang zur Durchfithrungsverordnung (EU) Nr. 871/2014 erhilt die Fassung des Anhangs II der vorliegenden Ver-
ordnung.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veroffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Briissel, den 18. Dezember 2014

Fiir die Kommission
Der Président
Jean-Claude JUNCKER



ANHANG I

ABZUGE VON QUOTEN FUR ANDERE ALS DIE UBERFISCHTEN BESTANDE

Uber-
Zuldssige fischung in .
Anlandun- Gesamt- Bezug auf Zusitz- \I:/)erb(iel- Verbleibend Abzii
Mit- Arten | o gen 2013 fange Quoten- | die zuldssi- | Multipli- licher Aben e ers le(i e(r).]) er 25;1 %e
glied- — emiets- Artenname Gebietsbezeichnung (angepasste 2013 ausschop- gen kations- Multipli- g aus aco U, .
code . . o . 2013 (%) (Menge in (Menge in
staat code Menge ins- | (Menge in | fung (%) | Anlandun- | faktor (3 kations- (Menge in Tonnen) Tonnen)
gesamt in Tonnen) gen faktor (%) Ton fen)
Tonnen) () (Menge in
Tonnen)
DK NOP | 04-N Stintdorsch und | Norwegische Gewisser 0 4,980 | Entfillt 4,980 / /
dazugehorige von IV
Beifinge
Abzug von folgendem Bestand:
DK OTH | 04N. Andere Arten | Norwegische Gewisser / | / | | |
von IV
DK POK | IN2AB. | Seelachs Norwegische Gewisser 20,000 21,680 | 108,40 % 1,680 | |
von [ und II
Abzug von folgendem Bestand:
DK OTH |04N. Andere Arten | Norwegische Gewisser | / i | / |
von IV
ES DGS | 15X14 | Dornhai Unions- und interna- 0 1,670 | Entfallt 1,670 A | |

tionale Gewdsser von
I, V, VI, VII, VIII, XII
und XIV
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Uber-
Zuldssige fischung in .
Anlandun- Gesamt- Bezug auf Zusitz- \I;errﬂelr— Verbleibender Abzil
Mit- Arten | oo gen 2013 fange Quoten- | die zuldssi- | Multipli- licher Ab§ ¢ ¢ S led e(s) ¢ 20;1 §e
glied- — epIets- Artenname Gebietsbezeichnung (angepasste 2013 ausschop- gen kations- Multipli- ug aus aco U .
code . . o . 2013 (%) (Menge in (Menge in
staat code Menge ins- | (Menge in | fung (%) | Anlandun- | faktor (3 kations- M . T ) T )
gesamt in Tonnen) gen faktor (3) Tenge 1)r1 onnen onnen
Tonnen) () (Menge in onnen
Tonnen)
Abzug von folgendem Bestand:
ES HKE | 571,214 | Europdischer VI und VII; Unions- | / i / | | / 2
Seehecht und internationale
Gewisser von Vb;
internationale Gewis-
ser von XII und XIV
ES DWS | 56789 Tiefsechaie EU-Gewisser und 0 5,330 Entfallt 5,330 | A | | 8
— internationale Gewds-
ser von V, VI, VII, VIII
und IX
Abzug von folgendem Bestand:
ES RNG | 8X14- Rundnasengre- | EU- und internationale / i / | | | | 8
nadier Gewisser von VIII, IX,
X, XII und XIV
ES GHL IN2AB. | Schwarzer Heil- | Norwegische Gewdsser 0 12,370 Entfallt 12,370 | | | 12
butt von [ und II
Abzug von folgendem Bestand:
ES RED IN2AB. | Rotbarsch Norwegische Gewisser / i / | | | | 12
von I und II
ES HAD 7X7A34 | Schellfisch VIIb-k, VIII, IX und X; 0 8,540 Entfallt 8,540 | | / 8

Unionsgewdsser von
CECAF 34.1.1
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Uber-
Zuldssige fischung in .
Anlandun- Gesamt- Bezug auf Zusitz- \I;errﬂelr— Verbleibender Abzil
Mit- Arten . gen 2013 fange Quoten- | die zuldssi- | Multipli- licher ende eroiebende uge
. Gebiets- . . - . L1 Abzug aus Saldo (%) 2014
glied- — de Artenname Gebietsbezeichnung (angepasste 2013 ausschop- gen kations- Multipli- 2013 () (Menge in (Menge in
staat code co Menge ins- | (Menge in | fung (%) | Anlandun- | faktor (3 kations- M . T 8 ) T 8 )
gesamt in Tonnen) gen faktor (3) Tenge 1)r1 onnen onnen
Tonnen) () (Menge in onnen
Tonnen)
Abzug von folgendem Bestand:
ES RNG | 8X14- Rundnasengre- | EU- und internationale | / i | / | | 8
nadier Gewdsser von VIII, IX,
X, XII und XIV
ES OTH | IN2AB. | Andere Arten | Norwegische Gewisser 0 15,530 | Entféllt 15,530 | | | 15
von [ und II
Abzug von folgendem Bestand:
ES RED | IN2AB. | Rotbarsch Norwegische Gewdsser / / / | | | | 15
von [ und II
ES POR | 3-1234 | Heringshai Gewisser von Franzo- 0 3,160 |  Entfallt 3,160 | | | 3
sisch Guayana, Katte-
gat; Unionsgewasser
des Skagerrak und von
LI 100, IV, V, VI, VII,
VIII, IX, X, XII und
XIV; Unionsgewdasser
von CECAF 34.1.1,
34.1.2 und 34.2
Abzug von folgendem Bestand:
ES RNG | 8X14- Rundnasengre- | EU- und internationale | / i | | / / 3
nadier Gewdsser von VIII, IX,

X, XII und XIV

011/59¢ T
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Uber-
Zuldssige fischung in .
Anlandun- Gesamt- Bezug auf Zusitz- \I;erb;el— Verbleibend Abzil
Mit- Arten | oo gen 2013 fange Quoten- | die zuldssi- | Multipli- licher Ab;n er ers leci e(r;) er 25;1 §e
glied- — epIets- Artenname Gebietsbezeichnung (angepasste 2013 ausschop- gen kations- Multipli- ug aus aco U .
code . . o . 2013 (%) (Menge in (Menge in
staat code Menge ins- | (Menge in | fung (%) | Anlandun- | faktor (3 kations- M . T T
gesamt in Tonnen) gen faktor (3) (Tenge n onnen) onnen)
Tonnen) () (Menge in onnen)
Tonnen)
FR GHL | IN2AB. | Schwarzer Heil- | Norwegische Gewdsser 0 17,500 |  Entfillt 17,500 / | | 17
butt von [ und II
Abzug von folgendem Bestand:
FR RED | IN2AB. | Rotbarsch Norwegische Gewisser / | | | | | | 17
von [ und II
NL HKE | 3A/BCD | Europiischer [Ila; Unionsgewdsser 0 0,671 Entfillt 0,671 / C | / 1
Seehecht der Unterdivisionen
22-32
Abzug von folgendem Bestand:
NL HKE | 8ABDE | Europiischer VIIIa, VIIIb, VIIId und | / | | | / | 1
Seehecht Vllle
PT GHL | IN2AB | Schwarzer Heil- | Norwegische Gewisser 0 2,000 | Entfallt 2,000 | | | 2
butt von [ und II
Abzug von folgendem Bestand:
PT RED | IN2AB. | Rotbarsch Norwegische Gewisser i / | / | | | 2

von I und II

Y10CCl61
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Uber-
Zuldssige fischung in .
Anlandun- Gesamt- Bezug auf Zusitz- \I;errﬂelr— Verbleibender Abzil
Mit- Arten . gen 2013 fange Quoten- | die zuldssi- | Multipli- licher ende eroiebende uge
Gebiets- p Abzug aus Saldo (%) 2014
glied- — d Artenname Gebietsbezeichnung (angepasste 2013 ausschop- gen kations- Multipli- 2013 () M . M .
staat code code Menge ins- | (Menge in | fung (%) | Anlandun- | faktor (3 kations- M . Tenge 1)r1 Tenge 1)n
gesamt in Tonnen) gen faktor (3) Tenge 1)r1 onnen onnen
Tonnen) () (Menge in onnen
Tonnen)
UK DGS 15X14 Dornhai Unions- und interna- 0 5,800 Entfillt 5,800 | | 5
tionale Gewdsser von
LV, VI, VII, VIII, XII
und XIV
Abzug von folgendem Bestand:
UK WHG | 7X7A-C | Wittling VIIb, Ve, VIId, Vile, / | / | | | 5

VIIf, Vllg, VIih, VIJj
und VIk

(') Einem Mitgliedstaat aufgrund der betreffenden Verordnungen iiber die Fangmaéglichkeiten zugeteilte Quoten, unter Beriicksichtigung des Tauschs von Fangmaoglichkeiten gemidf Artikel 20 Absatz 5 der Verord-
nung (EG) Nr. 2371/2002 (ABL L 358 vom 31.12.2002, S. 59) und Artikel 16 Absatz 8 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013, von Quoteniibertragungen gemifS Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EG)
Nr. 847/96 des Rates (ABL L 115 vom 9.5.1996, S. 3) und/oder der Neuaufteilung und des Abzugs von Fangmoglichkeiten gemafl den Artikeln 37 und 105 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates.

2011, 2012 und 2013 angewendet wurde. Buchstabe ,C* bedeutet, dass ein zusitzlicher Multiplikationsfaktor von 1,5 angewendet wurde, da fiir den Bestand ein Mehrjahresplan gilt.
() Gemaf Verordnung (EU) Nr. 770/2013 und Verordnung (EU) Nr. 1204/2013 wurden fiir bestimmte Linder und Arten Abziige von den Fangquoten fiir 2013 vorgenommen. Allerdings waren die vorzuneh-
menden Abziige bei einigen Mitgliedstaaten hoher als ihre entsprechende Quote fiir 2013, so dass die Abziige in dem Jahr nicht vollstindig vorgenommen werden konnten. Um sicherzustellen, dass auch in
solchen Fillen die Abziige in voller Hohe vorgenommen werden, wurden die verbleibenden Mengen bei den Abziigen von den Quoten fiir 2014 beriicksichtigt.
() Verbleibende Mengen aus Uberfischung in den Jahren vor Inkrafttreten der Kontrollverordnung (EG) Nr. 1224/2009, die nicht von einem anderen Bestand abgezogen werden kénnen

() GemiR Artikel 105 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 12242009 des Rates. Ein Abzug in Hohe der Uberfischung * 1,00 gilt in allen Fillen, in denen die Uberfischung 100 Tonnen oder weniger betrégt.
(*) Gemaf Artikel 105 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates. Buchstabe ,A“ bedeutet, dass ein zusitzlicher Multiplikationsfaktor von 1,5 aufgrund kontinuierlicher Uberfischung in den Jahren
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ANHANG II

Der Anhang der Durchfithrungsverordnung (EU) Nr. 871/2014 erhilt folgende Fassung:

~ANHANG

ABZUGE VON QUOTEN FUR UBERFISCHTE BESTANDE

2015 und
Zulissige Quotenaus- | . in den
Anlandungen schopfung Qber fischung Zusitz- ) . nachfolgen-
Mit- . 2013 Gesamtfinge in Bezu, in Bezug Aauf Multipli- licher Verblei- Verblei- Abziige Abziige den Jahren
. Arten Gebiets- . . Ausgangsquote g ug die zuldssigen P o bender 2014 h
8angsq g
glied- 2 cod d Artenname Gebietsbezeichnung 2013 (angepasste 2013 (in auf die Anland kations- | Multi-plika- Ab bender M. ) 2014 (in vorzuneh
staat code code Menge Tonnen) zuldssigen n aI\r/} un faktor (2) tions- 218% ; us Saldo (%) "l(' cnge "2 Tonnen) (7) mende
insgesamt in Anlandun- gch( Cng)c faktor () (%) onnen) () Abziige
Tonnen) (") gen (in %) In fonnen (Menge in
Tonnen)
BE HAD 7X7A34 | Schellfisch VIIb-k, VIII, IX und X; 157,000 167,600 174,700 | 104,24 % 7,100 / / | | 7 7
Unionsgewdsser von
CECAF 34.1.1
BE HER 4CXB7D | Hering Ve, VIId aufer Black- 9 285,000 14,000 22,200 | 158,57 % 8,200 / / / / 8 8
water-Bestand
BE PLE 7FG. Scholle VIIf und VIlg 46,000 160,000 185,700 | 116,06 % 25,700 / / | / 25 25
BE SRX 07D. Rochen Unionsgewisser von 72,000 75,300 87,700 | 116,47 % 12,400 / / | | 12 12
Viid
BE SRX 2AC4-C Rochen Unionsgewisser von 211,000 218,800 229,800 | 105,03 % 11,000 / / | / 11 11
Ila undIV
DK HER *3BCDC Hering Unionsgewdsser der 1972,720 1972,720 2 039,210 | 103,37 % 66,490 / | | | 66 66
Unterdivisionen 22-32
DK MAC 2A34. Makrele Illa und IV; Unionsge- 15 072,000 16 780,390 17 043,000 | 101,56 % 262,610 / / | | 262 262
wisser von Ila, IIIb,
Illc und Unterdivisio-
nen 22-32
DK NOP | 04-N Stintdorsch | Norwegische Gewisser 0 0 4,980 Entfillt 4,980 / / / | 4 4
und dazu- | von IV
gehorige
Beifinge
DK POK 1N2AB. Seelachs Norwegische Gewisser / 20,000 21,680 | 108,40 % 1,680 / / | | 1 1

von I und I
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2015 und
Zulissige Quotenaus- | . in den
Anlandungen schopfung Qber fischung Zusitz- ) . nachfolgen-
Mi . ) in Bezug auf . : Verblei- . Abziige .
it- A — 2013 Gesamtfinge in Bezug . Lo Multipli- licher Verblei- Abziige den Jahren
. rten Gebiets . . Ausgangsquote . ; die zuldssigen . o bender 2014 A
glied- 2 cod d Artenname Gebietsbezeichnung 2013 (angepasste 2013 (in auf die Anland kations- | Multi-plika- Ab bender ™ . 2014 (in vorzuneh
staat code code Menge Tonnen) zuldssigen niandun faktor (?) tions- Zug aus Saldo (%) enge "; Tonnen) (7) mende
insgesamt in Anlandun- sen (Menge faktor (%) () 2013 Tonnen) (9 Abziige
. Tonnen) :
Tonnen) () gen (in %) n (Menge in
Tonnen)
DK SAN 234_2 Sandaal Unionsgewisser des 16 549,000 16 837,980 21 144,000 | 125,57 % | 4 306,020 1.4 | | [| 6028() | 6028() |
Sandaal-Bewirtschaf-
tungsgebiets 2
DK SAN 234_4 Sandaal Unionsgewisser des 3 773,000 3.999,300 5 064,000 | 126,62 % 1 064,700 1,4 | | [| 1490() | 1490¢() |
Sandaal-Bewirtschaf-
tungsgebiets 4
EL BFT AE45WM | Roter Thun | Atlantik, 6stlich von 129,070 177,520 177,557 | 100,02 % 0,037 | C 1,435 | 1,49 1,49 |
45° W, und Mittelmeer
ES ALF 3X14- Kaiser- EU- und internationale 70,000 59,470 61,770 | 103,87 % 2,300 / A | | 3 0 3
barsch Gewisser von 11, IV,
V, VI, VII, VIII, IX, X,
XII und XIV
ES BLI 5B67- Blauleng Unions- und interna- 79,000 79,000 138,649 | 175,49 % 59,640 / / 4,22 0,07 63 63 |
tionale Gewisser von
Vb, VI, VII
ES BSF 56712- Schwarzer EU- und internationale 174,000 102,030 109,190 | 107,02 % 7,160 / A | | 10 10 |
Degenfisch Gewisser von V, VI,
VII und XII
ES BSF 8910- Schwarzer EU- und internationale 12,000 2,770 3,340 | 120,58 % 0,570 / A 32,85 | 33 587 27,13
Degenfisch | Gewisser von VIII, IX
und X
ES BUM ATLANT | Atlantischer | Atlantik 27,200 16,920 44,040 | 260,28 % 27,120 / / | | 27 0 27
Blauer Mar-
lin
ES COD N3M. Kabeljau NAFO-Gebiet 3M 2 019,000 2 318,240 2 360,100 | 101,81 % 41,860 | | | / 41 41 |
ES DGS 15X14 Dornhai Unions- und interna- 0 0 1,670 Entfillt 1,670 / A | | 2 2 |
tionale Gewisser von
I, v, VI, VII, VIII, XII
und XIV
ES DWS | 56789- Tiefseehaie | EU- und internationale 0 0 5,330 Entfillt 5,330 / A | / 8 8 /
Gewasser von V, VI,
VII, VIII und IX
ES GFB 89- Gabel- EU- und internationale 242,000 185,560 214,640 | 115,67 % 29,080 / A | | 43 25,25 17,75
dorsch Gewisser von VIII und

IX
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2015 und
Zulissige Quotenaus- | . in den
Anlandungen schopfung Qber fischung Zusitz- ) . nachfolgen-
Mi . ) in Bezug auf - - Verblei- ) Abziige .
it- A — 2013 Gesamtfinge in Bezug . Lo Multipli- licher Verblei- Abziige den Jahren
. rten Gebiets . . Ausgangsquote . ; die zuldssigen . o bender 2014 A
glied- 2 cod d Artenname Gebietsbezeichnung 2013 (angepasste 2013 (in auf die Anland kations- | Multi-plika- Ab bender ™ . 2014 (in vorzuneh
staat code code Menge Tonnen) zuldssigen " a}\r/l[ un faktor (3 tions- 228% ; us Saldo (%) T enge "; Tonnen) (7) mende
insgesamt in Anlandun- genT( eng)e faktor (%) () onnen) () Abziige
Tonnen) () gen (in %) In lonnen (Menge in
Tonnen)
ES GHL 1/2INT Schwarzer | Internationale Gewis- / 0 4,700 Entfallt 4,700 / | | / 4 4 |
Heilbutt ser von I und 1I
ES GHL 1N2AB. Schwarzer | Norwegische Gewisser | 0 12,370 Entfallt 12,370 | | | | 12 12 |
Heilbutt von I und I
ES GHL N3LMNO | Schwarzer NAFO 3LMNO 4 262,000 4 228,560 4 287,200 | 101,39 % 58,640 / C | | 87 87 |
Heilbutt
ES HAD 5BCOA. Schellfisch Unions- und interna- | 5,850 13,550 | 231,62 % 7,700 / A 10,72 | 22 9,16 12,54
tionale Gewisser von
Vb und Via
ES HAD | 7X7A34 | Schellfisch | VIb-k, VI, IX und X; | 0 8,540 |  Entfillt 8,540 | | | | 8 8 |
Unionsgewdsser von
CECAF 34.1.1
ES NEP 9/3411 Kaisergra- IX und X; Unionsge- 62,000 36,850 31,340 85,05 % -5,510 Entfillt | 44,79 (¢ 25 25 19
8 3
nat wisser von CECAF
34.1.1
ES OTH | IN2AB. Andere Norwegische Gewisser / 0 15,530 Entfallt 15,530 / / | | 15 15 |
Arten von [ und 1I
ES POL | 08C. Pollack Ve 208,000 208,000 239,310 | 115,05 % 31,310 | | | | 31 31 |
ES POR 3-1234 Heringshai | Gewdsser von Franzo- 0 0 3,160 Entfillt 3,160 / / | | 3 3 |
sisch Guayana, Katte-
gat; Unionsgewdsser
des Skagerrak und von
L IL 100, IV, V, VI, VII,
VI, IX, X, XII und
XIV; Unionsgewasser
von CECAF 34.1.1,
34.1.2 und 34.2
ES RED 51214D Rotbarsch Unions- und interna- 433,000 2 209,000 2 230,300 | 100,96 % 21,300 | / | | 21 21 |
tionale Gewdsser von
V; internationale
Gewdsser von XII und
v
ES SOL 8AB. Gemeine Vllla und VIIIb 9,000 8,720 8,810 | 101,03 % 0,090 / A+C 3 | 3 0,9 2,1
Seezunge
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2015 und
Zulissige Quotenaus- | . in den
Anlandungen schopfung Qber fischung Zusitz- ) . nachfolgen-
Mi . ) in Bezug auf . : Verblei- . Abziige .
it- A . 2013 Gesamtfinge in Bezug . Lo Multipli- licher Verblei- Abziige den Jahren
. rten Gebiets- . . Ausgangsquote . ; die zuldssigen . o bender 2014 A
glied- 2 cod d Artenname Gebietsbezeichnung 2013 (angepasste 2013 (in auf die Anland kations- | Multi-plika- Ab bender ™ . 2014 (in vorzuneh
staat code code Menge Tonnen) zuldssigen " a}\r/l[ un faktor () tions- 228% ; us Saldo (%) T enge "; Tonnen) () mende
insgesamt in Anlandun- genT( eng)e faktor (%) () onnen) () Abziige
Tonnen) (') gen (in %) in fonnen, (Menge in
Tonnen)
ES USK 567EL Lumb Unions- und interna- 46,000 40,320 85,000 | 210,81 % 44,680 / A 22,87 | 89 30,23 58,77
tionale Gewdsser von
V, VI und VII
ES WHM | ATLANT | Weiler Atlantik 30,500 30,500 36,330 | 119,11 % 5,830 / | | | 5 4,83 0,17
Marlin
FR GHL 1N2AB. Schwarzer | Norwegische Gewisser / 0 17,500 Entfillt 17,500 / / | | 17 17 |
Heilbutt von I und II
FR PLE 7FG. Scholle VIIf und VIIg 83,000 92,250 94,300 | 102,22 % 2,050 / / | | 2 2 |
FR RED 51214D Rotbarsch Unions- und interna- 230,000 23,000 41,500 | 180,43 % 18,500 / | | / 18 18 /
tionale Gewisser von
V; internationale
Gewisser von XII und
1%
IE HAD | IN2AB. Schellfisch | Norwegische Gewisser | 20,500 25,630 | 125,02 % 5,130 / / / | 5 5 |
von I und II
IE HAD 7X7A34 | Schellfisch VIIb-k, VIII, IX und X; 3 144,000 2 696,760 2 698,749 | 100,07 % 1,989 / | / / 1 1 |
Unionsgewdsser von
CECAF 34.1.1
IE PLE 7FG. Scholle VIIf und VIlg 197,000 66,790 79,817 | 119,60 % 13,027 / / | | 13 13 |
IE PLE 7HJK. Scholle VIih, VIj und Viik 61,000 49,700 51,823 | 104,27 % 2,123 / | | | 2 2 |
LT GHL N3LMNO | Schwarzer NAFO 3LMNO 22,000 15,700 0 Entfillt -15,700 / Entfillt 120,279 | 104 58 46
Heilbutt
NL HKE 3A/BCD | Europi- Illa; Unionsgewdsser i 0 0,671 Entfillt 0,671 / C [ / 1 1 /
ischer See- | der Unterdivisionen
hecht 22-32
NL SRX 07D. Rochen Unionsgewdsser von 4,000 3,000 1,932 | 64,40 % -1.068 / / 0,015 | 0 0 |

Viid
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2015 und
Zulissige Quotenaus- | . in den
Anlandungen schopfung Qber fischung Zusitz- ) . nachfolgen-
Mi . ) in Bezug auf . : Verblei- . Abziige .
it- Arten Gebiets- Aus " 2013 Gesamtfinge in Bezug die zulissi Multipli- licher bend Verblei- 2014 Abziige den Jahren
. . . gangsquote N . ie zuldssigen . oo ender A
glied- 2 cod d Artenname Gebietsbezeichnung 2013 (angepasste 2013 (in auf die Anland kations- | Multi-plika- Ab bender ™ . 2014 (in vorzuneh
staat code code Menge Tonnen) zuldssigen " a}\r/l[ un faktor (?) tions- 228% ; us Saldo (%) T enge "; Tonnen) (7) mende
insgesamt in Anlandun- genT( eng)e faktor (%) () onnen) () Abziige
Tonnen) (') gen (in %) in fonnen, (Menge in
Tonnen)
NL SRX 2AC4-C Rochen Unionsgewdsser von 180,000 275,430 357,115 | 129,66 % 81,685 / | | | 81 65,58 15,42
Ila undIV
PL SAL 3BCD-F Lachs Unionsgewisser der 6 837,000 5 061,000 5 277,000 | 104,27 % 216,000 / / | | 216 (in 216 (in |
Unterdivisionen 22-31 Stiick) Stiick)
PL SPR 3BCD-C Sprotte und | EU-Gewisser der 73 392,000 76 680,000 80 987,740 | 105,62 % | 4 307,740 1,1 | 477,314 | 5215 5215 |
dazugehd- | Unterdivisionen 22-32
rige Bei-
finge
PT ALF 3X14- Kaiser- EU- und internationale 203,000 153,810 160,350 | 104,25 % 6,540 | A | / 9 9 |
barsch Gewisser von 111, IV,
V, VI, VII, VIII, IX, X,
XII und XIV
PT ANF 8C3411 Seeteufel Vlllc, IX und X; Unio- 410,000 603,440 625,929 | 103,73 % 22,489 / / | | 22 22 |
nsgewdsser von
CECAF 34.1.1
PT GHL N3LMNO | Schwarzer NAFO 3LMNO 1782,000 2119,790 2 120,980 | 100,06 % 1,190 | C | | 1 1 |
Heilbutt
PT GHL 1N2AB Schwarzer | Norwegische Gewisser / 0 2,000 Entfallt 2,000 / / | | 2 2 I
Heilbutt von I und II
PT HAD 1IN2AB Schellfisch Norwegische Gewisser | 34,400 34,000 98,84 % - 0,400 | | | 376,126 375 30,05 344,95
von I und II
PT MAC 8C3411 Makrele Vlllc, IX und X; Unio- 5 308,000 4 134,300 4170,525 | 100,88 % 36,225 / / 1,07 | 37 37 |
nsgewdsser von
CECAF 34.1.1
PT PLE 8/3411 Scholle VI, IX und X; Unio- 66,000 61,200 44,601 72,88 % - 16,599 / / 1,906 | 0 0 |
nsgewdsser von
CECAF 34.1.1
PT POK 1N2AB. Seelachs Norwegische Gewisser | 16,700 17,000 | 101,80 % 0,300 / | | 209,76 210 25 185

von I und 11
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2015 und
Zulissige Quotenaus- | . in den
Anlandungen schopfung L}belar ﬁschunfg Zusitz- Verblei Abzii nachfolgen-
Mit- A . 2013 Gesamtfinge in Bezug o bezug au Multipli- licher eroler Verblei- uge Abziige den Jahren
. rten Gebiets- . . Ausgangsquote . ; die zuldssigen . o bender 2014 A
glied- 2 cod d Artenname Gebietsbezeichnung 2013 (angepasste 2013 (in auf die Anland kations- | Multi-plika- Ab bender ™ . 2014 (in vorzuneh
staat code code Menge Tonnen) zuldssigen " a}\r/)[ un faktor () tions- 228% 33 us Saldo (%) T enge "; Tonnen) () mende
insgesamt in Anlandun- genT( eng)e faktor (%) () onnen) () Abziige
Tonnen) (') gen (in %) in fonnen, (Menge in
Tonnen)
PT RED N3LN Rotbarsch NAFO 3LN | 1 070,980 1101,260 | 102,83 % 30,280 / | | | 30 30
PT WHM | ATLANT | WeiSer Atlantik 19,500 18,300 12,212 66,73 % —-6,088 / / 3,021 | 0 0
Marlin
UK COD N1GL14 | Kabeljau NAFO 1 (gronlandi- 309,000 876,300 920,000 | 104,99 % 43,700 | A | | 65 65
sche Gewisser) und
XIV (gronlindische
Gewdsser)
UK DGS 15X14 Dornhai Unions- und interna- 0 0 5,800 Entfallt 5,800 / / | | 5 5
tionale Gewisser von
I, V, VI, VII, VIII, XII
und XIV
UK GHL 514GRN | Schwarzer Gronliandische Gewis- 195,000 0 0,800 Entfillt 0,800 / / 1 | 1 0
Heilbutt ser von V und XIV
UK HAD 7X7A34 | Schellfisch VIIb-k, VIII, IX und X; 1 415,000 1 389,200 1 457,800 | 104,94 % 68,600 / / | | 68 68
Unionsgewasser von
CECAF 34.1.1
UK HER 1/2- Hering Unions-, norwegische 8 827,000 8 208,600 8 342,100 | 101,63 % 133,500 | / | | 133 133
und internationale
Gewisser von [ und Il
(HER/1/2-)
UK HER 4AB. Hering Unions- und norwegi- 65 901,000 58 841,000 58 951,300 | 100,19 % 110,300 / / | | 110 110
sche Gewisser von IV
nordlich von 53° 30’
N
UK MAC 2CX14- Makrele VI, VII, VIlla, VIIIb, 158 825,000 | 156 199,200 | 162 468,500 | 104,10 % 6 269,300 / / | | 6 269 6 269
VIIId und Vllle;
Unions- und interna-
tionale Gewasser
vonVb; internationale
Gewisser von Ila, XII
und XIV
UK PLE 7FG. Scholle VIIf und VIig 43,000 35,900 40,200 | 111,98 % 4,300 / / | | 4 4
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2015 und
Zulassige Quotenaus- | . in den
o Uber fisch B
i Anlandungen . thopfung in eBrezlflcg :ng . Zusitz- Verblei- . Abziige ) nachfolgen-
it- Arten Gebiets- Auseangsauote 2013 Gesamtfinge in Bezug die zulissicen Multipli- licher bender Verblei- 2014 Abziige den Jahren
glied- 2 cod ode Artenname Gebietsbezeichnung g20g13? (angepasste 2013 (in auf die Anland %‘ kations- | Multi-plika- Abzug a bender (Menge in 2014 (in vorzuneh
staat code ¢ Menge Tonnen) zuldssigen M - faktor (?) tions- 28%3115 Saldo (%) T ge) © Tonnen) (7) mende
insgesamt in Anlandun- g,enTo eng)e faktor (%) () onnen Abziige
Tonnen) () gen (in %) In fonnen (Menge in
Tonnen)
UK PLE 7HJK. Scholle VIih, VIIj und Viik 18,000 33,700 39,900 | 118,40 % 6,200 / | | 6 6 |
UK SOL 7FG. Gemeine VIIf und Vg 309,000 195,410 205,400 | 105,11 % 9,990 / | | 9 7,05 1,95
Seezunge

Einem Mitgliedstaat aufgrund der betreffenden Verordnungen iiber die Fangmaoglichkeiten zugeteilte Quoten, unter Beriicksichtigung des Tauschs von Fangmdglichkeiten gemafd Artikel 20 Absatz 5 der Verord-
nung (EG) Nr. 2371/2002 und Artikel 16 Absatz 8 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013, von Quoteniibertragungen gemifS Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 des Rates und/oder der Neu-
aufteilung und des Abzugs von Fangmoglichkeiten gemif den Artikeln 37 und 105 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates.
Geméfd Artikel 105 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates. Ein Abzug in Hohe der Uberfischung * 1,00 gilt in allen Fallen, in denen die Uberfischung 100 Tonnen oder weniger betragt.

Gemaf Artikel 105 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates.

Buchstabe ,A‘ bedeutet, dass ein zusitzlicher Multiplikationsfaktor von 1,5 aufgrund kontinuierlicher Uberfischung in den Jahren 2011, 2012 und 2013 angewendet wurde. Buchstabe ,C* bedeutet, dass ein

zusdtzlicher Multiplikationsfaktor von 1,5 angewendet wurde, da fiir den Bestand ein Mehrjahresplan gilt.

Verbleibende Mengen aus Uberfischung in den Jahren vor Inkrafttreten der Kontrollverordnung (EG) Nr. 1224/2009, die nicht von einem anderen Bestand abgezogen werden kénnen.
Abziige fir das Jahr 2014 gemaf der Durchfithrungsverordnung (EU) Nr. 871/2014.
Abziige fir das Jahr 2014, die in Anbetracht der verfiigbaren Quote tatsichlich angewandt werden konnten.
Auf Ersuchen Spaniens werden die im Jahr 2013 vorzunehmenden Abziige iiber drei Jahre verteilt.

Vom Bestand SAN/234_3 abzuziehen.”
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VERORDNUNG (EU) Nr. 1361/2014 DER KOMMISSION
vom 18. Dezember 2014

zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 zur Ubernahme bestimmter internationaler

Rechnungslegungsstandards gemif der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europiischen

Parlaments und des Rates im Hinblick auf die International Financial Reporting Standards 3 und
13 und auf International Accounting Standard 40

(Text von Bedeutung fiir den EWR)

DIE EUROPAISCHE KOMMISSION —
gestiitzt auf den Vertrag tiber die Arbeitsweise der Europiischen Union,

gestiitzt auf die Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 19. Juli 2002 betref-
fend die Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards ('), insbesondere auf Artikel 3 Absatz 1,

in Erwdgung nachstehender Griinde:

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 der Kommission (}) wurden bestimmte internationale Rechnungsle-
gungsstandards und Interpretationen, die am 15. Oktober 2008 vorlagen, in das EU-Recht iibernommen.

(2)  Am 12. Dezember 2013 veroffentlichte das International Accounting Standards Board (IASB) im Rahmen seines
kontinuierlichen Verbesserungsprozesses, der darauf abzielt, die Standards zu straffen und klarer zu fassen, die
Jahrlichen Verbesserungen an den IFRS, Zyklus 2011-2013 (,jahrliche Verbesserungen®). Gegenstand der jahrlichen
Verbesserungen sind nicht vordringliche, aber verbesserungsbediirftige Aspekte in Bereichen, in denen die Interna-
tional Financial Reporting Standards (IFRS) inkohdrent sind oder klarer formuliert werden sollten und die das
IASB wihrend des seit 2011 laufenden Projektzyklus erortert hat. Bei den Anderungen an IFRS 3 und IFRS 13
handelt es sich um Klarstellungen oder Korrekturen an den jeweiligen Standards. Mit den Anderungen an Interna-
tional Accounting Standard (IAS) 40 werden bestehende Anforderungen gedndert oder zusitzliche Orientierungs-
hilfen fiir die Umsetzung dieser Anforderungen gegeben.

(3)  Die Anderungen an den genannten Standards enthalten einige Verweise auf IFRS 9, der noch nicht von der EU
tibernommen wurde und daher zurzeit noch nicht angewandt werden kann. Aus diesem Grund sollte jeder Ver-
weis auf IFRS 9 im Anhang dieser Verordnung als Verweis auf IAS 39 Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung ver-
standen werden.

(4)  Die Anhorung der Sachverstindigengruppe (Technical Expert Group) der Europdischen Beratergruppe fiir Rech-
nungslegung (European Financial Reporting Advisory Group) hat bestatigt, dass die jahrlichen Verbesserungen die
in Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 genannten technischen Kriterien fiir eine Ubernahme
erfiillen.

(5)  Die Verordnung (EG) Nr. 11262008 sollte daher entsprechend gedndert werden.

(6)  Die in der vorliegenden Verordnung vorgesehenen Mafinahmen stehen mit der Stellungnahme des Regelungsaus-
schusses fir Rechnungslegung in Einklang —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

1. Der Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 wird wie folgt gedndert:
(a) IFRS 3 Unternehmenszusammenschliisse wird dem Anhang der vorliegenden Verordnung entsprechend geédndert,
(b) IFRS 13 Bemessung des beizulegenden Zeitwerts wird dem Anhang der vorliegenden Verordnung entsprechend gedndert,

(c) IAS 40 Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien wird dem Anhang der vorliegenden Verordnung entsprechend geén-
dert.

(') ABLL243vom11.9.2002,8S.1. .

(%) Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 der Kommission vom 3. November 2008 zur Ubernahme bestimmter internationaler Rechnungsle-
gungsstandards gemaf der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europdischen Parlaments und des Rates (ABL L 320 vom 29.11.2008,
5.1).
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2. Jeder Verweis auf den im Anhang dieser Verordnung enthaltenen IFRS 9 ist als Verweis auf IAS 39 Finanzinstru-
mente: Ansatz und Bewertung zu verstehen.

Artikel 2

Die Unternehmen wenden die in Artikel 1 Absatz 1 genannten Anderungen spitestens mit Beginn ihres ersten am oder
nach dem [erster Tag des Monats nach Inkrafttreten dieser Verordnung] beginnenden Geschiftsjahres an.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veroffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Briissel, den 18. Dezember 2014

Fiir die Kommission
Der Président
Jean-Claude JUNCKER
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ANHANG

Jihrliche Verbesserungen an den IFRS Zyklus 2011-2013 (')

Anderung an IFRS 3 Unternehmenszusammenschliisse

Paragraph 2 wird gedndert und Paragraph 64] angefiigt.

Anwendungsbereich

2 Dieser IFRS ist auf Transaktionen oder andere Ereignisse anzuwenden, die die Definition eines Unternehmenszu-
sammenschlusses erfiillen. Nicht anwendbar ist dieser IFRS auf:

(a) die Bilanzierung der Schaffung einer gemeinsamen Vereinbarung im Abschluss des gemeinschaftlich gefithr-
ten Unternehmens selbst.

®) ...

Zeitpunkt des Inkrafttretens

64]  Mit den im Dezember 2013 veroffentlichten Jahrlichen Verbesserungen, Zyklus 2011-2013, wurde Paragraph 2(a)
gedndert. Ein Unternehmen hat diese Anderung prospektiv auf Geschiftsjahre anzuwenden, die am oder nach
dem 1. Juli 2014 beginnen. Eine friihere Anwendung ist zuldssig. Wendet ein Unternechmen die Anderung auf
eine frithere Periode an, hat es dies anzugeben.

Anderung an IFRS 13 Bemessung des beizulegenden Zeitwerts
Paragraph 52 wird gedndert und Paragraph C4 angefiigt.

Anwendung auf finanzielle Vermagenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten mit einander ausgleichenden Positionen in
Marktrisiken oder im Kontrahenten-Ausfallrisiko

52 Die Ausnahme in Paragraph 48 gilt nur fir finanzielle Vermogenswerte, finanzielle Verbindlichkeiten und sons-
tige Vertrdge im Anwendungsbereich von IAS 39 Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung oder IFRS 9 Finanzin-
strumente. Die Bezugnahmen auf finanzielle Vermogenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten in den Paragra-
phen 48-51 und 53-56 sollten unabhingig davon, ob sie der Definition von finanziellen Vermogenswerten oder
finanziellen Verbindlichkeiten in 1AS 32 Finanzinstrumente: Darstellung entsprechen, als Bezugnahmen auf sdmitli-
che Vertrige verstanden werden, die in den Anwendungsbereich von IAS 39 oder IFRS 9 fallen und nach diesen
bilanziert werden.

Anhang C
Zeitpunkt des Inkrafttretens und Ubergang

C4 Mit den im Dezember 2013 veroffentlichten Jahrlichen Verbesserungen, Zyklus 2011-2013, wurde Paragraph 52
gedndert. Diese Anderung ist auf Geschiftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Juli 2014 beginnen. Ein
Unternehmen hat diese Anderung prospektiv ab Beginn des Geschiftsjahres anzuwenden, in dem erstmals
IFRS 13 angewandt wurde. Eine friihere Anwendung ist zulissig. Wendet ein Unternehmen die Anderung auf
eine frithere Periode an, hat es dies anzugeben.

Anderung an IAS 40 Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

Vor Paragraph 6 wird eine Uberschrift eingefiigt. Paragraph 14 A wird angefiigt. Nach Paragraph 84 werden eine Uber-
schrift und die Paragraphen 84A und 85D angefiigt.

Einstufung einer Immobilie als eine als Finanzinvestition gehaltene oder vom Eigentiimer selbstgenutzte Immobilie

6 Eine von einem Leasingnehmer im Rahmen eines Operating-Leasingverhiltnisses gehaltene Immobilie

kann dann, und nur dann als eine als Finanzinvestition gehaltene Immobilie eingestuft und bilanziert

() ,Vervielfdltigung innerhalb des Europiischen Wirtschaftsraums gestattet. Auflerhalb des EWR alle Rechte vorbehalten, mit Ausnahme
des Rechts auf Vervielfiltigung fiir personlichen Gebrauch oder andere redliche Benutzung. Weitere Informationen sind beim IASB
erhiltlich unter www.iasb.org*


http://www.iasb.org
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werden, wenn diese Immobilie ansonsten die Definition von als Finanzinvestition gehaltenen Immobi-
lien erfiillen wiirde und der Leasingnehmer auf den erfassten Vermdgenswert das in den Paragra-
phen 33-55 beschriebene Modell des beizulegenden Zeitwerts anwendet. Diese alternative Einstufung
kann fiir jede Immobilie einzeln gewihlt werden. Sobald die alternative Einstufung jedoch fiir eine im
Rahmen eines Operating-Leasingverhiltnisses gehaltene Immobilie gewihlt wurde, sind alle als Finanz-
investition gehaltenen Immobilien nach dem Modell des beizulegenden Zeitwertes zu bilanzieren. Bei
Wahl dieser alternativen Einstufung ist jede so eingestufte Immobilie in die Angaben nach den Paragra-
phen 74-78 einzubeziehen.

14 Die Feststellung, ob eine Immobilie die Kriterien einer als Finanzinvestition gehaltenen Immobilie erfullt, erfor-
dert eine Beurteilung. Damit ein Unternehmen diese Beurteilung einheitlich in Ubereinstimmung mit der Defini-
tion fiir als Finanzinvestition gehaltene Immobilien und den damit verbundenen Anwendungsleitlinien in den
Paragraphen 7-13 vornehmen kann, legt es Kriterien fest. Gemafl Paragraph 75(c) ist ein Unternehmen zur
Angabe dieser Kriterien verpflichtet, sofern eine Zuordnung Schwierigkeiten bereitet.

14A  Eine Beurteilung ist auch erforderlich, um festzulegen, ob es sich beim Erwerb einer als Finanzinvestition gehalt-
enen Immobilie um den Erwerb eines Vermogenswerts oder einer Gruppe von Vermogenswerten oder um einen
Unternehmenszusammenschluss im Anwendungsbereich von IFRS 3 Unternehmenszusammenschliisse handelt. Bei
der Bestimmung, ob es sich um einen Unternehmenszusammenschluss handelt, sollte auf IFRS 3 Bezug genom-
men werden. Die Erérterung in den Paragraphen 7-14 des vorliegenden Standards bezieht sich auf die Frage, ob
eine Immobilie vom Eigentiimer selbst genutzt oder als Finanzinvestition gehalten wird, und nicht darauf, ob der
Erwerb der Immobilie einen Unternehmenszusammenschluss im Sinne des IFRS 3 darstellt oder nicht. Um zu
bestimmen, ob ein bestimmtes Geschift der Definition eines Unternehmenszusammenschlusses in IFRS 3 ent-
spricht und eine als Finanzinvestition gehaltene Immobilie im Sinne des vorliegenden Standards umfasst, miissen
beide Standards unabhingig voneinander angewandt werden.

Ubergangsbestimmungen
Anschaffungskostenmodell

Unternehmenszusammenschliisse

84A  Mit den im Dezember 2013 veroffentlichten Jihrlichen Verbesserungen, Zyklus 2011-2013, wurden Para-
graph14A und eine Uberschrift vor Paragraph 6 angefiigt. Ein Unternehmen hat diese Anderung ab
Beginn des ersten Geschiftsjahres, in dem diese Anderung angewandt wird, prospektiv auf jeden
Erwerb einer als Finanzinvestition gehaltenen Immobilie anzuwenden. Die Bilanzierung fiir in friitheren
Perioden erworbene, als Finanzinvestition gehaltene Immobilien ist somit nicht zu berichtigen. Ein
Unternehmen kann allerdings beschlieen, die Anderung auf einzelne Erwerbungen von als Finanzin-
vestition gehaltenen Immobilien anzuwenden, die vor Beginn des ersten Geschiiftsjahres, das am oder
nach dem Datum des Inkrafttretens der Anderung beginnt, getitigt wurden, wenn, und nur wenn das
Unternehmen iiber die zur Anwendung der Anderung auf frithere Erwerbungen erforderlichen Infor-
mationen verfiigt.

ZEITPUNKT DES INKRAFTTRETENS

85D  Mit den im Dezember 2013 veroffentlichten Jahrlichen Verbesserungen, Zyklus 2011-2013, wurden vor Para-
graph 6 und nach Paragraph 84 Uberschriften eingefiigt und die Paragraphen 14A und 84A angefiigt. Ein Unter-
nehmen hat diese Anderungen auf Geschiftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Juli 2014 beginnen.
Eine frithere Anwendung ist zulidssig. Wendet ein Unternehmen diese Anderungen auf eine frithere Periode an,
hat es dies anzugeben.
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DURCHFUHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1362/2014 DER KOMMISSION
vom 18. Dezember 2014

zur Festlegung von Vorschriften fiir ein vereinfachtes Verfahren zur Genehmigung bestimmter

Anderungen von im Rahmen des Europiischen Meeres- und Fischereifonds finanzierten operation-

ellen Programmen sowie von Vorschriften zum Format und der Aufmachung der jihrlichen
Berichte iiber die Durchfiihrung dieser Programme

DIE EUROPAISCHE KOMMISSION —
gestiitzt auf den Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union,

gestiitzt auf die Verordnung (EU) Nr. 508/2014 des Europiischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 iiber den
Europdischen Meeres- und Fischereifonds und zur Authebung der Verordnungen (EG) Nr. 2328/2003, (EG) Nr. 861/
2006, (EG) Nr. 1198/2006 und (EG) Nr. 791/2007 des Rates und der Verordnung (EU) Nr. 1255/2011 des Européischen
Parlaments und des Rates ('), insbesondere auf Artikel 22 Absatz 1 und Artikel 114 Absatz 3,

in Erwidgung nachstehender Griinde:

(1)  GemaR Artikel 20 der Verordnung (EU) Nr. 508/2014 miissen Anderungen an einem im Rahmen des Europa-
ischen Meeres- und Fischereifonds (im Folgenden ,EMFF*) finanzierten operationellen Programm von der Kommis-
sion genehmigt werden.

(2)  GemaR Artikel 22 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 508/2014 werden die Verfahren und die Zeitpline fur die
Vorlage und Genehmigung der nachstehenden Anderungen an operationellen Programmen in folgenden Fillen
vereinfacht: a) Ubertragung von Mitteln zwischen Priorititen der Union, vorausgesetzt, dass die iibertragenen Mit-
tel 10 % des fiir die betreffende Prioritdt der Union vorgesehenen Betrags nicht iiberschreiten; b) Einfithrung oder
Abschaffung von Maflnahmen oder Arten relevanter Vorhaben sowie diesbeziigliche Informationen und Indikato-
ren; c¢) Anderungen in der Beschreibung von Mafnahmen, einschlieflich Anderungen der Voraussetzungen fiir die
Forderfihigkeit; d) Anderungen, die durch Veridnderungen bei den Priorititen der Union in den Bereichen Durch-
setzung und Kontrolle erforderlich werden. Solche Anderungen operationeller Programme sollten sich nicht auf
die allgemeine Interventionslogik des Programms, die ausgewahlten Priorititen und Einzelziele der Union oder die
zu erreichenden Ergebnisse auswirken und sollten daher keinerlei Bedenken hinsichtlich ihrer Vereinbarkeit mit
den geltenden Vorschriften und Praktiken hervorrufen.

(3)  Daher ist es erforderlich, Vorschriften fiir ein vereinfachtes Verfahren zur Genehmigung von Anderungen opera-
tioneller Programme gemaf§ Artikel 22 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 508/2014 festzulegen. Durch dieses
Verfahren sollte die Kommission in die Lage versetzt werden, solche Anderungen, die ein bestimmter Mitgliedstaat
an seinem operationellen Programm vornehmen will, beschleunigt zu genehmigen. Angesichts der zeitlichen
Beschrinkungen sollte das vereinfachte Verfahren Mitgliedstaaten vorbehalten sein, die einen Antrag mit vollstin-
digen Angaben vorlegen, so dass die Kommission die vorgeschlagenen Anderungen umfassend bewerten kann.

(4)  GemaR Artikel 50 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 und Artikel 114 der Verordnung (EU) Nr. 508/2014 muss
jeder Mitgliedstaat der Kommission bis zum 31. Mai eines jeden Jahres zwischen 2016 und 2023 einen jahrlichen
Bericht iiber die Durchfiihrung seines operationellen Programms vorlegen.

(5)  Der von den Mitgliedstaaten vorgelegte jahrliche Durchfithrungsbericht sollte Angaben enthalten, die zwischen
den einzelnen Jahren der Durchfithrung sowie zwischen den verschiedenen Mitgliedstaaten kohdrent und ver-
gleichbar sind. Durch den Bericht sollte auch eine Zusammenfassung von Daten auf der Ebene des EMFF oder,
wenn erforderlich, fiir die gesamten europdischen Struktur- und Investitionsfonds moglich sein.

(6)  Es ist notwendig, Vorschriften zum Format und der Aufmachung dieser jahrlichen Durchfithrungsberichte zu
erlassen.

(7)  Damit die in dieser Verordnung vorgesehenen Maffnahmen ziigig angewendet werden konnen, sollte diese Verord-
nung am Tag nach ihrer Verdffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union in Kraft treten.

(8)  Die in dieser Verordnung vorgesehenen Mafinahmen entsprechen der Stellungnahme des Ausschusses fiir den
Europiischen Meeres- und Fischereifonds —

(') ABLL 149 vom 20.5.2014,S. 1.
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HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1
Genehmigung von Anderungen operationeller Programme im vereinfachten Verfahren

1. Legt ein Mitgliedstaat der Kommission einen Antrag auf Genehmigung einer Anderung seines operationellen Pro-
gramms vor, die in den Anwendungsbereich von Artikel 22 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 508/2014 fillt, so ersucht
er die Kommission, diese Anderung gemif$ vorliegendem Artikel im vereinfachten Verfahren zu genehmigen.

2. Antrdge auf Genehmigung im vereinfachten Verfahren diirfen nur fiir Anderungen gestellt werden, die in Artikel 22
Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 508/2014 aufgefiihrt sind.

3. Ist die Kommission der Auffassung, dass die von dem betreffenden Mitgliedstaat vorgelegten Angaben zu einer
Anderung gemif Absatz 1 unvollstindig sind, so fordert sie alle weiteren erforderlichen Angaben an. Der in den Absit-
zen 4 und 5 festgelegte Zeitraum beginnt am Tag nach dem Eingang eines vollstindigen Antrags auf Genehmigung einer
Anderung des operationellen Programms gemif$ der Mitteilung der Kommission an den Mitgliedstaat.

4. Hat die Kommission dem Mitgliedstaat innerhalb von 25 Arbeitstagen nach Eingang eines Antrags auf Genehmi-
gung im vereinfachten Verfahren keine Anmerkungen zugesandt, so gilt die Anderung des operationellen Programms als
von der Kommission genehmigt.

5. Hat die Kommission dem Mitgliedstaat innerhalb von 25 Arbeitstagen nach Eingang des Antrags auf Genehmigung
im vereinfachten Verfahren Anmerkungen zugesandt, so wird die Anderung des operationellen Programms nach dem

Verfahren gemafl Artikel 30 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 und Artikel 20 Absatz 1 der Verordnung
(EU) Nr. 508/2014 genehmigt.

Artikel 2
Format und Aufmachung der jihrlichen Durchfithrungsberichte

Der jahrliche Durchfithrungsbericht gemaf Artikel 50 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 sowie gemifl Artikel 114
Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 508/2014 wird entsprechend dem Muster im Anhang dieser Verordnung vorgelegt.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veroffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Briissel, den 18. Dezember 2014

Fiir die Kommission
Der Président
Jean-Claude JUNCKER
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ANHANG

Muster fiir den jahrlichen Durchfithrungsbericht im Rahmen des EMFF

Teil A — Jihrliche Berichterstattung

1. Angaben zum jahrlichen Durchfiihrungsbericht

cc <11 type="S” input="3"> ()
Bezeichnung <1.2 type="S" input="G">
Version <1.3 type="N" input="G">
Berichtsjahr <1.4 type="D" maxlength="4" input="M">

Datum der Genehmigung des Berichts durch den Begleitaus- | <1.5 type="D” input="M">
schuss

(Artikel 113 Buchstabe d EMFF)

2. Ubersicht iiber die Durchfiihrung des operationellen Programms (Artikel 50 Absatz 2 Der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013)

Wichtigste Informationen zur Durchfithrung des operationellen Programms fur das betreffende Jahr, einschlieflich
Finanzinstrumenten, mit Bezug auf die Finanz- und Indikatordaten.

<2.1 type="S" maxlength="7000" input="M">

3. Durchfithrung der Prioritdten der Union
3.1. Ubersicht iiber die Durchfithrung (Artikel 50 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013)

Die Angaben sollten als kurzer und allgemeiner Kommentar zur Durchfithrung der Priorititen der Union und der techni-
schen Hilfe fur das betreffende Jahr/die betreffenden Jahre vorgelegt werden, mit Verweis auf die wichtigsten Entwicklun-
gen, wesentliche Probleme und zu deren Bewiltigung unternommene Schritte.

Wichtigste Informationen zur Durchfiihrung der Prioritit mit Verweis auf die wich-
Prioritit der Union tigsten Entwicklungen, wesentliche Probleme und zu deren Bewiltigung unternom-
mene Schritte

Bezeichnung der Prioritit der Union <3.1 | <3.1 type="S” maxlength="7000" input="M">
type="S" input="G">

3.2. Ergebnis-, Output- und Finanzindikatoren fiir den EMFF (Artikel 50 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013)

Angaben zu den Ergebnis-, Output- und Finanzindikatoren sowie zu den Etappenzielen und den Ziele fur den Leistungs-
rahmen unter Verwendung der Tabellen 1 bis 3.

(") Legende fuir die Merkmale der Felder:
Art: N = Zahl, D = Datum, S = Zeichenkette, C = Checkbox, P = Prozentsatz, B = Boole’scher Operator
Eingabe (input): M = manuell, S = Auswahl, G = systemgeneriert
Jmaxlength“ = maximale Zeichenzahl einschlieflich Leerzeichen



TABELLE 1

Ergebnisindikatoren fiir den EMFF (Referenztabelle unter 3.2 des Musters fiir operationelle Programme)

Nachstehende Tabelle ist fiir jede Prioritdt der Union auszufiillen.

Prioritit der Union (Bezeichnung der Prioritit der Union <3.2.1 type="S" input="G">)

Jahrlicher Wert

Einzelziel Ergebntl(s);mdlka- MaReinheit Z(lze‘l)v;;;t li::n\;t’l;::-
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Bezeichnung Bezeichnung <3.2.1 <3.2.1 <3.2.1 <3.2.1 <3.2.1 <3.2.1 <3.2.1 <3.2.1 <3.2.1 <3.2.1 <3.2.1 <3.2.1 <3.2.1
des Einzelziels | des Ergebnis- type="S" type="N" type="N" type="N" type="N" type="N" type="N" type="N" type="N" type="N" type="N" type="N" type="S"
<3.2.1 type="S" | indikators input="G”> | input="G”> | input="M"> | input="M"> | input="M"> | input="M"> | input="M"> | input="M"> | input="M"> | input="M"> | input="M"> | input="M"> | input="M">
input="G"> <3.2.1 type="S"
input="G">

Y10CCl61
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Outputindikatoren fiir den EMFF (Referenztabellen unter 3.3 und 7.1 des Musters fiir operationelle Programme)

TABELLE 2

Nachstehende Tabelle ist fiir jedes ausgewdhlte Einzelziel der entsprechenden Prioritdt der Union auszufiillen.

Prioritit der Union (Bezeichnung der Prioritit der Union <3.2.2 type="S" input="G">)

Einzelziel (Bezeichnung des Einzelziels <3.2.2 type="S" input="G">)

Outputindikatoren

Ausge-
wiihlte rele- Thema- In den Leis- Kumulierter
vante Ma3- | tisches Ziel . tungs-rah- Etappen- Zielwert Wert
nahme Indikator men aufge- ziel (2018) (2023) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

nommen
Bezeich- <3.2.2 Bezeich- <3.2.2 <3.2.2 <3.2.2 <3.2.2 <3.2.2 <3.2.2 <3.2.2 <3.2.2 <3.2.2 <3.2.2 <3.2.2 <3.2.2 <3.2.2 <3.2.2
nung der type="S" nung des type="B” type="N" type="N" type="N" type="N" type="N" type="N" type="N" type="N" type="N" type="N" type="N" type="N" type="S"
Mafnahme | input="G”> | Indikators | input="G"> | input="G™> | input="G"> | input="M"> | input="M"> | input="M"> | input="M"> | input="M"> | input="M"> | input="M"> | input="M"> | input="M"> | input="M"> | input="G">
<3.2.2 <3.2.2
type="5" type="5"
input="G"> input="G">

8T1/59¢ 1
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TABELLE 3

Finanzindikatoren fiir den EMFF (Referenztabelle unter 7.1 des Musters fiir operationelle Programme)

Finanzindikatoren
Prioritit der Kumulier-
Union q Etappen- Zielwert ter Wert
Indikator ziel (2018) (2023) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Bezeichnung Bezeichnung <3.2.3 <3.2.3 <3.2.3 <3.2.3 <3.2.3 <3.2.3 <3.2.3 <3.2.3 <3.2.3 <3.2.3 <3.2.3 <3.2.3 <3.2.3
der Prioritit der | des Indikators type="N" type="N" type="N" type="N" type="N" type="N" type="N" type="N" type="N" type="N" type="N" type="N" type="S"
Union <3.2.3 <3.2.3 type="S" | input="G"> | input="G"> | input="M"> | input="M"> | input="M"> | input="M"> | input="M"> | input="M"> | input="M"> | input="M"> | input="M"> | input="M"> | input="G">
type="S" input="G">
input="G">

Y10CCl61
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3.3. Finanzdaten

Finanzdaten fiir den EMFF (Referenztabellen unter 8.2, 8.3 und 9.2 des Musters fiir operationelle Programme)

TABELLE 4

Von den Anteil der
5 Von den "
Forderfd- | (. (:lffe‘;;-i Beitrag Begiins- t_Begu ns_. B vgnst:_e n B Vf_msttlien
Bei e icher Bei . zum Ki- g igten bei egiinstigten egiinstigten
. eitrag Gesamt- trag insge- | Anteil der maschutz | der Verwal- der Verwal- geltend bei der Verwal-
Offent- zum Kli- EMEE-Kofi- | kosten der samt fiir Gesamtzu- der fiir tungsbe. tungsbe- gemachten tungsbehorde Anzahl der
. Ausge- q licher Bei- | EMFF-Bei- maschutz . g die fiir weisung o ung hérde gel- forderfihi- geltend &
Prioritit der = Themati- a nanzie- fiir eine q g eine Unter- | horde gel- o X ausgewihl-
p wiihltes p Maflnahme | trag insge- trag aus dem - eine Unter- | fiir die aus- - tend gen offent- gemachte for-
Uirttom Einzelziel e ! samt (EUR) EMFF-Bei- T || UIiERiE stiitzun ewihlten stutzung (i emachte lichen derfihige (e Ve
(EUR) tray (%) ZUng aus- | ewéil%l— gVorhalben ausgewdhl- | gemachte ﬁigrderfaihi e | Gesamtaus- ﬁffentliéghe ben
i gewihlten 8! ten Vorha- | forderfihige | . Ahig
(EUR) Vorhaben | 0 Vorha- (%) ben Gesamtaus- offentliche | gaben an der | Gesamtausga-
(EUR) ben (EUR) aben Gesamtaus- Gesamtzu- ben
(EUR) (gEUR) gaben weisung (EUR)
(EUR) (%)

1. Forderung Bezeich- <3.3.1 Bezeich- <3.3.1 <3.3.1 <3.3.1 <3.3.1 <3.3.1 <3.3.1 <3.3.1 <3.3.1 <3.3.1 <3.3.1 <3.3.1 <3.3.1 <3.3.1
6kologisch nung des type="S" nung der | type="N" type="N" type="N" type="P” type="N" type="N" type="P” type="N" type="N" type="N" type="P" type="N" type="N"
nachhaltiger, | Einzelziels | input="G"> | Mafnahme | input="M"> | input="M"> | input="G"> | input="G"> | input="M"> | input="M"> | input="M"> | input="G"> | input="M"> | input="M"> | input="M"> | input="G"> input="M">
ressourcen- <3.3.1 <3.3.1
schonender, | type="S" type="S"
innovativer, | input="G"> input="G">
wettbewerbs-
fahiger und
wissensba-
sierter
Fischerei

2. Forderung
okologisch
nachhaltiger,
ressourcen-
schonender,
innovativer,
wettbewerbs-
fahiger und
wissensba-
sierter Aqua-
kultur

0€1/59¢ T

[3d ]

uorup) uayosredony 1op 1e[qsIUY

y1occrel



Prioritit der
Union

Ausge-
wiihltes
Einzelziel

Themati-
sches Ziel

Mafnahme

Offent-
licher Bei-
trag insge-

samt
(EUR)

EMFF-Bei-
trag
(EUR)

Beitrag
zum Kli-
maschutz
aus dem
EMFF-Bei-

trag

(EUR)

EMFF-Kofi-
nanzie-
rungssatz
(%)

Forderfi-
hige
Gesamt-
kosten der
fiir eine
Unterstiit-
zung aus-
gewiihlten
Vorhaben
(EUR)

Offent-
licher Bei-
trag insge-

samt fiir

die fiir
eine Unter-
stittzung
ausgewihl-
ten Vorha-
ben
(EUR)

Anteil der
Gesamtzu-
weisung
fiir die aus-
gewihlten
Vorhaben
(%)

Beitrag
zum Kli-
maschutz

der fiir

eine Unter-
stiitzung
ausgewihl-
ten Vorha-
ben
(EUR)

Von den
Begiins-
tigten bei
der Verwal-
tungsbe-
hérde gel-
tend
gemachte
forderfihige
Gesamtaus-
gaben
(EUR)

Von den
Begiins-
tigten bei
der Verwal-
tungsbe-
hérde gel-
tend
gemachte
forderfihige
offentliche
Gesamtaus-
gaben
(EUR)

Anteil der
von den
Begiinstigten
geltend
gemachten
forderfihi-
gen offent-
lichen
Gesamtaus-
gaben an der
Gesamtzu-
weisung
(%)

Von den
Begiinstigten
bei der Verwal-
tungsbehorde
geltend
gemachte for-
derfihige
offentliche
Gesamtausga-
ben
(EUR)

Anzahl der

ausgewihl-

ten Vorha-
ben

3. Forderung
der Durch-
fiithrung der
GFP

4. Steigerung
von Beschif-
tigung und
territorialem
Zusammen-
halt

5. Forderung
von Vermark-
tung und Ver-
arbeitung

6. Forderung
der Durch-
fiihrung der
integrierten
Meerespolitik

Technische Hilfe

Y10CCl61

1d
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TABELLE 5

Kosten fiir aufSerhalb des Programmgebiets durchgefithrte Vorhaben (Artikel 70 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013)

Forderfihige Ausgaben im Rahmen des EMFF, Anteil der Gesamt-
angefallen bei auflerhalb des Programmgebiets it tel er wesa fi
Prioritit der Union durchgefiihrten Vorhaben, bei der Verwaltungsbe- | " o ZHWeISUng fir
.. e die Priorititsachse
hérde geltend gemacht durch den Begiinstigten %)
(EUR) 4
1. Forderung o6kologisch nachhaltiger, res- | <3.3.2 type="N" input="M"> <3.3.2 type="P”
sourcenschonender, innovativer, wett- input="G">
bewerbsfihiger und wissensbasierter
Fischerei
2. Forderung okologisch nachhaltiger, res- | <3.3.2 type="N" input="M"> <3.3.2 type="P”
sourcenschonender, innovativer, wett- input="G">
bewerbsfihiger und wissensbasierter
Aquakultur
3. Forderung der Durchfithrung der GFP | <3.3.2 type="N" input="M"> <3.3.2 type="P”
input="G">
4. Steigerung von Beschiftigung und ter- | <3.3.2 type="N" input="M"> <3.3.2 type="P”
ritorialem Zusammenhalt input="G">
5. Forderung von Vermarktung und Ver- | <3.3.2 type="N" input="M"> <3.3.2 type="P”
arbeitung input="G">
6. Forderung der Durchfilhrung der | <3.3.2 type="N" input="M"> <3.3.2 type="P"
integrierten Meerespolitik input="G">
Technische Hilfe <3.3.2 type="N" input="M"> <3.3.2 type="P’
input="G">
OPERATIONELLES PROGRAMM INSGE- | <3.3.2 type="N" input="G"> <3.3.2 type="P"
SAMT input="G”>

4. Die Leistung Des Programms betreffende Probleme und Abhilfemassnahmen
4.1. Mainahmen zur Erfillung der Ex-ante-Konditionalititen (Artikel 50 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013)

Die Mitgliedstaaten miissen gegeniiber der Kommission Angaben zu spezifischen Ex-ante-Konditionalititen machen, die
zum Zeitpunkt der Genehmigung des operationellen Programms nicht erfiillt sind.

Beschreibung des Stands der getroffenen Manahmen zur Erfullung der spezifischen Ex-ante-Konditionalitdten im Hin-
blick auf die geplanten und in der Partnerschaftsvereinbarung sowie im operationellen Programm vorgesehenen Mafnah-
men und zeitlichen Planungen. (gilt nur fiir die 2016 und 2017 vorzulegenden Berichte)



Mafinahmen zur Erfullung der geltenden EMFF-spezifischen Ex-ante-Konditionalitdten

TABELLE 6

Thematische Ex-ante- Maflnahme frist- Z‘:i)tr a:;iitd(litelicssfl-
Konditionalititen, die | Nicht erfiillte Kri- | Zu ergreifende Frist Fiir die Erfiillung gerecht abge- Kriterien erfiillt Py .
. R . o 2 stindigen Umset- Erlduterungen
nicht oder nur teilweise terien Mafinahmen (Datum) zustindige Stellen schlossen (JIN) d bleib
erfiillt sind J/N) zung der verbleib-
enden Maf$nahmen
Bezeichnung der themati- | Bezeichnung des <4.1.1 type="S" | <4.1.1 type="D” | <4.1.1 type="S" | <4.1.1 type="B” | <4.1.1 type="B” | <4.1.1 type="D" <4.1.1 type="S"
schen Ex-ante-Konditionali- | Kriteriums <4.1.1 | max- maxlength="10" | maxlength="500" | input="S"> input="S"> input="M"> maxlength="1000"
tat <4.1.1 type="S" type="S" length="1000" input="M"> input="M"> input="M">
input="S"> input="S8"> input="M">

Y10CCl61
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4.2. Die Leistung des Programms betreffende Probleme und Abhilfemafinahmen (Artikel 50 Absatz 2 der Verordnung
(EU) Nr. 1303/2013)

<4.2.1 type="S” maxlength="7000" input="M">

5. Informationen iiber schwere Verstosse und Abhilfemassnahmen (Artikel 114 Absatz 2 Der verordnung (EU) Nr. 508/2014)

Informationen iiber die Manahmen in Fillen von schweren Verstofen gemaf8 Artikel 10 Absatz 1 und von Nichteinhal-
tung der Nachhaltigkeitsvorgaben sowie Abhilfemafnahmen gemif Artikel 10 Absatz 2.

<5.1 type="S" maxlength="7000" input="M">

6. Informationen iiber ergriffene Massnahmen zur Erfiillung von Artikel 41 Absatz 8 (Artikel 114 Absatz 2 Der Verordnung (EU)
Nr. 508/2014)

Zusammenfassung der Mafnahmen, die ergriffen wurden, um Fortschritte bei der Erfillung der Bestimmungen gemif§
Artikel 41 Absatz 8 hinsichtlich der Prioritdt zu erzielen, bis zu 60 % der 6ffentlichen Unterstiitzung fiir die kleine Kiis-
tenfischerei aufzuwenden, einschlieflich Angaben zum tatsichlichen Anteil der kleinen Kiistenfischerei an den im Rah-
men der Manahme gemafl Artikel 41 Absatz 2 finanzierten Maffnahmen.

<6.1 type="S” maxlength="7000" input="M">

7. Informationen iiber ergriffene Massnahmen zur Gewdhrleistung der Veroffentlichung der Begiinstigten (Artikel 114 Absatz 2
Der Verordnung (EU) Nr. 508/2014)

Zusammenfassung der ergriffenen Maffnahmen im Einklang mit Anhang V der EMFF-Verordnung unter besonderer
Berticksichtigung nationaler Rechtsvorschriften, einschliefSlich geltender Beschrinkungen bei der Veroffentlichung von
Daten natiirlicher Personen.

<7.1 type="S" maxlength="7000" input="M">

8. Tatigkeiten im Zusammenhang mit dem Bewertungsplan und der Synthese der bewertungen (Artikel 114 Absatz 2 Der Verord-
nung (EU) Nr. 508/2014, Artikel 50 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013)

Zusammenfassung der ergriffenen Mafnahmen im Hinblick auf die Durchfithrung des Bewertungsplans, einschlieSlich
der Weiterverfolgung der bei den Bewertungen gemachten Feststellungen.

Synthese der im Laufe des vorausgegangenen Haushaltsjahres erzielten Erkenntnisse aller Bewertungen des Programms
unter Angabe von Titel und Bezugszeitraum der herangezogenen Bewertungsberichte.

Dariiber hinaus sollte hier der Zugang zu den gemifl Artikel 54 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 offentlich
zuginglich gemachten Bewertungen angegeben werden.

<8.1 type="S" maxlength="17500" input="M">

9. Biirgerinfo (Artikel 50 Absatz 9 Verordnung (EU) Nr. 1303/2013)
Es sollte eine Biirgerinfo zum Inhalt der jihrlichen Durchfithrungsberichte 6ffentlich zuginglich gemacht werden.

[Eine Biirgerinfo zum Inhalt der jahrlichen Durchfiihrungsberichte sollte dffentlich zugdanglich gemacht und in einer gesonderten
Datei als Anhang des jihrlichen Durchfithrungsberichts hochgeladen werden. Vorgeschlagenes Format: als gesonderte Datei in
SFC2014 hochladen, keine strukturierten Daten, keine Begrenzung der maximalen Zeichenzahl.]

10. Bericht iiber den Einsatz der Finanzinstrumente (Artikel 46 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013)

Hat die Verwaltungsbehorde die Nutzung von Finanzinstrumenten beschlossen, muss sie der Kommission einen spezifi-
schen Bericht zu den Vorhaben mit Finanzinstrumenten als Anhang des jéhrlichen Durchfiihrungsberichts zukommen
lassen; zu verwenden ist hierbei das Muster aus dem auf Grundlage von Artikel 46 Absatz 3 der Verordnung (EU)
Nr. 1303/2013 erlassenen Durchfiihrungsrechtsakt.
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Teil B — Berichterstattung in den Jahren 2017, 2019 und zu dem in Artikel 138 Absatz 1 der Verordnung (EU)
Nr. 1303/2013 genannten Termin (zusitzlich zu Teil A)

11. Bewertung der Durchfiihrung des operationellen Programms (Artikel 50 Absatz 4 Der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013)

Fiir jede Prioritdt der Union sollte eine Bewertung der in Teil A vorgelegten Informationen und Angaben sowie der Fort-
schritte bei der Erreichung der Ziele des Programms vorgenommen werden (unter Einbeziehung der Erkenntnisse und
Empfehlungen der Bewertungen).

Bewertung der Daten und der Fortschritte bei der Errei-

Pt i Lo chung der Ziele des Programms

Bezeichnung der Prioritit der Union <11.1 type="S" <11.1 type="S” maxlength="7000" input="M">
input="G">

Fir jede Prioritdt der Union Bewertung, ob die Fortschritte auf dem Weg zu den Etappenzielen und Zielen ausreichen,
um deren Erreichen sicherzustellen, gegebenenfalls unter Angabe bereits getroffener oder geplanter Abhilfemafinahmen.

Bewertung, ob die Fortschritte auf dem Weg zu den Etap-
penzielen und Zielen ausreichen, um deren Erreichen
sicherzustellen, gegebenenfalls unter Angabe bereits getrof-
fener oder geplanter Abhilfemafinahmen.

Prioritit der Union

Bezeichnung der Prioritit der Union <11.2 type="S" <11.2 type="S” maxlength="7000" input="M">
input="G">

12. Ubergreifende Grundsdtze der Durchfiihrung (Artikel 50 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013)

Bewertung der Durchfithrung spezifischer Malnahmen zur Beriicksichtigung der in Artikel 5 der Verordnung (EU)
Nr. 1303/2013 festgelegten Grundsitze zur Partnerschaft und Steuerung auf mehreren Ebenen, mit besonderem Schwer-
punkt auf der Rolle der Partner bei der Durchfithrung des Programms.

<12.1 type="S" maxlength="7000" input="M">

Bewertung der Durchfithrung spezifischer Malnahmen zur Beriicksichtigung der in Artikel 7 der Verordnung (EU)
Nr. 1303/2013 festgelegten Grundsitze zur Forderung der Gleichstellung von Minnern und Frauen und der Nichtdiskri-
minierung, einschlieflich der Barrierefreiheit fiir Menschen mit Behinderung sowie der Manahmen, durch die die
Beriicksichtigung des Gleichstellungsaspektes im operationellen Programm gewiéhrleistet wird.

<12.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

Bewertung der Durchfithrung spezifischer Mafnahmen zur Beriicksichtigung der in Artikel 8 der Verordnung (EU)
Nr. 1303/2013 festgelegten Grundsitze zur nachhaltigen Entwicklung, einschlieflich einer Ubersicht tiber die MafSnah-
men zur Forderung der nachhaltigen Entwicklung.

<12.3 type="S” maxlength="3500" input="M">
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13. Berichterstattung iiber die fiir die Klimaschutzziele verwendete Unterstiitzung (Artikel 50 Absatz 4 der Verordnung (EU)
Nr. 1303/2013)

Die Zahlen werden automatisch berechnet und werden in Tabelle 4 iiber die Finanzdaten aufgenommen. Die angegebe-
nen Werte konnen erldutert werden, insbesondere wenn die tatsichlichen Daten niedriger ausfallen als die Planung.

<13.1 type="S” maxlength="3500" input="M">

Teil C — Berichterstattung 2019 und zu dem in Artikel 138 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013
genannten Termin (zusitzlich zu den Teilen A und B)

14. Intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum (Artikel 50 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013)

Der Beitrag des operationellen Programms zum Erreichen der Ziele der Unionsstrategie fiir intelligentes, nachhaltiges
und integratives Wachstum sollte angegeben und bewertet werden.

<13.1 type="S” maxlength="17500" input="M">

15. Die leistung des Programms betreffende Probleme — Leistungsrahmen (Artikel 50 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1303/
2013)

Zeigt die Bewertung der Fortschritte im Hinblick auf die im Leistungsrahmen festgelegten Etappenziele und Ziele, dass
bestimmte Etappenziele und Ziele nicht erreicht wurden, sollten die Mitgliedstaaten die Griinde fiir das Verfehlen dieser
Ziele im Bericht 2019 (fur die Meilensteine) und in dem Bericht, der zu dem in Artikel 138 Absatz 1 der Verordnung
(EU) Nr. 1303/2013 genannten Termin vorzulegen ist (fiir die Ziele), darlegen.

<14.1 type="S" maxlength="7000" input="M">
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DURCHFUHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1363/2014 DER KOMMISSION
vom 18. Dezember 2014

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte fiir die Bestimmung der fiir bestimmtes Obst und Gemiise
geltenden Einfuhrpreise

DIE EUROPAISCHE KOMMISSION —
gestiitzt auf den Vertrag tiber die Arbeitsweise der Europaischen Union,

gestiitzt auf die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europiischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013
tiber eine gemeinsame Marktorganisation fur landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen
(EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 (),

gestiitzt auf die Durchfithrungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 der Kommission vom 7. Juni 2011 mit Durchfithrungs-
bestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 12342007 des Rates fiir die Sektoren Obst und Gemiise und Verarbeitungser-
zeugnisse aus Obst und Gemiise (3), insbesondere auf Artikel 136 Absatz 1,

in Erwidgung nachstehender Griinde:

(1)  Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der Kommis-
sion festzulegenden, zur Bestimmung der pauschalen Einfuhrwerte zu beriicksichtigenden Kriterien sind in der
Durchfithrungsverordnung (EU) Nr. 5432011 fiir die in ihrem Anhang XVI Teil A aufgefithrten Erzeugnisse und
Zeitraume festgelegt.

(2)  Gemaf Artikel 136 Absatz 1 der Durchfithrungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 wird der pauschale Einfuhrwert
an jedem Arbeitstag unter Beriicksichtigung variabler Tageswerte berechnet. Die vorliegende Verordnung sollte
daher am Tag ihrer Veroffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union in Kraft treten —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 136 der Durchfihrungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 genannten pauschalen Einfuhrwerte sind im
Anhang der vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veroffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Briissel, den 18. Dezember 2014

Fiir die Kommission,
im Namen des Présidenten,
Jerzy PLEWA
Generaldirektor fiir Landwirtschaft und landliche Entwicklung

() ABL L 347 vom 20.12.2013,S.671.
() ABLL157vom15.6.2011, 8. 1.
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ANHANG

Pauschale Einfuhrwerte fiir die Bestimmung der fiir bestimmtes Obst und Gemiise geltenden Einfuhrpreise

(EUR/100kg)
KN-Code Drittland-Code (*) Pauschaler Einfuhrwert

0702 00 00 AL 66,1
IL 88,5

MA 85,8

N 139,2

TR 107,0

77 97,3

0707 00 05 EG 191,6
TR 143,6

77 167,6

0709 93 10 MA 81,3
TR 132,4

77 106,9

0805 10 20 AR 35,3
MA 68,6

TR 59,8

Uy 32,9

ZA 50,0

W 33,9

77 46,8

0805 20 10 MA 62,9
77 62,9

0805 20 30, 0805 20 50, IL 93,2
0805 20 70, 0805 20 90 MA 753
TR 74,4

77 81,0

0805 50 10 TR 66,3
77 66,3

0808 10 80 BR 59,1
CL 80,2

NZ 90,6

us 92,9

ZA 143,5

77 93,3

0808 30 90 CN 97,9
UsS 141,4

77 119,7

(') Nomenklatur der Linder gemif$ der Verordnung (EU) Nr. 1106/2012 der Kommission vom 27. November 2012 zur Durchfithrung
der Verordnung (EG) Nr. 471/2009 des Europdischen Parlaments und des Rates iiber Gemeinschaftsstatistiken des Auffenhandels
mit Drittlindern hinsichtlich der Aktualisierung des Verzeichnisses der Lander und Gebiete. Der Code ,ZZ“ steht fiir ,Andere
Urspriinge®.
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DURCHFUHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1364/2014 DER KOMMISSION
vom 18. Dezember 2014

zur Festsetzung des Zuteilungskoeffizienten fiir die Mengen, fiir die vom 1. bis 7. Dezember 2014

Einfuhrlizenzantrige gestellt wurden, und zur Festsetzung der Mengen, die zu der fiir den Teilzeit-

raum vom 1. April bis 30. Juni 2015 hinzuzufiigen sind, im Rahmen der mit der Verordnung (EG)
Nr. 533/2007 eroffneten Zollkontingente fiir Gefliigelfleisch

DIE EUROPAISCHE KOMMISSION —
gestiitzt auf den Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union,

gestiitzt auf die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europiischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013
iiber eine gemeinsame Marktorganisation fir landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen
(EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 ('), insbesondere auf Artikel 188,

in Erwigung nachstehender Griinde:

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 533/2007 der Kommission (%) wurden jihrliche Zollkontingente fiir die Einfuhr von
Erzeugnissen des Gefliigelfleischsektors eroffnet.

(2)  Die Mengen, auf die sich die vom 1. bis 7. Dezember 2014 fiir den Teilzeitraum vom 1. Januar bis 31. Mirz
2015 gestellten Einfuhrlizenzantrdge beziehen, sind bei bestimmten Kontingenten hoher als die verfiigbaren Men-
gen. Daher ist zu bestimmen, in welchem Umfang die Einfuhrlizenzen erteilt werden konnen, indem der auf die
beantragten Mengen anzuwendende Zuteilungskoeffizient festgesetzt wird, der gemifl Artikel 7 Absatz 2 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1301/2006 der Kommission (*) berechnet wird.

(3)  Die Mengen, auf die sich die vom 1. bis 7. Dezember 2014 fiir den Teilzeitraum vom 1. Januar bis 31. Mirz
2015 gestellten Einfuhrlizenzantrige bezichen, sind bei bestimmten Kontingenten niedriger als die verfiigbaren
Mengen. Daher sind die Mengen zu bestimmen, fur die keine Antrige gestellt worden sind, und diese Mengen zu
der fiir den folgenden Kontingentsteilzeitraum festgesetzten Menge hinzuzufiigen.

(4)  Um die Wirksamkeit der Mafinahme zu gewihrleisten, sollte diese Verordnung am Tag ihrer Veroffentlichung im
Amtsblatt der Europdischen Union in Kraft treten —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1)  Auf die Mengen, auf die sich die gemaf der Verordnung (EG) Nr. 533/2007 fiir den Teilzeitraum vom 1. Januar
bis 31. Mdrz 2015 gestellten Einfuhrlizenzantrige beziehen, wird der im Anhang der vorliegenden Verordnung angege-
bene Zuteilungskoeffizient angewandt.

(2)  Die Mengen, fiir die keine Einfuhrlizenzantrige gemaf8 der Verordnung (EG) Nr. 533/2007 gestellt wurden und die
zum Teilzeitraum vom 1. April bis 30. Juni 2015 hinzuzuftigen sind, sind im Anhang der vorliegenden Verordnung auf-
gefihrt.

() ABLL 347 vom 20.12.2013,S. 671.

(%) Verordnung (EG) Nr. 533/2007 der Kommission vom 14. Mai 2007 zur Eroffnung und Verwaltung gemeinschaftlicher Zollkontingente
im Gefligelfleischsektor (ABIL. L 125 vom 15.5.2007, S. 9).

(}) Verordnung (EG) Nr. 1301/2006 der Kommission vom 31. August 2006 mit gemeinsamen Regeln fiir die Verwaltung von Einfuhrzoll-
kontingenten fiir landwirtschaftliche Erzeugnisse im Rahmen einer Einfuhrlizenzregelung (ABL. L 238 vom 1.9.2006, S. 13).
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Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veroffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Briissel, den 18. Dezember 2014

Fiir die Kommission,

im Namen des Présidenten,

Jerzy PLEWA

Generaldirektor fiir Landwirtschaft und landliche Entwicklung

ANHANG

Zuteilungskoeffizient — fiir den Teilzeitraum vom

Nicht beantragte Mengen, die zu den verfiigbaren
Mengen fir den Teilzeitraum vom 1. April bis

Lfd. Nr. 1. Januar bis 31. Mér20201 5 gestellte Antrdge 30, Juni 2015 hinzuzufiigen sind
09 (in kg)

09.4067 1,483683 —

09.4068 — 1199 000

09.4069 0,23566 —

09.4070 — 1335750

19.12.2014
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DURCHFUHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1365/2014 DER KOMMISSION
vom 18. Dezember 2014

zur Festsetzung des Zuteilungskoeffizienten fiir die Mengen, fiir die vom 1. bis 7. Dezember 2014

Einfuhrlizenzantrige gestellt wurden, und zur Bestimmung der Mengen, die zu der fiir den Teilzeit-

raum vom 1. April bis 30. Juni 2015 festgesetzten Menge hinzuzufiigen sind, im Rahmen der mit
der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 eroffneten Zollkontingente fiir Gefliigelfleisch

DIE EUROPAISCHE KOMMISSION —
gestiitzt auf den Vertrag tiber die Arbeitsweise der Europaischen Union,

gestiitzt auf die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europiischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013
iiber eine gemeinsame Marktorganisation fir landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen
(EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates ('), insbesondere auf
Artikel 188,

in Erwigung nachstehender Griinde:

(1)  Mit der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 der Kommission (3 wurden jihrliche Zollkontingente fiir die Einfuhr
von Erzeugnissen des Gefliigelfleischsektors eroffnet.

(2)  Die Mengen, auf die sich die vom 1. bis 7. Dezember 2014 fiir den Teilzeitraum vom 1. Januar bis 31. Mirz
2015 gestellten Einfuhrlizenzantrige beziehen, sind bei bestimmten Kontingenten héher als die verfiigbaren Men-
gen. Daher ist zu bestimmen, in welchem Umfang die Einfuhrlizenzen erteilt werden konnen, indem der auf die
beantragten Mengen anzuwendende Zuteilungskoeffizient festgesetzt wird, der gemaf§ Artikel 7 Absatz 2 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1301/2006 der Kommission (}) berechnet wird.

(3)  Die Mengen, auf die sich die vom 1. bis 7. Dezember 2014 fiir den Teilzeitraum vom 1. Januar bis 31. Mirz
2015 gestellten Einfuhrlizenzantrige beziehen, sind bei bestimmten Kontingenten niedriger als die verfigbaren
Mengen. Daher sind die Mengen zu bestimmen, fiir die keine Antrage gestellt wurden, und sind diese Mengen zu
der fur den folgenden Kontingentsteilzeitraum festgesetzten Menge hinzuzufiigen.

(4)  Um die Wirksamkeit der Manahme zu gewihrleisten, sollte diese Verordnung am Tag ihrer Veroffentlichung im
Amtsblatt der Europdischen Union in Kraft treten —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1)  Auf die Mengen, auf die sich die gemaf§ der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 fur den Teilzeitraum vom 1. Januar
bis 31. Mdrz 2015 gestellten Einfuhrlizenzantrige beziehen, wird der im Anhang der vorliegenden Verordnung angege-
bene Zuteilungskoeffizient angewandt.

(2)  Die Mengen, fiir die keine Einfuhrlizenzantrige gemifl der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 gestellt wurden und
die zum Teilzeitraum vom 1. April bis 30. Juni 2015 hinzuzufiigen sind, sind im Anhang der vorliegenden Verordnung
aufgefiihrt.

(") ABL.L 347 vom 20.12.2013,S. 671.

(%) Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 der Kommission vom 26. November 2007 mit Durchfithrungsbestimmungen zur Verordnung (EG)
Nr. 774/94 des Rates hinsichtlich der Eroffnung und Verwaltung gemeinschaftlicher Zollkontingente im Sektor Gefliigelfleisch (ABL.
L 309 vom 27.11.2007, S. 47).

(}) Verordnung (EG) Nr. 1301/2006 der Kommission vom 31. August 2006 mit gemeinsamen Regeln fiir die Verwaltung von Einfuhrzoll-
kontingenten fiir landwirtschaftliche Erzeugnisse im Rahmen einer Einfuhrlizenzregelung (ABL. L 238 vom 1.9.2006, S. 13).
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Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veroffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-

staat.

Briissel, den 18. Dezember 2014

Fiir die Kommission,

Im Namen des Prisidenten,

Jerzy PLEWA

Generaldirektor fiir Landwirtschaft und landliche Entwicklung

ANHANG

Zuteilungskoeffizient — fiir den Teilzeitraum vom

Nicht beantragte Mengen, die zu den verfiigbaren
Mengen fiir den Teilzeitraum vom 1. April bis

Lfd. Nr. 1. Januar bis 31. Miirz %015 gestellte Antrdge 30. Juni 2015 hinzuzufiigen sind
(in %) (in kg)
09.4410 0,215749 —
09.4411 0,217864 —
09.4412 0,226654 —
09.4420 0,302297 —
09.4421 — 175 000
09.4422 0,306842 —
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BESCHLUSSE

BESCHLUSS DES RATES
vom 16. Dezember 2014

iiber die Zusammensetzung des Ausschusses der Regionen

(2014/930/EU)

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestiitzt auf den Vertrag tiber die Arbeitsweise der Europiischen Union, insbesondere auf Artikel 305,
auf Vorschlag der Europdischen Kommission,

in Erwigung nachstehender Griinde:

(1)  Artikel 300 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union (AEUV) legt die Regeln fur die Zusam-
mensetzung des Ausschusses der Regionen fest.

(2)  GemaR Artikel 305 AEUV beschliefSt der Rat tiber die Zusammensetzung des Ausschusses der Regionen. Letzterer
hat hochstens 350 Mitglieder.

(3)  Am 6. Oktober 2010 nahm der Ausschuss der Regionen Empfehlungen an die Kommission und den Rat tiber die
kiinftige Zusammensetzung des Ausschusses der Regionen an ().

(4)  Das derzeitige Gleichgewicht in der Zusammensetzung des Ausschusses der Regionen sollte nach Moglichkeit
gewahrt bleiben, da es im Zuge mehrerer Regierungskonferenzen zustande gekommen ist.

(5)  Bei dem vorliegenden Beschluss handelt es sich um eine Ubergangsregelung, da er zur Klirung einer speziellen
rechtlichen Frage angenommen wird, namlich der Diskrepanz zwischen der Gesamtzahl der Mitglieder des Aus-
schusses der Regionen, die im Zuge mehrerer Regierungskonferenzen zustande gekommen ist, und der in Arti-
kel 305 des AEUV festgelegten Hochstzahl von Mitgliedern.

(6)  Dieser Beschluss wird im Zusammenhang mit den besonderen Umstinden des Ausschusses der Regionen ange-
nommen und stellt keinen Priazedenzfall fiir die Zusammensetzung der Organe dar.

(7)  Dieser Beschluss wird vom Rat auf der Grundlage eines Kommissionsvorschlags rechtzeitig vor der 2020 beginn-
enden Amtszeit des Ausschusses, in jedem Fall jedoch im Hinblick auf die nichste Erweiterung iiberarbeitet.

(8)  Die Uberarbeitung wird sich auf das Ergebnis des vorliegenden Beschlusses stiitzen und die Anzahl der Sitze wah-
ren, die hiermit fiir die von dieser Anderung betroffenen Mitgliedstaaten festgelegt wird. Aufgrund dieser Uberar-
beitung wird die weitere Reduzierung der Sitze nicht fiir die Mitgliedstaaten gelten, die vom vorliegenden
Beschluss betroffen sind.

(9)  Um die Zusammensetzung des Ausschusses der Regionen im Einklang mit Artikel 24 der Beitrittsakte Kroatiens
bis zum Ende der Amtszeit der derzeitigen Mitglieder beibehalten zu kénnen, sollte dieser Beschluss erst zu die-
sem Zeitpunkt in Kraft treten —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Die Zahl der Mitglieder des Ausschusses der Regionen wird wie folgt festgesetzt:

Belgien 12
Bulgarien 12

(") CdR 137/2010 fin (https://dm.cor.europa.eu/corDocumentSearch/Pages/redsearch.aspx).
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Tschechische Republik
Dinemark
Deutschland
Estland
Irland
Griechenland
Spanien
Frankreich
Kroatien
Italien
Zypern
Lettland
Litauen
Luxemburg
Ungarn
Malta
Niederlande
Osterreich
Polen
Portugal
Rumanien
Slowenien
Slowakei
Finnland
Schweden

Vereinigtes Konigreich

12

24

12
21
24

24

12

12
12
21
12
15

12
24

Artikel 2

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Veroffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union in Kraft.

Er gilt ab dem 26. Januar 2015.

Geschehen zu Briissel am 16. Dezember 2014.

Im Namen des Rates
Der Président
S. GOZI
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DURCHFUHRUNGSBESCHLUSS DES RATES
vom 16. Dezember 2014

zur Verlingerung der Anwendung des Durchfiithrungsbeschlusses 2012/181/EU zur Ermichtigung
Rumiiniens, eine von Artikel 287 der Richtlinie 2006/112/EG iiber das gemeinsame Mehrwert-
steuersystem abweichende Sondermaflnahme einzufiihren

(2014/931[EU)

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —
gestiitzt auf den Vertrag tiber die Arbeitsweise der Europaischen Union,

gestiitzt auf die Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 iiber das gemeinsame Mehrwertsteuer-
system ('), insbesondere auf Artikel 395 Absatz 1,

auf Vorschlag der Europdischen Kommission,
in Erwdgung nachstehender Griinde:

(1) Mit am 28. April 2014 und 22. August 2014 beim Generalsekretariat der Kommission registrierten Schreiben hat
Ruminien die Ermichtigung beantragt, abweichend von Artikel 287 Nummer 18 der Richtlinie 2006/112/EG die
Steuerbefreiung fiir Steuerpflichtige, deren Jahresumsatz den in Landeswdhrung ausgedriickten Gegenwert von
65 000 EUR zu dem am Tag seines Beitritts zur Union geltenden Umrechnungskurs nicht iibersteigt (im Folgen-
den ,Mafnahme*), beizubehalten. Die Mafnahme wiirde die betreffenden Steuerpflichtigen weiterhin von einigen
oder allen Mehrwertsteuerpflichten gemaf Titel XI Kapitel 2 bis 6 der Richtlinie 2006/112/EG befreien.

(2)  Die Kommission setzte die anderen Mitgliedstaaten gemafl Artikel 395 Absatz 2 Unterabsatz 2 der Richtlinie
2006/112/EG mit Schreiben vom 1. September 2014 iiber den Antrag Rumdiniens in Kenntnis. Mit Schreiben
vom 3. September 2014 teilte die Kommission Ruminien mit, dass sie iiber alle fiir die Beurteilung des Antrags
erforderlichen Angaben verfiigt.

(3)  Eine Sonderregelung fiir Kleinunternehmen steht den Mitgliedstaaten bereits gemafs Titel XII der Richtlinie
2006/112[EG zur Verfiigung. Nach Artikel 287 Nummer 18 der Richtlinie 2006/112/EG kann Ruménien Steuer-
pflichtigen, deren Jahresumsatz den in Landeswahrung ausgedriickten Gegenwert von 35 000 EUR zu dem am
Beitrittstag geltenden Umrechnungskurs nicht iibersteigt, eine Mehrwertsteuerbefreiung gewdhren.

(4)  Mit dem Durchfiithrungsbeschluss 2012/181/EU des Rates () wurde Ruménien ermichtigt, bis zum 31. Dezember
2014 im Rahmen einer Ausnahmeregelung Steuerpflichtigen, deren Jahresumsatz den in Landeswihrung ausge-
driickten Gegenwert von 65 000 EUR zu dem am Beitrittstag geltenden Umrechnungskurs nicht {ibersteigt, eine
Mehrwertsteuerbefreiung zu gewihren. Da diese hohere Schwelle zu einer Verringerung der Mehrwertsteuer-
pflichten fiir kleinere Unternehmen gefiihrt hat, Letztere sich aber nach wie vor gemaf8 Artikel 290 der Richtlinie
2006/112[EG fiir die normale Mehrwertsteuerregelung entscheiden konnen, sollte Ruménien erméichtigt werden,
die Mafinahme fiir einen weiteren befristeten Zeitraum anzuwenden.

(5)  Aus den von Ruminien iibermittelten Informationen geht hervor, dass die Auswirkungen Mafinahme auf die auf
der Stufe des Endverbrauchs erhobene Mehrwertsteuer unerheblich sein werden.

(6)  Die Ausnahmeregelung hat keine Auswirkungen auf die Mehrwertsteuer-Eigenmittel der Union —

(") ABL.L347vom 11.12.2006, S. 1.

(*) Durchfithrungsbeschluss 2012/181/EU des Rates vom 26. Mérz 2012 zur Ermachtigung Ruminiens, eine von Artikel 287 der Richtlinie
2006/112/EG iiber das gemeinsame Mehrwertsteuersystem abweichende Sondermafnahme einzufithren (ABL L 92 vom 30.3.2012,
S. 26).
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HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

In Artikel 2 Absatz 2 des Durchfithrungsbeschlusses 2012/181/EU wird das Datum ,31. Dezember 2014“ durch das
Datum ,31. Dezember 2017 ersetzt.

Artikel 2
Dieser Beschluss gilt ab dem 1. Januar 2015.

Artikel 3

Dieser Beschluss ist an Ruménien gerichtet.

Geschehen zu Briissel am 16. Dezember 2014.

Im Namen des Rates
Der Président
S. GOZI
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BESCHLUSS 2014/932/GASP DES RATES
vom 18. Dezember 2014

iiber restriktive Manahmen angesichts der Lage in Jemen

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —
gestiitzt auf den Vertrag tiber die Europdische Union, insbesondere auf Artikel 29,
in Erwigung nachstehender Griinde:

(1) Am 26. Februar 2014 verabschiedete der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen unter Hinweis auf seine Resolutio-
nen 2014 (2011) und 2051 (2012) und die Erkldrung des Prisidenten des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen
vom 15. Februar 2013 die Resolution 2140 (2014), in der das entschlossene Eintreten des Sicherheitsrates der
Vereinten Nationen fiir die Einheit, Souverénitit, Unabhingigkeit und territoriale Unversehrtheit Jemens bekriftigt
wurde.

(2)  Gemafs der Resolution 2140 (2014) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen sollen Reisebeschrinkungen
gegen Personen angewendet werden, die von dem nach Nummer 19 der Resolution 2140 (2014) des Sicherheits-
rates der Vereinten Nationen eingesetzten Ausschuss (im Folgenden ,Ausschuss®) zu benennen sind, und Gelder
und Vermogenswerte von Personen oder Einrichtungen eingefroren werden, die vom Ausschuss zu benennen
sind.

(3)  Am 7. November 2014 hat der Ausschuss im Einklang mit den in Nummer 17 der Resolution 2140 (2014) des
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen genannten Kriterien drei Personen benannt.

(4)  Fir die Durchfithrung bestimmter Malnahmen ist ein Tatigwerden der Union erforderlich —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

(1)  Die Mitgliedstaaten treffen die Manahmen, die erforderlich sind, um den vom Ausschuss benannten Personen die
Einreise in oder die Durchreise durch ihr Hoheitsgebiet zu untersagen, die an Handlungen beteiligt sind oder Handlungen
unterstiitzen, die den Frieden, die Sicherheit oder die Stabilitit in Jemen bedrohen, einschlieflich, aber nicht beschrankt
auf

a) Handlungen, die den erfolgreichen Abschluss des politischen Ubergangs im Sinne der Vereinbarung iiber den Umset-
zungsmechanismus der Initiative des Golf-Kooperationsrates behindern oder untergraben,

b) Handlungen, die durch Gewalt die Umsetzung der Schlussfolgerungen des Abschlussberichts der Konferenz des
umfassenden nationalen Dialogs behindern, oder Angriffe auf wesentliche Infrastrukturen oder

¢) die Planung, Leitung oder Begehung von Handlungen in Jemen, die die geltenden internationalen Menschenrechtsnor-
men oder das humanitire Volkerrecht verletzen oder Handlungen, die Menschenrechtsverletzungen darstellen.

Die Personen im Sinne dieses Absatzes sind im Anhang dieses Beschlusses aufgefiihrt.

(2)  Absatz 1 verpflichtet die Mitgliedstaaten nicht dazu, ihren eigenen Staatsangehorigen die Einreise in ihr Hoheitsge-
biet zu verweigern.

(3) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn die Ein- oder Durchreise zur Teilnahme an einem Gerichtsverfahren
erforderlich ist.

(4)  Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn ein Mitgliedstaat im Einzelfall feststellt, dass die Ein- oder Durchreise
erforderlich ist, um den Frieden und die Stabilitdt in Jemen zu férdern, und den Ausschuss binnen 48 Stunden nach einer
entsprechenden Feststellung dariiber unterrichtet.

(5)  Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn der Ausschuss im Einzelfall feststellt, dass
a) die Ein- oder Durchreise aus humanitiren Griinden, einschliefSlich religioser Verpflichtungen, erforderlich ist oder
b) eine Ausnahme die Ziele des Friedens und der nationalen Ausséhnung in Jemen fordern wiirde.

(6)  In den Fillen, in denen ein Mitgliedstaat aufgrund der Absitze 3, 4 oder 5 den im Anhang aufgefiihrten Personen
die Einreise in oder die Durchreise durch sein Hoheitsgebiet genehmigt, gilt die Genehmigung nur fiir den Zweck, fiir
den sie erteilt wurde, und nur fir die von der Genehmigung betroffenen Personen.
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Artikel 2

(1)  Sdmtliche Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen, die im Eigentum oder Besitz der von dem Ausschuss benann-
ten Personen oder Einrichtungen sind oder von diesen gehalten oder kontrolliert werden, die an Handlungen beteiligt
sind oder Handlungen unterstiitzen, die den Frieden, die Sicherheit oder die Stabilitdt in Jemen bedrohen, einschlielich,
aber nicht beschriankt auf

a) Handlungen, die den erfolgreichen Abschluss des politischen Ubergangs im Sinne der Vereinbarung iiber den Umset-
zungsmechanismus der Initiative des Golf-Kooperationsrates behindern oder untergraben,

b) Handlungen, die durch Gewalt die Umsetzung der Schlussfolgerungen des Abschlussberichts der Konferenz des
umfassenden nationalen Dialogs behindern, oder Angriffe auf wesentliche Infrastrukturen oder

¢) die Planung, Leitung oder Begehung von Handlungen in Jemen, die die geltenden internationalen Menschenrechtsnor-
men oder das humanitire Volkerrecht verletzen oder Handlungen, die Menschenrechtsverletzungen darstellen,

oder von Personen oder Einrichtungen, die in ihrem Namen oder auf ihre Anweisung handeln, und Einrichtungen, die in
ihrem Eigentum oder unter ihrer Kontrolle stehen, werden eingefroren.

Die Personen und Einrichtungen im Sinne dieses Absatzes sind im Anhang dieses Beschlusses aufgefiihrt.

(2)  Den im Anhang aufgefithrten Personen oder Einrichtungen diirfen weder unmittelbar noch mittelbar Gelder oder
wirtschaftliche Ressourcen zur Verfugung gestellt werden oder zugutekommen.

(3)  Die Mitgliedstaaten konnen Ausnahmen von den in den Absitzen 1 und 2 genannten Mafnahmen zulassen in
Bezug auf Gelder und wirtschaftliche Ressourcen, die

a) fur Grundausgaben erforderlich sind, einschlieSlich der Bezahlung von Nahrungsmitteln, Mieten oder Hypotheken,
Medikamenten und 4rztlicher Behandlung, Steuern, Versicherungspramien und Gebiihren offentlicher Versorgungsein-
richtungen;

b) ausschlieflich der Bezahlung angemessener Honorare und der Riickerstattung von Ausgaben im Zusammenhang mit
der Erbringung juristischer Dienstleistungen dienen;

c) ausschlieflich der Bezahlung von Gebiithren oder Dienstleistungskosten fiir die routinemifige Verwahrung oder Ver-
waltung eingefrorener Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen dienen;

nachdem der betreffende Mitgliedstaat dem Ausschuss seine Absicht mitgeteilt hat, gegebenenfalls den Zugang zu diesen
Geldern oder wirtschaftlichen Ressourcen zu genehmigen, und der Ausschuss innerhalb von fiinf Arbeitstagen nach die-
ser Mitteilung keine ablehnende Entscheidung getroffen hat.

(4)  Die Mitgliedstaaten konnen zudem Ausnahmen von den in den Absitzen 1 und 2 genannten Mafnahmen zulas-
sen in Bezug auf Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen, die

a) fur auferordentliche Ausgaben erforderlich sind, sofern der Mitgliedstaat diese Feststellung dem Ausschuss mitgeteilt
hat und diese vom Ausschuss gebilligt wurde oder

b) Gegenstand eines Sicherungs- oder Zuriickbehaltungsrechts oder einer Entscheidung eines Gerichts, einer Verwal-
tungsstelle oder eines Schiedsgerichts sind, in welchem Fall die Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen fiir die Erfiil-
lung von Forderungen aus diesem Sicherungs- oder Zuriickbehaltungsrecht oder dieser Entscheidung verwendet wer-
den konnen, vorausgesetzt, das Sicherungs- oder Zuriickbehaltungsrecht oder die Entscheidung ist vor dem Datum,
zu dem die Person oder Einrichtung in den Anhang aufgenommen wurde, eingetreten, begiinstigt nicht eine Person
oder Einrichtung nach Artikel 1 und wurde dem Ausschuss durch den betreffenden Mitgliedstaat mitgeteilt.

(5)  Absatz 1 hindert eine benannte Person oder Einrichtung nicht daran, Zahlungen aufgrund eines Vertrags zu leis-
ten, der geschlossen wurde, bevor diese Person oder Einrichtung benannt wurde, vorausgesetzt, dass der betreffende Mit-
gliedstaat festgestellt hat, dass die Zahlung nicht unmittelbar oder mittelbar von einer Person oder Einrichtung entgegen-
genommen wird, auf die in Artikel 2 Absatz 1 Bezug genommen wird, und nachdem der betreffende Mitgliedstaat dem
Ausschuss seine Absicht mitgeteilt hat, solche Zahlungen zu leisten oder entgegenzunchmen oder gegebenenfalls die Auf-
hebung des Einfrierens von Geldern oder wirtschaftlichen Ressourcen zu diesem Zweck zu genehmigen, wobei diese Mit-
teilung zehn Arbeitstage vor einer solchen Genehmigung zu erfolgen hat.

(6)  Absatz 2 gilt nicht fir eine auf eingefrorene Konten erfolgte Gutschrift von
a) Zinsen oder sonstigen Ertrdgen dieser Konten oder

b) Zahlungen aufgrund von Vertrigen, Vereinbarungen oder Verpflichtungen, die vor dem Datum geschlossen wurden
oder entstanden sind, ab dem diese Konten den restriktiven Mafinahmen gemaf$ diesem Beschlusses unterliegen,

vorausgesetzt, dass diese Zinsen, sonstigen Ertrige und Zahlungen weiterhin unter Absatz 1 fallen.
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Artikel 3

Der Rat erstellt die Liste im Anhang und dndert diese entsprechend den Feststellungen des Sicherheitsrates oder des Aus-
schusses.

Artikel 4

(1)  Benennt der Sicherheitsrat oder der Ausschuss eine Person oder Einrichtung, so nimmt der Rat diese Person oder
Einrichtung in den Anhang auf. Der Rat setzt die betreffende Person entweder auf direktem Weg, falls ihre Anschrift
bekannt ist, oder durch die Veroffentlichung einer Bekanntmachung von seinem Beschluss und den Griinden fiir die Auf-
nahme in die Liste in Kenntnis und gibt dabei dieser Person Gelegenheit zur Stellungnahme.

(2)  Wird eine Stellungnahme unterbreitet oder werden wesentliche neue Beweise vorgelegt, so iiberpriift der Rat sei-
nen Beschluss und unterrichtet die betreffende Person entsprechend.

Artikel 5

(1)  Der Anhang enthilt die vom Sicherheitsrat oder vom Ausschuss angegebenen Griinde fur die Aufnahme der be-
treffenden Personen und Einrichtungen in die Liste.

(2)  Der Anhang enthilt, soweit verfiigbar, auch Angaben, die vom Sicherheitsrat oder vom Ausschuss iibermittelt wer-
den und die zur Identifizierung der betreffenden Personen oder Einrichtungen erforderlich sind. In Bezug auf Personen
konnen diese Angaben Namen, einschlieSlich Aliasnamen, Geburtsdatum und -ort, Staatsangehorigkeit, Reisepass- und
Personalausweisnummern, Geschlecht, Anschrift, soweit bekannt, sowie Funktion oder Beruf umfassen. In Bezug auf Ein-

richtungen konnen diese Angaben Namen, Ort und Datum der Registrierung, Registriernummer und Geschiftsort
umfassen.

Artikel 6

Dieser Beschluss wird entsprechend den Feststellungen des Sicherheitsrates gegebenenfalls gedndert oder aufgehoben.

Artikel 7

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Veroffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union in Kraft.

Geschehen zu Briissel am 18. Dezember 2014.

Im Namen des Rates
Der Président
S. GOZI
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ANHANG

Liste der in Artikel 1 Absatz 1 und Artikel 2 Absiitze 1 und 2 genannten Personen und Einrichtungen

PERSONEN

1. Abdullah Yahya Al Hakim (alias: a) Abu Ali al Hakim; b) Abu-Ali al- Hakim; ¢) Abdallah al-Hakim; d) Abu Ali
Alhakim; e) Abdallah al-Mu’ayyad).

Originalschrift: (s 4lll e S

Benennung: Stellvertretender Befehlshaber der Huthi-Gruppe. Anschrift: Dahyan, Gouvernement Sa'dah, Jemen.
Geburtsdatum: a) Etwa 1985 b) zwischen 1984 und 1986. Geburtsort: a) Dahyan, Jemen; b) Gouvernement Sa’-
dah, Jemen. Staatsangehorigkeit: Jemenitisch. Sonstige Angaben: Geschlecht: minnlich. Tag der Benennung
durch die VN: 7.11.2014.

Zusitzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der Griinde
fiir die Aufnahme in die Liste:

Abdullah Yahya al Hakim wurde am 7. November 2014 gemiff den Nummern 11 und 15 der Resolution
2140 (2014) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen in die Sanktionsliste aufgenommen, da er den Kriterien fiir
die Aufnahme entsprechend den Nummern 17 und 18 der Resolution geniigte.

Abdullah Yahya al Hakim hat sich an Handlungen beteiligt, die den Frieden, die Sicherheit oder die Stabilitit in Jemen
bedrohen, wie Handlungen, die die Umsetzung des Abkommens vom 23. November 2011 zwischen der Regierung
Jemens und der Opposition iiber einen friedlichen Machtiibergang in Jemen und den politischen Prozess im Land
behindern.

Im Juni 2014 hat Abdullah Yahya al Hakim Berichten zufolge ein Treffen organisiert, um einen Staatsstreich gegen
den jemenitischen Prasidenten Abdrabuh Mansour Hadi zu planen. Al Hakim hat sich mit militirischen Befehlshabern
und Befehlshabern des Sicherheitsdienstes sowie mit Stammesfiirsten getroffen; auch fithrende Partisanenvertreter und
Anhinger des fritheren jemenitischen Prasidenten Ali Abdullah Saleh nahmen an dem Treffen teil, das dem Ziel
diente, das militdrische Vorgehen im Hinblick auf die Einnahme der jemenitischen Hauptstadt Sanaa zu koordinieren.

Der Prisident des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen hat in einer offentlichen Erklirung vom 29. August 2014
das Vorgehen der Kimpfer unter dem Befehl von Abdullah Yahya al Hakim, die Amran in Jemen sowie das Haupt-
quartier einer jemenitischen Armeebrigade am 8. Juli 2014 iiberrannt haben, im Namen des Rates verurteilt. Al
Hakim hat im Juli 2014 die gewalttitige Ubernahme des Gouvernements Amran angefithrt und war als militdrischer
Befehlshaber fur Entscheidungen im Zusammenhang mit fortdauernden Konflikten im Gouvernement Amran und in
Hamdan, Jemen, verantwortlich.

Ab Anfang September 2014 hat sich Abdullah Yahya al Hakim in Sanaa aufgehalten, um bei einem etwaigen Aus-
bruch von Kampthandlungen diese zu iiberwachen. Seine Rolle bestand in der Organisation der militdrischen Opera-
tionen im Hinblick auf den Umsturz der jemenitischen Regierung; ferner war er fir die Sicherung und Kontrolle
simtlicher Verkehrswege nach und von Sanaa verantwortlich.

2. Abd Al-Khaliq Al-Huthi (alias: a) Abd-al-Khaliq al-Huthi; b) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi; ¢) 'Abd al-Khaliq
Badr al-Din al-Huthi; d) Abu-Yunus).

Originalschrift: (S s>l Slallue

Benennung: Militirischer Befehlshaber der Huthi. Geburtsdatum: 1984. Staatsangehorigkeit: Jemenitisch. Weitere
Angaben: Geschlecht: minnlich. Tag der Benennung durch die VN: 7.11.2014.

Zusitzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der Griinde
fiir die Aufnahme in die Liste:

Abd al-Khaliq al-Huthi wurde am 7. November 2014 gemifd den Nummern 11 und 15 der Resolution 2140 (2014)
des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen in die Sanktionsliste aufgenommen, da er den Kriterien fiir die Aufnahme
entsprechend den Nummern 17 und 18 der Resolution geniigte.

Abd al-Khaliq al-Huthi hat sich an Handlungen beteiligt, die den Frieden, die Sicherheit oder die Stabilitt in Jemen
bedrohen, wie Handlungen, die die Umsetzung des Abkommens vom 23. November 2011 zwischen der Regierung

Jemens und der Opposition iiber einen friedlichen Machtiibergang in Jemen und den politischen Prozess im Land
behindern.
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Ende Oktober 2013 fithrte Abd al-Khaliq al-Huthi eine Gruppe von Kdmpfern mit jemenitischen Militiruniformen
bekleidet bei einem Angriff auf Standorte in Dimaj, Jemen, an. In den anschliefenden Kiampfen gab es zahlreiche
Todesopfer.

Ende September 2014 wurde eine unbekannte Zahl nicht identifizierter Kdimpfer angeblich auf einen Angriff auf dip-
lomatische Einrichtungen in Sanaa, Jemen, vorbereitet, wozu sie von Abd Al-Khaliq al-Huthi den Befehl erhalten soll-
ten. Am 30. August 2014 hat al-Huthi die Verbringung von Waffen aus Amran in ein Protestcamp in Sanaa koordi-
niert.

3. Ali Abdullah Saleh (alias: Ali Abdallah Salih).
Originalschrift: zlua 4lll xe e

Benennung: a) Prisident des jemenitischen Allgemeinen Volkskongresses; b) Fritherer Prasident der Republik Jemen.
Geburtsdatum: a) 21.3.1945; b) 21.3.1946; c) 21.3.1942; d) 21.3.1947. Geburtsort: a) Bayt al-Ahmar, Gouverne-
ment Sanaa, Jemen; b) Sanaa, Jemen; c) Sana’a, Sanhan, Al-Rib’ al-Sharqi. Staatsangehérigkeit: Jemenitisch. Reise-
passnummer: 00016161 (Jemen). Nationale Kennziffer: 01010744444. Weitere Angaben: Geschlecht: minnlich.
Tag der Benennung durch die VN: 7.11.2014.

Zusitzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammenfassung der Griinde
fiir die Aufnahme in die Liste:

Ali Abdullah Saleh wurde am 7. November 2014 gemif8 den Nummern 11 und 15 der Resolution 2140 (2014) des
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen in die Sanktionsliste aufgenommen, da er den Kriterien fiir die Aufnahme ent-
sprechend den Nummern 17 und 18 der Resolution geniigte.

Ali Abdullah Saleh hat sich an Handlungen beteiligt, die den Frieden, die Sicherheit oder die Stabilitit in Jemen bedro-
hen, wie Handlungen, die die Umsetzung des Abkommens vom 23. November 2011 zwischen der Regierung Jemens
und der Opposition iiber einen friedlichen Machtiibergang in Jemen und den politischen Prozess im Land behindern.

Gemifl dem durch den Golf-Kooperationsrat gebilligten Abkommen vom 23. November 2011 ist Ali Abdullah Saleh
nach mehr als 30 Jahren als Prasident Jemens zuriickgetreten.

Ab Herbst 2012 war Ali Abdullah Saleh angeblich einer der glithendsten Verfechter eines gewalttitigen Vorgehens der
Huthi in Nordjemen.

Die gewalttitigen Auseinandersetzungen vom Februar 2013 im Siiden Jemens waren ein Ergebnis der gemeinsamen
Bemithungen von Saleh, AQAP und des siidjemenitischen Separatisten Ali Salim al-Bayd, vor der Konferenz fiir den
nationalen Dialog im Jemen vom 18. Mdrz 2013 Unruhe zu stiften. In jiingster Vergangenheit, d. h. seit September
2014, destabilisiert Saleh Jemen, indem er die Autoritdt der Zentralregierung mit fremder Hilfe untergrabt und genii-
gend Instabilitit provoziert, um einen Staatsstreich vom Zaun zu brechen. Nach einem Bericht der Expertengruppe
der Vereinten Nationen fiir Jemen vom September 2014 unterstiitzt Saleh Informanten zufolge gewalttitige Aktionen
bestimmter jemenitischer Gruppen finanziell und politisch und indem er sicherstellt, dass Mitglieder des Allgemein
Volkskomitees weiterhin mit verschiedenen Mitteln zur Destabilisierung Jemens beitragen.
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BESCHLUSS 2014/933/GASP DES RATES
vom 18. Dezember 2014

zur Anderung des Beschlusses 2014/386/GASP iiber restriktive MaRnahmen als Reaktion auf die
rechtswidrige Eingliederung der Krim und Sewastopols durch Annexion

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestiitzt auf den Vertrag iiber die Europdische Union, insbesondere auf Artikel 29,

in Erwigung nachstehender Griinde:

(1)  Der Rat hat am 23. Juni 2014 den Beschluss 2014/386/GASP (') angenommen.

(2)  Angesichts der andauernden rechtswidrigen Eingliederung der Krim und Sewastopols durch Annexion vertritt der
Rat die Auffassung, dass Mafinahmen ergriffen werden sollten, um Investitionen auf der Krim und in Sewastopol
weiter zu beschranken.

(3)  Die Investitionsverbote dieses Beschlusses und die Beschriankungen des Handels mit Waren und Technologien zur
Nutzung in bestimmten Sektoren auf der Krim oder in Sewastopol sollten fiir Einrichtungen gelten, die ihren sat-
zungsmaéfigen Sitz, ihre Hauptverwaltung oder ihre Hauptniederlassung auf der Krim oder in Sewastopol haben,
fur deren Tochtergesellschaften oder verbundene Unternehmen unter ihrer Kontrolle auf der Krim oder in Sewas-
topol sowie fiir Zweigniederlassungen und andere Einrichtungen, die auf der Krim oder in Sewastopol titig sind.

(4)  Auferdem sollte der Handel mit Waren und Technologien zur Nutzung in bestimmten Sektoren auf der Krim
oder in Sewastopol beschrinkt werden. Fiir die Zwecke dieses Beschlusses sollte der Verwendungsort von Waren
und Technologien auf der Grundlage einer Bewertung objektiver Elemente festgestellt werden, u. a., jedoch ohne
Beschrinkung darauf, des Bestimmungsortes der Lieferung, der Postleitzahl des Lieferortes, jeglicher Angaben
zum Verbrauchsort und vom Importeur dokumentierter Angaben. Der Begriff ,Verwendungsort” sollte fiir Waren
und Technologien gelten, die dauerhaft auf der Krim oder in Sewastopol genutzt werden.

(5)  Dienstleistungen in den Bereichen Verkehr, Telekommunikation, Energie oder Prospektion, Exploration und Forde-
rung von Ol-, Gas- und Mineralressourcen, sowie Dienstleistungen die in Zusammenhang mit Tourismusaktivita-
ten, einschlieflich im maritimen Sektor, auf der Krim oder in Sewastopol stehen, sollten verboten werden.

(6)  Die Verbote und Beschriankungen dieses Beschlusses konnen nicht so ausgelegt werden, dass sie den Transit durch
das Gebiet der Krim oder Sewastopols durch natiirliche oder juristische Personen oder Einrichtungen der Union
verbieten oder beschranken.

(7)  Die Verbote und Beschrinkungen dieses Beschlusses gelten nicht fiir rechtmifige Geschifte mit Einrichtungen
auflerhalb der Krim oder Sewastopols, die im Gebiet der Krim oder Sewastopols operieren, wenn keine hinrei-
chende Griinde fiir die Annahme vorliegen, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen fiir den Gebrauch
im Gebiet der Krim oder Sewastopols bestimmt sind oder wenn die damit zusammenhingenden Investitionen
nicht fur Unternehmen oder Tochtergesellschaften oder verbundene Unternechmen unter ihrer Kontrolle auf der
Krim oder in Sewastopol bestimmt sind.

(8)  Fir die Durchfithrung bestimmter Maflnahmen ist ein weiteres Tatigwerden der Union erforderlich.

(9)  Der Beschluss 2014/386/GASP sollte entsprechend geandert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Der Beschluss 2014/386/GASP wird wie folgt geindert:
1. Die Artikel 4a bis 4e erhalten folgende Fassung:

JArtikel 4a
(1)  Folgendes ist verboten:
a) der Erwerb oder die Erweiterung einer Beteiligung an Immobilien auf der Krim oder in Sewastopol;

b) der Erwerb oder die Erweiterung einer Beteiligung an Einrichtungen auf der Krim oder in Sewastopol, einschlie3-
lich des vollstindigen Erwerbs solcher Einrichtungen, sowie der Erwerb von Anteilen und anderen Wertpapieren
mit Beteiligungscharakter;

(') ABLL 183 vom 24.6.2014, S. 70.
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¢) die Gewihrung von Finanzierungen an Einrichtungen auf der Krim oder in Sewastopol oder zum nachweislichen
Zweck der Finanzierung von Einrichtungen auf der Krim oder in Sewastopol;

d) die Griindung von Gemeinschaftsunternchmen mit Einrichtungen auf der Krim oder in Sewastopol;

e) die Erbringung von Investitionsdienstleistungen, die direkt mit den unter den Buchstaben a bis d genannten Titig-
keiten in Zusammenhang stehen.

Die Verbote und Beschrinkungen dieses Artikels gelten nicht fur rechtmiflige Geschifte mit Einrichtungen aufSerhalb

der Krim oder Sewastopols, wenn die betreffenden Investitionen nicht fur Einrichtungen auf der Krim oder in Sewas-
topol bestimmt sind.

(2)  Die Verbote gemifs Absatz 1

a) gelten unbeschadet der Erfiilllung von Verpflichtungen aufgrund von Vertrigen, die vor dem 20. Dezember 2014
geschlossen wurden;

b) stehen der Ausweitung einer Beteiligung nicht entgegen, sofern diese Ausweitung eine Verpflichtung aus einem
Vertrag ist, der vor dem 20. Dezember 2014 geschlossen wurde.

(3)  Esist verboten, wissentlich oder vorsitzlich an Tatigkeiten teilzunehmen, mit denen die Umgehung der Verbote
gemifl Absatz 1 bezweckt oder bewirkt wird.

Artikel 4b

(1)  Der Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr von Waren und Technologien durch Staatsangeho-
rige der Mitgliedstaaten oder vom Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten aus oder durch Schiffe oder Luftfahrzeuge, die
der Gerichtsbarkeit eines Mitgliedstaats unterliegen, unabhingig davon, ob diese Giiter und Technologien ihren
Ursprung im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten haben oder nicht, sind verboten

a) an Einrichtungen auf der Krim oder in Sewastopol oder

b) zur Nutzung auf der Krim oder in Sewastopol,

in den folgenden Bereichen:

i) Verkehr,

ii) Telekommunikation,

ili) Energie,

iv) Prospektion, Exploration und Férderung von Ol-, Gas- und Mineralressourcen.

(2)  Die Bereitstellung von:

a) technischer Hilfe oder Ausbildung und anderer Dienstleistungen in Bezug auf Waren und Technologien in den Sek-
toren gemaf$ Absatz 1,

b) Finanzmitteln oder Finanzhilfen fiir den Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr von Waren und
Technologie in den Sektoren gemif Absatz 1 oder fiir die Erbringung damit verbundener technischer Hilfe oder
Ausbildung

ist verboten.

(3)  Sind die Verbote nach Absatz 1 und nach Absatz 2 mit Absatz 1 Buchstabe b verbunden, so gelten sie nicht,
wenn keine hinreichende Griinde fiir die Annahme vorliegen, dass die Giiter und Technologien oder die Dienstleistun-
gen gemdfl Absatz 2 auf der Krim oder in Sewastopol verwendet werden sollen.

(4)  Die Verbote gemif8 den Absitzen 1 und 2 gelten unbeschadet der Erfiillung — bis zum 21. Mirz 2015 — von
vor dem 20. Dezember 2014 geschlossenen Vertrigen, oder akzessorischen Vertriagen, die fiir die Erfullung dieser
Vertrage erforderlich sind.

(5)  Esist verboten, wissentlich oder vorsitzlich an Tatigkeiten teilzunehmen, mit denen die Umgehung der Verbote
gemifl den Absitzen 1 und 2 bezweckt oder bewirkt wird.

(6)  Die Union ergreift die notwendigen Mafnahmen zur Festlegung der relevanten Gegenstinde, die von diesem
Artikel erfasst werden.
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Artikel 4c

(1)  Es ist verboten, technische Hilfe oder Vermittlungsdienste, Bau- oder Ingenieurleistungen in direktem Zusam-
menhang mit Infrastrukturen auf der Krim oder in Sewastopol in den in Artikel 4b Absatz 1 genannten Sektoren zu
erbringen, und zwar unabhingig vom Ursprungsort der Waren und Technologien.

(2)  Die Verbote gemif8 Absatz 1 gelten unbeschadet der Erfullung — bis zum 21. Mérz 2015 — von vor dem
20. Dezember 2014 geschlossenen Vertrigen oder akzessorischen Vertrigen, die fiir die Erfullung dieser Vertrdge
erforderlich sind.

(3)  Esist verboten, wissentlich oder vorsitzlich an Tatigkeiten teilzunehmen, mit denen die Umgehung der Verbote
gemifl den Absitzen 1 und 2 bezweckt oder bewirkt wird.

Artikel 4d

(1)  Die zustindigen Behorden konnen im Zusammenhang mit in Artikel 4a Absatz 1, Artikel 4b Absatz 2 und
Artikel 4c Absatz 1 aufgefithrten Tétigkeiten und fiir Giiter und Technologie nach Artikel 4b Absatz 1 eine Genehmi-
gung erteilen, sofern sie

a) fur die amtliche Titigkeit konsularischer Vertretungen oder internationaler Organisationen mit Sitz auf der Krim
oder in Sewastopol, die nach dem Voélkerrecht Immunitit geniefen, erforderlich sind oder

b) im Zusammenhang mit Projekten erfolgen, die ausschlieflich zur Unterstiitzung von Krankenhdusern oder ande-
ren Offentlichen Gesundheitseinrichtungen, die Gesundheitsdienstleistungen anbieten, oder zivilen Bildungseinrich-
tungen auf der Krim oder in Sewastopol bestimmt sind.

(2)  Die zustindigen Behorden konnen auflerdem unter ihnen geeignet erscheinenden Bedingungen eine Transak-
tion im Zusammenhang mit den in Artikel 4a Absatz 1 aufgefihrten Tatigkeiten genehmigen, sofern diese Transak-
tion der Instandhaltung und somit der Gewéhrleistung der Sicherheit der bestehenden Infrastruktur dient.

(3)  Die zustindigen Behorden konnen ferner eine Genehmigung im Zusammenhang mit den in Artikel 4b Absatz 1
aufgefithrten Giitern und Technologien und mit den in Artikel 4b Absatz 2 und Artikel 4c aufgefiihrten Tatigkeiten
erteilen, sofern der Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr der Gegenstinde und Technologien oder
die Durchfithrung der Tatigkeiten zur dringenden Abwendung oder Einddimmung eines Ereignisses erforderlich ist,
das voraussichtlich schwerwiegende und wesentliche Auswirkungen auf die Gesundheit und Sicherheit von Menschen,
einschlieflich der Sicherheit vorhandener Infrastruktur, oder die Umwelt haben wird. In hinreichend begriindeten
dringenden Fillen kann der Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr ohne vorherige Genehmigung
erfolgen, sofern der Ausfithrer die zustindige Behorde innerhalb von fiinf Arbeitstagen nach dem Verkauf, der Liefe-
rung, der Weitergabe oder der Ausfuhr davon unterrichtet und die einschldgigen Griinde fiir den Verkauf, die Liefe-
rung, die Weitergabe oder die Ausfuhr ohne vorherige Genehmigung ausfiihrlich darlegt.

Die Kommission und die Mitgliedstaaten informieren einander iiber die nach diesem Absatz getroffenen Mafinahmen
und tibermitteln einander die ihnen vorliegenden sonstigen sachdienlichen Informationen.

Artikel 4e

(1)  Die Erbringung von Dienstleistungen in direktem Zusammenhang mit tourismusbezogenen Aktivititen auf der
Krim oder in Sewastopol durch Staatsangehorige der Mitgliedstaaten oder vom Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten aus
oder durch Schiffe oder Luftfahrzeuge, die der Gerichtsbarkeit eines Mitgliedstaats unterliegen, ist verboten.

(2)  Das Anlaufen der Hifen auf der Halbinsel Krim oder das Einlegen eines Zwischenstopps in diesen Hifen durch
Schiffe, die Kreuzfahrtdienste durchfiihren, ist verboten.

Die Union ergreift die notwendigen Maffnahmen zur Festlegung der relevanten Hifen, die von diesem Absatz erfasst
werden.

(3)  Das Verbot nach Absatz 2 gilt nicht, wenn ein Schiff aus Griinden der maritimen Sicherheit in Notfillen einen
der Hifen auf der Halbinsel Krim anlduft oder dort einen Zwischenstopp einlegt. Die zustindige Behorde ist innerhalb
von funf Arbeitstagen von dem Einlaufen in den betreffenden Hafen oder dem Anlaufen des betreffenden Hafens zu
unterrichten.

(4)  Die Verbote nach Absatz 1 gelten unbeschadet der Erfillung — bis zum 21. Marz 2015 — von vor dem
20. Dezember 2014 geschlossenen Vertrdgen oder von akzessorischen Vertrigen, die fiir die Erfullung solcher Ver-
trige erforderlich sind.

(5)  Esist verboten, wissentlich oder vorsitzlich an Tatigkeiten teilzunehmen, mit denen die Umgehung der Verbote
gemifd Absatz 1 bezweckt oder bewirkt wird.”
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2. Die Artikel 4f und 4g werden gestrichen.

Artikel 2

Dieser Beschluss tritt am Tag nach seiner Veroffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union in Kraft.

Geschehen zu Briissel am 18. Dezember 2014.

Im Namen des Rates
Der Président
S. GOZI
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DURCHFUHRUNGSBESCHLUSS DER KOMMISSION
vom 17. Dezember 2014

iiber die Streichung der Fundstelle der Norm EN 13525:2005+A2:2009 iiber Buschholzhacker aus
dem Amtsblatt der Europiischen Union gemifd der Richtlinie 2006/42/EG des Europiischen
Parlaments und des Rates

(Bekanntgegeben unter Aktenzeichen C(2014) 9507)
(Text von Bedeutung fiir den EWR)

(2014/934/EV)
DIE EUROPAISCHE KOMMISSION —
gestiitzt auf den Vertrag tiber die Arbeitsweise der Europiischen Union,

gestiitzt auf die Richtlinie 2006/42/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 iiber Maschinen
und zur Anderung der Richtlinie 95/16/EG ('), insbesondere auf Artikel 10,

nach Stellungnahme des gemdfl Artikel 22 der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 25. Oktober 2012 zur europdischen Normung, zur Anderung der Richtlinien 89/686/EWG und 93/15/EWG
des Rates sowie der Richtlinien 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97[23[EG, 98/34[EG, 2004/22[EG, 2007/23[EG,
2009/23/EG und 2009/105/EG des Europiischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung des Beschlusses
87/95/EWG des Rates und des Beschlusses Nr. 1673/2006/EG des Europiischen Parlaments und des Rates (%) eingesetz-
ten Ausschusses,

in Erwigung nachstehender Griinde:

(1)  Entspricht eine nationale Norm zur Umsetzung einer harmonisierten Norm, deren Fundstelle im Amtsblatt der
Europdischen Union verdffentlicht worden ist, einer oder mehreren grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsan-
forderungen nach Anhang I der Richtlinie 2006/42/EG, wird bei nach dieser Norm gebauten Maschinen davon
ausgegangen, dass sie den betreffenden grundlegenden Anforderungen geniigen.

(2)  ImJuli 2012 erhob Frankreich einen formlichen Einwand gemidf Artikel 10 der Richtlinie 2006/42/EG hinsicht-
lich der Norm EN 13525:2005+A2:2009 ,Forstmaschinen — Buschholzhacker — Sicherheit*, die nach dem Vor-
schlag des Europiischen Komitees fir Normung (CEN) im Rahmen der Richtlinie 2006/42/EG harmonisiert wer-
den sollte. Die Norm ersetzt die vorangegangene Fassung EN 13525:2005+A1:2007, deren Fundstelle zuerst im
Amitsblatt der Europdischen Union vom 6. November 2007 (*) veroffentlicht wurde.

(3)  Der formelle Einwand stiitzt sich darauf, dass die Bestimmungen 4.2.4 Stellteil zum Stillsetzen der Zufiihreinrichtun-
gen und 4.3.3 Gefahren in Bezug auf die Zufiihreinrichtungen und Hackwerkzeuge der Norm die grundlegenden
Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen in Anhang I der Richtlinie 2006/42/EG nicht ausreichend abdecken,
da in der Norm die Moglichkeit, dass Bedienungspersonen von gefihrlichen beweglichen Teilen der Maschine
erfasst und zu ihnen hin gezogen werden konnen, ohne in der Lage zu sein, die Nothalt-Funktion zu aktivieren,
nicht angemessen beriicksichtigt wird.

(4)  Nachdem die Kommission die Norm EN 13525:2005+A2:2009 zusammen mit den Vertretern des gemaf Arti-
kel 22 der Richtlinie 2006/42/EG eingesetzten Ausschusses gepriift hat, ist sie zu dem Schluss gekommen, dass
die Norm die grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen des Anhangs I Nummern 1.3.7 Risiken
durch bewegliche Teile und 1.3.8.2 Bewegliche Teile, die am Arbeitsprozess beteiligt sind der Richtlinie 2006/42/EG nicht
erfilllt, weil die auf die Erfiillung dieser Anforderungen ausgelegten Maschinen, wie die vorgekommenen tddlichen
Unfille belegen, eine erhebliche Gefihrdung fiir das Bedienungspersonal und Dritte darstellen.

(5)  Unter Berticksichtigung der Notwendigkeit, die Sicherheitsaspekte der Norm EN 13525:2005+A2:2009 zu verbes-
sern, sollte die Fundstelle dieser Norm aus dem Amtsblatt der Europdischen Union gestrichen werden —

(") ABL.L157 vom 9.6.2006, S. 24.
() ABL.L316vom14.11.2012,S.12.
() ABL C264vom 6.11.2007,S. 1.
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HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Die Fundstelle der Norm EN 13525:2005+A2:2009 ,Forstmaschinen — Buschholzhacker — Sicherheit“ wird aus dem
Amtsblatt der Europdischen Union gestrichen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veroffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union in Kraft.

Briissel, den 17. Dezember 2014

Fiir die Kommission
Der Président
Jean-Claude JUNCKER
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DURCHFUHRUNGSBESCHLUSS DER KOMMISSION
vom 17. Dezember 2014

iiber die Anerkennung Japans gemifl der Richtlinie 2008/106/EG des Europiischen Parlaments
und des Rates in Bezug auf die Systeme fiir die Ausbildung von Seeleuten und die Verfahren der
Zeugniserteilung

(Bekanntgegeben unter C(2014) 9590)
(Text von Bedeutung fiir den EWR)

(2014/935[EU)

DIE EUROPAISCHE KOMMISSION —
gestiitzt auf den Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union,

gestiitzt auf die Richtlinie 2008/106/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 tiber Min-
destanforderungen fiir die Ausbildung von Seeleuten ('), insbesondere auf Artikel 19 Absatz 3,

in Erwidgung nachstehender Griinde:

(1) GemdR der Richtlinie 2008/106/EG konnen die Mitgliedstaaten von einem Drittland erteilte Befdhigungszeugnisse
von Seeleuten durch einen Vermerk anerkennen, sofern das betreffende Drittland von der Kommission anerkannt
wurde. Die betreffenden Drittlinder miissen alle Anforderungen erfiillen, die in der jiingsten Anderungsfassung
des Ubereinkommens der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO) iiber Normen fiir die Ausbildung,
die Erteilung von Befdhigungszeugnissen und den Wachdienst von Seeleuten von 1978 (STCW-Ubereinkommen)
festgelegt sind.

(2)  Mit Schreiben vom 13. Mai 2005 beantragte die Republik Zypern die Anerkennung Japans. Aufgrund dessen
nahm die Kommission im Hinblick auf eine Priffung des Ausbildungssystems und der Verfahren der Zeugnisertei-
lung in Japan Kontakt zu den japanischen Behorden auf, um festzustellen, ob das Land alle Anforderungen des
STCW-Ubereinkommens erfiillt und ausreichende Mafnahmen zur Vermeidung von Betrug mit Zeugnissen
getroffen hat. Dabei wurde erldutert, dass sich die Priifung auf die Ergebnisse einer Inspektion durch Sachverstin-
dige der Europdischen Agentur fiir die Sicherheit des Seeverkehrs stiitzen werde. Nach lingeren Diskussionen iiber
die Rechtsgrundlage der Europiischen Union stimmten die japanischen Behdrden mit Schreiben vom 8. Mirz
2011 einer Inspektion zu. Daraufhin unterzog die Kommission das System fiir die Ausbildung von Seeleuten und
die Verfahren der Zeugniserteilung in Japan einer Priifung, die auf den Ergebnissen einer Inspektion durch Sach-
verstandige der Europiischen Agentur fiir die Sicherheit des Seeverkehrs vom Februar 2012 und der Antwort der
japanischen Behorden vom 10. Januar 2014 auf eine Aufforderung vom 25. Oktober 2012 zur Durchfithrung
eines Plans fiir freiwillige Korrekturmafinahmen basierte.

(3)  Die Priifung ergab keinen Anlass zu ernsten Bedenken, es wurden jedoch einige Bereiche festgestellt, die genauerer
Betrachtung bedurften. Insbesondere wurden bestimmte Verfahren durch das Qualitdtssicherungssystem der See-
verkehrsbehorden und der Ausbildungseinrichtungen fiir Seeleute nicht abgedeckt. Auch gewihrleisteten die nach
den nationalen Standards eingerichteten Lehrpline und praktischen Ausbildungsginge fur die Ausbildungsmodule
,Lebensrettung” und ,Brandbekdmpfung* nicht die Einhaltung bestimmter vorgeschriebener Kompetenzstandards.

(4)  So war es nach japanischem Recht maoglich, dass Bewerber um ein Befahigungszeugnis ihre Seefahrtzeit an Bord
von Schiffen mit einer Bruttoraumzahl oder Antriebsleistung unter den fiir das zu erteilende Zeugnis geltenden
Begrenzungen oder an Bord von Fischereifahrzeugen oder Kiistenwachtschiffen absolvierten. Um zu gewihrleisten,
dass diese Seefahrtzeit fiir das beantragte Zeugnis relevant ist und dass wahrend der Seefahrtzeit alle einschlagigen
Kompetenzen erworben werden, wandte die Behorde fiir die Bewerber, die im Rahmen eines zugelassenen Ausbil-
dungsprogramms eine zwolfmonatige Seefahrtzeit abgeleistet hatten, bestimmte Kriterien an. Wie aus der Analyse
der von den japanischen Behorden vorgelegten Unterlagen hervorgeht, gewihrleistete die Behérde jedoch fiir
Bewerber, die eine Seefahrtzeit von 36 Monaten abgeleistet hatten, nicht, dass diese Art von Seefahrtzeit fir das
beantragte Zeugnis tatsichlich relevant war und dass wihrend der Seefahrtzeit alle einschligigen Kompetenzen
erworben wurden. Auch im Hinblick auf die Giiltigkeitserneuerung und Erweiterung von Zeugnissen stellte es
sich fur alle Bewerber heraus, dass die Behorde nicht gewiahrleistete, dass diese Art von Seefahrtzeit fiir das bean-
tragte Zeugnis tatsichlich relevant war und dass wihrend der Seefahrtzeit alle einschligigen Kompetenzen erwor-
ben wurden.

(5)  Schlielich verlangte die Behorde von Bewerbern, die im Rahmen eines zugelassenen Ausbildungsprogramms eine
zugelassene zwolfmonatige Seefahrtzeit abgeleistet hatten, den Abschluss der zugelassenen Ausbildung, um ein
Zeugnis auf Betriebsebene beantragen zu konnen. Von Bewerbern, die eine Seefahrtzeit von 36 Monaten abgeleis-
tet hatten, verlangte die Behorde jedoch offenbar nicht ebenfalls den Abschluss einer zugelassenen Ausbildung,
um ein Zeugnis auf Betriebsebene beantragen zu konnen.

() ABLL 323 vom 3.12.2008, S. 33.
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(6)  Mit Schreiben vom 5. Juni 2014 ersuchte die Kommission die japanischen Behorden um die erforderlichen Klar-
stellungen zu den in der Bewertung aufgeworfenen Fragen und um deren Untermauerung durch relevante Unterla-
gen. Am 4. August 2014 iibermittelten die japanischen Behorden ihre Antwort.

(7)  Darin legten die japanischen Behorden auch Unterlagen vor, um nachzuweisen, dass alle fehlenden Verfahren jetzt
durch ein Qualitdtssicherungssystem erfasst werden. Sie hatten ferner Entwiirfe neuer Rechtsvorschriften erstellt
und ihre Einrichtungen erweitert, um die fehlenden Standards in die Ausbildungsmodule ,Lebensrettung” und
,Brandbekimpfung* einzubeziehen.

(8)  Zur Frage der Uberpriifung seitens der Behorde, ob bei Bewerbern, die eine Seefahrtzeit von 36 Monaten abgeleis-
tet haben, bzw. Bewerbern, die eine Giiltigkeitserneuerung und Erweiterung ihrer Zeugnisse beantragt haben, die
Seefahrtzeit fur das beantragte Zeugnis relevant ist und alle relevanten Kompetenzen wihrend der Seefahrtzeit
erworben wurden, erklarten die japanischen Behorden, dass sie Kriterien fur die Erteilung, Giiltigkeitserneuerung
und Erweiterung von Zeugnissen im Zusammenhang mit der Grofle des Schiffs, dem Navigationsgebiet und den
wahrgenommenen Aufgaben anwenden. Die Anwendung dieser Kriterien wurde jedoch durch die iibermittelten
Informationen nicht ausreichend nachgewiesen.

(9)  Zur Frage des Abschlusses einer zugelassenen Ausbildung durch Bewerber, die ein Zeugnis auf Betriebsebene
beantragen und eine Seefahrtzeit von 36 Monaten abgeleistet haben, erkldrten die japanischen Behorden, dass sie
die einschligigen Anforderungen des STCW-Ubereinkommens erfiillen. Dies wurde jedoch durch die itbermittel-
ten Informationen nicht ausreichend nachgewiesen.

(10)  Auch wenn die Rechtfertigungen zu den beiden letztgenannten Punkten die in der Priffung geduflerten Bedenken
nicht vollig ausrdumen, wird nicht infrage gestellt, dass Japan die STCW-Anforderungen in Bezug auf die Ausbil-
dung von Seeleuten und die Verfahren der Zeugniserteilung generell erfiillt.

(11) Die endgiiltigen Priifungsergebnisse zeigen, dass Japan die Anforderungen des STCW-Ubereinkommens  erfiillt
und ausreichende Maffnahmen zur Verhinderung von Betrug mit Zeugnissen getroffen hat.

(12)  Den Mitgliedstaaten wurde ein Bericht iiber die Ergebnisse der Priifung tibermittelt.

(13) Die in diesem Beschluss vorgesehene Mafnahme entspricht der Stellungnahme des Ausschusses fiir die Sicherheit
im Seeverkehr und die Vermeidung von Umweltverschmutzung durch Schiffe —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Japan wird hinsichtlich der Ausbildungssysteme und Erteilung von Befdhigungszeugnissen fiir Seeleute fiir die Zwecke
des Artikels 19 der Richtlinie 2008/106/EG anerkannt.

Artikel 2

Dieser Beschluss ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Briissel, den 17. Dezember 2014

Fiir die Kommission
Violeta BULC

Mitglied der Kommission
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DURCHFUHRUNGSBESCHLUSS DER KOMMISSION
vom 17. Dezember 2014

betreffend vorliufige Mafinahmen zum Schutz vor der hochpathogenen Aviiren Influenza des
Subtyps H5N8 in Italien

(Bekanntgegeben unter Aktenzeichen C(2014) 10143)
(Nur der italienische Text ist verbindlich)

(Text von Bedeutung fiir den EWR)

(2014/936/EU)

DIE EUROPAISCHE KOMMISSION —
gestiitzt auf den Vertrag tiber die Arbeitsweise der Europaischen Union,

gestiitzt auf die Richtlinie 89/662/EWG des Rates vom 11. Dezember 1989 zur Regelung der veterindrrechtlichen Kon-
trollen im innergemeinschaftlichen Handel im Hinblick auf den gemeinsamen Binnenmarkt ('), insbesondere auf Artikel 9
Absatz 4,

gestiitzt auf die Richtlinie 90/425/EWG vom 26. Juni 1990 zur Regelung der veterindrrechtlichen und tierziichterischen
Kontrollen im innergemeinschaftlichen Handel mit lebenden Tieren und Erzeugnissen im Hinblick auf den Binnen-
markt (%), insbesondere auf Artikel 10 Absatz 4,

in Erwidgung nachstehender Griinde:

(1)  Die Avidre Influenza ist eine ansteckende Viruserkrankung bei Vogeln, einschlieflich Gefliigel. Infektionen mit
dem Virus der Avidren Influenza bei Hausgefliigel verursachen zwei Hauptformen dieser Seuche, die sich in ihrer
Virulenz unterscheiden. Die niedrigpathogene Form verursacht im Allgemeinen nur leichte Symptome, wihrend
die hochpathogene Form bei den meisten Gefliigelarten eine sehr hohe Sterblichkeit zur Folge hat. Die Seuche
kann schwerwiegende Auswirkungen auf die Rentabilitit von Gefliigelhaltungsbetrieben haben.

(2)  Die Avidre Influenza tritt hauptsichlich bei Vogeln auf, doch unter bestimmten Umstinden kann es auch beim
Menschen zu Infektionen kommen, wenngleich das Risiko im Allgemeinen sehr gering ist.

(3)  Bei einem Ausbruch der Avidren Influenza besteht die Gefahr, dass sich der Erreger auf andere Betriebe ausbreitet,
in denen Gefliigel oder andere in Gefangenschaft gehaltene Vogel gehalten werden. In der Folge kann er iiber den
Handel mit lebenden Végeln oder aus ihnen gewonnenen Erzeugnissen aus einem Mitgliedstaat in andere Mit-
gliedstaaten oder in Drittlinder eingeschleppt werden.

(4 In der Richtlinie 2005/94/EG des Rates (*) sind bestimmte Vorbeugungsmanahmen hinsichtlich der Uberwa-
chung und Fritherkennung der Avidren Influenza und Mindestbekimpfungsmafinahmen festgelegt, die bei Aus-
bruch dieser Seuche bei Gefliigel oder anderen in Gefangenschaft gehaltenen Vogeln durchzufithren sind. Die
genannte Richtlinie sieht bei Ausbruch der hochpathogenen Avidren Influenza die Abgrenzung von Schutz- und
Uberwachungszonen vor.

(5)  Italien hat der Kommission einen Ausbruch der hochpathogenen Aviiren Influenza des Subtyps H5N8 in einem
Betrieb, in dem Gefliigel bzw. andere in Gefangenschaft gehaltene Vogel gehalten werden, auf seinem Hoheitsge-
biet gemeldet und unverziiglich die gemif§ der Richtlinie 2005/94/EG erforderlichen Mafnahmen getroffen, ein-
schlieflich der Abgrenzung von Schutz- und Uberwachungszonen, die in Teil A und Teil B des Anhangs dieses
Beschlusses festgelegt werden sollten.

(6)  Die Kommission hat diese Malnahmen in Zusammenarbeit mit Italien gepriift und ist davon iiberzeugt, dass die
Grenzen dieser von der zustindigen Behorde des genannten Mitgliedstaats festgelegten Zonen ausreichend weit
von dem Betrieb entfernt sind, in dem der Ausbruch bestdtigt wurde.

(7)  Um unnoétige Storungen des Handels innerhalb der Union zu verhindern und von Drittlindern auferlegte unge-
rechtfertigte Hemmnisse fiir den Handel zu vermeiden, sollten diese Zonen in Italien rasch auf Unionsebene fest-
gelegt und Vorschriften erlassen werden, denen zufolge keine Sendungen mit lebendem Gefliigel, Junglegegefliigel,
Eintagskitken und Bruteiern aus diesen Zonen in andere Mitgliedstaaten oder Drittlinder versandt werden diirfen.

(") ABLL395vom 30.12.1989,S.13.

(*) ABIL.L224vom 18.8.1990, S. 29.

() Richtlinie 2005/94/EG des Rates vom 20. Dezember 2005 mit Gemeinschaftsmafinahmen zur Bekdmpfung der avidren Influenza
(ABL.L 10 vom 14.1.2006, S. 16).
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(8)  Daher sollten die Schutz- und Uberwachungszonen in Italien, in denen die tierseuchenrechtlichen Kontrollmaf3-
nahmen gemif$ der Richtlinie 2005/94/EG durchgefithrt werden, und die Dauer dieser Regionalisierung in dieser
Entscheidung festgelegt werden.

(9)  Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maffnahmen entsprechen der Stellungnahme des Stindigen Ausschusses fiir
Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1
Italien stellt sicher, dass die gemdf Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 2005/94/EG abgegrenzten Schutz- und Uberwa-

chungszonen mindestens die in Teil A und Teil B des Anhangs des vorliegenden Beschlusses aufgefithrten Gebiete umfas-
sen.

Artikel 2

Dieser Beschluss ist an die Italienische Republik gerichtet.

Briissel, den 17. Dezember 2014

Fiir die Kommission
Vytenis ANDRIUKAITIS

Mitglied der Kommission
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TEIL A

Schutzzone gemif$ Artikel 1:

ANHANG

.‘ - Code Giiltig bis (gemifd Artikel 29 der
ISO- Lander-code Mitglied-staat (falls verfiigbar) Name Richtlinie 2005/94/EG)
IT Italien Das Gebiet umfasst: 9. Januar 2015
45014 Porto Viro
TEIL B
Uberwachungszone gemif Artikel 1:
. _ Code Giiltig bis (gemaf8 Artikel 31 der
ISO- Lander-code Mitglied-staat (falls verfiigbar) Name Richtlinie 2005/94/EG)
IT Italien Das Gebiet umfasst: 18. Januar 2015
45011 Adria
45012 Ariano nel Polesine
30015 Chioggia
45015 Corbola
45017 Loreo
45010 Rosolina
45019 Taglio di Po

45018

Porto Tolle
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BESCHLUSS DER EUROPAISCHEN ZENTRALBANK

vom 11. Dezember 2014

iiber die Genehmigung des Umfangs der Ausgabe von Miinzen im Jahr 2015

DER EZB-RAT —

(EZB/2014/53)

(2014/937|EU)

gestiitzt auf den Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union, insbesondere auf Artikel 128 Absatz 2 und Arti-

kel 140 Absatz 2,

gestiitzt auf den Beschluss 2014/509/EU des Rates vom 23. Juli 2014 iber die Einfithrung des Euro in Litauen am
1. Januar 2015 ('), insbesondere auf Artikel 1,

in Erwigung nachstehender Griinde:

(1) Die Europiische Zentralbank (EZB) hat seit dem 1. Januar 1999 das ausschliefliche Recht, den Umfang der Aus-
gabe von Miinzen durch die Mitgliedstaaten, deren Wahrung der Euro ist, zu genehmigen.

(2)  Die fiir Litauen nach Artikel 4 der Beitrittsakte von 2003 geltende Ausnahmeregelung wird zum 1. Januar 2015

aufgehoben.

(3)  Die 18 Mitgliedstaaten, deren Wahrung der Euro ist, und Litauen haben der EZB ihre Schitzungen hinsichtlich
des Umfangs der Ausgabe von Euro-Miinzen im Jahr 2015 zur Genehmigung vorgelegt, erginzt durch Erlduterun-
gen zur verwendeten Prognosenmethodik.

(4)  Da der Umfang der Ausgabe von Euro-Miinzen der Genehmigung durch die EZB bedarf, diirfen die Mitglied-
staaten den von der EZB genehmigten Umfang nicht ohne vorherige Zustimmung der EZB tiberschreiten —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Genehmigung des Umfangs der Ausgabe von Euro-Miinzen im Jahr 2015

Die EZB genehmigt hiermit den Umfang der Ausgabe von Euro-Miinzen durch die Mitgliedstaaten, deren Wihrung der
Euro ist, im Jahr 2015 wie in der folgenden Tabelle aufgefiihrt:

(in Mio. EUR)
Ausgabe von fiir den Umlauf bestimmten Miinzen und Ausgabe von (nicht fiir den Umlauf
bestimmten) Sammlermiinzen im Jahr 2015
Belgien 0,8
Deutschland 529,0
Estland 10,3
Irland 39,0
Griechenland 13,3
Spanien 301,4
Frankreich 230,0

() ABLL228vom 31.7.2014,S.29.
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(in Mio. EUR)
Ausgabe von fiir den Umlauf bestimmten Miinzen und Ausgabe von (nicht fir den Umlauf

bestimmten) Sammlermiinzen im Jahr 2015
Italien 41,5
Zypern 10,0
Litauen 120,7
Luxemburg 45,0
Malta 8,7
Niederlande 52,5
Lettland 30,6
Osterreich 248,0
Portugal 30,0
Slowenien 13,0
Slowakei 13,4
Finnland 60,0

Artikel 2

Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Mitteilung an die Adressaten in Kraft.

Artikel 3
Adressaten

Dieser Beschluss ist an die Mitgliedstaaten, deren Wihrung der Euro ist, und an Litauen gerichtet.

Geschehen zu Frankfurt am Main am 11. Dezember 2014.

Der Prisident der EZB
Mario DRAGHI













ISSN 1977-0642 (elektronische Ausgabe)
ISSN 1725-2539 (Papierausgabe)

Amt fiir Veréffentlichungen der Européischen Union
2985 Luxemburg
LUXEMBURG




	Inhalt
	BESCHLUSS DES RATES vom 8. Oktober 2014 über die Unterzeichnung — im Namen der Union und ihrer Mitgliedstaaten — eines Protokolls zur Änderung des Abkommens über den gemeinsamen Luftverkehrsraum zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Georgien andererseits anlässlich des Beitritts der Republik Kroatien zur Europäischen Union und über die vorläufige Anwendung dieses Protokolls (2014/928/EU) 
	PROTOKOLL zur Änderung des Abkommens über den gemeinsamen Luftverkehrsraum zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Georgien andererseits anlässlich des Beitritts der Republik Kroatien zur Europäischen Union 
	BESCHLUSS DES RATES vom 15. Dezember 2014 über die Unterzeichnung — im Namen der Europäischen Union — und die vorläufige Anwendung des Protokolls über die Festlegung der Fangmöglichkeiten und der finanziellen Gegenleistung nach dem partnerschaftlichen Fischereiabkommen zwischen der Republik Madagaskar und der Europäischen Gemeinschaft (2014/929/EU) 
	PROTOKOLL zur Festlegung der Fangmöglichkeiten und des finanziellen Beitrags nach dem partnerschaftlichen Fischereiabkommen zwischen der Republik Madagaskar und der Europäischen Gemeinschaft 
	VERORDNUNG (EU) Nr. 1350/2014 DES RATES vom 15. Dezember 2014 über die Aufteilung der Fangmöglichkeiten nach dem Protokoll zur Festlegung der Fangmöglichkeiten und der finanziellen Gegenleistung nach dem partnerschaftlichen Fischereiabkommen zwischen der Republik Madagaskar und der Europäischen Gemeinschaft 
	VERORDNUNG (EU) Nr. 1351/2014 DES RATES vom 18. Dezember 2014 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 692/2014 über restriktive Maßnahmen als Reaktion auf die rechtswidrige Eingliederung der Krim und Sewastopols durch Annexion 
	VERORDNUNG (EU) Nr. 1352/2014 DES RATES vom 18. Dezember 2014 über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in Jemen 
	DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1353/2014 DER KOMMISSION vom 15. Dezember 2014 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1156/2012 zur Festlegung von Durchführungsbestimmungen zu bestimmten Artikeln der Richtlinie 2011/16/EU des Rates über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung 
	DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1354/2014 DER KOMMISSION vom 16. Dezember 2014 zur Abweichung von den Verordnungen (EG) Nr. 2305/2003, (EG) Nr. 969/2006, (EG) Nr. 1067/2008, (EG) Nr. 1964/2006, von der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 480/2012 und von den Verordnungen (EG) Nr. 828/2009 und (EG) Nr. 1918/2006 hinsichtlich der Zeitpunkte für die Antragstellung und die Erteilung der Einfuhrlizenzen 2015 im Rahmen der Zollkontingente für Getreide, Reis, Zucker und Olivenöl, zur Abweichung von der Verordnung (EG) Nr. 951/2006 hinsichtlich der Zeitpunkte für die Erteilung der Ausfuhrlizenzen im Jahr 2015 in den Sektoren Nichtquotenzucker und -isoglucose und zur Abweichung von der Verordnung (EU) Nr. 1272/2009 hinsichtlich der Frist zur Prüfung der Angebote für den Ankauf von Weichweizen, Butter und Magermilchpulver zum Festpreis im Rahmen der öffentlichen Intervention in den Jahren 2014 und 2015 
	DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1355/2014 DER KOMMISSION vom 17. Dezember 2014 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 391/2009 hinsichtlich der Annahme bestimmter Codes und diesbezüglicher Änderungen bestimmter Übereinkommen und Protokolle durch die Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO) (Text von Bedeutung für den EWR) 
	DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1356/2014 DER KOMMISSION 17. Dezember 2014 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1484/95 in Bezug auf die Festsetzung der repräsentativen Preise in den Sektoren Geflügelfleisch und Eier sowie für Eieralbumin 
	VERORDNUNG (EU) Nr. 1357/2014 DER KOMMISSION vom 18. Dezember 2014 zur Ersetzung von Anhang III der Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien (Text von Bedeutung für den EWR) 
	DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1358/2014 DER KOMMISSION vom 18. Dezember 2014 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates hinsichtlich der Herkunft der Tiere in ökologischer/biologischer Aquakultur, der Haltungspraktiken in der Aquakultur, der Futtermittel für Tiere in ökologischer/biologischer Aquakultur und der in der ökologischen/biologischen Aquakultur zugelassenen Erzeugnisse und Stoffe (Text von Bedeutung für den EWR) 
	DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1359/2014 DER KOMMISSION vom 18. Dezember 2014 zur Änderung des Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 37/2010 betreffend Tulathromycin (Text von Bedeutung für den EWR) 
	DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1360/2014 DER KOMMISSION vom 18. Dezember 2014 über Abzüge von den Fangquoten für 2014 für bestimmte Fischbestände wegen Überfischung anderer Bestände in vorangegangenen Jahren und zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 871/2014 hinsichtlich der in künftigen Jahren abzuziehenden Mengen 
	VERORDNUNG (EU) Nr. 1361/2014 DER KOMMISSION vom 18. Dezember 2014 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 zur Übernahme bestimmter internationaler Rechnungslegungsstandards gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die International Financial Reporting Standards 3 und 13 und auf International Accounting Standard 40 (Text von Bedeutung für den EWR) 
	DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1362/2014 DER KOMMISSION vom 18. Dezember 2014 zur Festlegung von Vorschriften für ein vereinfachtes Verfahren zur Genehmigung bestimmter Änderungen von im Rahmen des Europäischen Meeres- und Fischereifonds finanzierten operationellen Programmen sowie von Vorschriften zum Format und der Aufmachung der jährlichen Berichte über die Durchführung dieser Programme 
	DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1363/2014 DER KOMMISSION vom 18. Dezember 2014 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise 
	DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1364/2014 DER KOMMISSION vom 18. Dezember 2014 zur Festsetzung des Zuteilungskoeffizienten für die Mengen, für die vom 1. bis 7. Dezember 2014 Einfuhrlizenzanträge gestellt wurden, und zur Festsetzung der Mengen, die zu der für den Teilzeitraum vom 1. April bis 30. Juni 2015 hinzuzufügen sind, im Rahmen der mit der Verordnung (EG) Nr. 533/2007 eröffneten Zollkontingente für Geflügelfleisch 
	DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1365/2014 DER KOMMISSION vom 18. Dezember 2014 zur Festsetzung des Zuteilungskoeffizienten für die Mengen, für die vom 1. bis 7. Dezember 2014 Einfuhrlizenzanträge gestellt wurden, und zur Bestimmung der Mengen, die zu der für den Teilzeitraum vom 1. April bis 30. Juni 2015 festgesetzten Menge hinzuzufügen sind, im Rahmen der mit der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 eröffneten Zollkontingente für Geflügelfleisch 
	BESCHLUSS DES RATES vom 16. Dezember 2014 über die Zusammensetzung des Ausschusses der Regionen (2014/930/EU) 
	DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DES RATES vom 16. Dezember 2014 zur Verlängerung der Anwendung des Durchführungsbeschlusses 2012/181/EU zur Ermächtigung Rumäniens, eine von Artikel 287 der Richtlinie 2006/112/EG über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem abweichende Sondermaßnahme einzuführen (2014/931/EU) 
	BESCHLUSS 2014/932/GASP DES RATES vom 18. Dezember 2014 über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in Jemen 
	BESCHLUSS 2014/933/GASP DES RATES vom 18. Dezember 2014 zur Änderung des Beschlusses 2014/386/GASP über restriktive Maßnahmen als Reaktion auf die rechtswidrige Eingliederung der Krim und Sewastopols durch Annexion 
	DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DER KOMMISSION vom 17. Dezember 2014 über die Streichung der Fundstelle der Norm EN 13525:2005+A2:2009 über Buschholzhacker aus dem Amtsblatt der Europäischen Union gemäß der Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (Bekanntgegeben unter Aktenzeichen C(2014) 9507) (Text von Bedeutung für den EWR) (2014/934/EU) 
	DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DER KOMMISSION vom 17. Dezember 2014 über die Anerkennung Japans gemäß der Richtlinie 2008/106/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Systeme für die Ausbildung von Seeleuten und die Verfahren der Zeugniserteilung (Bekanntgegeben unter C(2014) 9590) (Text von Bedeutung für den EWR) (2014/935/EU) 
	DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DER KOMMISSION vom 17. Dezember 2014 betreffend vorläufige Maßnahmen zum Schutz vor der hochpathogenen Aviären Influenza des Subtyps H5N8 in Italien (Bekanntgegeben unter Aktenzeichen C(2014) 10143) (Nur der italienische Text ist verbindlich) (Text von Bedeutung für den EWR) (2014/936/EU) 
	BESCHLUSS DER EUROPÄISCHEN ZENTRALBANK vom 11. Dezember 2014 über die Genehmigung des Umfangs der Ausgabe von Münzen im Jahr 2015 (EZB/2014/53) (2014/937/EU) 

